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Beginn: 10:02 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu unserer 
heutigen, 77. Sitzung des Landtags von Nordrhein-
Westfalen. Mein Gruß gilt auch den Gästen oben auf 
der Besuchertribüne, den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Medien und den Zuschauerinnen und Zu-
schauern an den Bildschirmen. 

Für die heutige Sitzung haben sich 17 Abgeordnete 
entschuldigt. Die Namen werden in das Protokoll 
aufgenommen. 

Geburtstag hat heute Hedwig Tamer von der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Herzlichen Glückwunsch! 

(Beifall) 

Vor Eintritt in die Tagesordnung weise ich darauf 
hin, dass die Fraktionen von CDU und Bündnis 
90/Die Grünen mit Schreiben vom gestrigen Tag be-
antragt haben, vor Eintritt in die Tagesordnung der 
heutigen Plenarsitzung gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 
unserer Geschäftsordnung zu beschließen, diese um 
den Tagesordnungspunkt 17 mit dem Titel „Gesetz 
zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 
in den Jahren 2024 und 2025 sowie zur Änderung 
weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nord-
rhein-Westfalen“, Gesetzentwurf der Landesregie-
rung Drucksache 18/9514 – Neudruck – in dritter Le-
sung zu ergänzen. Die Aussprache zu diesem neuen 
Tagesordnungspunkt soll im Rahmen einer Block-1-
Debatte geführt werden.  

Gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 unserer Geschäftsord-
nung kann der Landtag vor Eintritt in die Tagesord-
nung beschließen, diese zu ergänzen. Hierbei han-
delt es sich grundsätzlich um eine Entscheidung, die 
der Landtag mit Mehrheit trifft. Vor diesem Hinter-
grund frage ich zunächst einmal, ob zu diesem An-
trag auf Ergänzung der Tagesordnung von irgend-
wem das Wort gewünscht wird. – Ich sehe, das ist 
nicht der Fall.  

Dann darf ich darüber abstimmen lassen. Wer der 
Ergänzung der heutigen Tagesordnung zustimmt, 
den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind alle 
Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist die Tagesord-
nung um den Tagesordnungspunkt 17 ergänzt und 
der ursprünglich als TOP 17 vorgesehene Bera-
tungsgegenstand verschiebt sich entsprechend. 

Damit sind wir beim Tagesordnungspunkt 1. Die 
Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 7. Oktober 
gemäß § 95 Abs. 1 der Geschäftsordnung zu folgen-
der aktuellen Frage der Landespolitik eine Ausspra-
che beantragt:  

1 Jetzt schon bei Kochsalzlösung: In Nordrhein-
Westfalen sind 500 Medikamente knapp! Wie 
kann die Grundversorgung der Bevölkerung 
gewährleistet werden? 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 18/10954 

Damit eröffne ich die Aussprache. Für die antragstel-
lende Fraktion der AfD hat der Fraktionsvorsitzende 
Herr Dr. Vincentz das Wort. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank. – Sehr ge-
ehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Was passiert, wenn in der Sahara der Sozialis-
mus eingeführt wird? – Zehn Jahre erst einmal über-
haupt nichts, und dann wird der Sand knapp.  

Ich musste dieser Tage häufiger an dieses bekannte 
Zitat von Franz Josef Strauß denken, als überall von 
einem Mangel an Kochsalzlösungen in nordrhein-
westfälischen Krankenhäusern und Apotheken zu le-
sen und hören war. Es zeigt sich, dass dem sozial-
demokratischen Bundesgesundheitsminister Karl 
Lauterbach längst jede Kontrolle entglitten ist und all 
seine Maßnahmen der letzten Jahre, um den Medi-
kamentenmangel zu bekämpfen, reine rhetorische 
Platzpatronen waren. 

Wie kann so etwas Profanes wie steriles Salzwasser 
in einer der größten Industrienationen und einem der 
stärksten Chemiestandorte Europas knapp werden? 
Im Prinzip könnte mit wenigen Hilfsmitteln und rudi-
mentären Kenntnissen im Dreisatz jeder zu Hause 
selbst Wasser mit Natriumchlorid, also mit einfachem 
Haussalz, mischen, das dann aufkochen – und trara, 
das Endprodukt Kochsalzlösung ist angerichtet.  

Diese Kochsalzlösungen sind aber für Krankenhäu-
ser etwa so essenziell wie das Auto für den Individu-
alverkehr oder Steuergeld für die Sozialdemokratie. 
Sie werden überall in der Patientenversorgung ein-
gesetzt, von der Spülung von Kathetern bis zur Infu-
sion von Arzneimitteln, von Arztpraxen über Pflege-
heime bis zur Maximalversorgung in der Intensiv- 
oder Rettungsmedizin. Ohne Kochsalzlösung läuft 
dort nichts. 

Doch auch hier wurden in den vergangenen Jahren 
Produktionskapazitäten in Europa abgebaut, nach 
Fernost oder in die USA verlagert. Know-how und 
Gerätschaften gingen verloren. Man hat uns fahrläs-
sig an den Tropf komplexer, diplomatisch heikler und 
vor allem ferner Lieferketten gelegt. Ein Desaster mit 
Ansage, auf das nicht nur wir von der AfD schon vor 
Jahren hingewiesen haben, sondern das in seiner 
Fahrlässigkeit einer anständigen Amtsführung nicht 
im Geringsten gerecht wird.  
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Mit Blick auf die anstehende Erkältungssaison warnt 
der Deutsche Apothekerverband also auch in diesem 
Jahr wieder vor einem bedrohlichen Medikamenten-
mangel in Deutschland. Von dem Mangel betroffen 
sind bereits aktuell neben Kochsalzlösungen eine 
ganze Reihe von Medikamenten, von Schmerzmit-
teln über Antibiotika bis hin zum lebensnotwendigen 
Insulin. Auch mancher Impfstoff ist nicht mehr ausrei-
chend vorhanden, sodass die normale Durchimpfung 
der Kinder auf der Kippe steht.  

Manchmal fragt man sich, wie es dann doch so 
schnell gehen konnte, dass uns etablierte Politik zu 
einem Krisengebiet gemacht hat, das nun selbst auf 
Medikamentenlieferungen aus Kamerun angewie-
sen ist, in dem es also mittlerweile am Nötigsten 
mangelt: keine Antibiotika, keine Impfstoffe oder In-
fusionen. Dafür kündigt Lauterbach an, dass auch im 
nächsten Jahr Pflegeversicherungs- und Kranken-
kassenbeiträge kräftig steigen müssen, um den 
Bankrott dieser Säulen des Sozialstaates kurzfristig 
abzuwenden. 

Die Menschen sollen immer mehr bezahlen, die Leis-
tungen indes werden immer schlechter, und das alles 
noch, bevor die eigentliche demografische Klippe 
Ende der 2020er, Anfang der 2030er auf uns wartet. 
Lauterbach kann es einfach nicht. 

Mittlerweile müssen sich Apotheken und Kliniken be-
reits mit entsprechenden Importprodukten aus Ita-
lien, Spanien oder Frankreich behelfen. Rund 1,5 
Millionen Menschen in der Bundesrepublik sind da-
bei von Engpässen bei ihren Medikamenten betrof-
fen. Das sagte der Verbandsvorsitzende Thomas 
Preis bereits im letzten Jahr im ARD-Morgen-
magazin. Weiter sagte er: „Manchmal steht die Ver-
sorgung wirklich auf der Kippe.“ Die Situation hat sich 
seitdem allerdings nur noch weiter zugespitzt.  

Standen wir im letzten Jahr noch vor der Klippe, hat 
Lauterbach nun für uns alle einen beherzten Schritt 
nach vorne getan. Fast kindlich mutet da die Hoff-
nung mancher Krankenhäuser und des Gesund-
heitsministers hier in Nordrhein-Westfalen an, die 
maßgeblichen Produzenten würden ihre Ankündi-
gungen einhalten und gleich nach dem Weihnachts-
fest wieder Kochsalzlösungen liefern. Die Apotheker 
kennen dieses Spiel bereits seit Jahren. Kurz vor 
dem Termin der versprochenen Steigerung des Lie-
ferumfangs wird von den Produzenten verkündet, un-
vorhersehbare Verzögerungen in der Lieferkette hät-
ten die beabsichtigten Produktionsausweitungen lei-
der verhindert.  

Da hilft es dann auch nichts, immer wieder darauf 
herumzureiten, dass ein Lieferengpass noch kein 
dringender Versorgungsengpass ist, denn wenn es 
so weitergeht, dann schaffen Sie auch das. Solange 
Sie das Problem verdrängen, insbesondere im Bund 
also keinen Mangel feststellen, können und dürfen 
die Bundesländer von § 79 Absatz 5 des Arznei-

mittelgesetzes eben keinen Gebrauch machen und 
damit auch nicht zumindest über Ausnahmeregelun-
gen den Arzneimittelimport irgendwie noch sicher-
stellen. Das Wegschauen verschärft die Krise auf 
diese Weise dramatisch weiter.  

Das Gesetz mit dem kurzen wie griffigen Namen 
„Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und Ver-
sorgungsverbesserungsgesetz“ hat dabei null gehol-
fen, allenfalls hat es die Bürokratie noch weiter ange-
heizt. Die Zahl der betroffenen Arzneimittel ist in den 
beiden vergangenen Jahren sogar von 300 auf nun 
500 Medikamente gestiegen. Dabei ist die Lösung so 
einfach wie die Herstellung von NaCl-Infusionen.  

Erstens. Wir müssen die Wirkstoffproduktion, zumin-
dest bei wirklich lebenswichtigen Medikamenten, 
dringend wieder nach Europa holen.  

Zweitens. Der deutsche Markt muss für Medikamen-
tenlieferungen wieder attraktiver werden.  

Drittens. Insbesondere der starke Chemiestandort 
Nordrhein-Westfalen kann hier eine Vorreiterrolle 
einnehmen und damit auch viele gut bezahlte Jobs 
schaffen.  

Viertens. Das Land muss dringend und schleunigst 
in Gespräche mit den Herstellern eintreten, um kurz-
fristig die Produktionskapazitäten zu erhöhen und 
mittelfristig Perspektiven für eine Produktion in Nord-
rhein-Westfalen auszuloten.  

Fünftens. Das Land muss dringend in Gespräche mit 
dem Bund darüber eintreten, dass im Bundesminis-
terium für Gesundheit die Augen nicht weiterhin vor 
der Realität verschlossen werden dürfen.  

Sechstens – und das ist wahrscheinlich das Wich-
tigste –: Die Ampel muss im nächsten Jahr dringend 
abgewählt werden. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Danke, Herr Dr. Vincentz. – 
Für die CDU spricht ihr Abgeordneter Herr Schmitz. 

Marco Schmitz*) (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die aktuelle 
Diskussion um die Knappheit von Kochsalzlösungen 
in unseren Krankenhäusern und Apotheken zeigt 
eindrücklich, dass wir es mit einem Problem zu tun 
haben, das sowohl regional als auch global betrach-
tet werden muss.  

Das vorliegende Thema der Aktuellen Stunde greift 
diese Thematik zwar auf, bleibt bei der Analyse je-
doch an der Oberfläche. Es verkennt vor allem die 
tiefer liegenden Ursachen. Es ist falsch, der Landes-
regierung die Verantwortung zuzuschieben und zu 
behaupten oder zu suggerieren, das Problem sei 
durch landespolitische Maßnahmen kurzfristig lös-
bar. Vielmehr müssen wir die gesamte Lieferkette in 
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den Blick nehmen und auf die nationale sowie euro-
päische Ebene schauen.  

Kochsalzlösungen sind in der medizinischen Versor-
gung elementar. Sie werden in unzähligen Situatio-
nen benötigt: von der Notfallmedizin bis zur einfa-
chen Infusion in der ambulanten Versorgung. Dass 
dieses einfache, aber lebensnotwendige Produkt 
nun knapp wird, ist nicht nur für die medizinischen 
Einrichtungen alarmierend, sondern auch ein Zei-
chen dafür, dass wir es hier mit einer systemischen 
Störung der globalen Lieferketten zu tun haben. Das 
Problem liegt nicht ausschließlich in Nordrhein-West-
falen. Es handelt sich um ein internationales Phäno-
men, das durch globale Produktions-, Liefer- und Lo-
gistikketten beeinflusst wird.  

Die CDU-Fraktion erkennt die Herausforderungen 
der aktuellen Situation an und ist sich bewusst, dass 
die Knappheit von Kochsalzlösungen gravierende 
Folgen haben kann. Aber wir müssen uns auch fra-
gen, wie es überhaupt zu einer solchen Engpasssi-
tuation kommen konnte. Die Landesregierung ist seit 
Monaten im engen Austausch mit den Krankenhäu-
sern und Apotheken, um Lösungen zu finden. Doch 
es wäre unverantwortlich, zu suggerieren, dass das 
Land diese Engpässe allein beheben könnte. Ich 
habe es vorhin gesagt: Wir haben es hier mit einem 
bundesweiten und internationalen Problem zu tun.  

Es gibt klare Vorgaben, die regeln, wer für die Sicher-
stellung der Arzneimittelversorgung zuständig ist. 
Hierbei sind vor allem der Bund und das Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gefordert, 
die Situation zu bewerten und entsprechende Maß-
nahmen zu ergreifen. Wir als Land können nicht in 
Bereiche eingreifen, die bundesgesetzlich geregelt 
sind. Es wäre schlichtweg nicht umsetzbar und auch 
nicht zielführend.  

Kurzfristig wurde bereits gehandelt. Krankenhäuser 
und Apotheken beschaffen Kochsalzlösungen durch 
Importe aus dem Ausland. Teilweise wird die Lösung 
in Apotheken sogar aus größeren Gebinden umge-
arbeitet, um die Versorgung sicherzustellen. Doch 
das sind lediglich Notlösungen. Eine echte und lang-
fristige Sicherung kann nur durch strukturelle Verän-
derungen erreicht werden. Hier sind sowohl die nati-
onale Politik als auch die pharmazeutische Industrie 
gefordert.  

Die CDU-Fraktion fordert, dass der Bund seine Ver-
antwortung wahrnimmt und die bestehenden Regu-
larien ausnutzt, um kurzfristige Importe zu erleichtern 
und langfristig die Abhängigkeit von außereuropäi-
schen Ländern zu reduzieren. Es darf nicht sein, 
dass eine Störung in der Produktion bei einem Her-
steller in Asien die gesamte medizinische Versor-
gung in Deutschland beeinträchtigt. Hier muss eine 
Diversifizierung der Produktionskapazitäten ange-
strebt werden, die es uns ermöglicht, von globalen 
Produktionsstandorten unabhängiger zu werden.  

Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Rolle 
der Pharmaindustrie in dieser Krise. Warum ist es so, 
dass ein derart einfaches und kostengünstiges Pro-
dukt wie Kochsalzlösung überhaupt in einen Liefer-
engpass gelangen kann? Hier muss auch die Indust-
rie ihre Verantwortung wahrnehmen und sicherstel-
len, dass solche grundlegenden Produkte in ausrei-
chenden Mengen verfügbar sind. Wir brauchen 
stabile und belastbare Lieferketten, die auch in Kri-
senzeiten zuverlässig funktionieren. 

Insgesamt müssen wir langfristige Lehren aus dieser 
Situation ziehen. Eine reine Symptombehandlung 
wird uns auf Dauer nicht helfen. Es braucht klare 
Maßnahmen zur Stärkung der europäischen Produk-
tionskapazitäten und zur Sicherung unserer Liefer-
ketten. Wir müssen die heimische Produktion stär-
ken, um unsere Abhängigkeit von außereuropäi-
schen Herstellern zu verringern.  

Die CDU-Fraktion wird sich weiterhin dafür einset-
zen, dass die Versorgungssicherheit bei lebenswich-
tigen Medikamenten gewährleistet wird, nicht nur in 
Krisenzeiten, sondern langfristig und nachhaltig. 

Darüber hinaus müssen wir in den Dialog mit der 
Bundesebene treten, um gemeinsam Lösungen zu 
entwickeln, die über die Grenzen von Nordrhein-
Westfalen hinausgehen. Es ist unerlässlich, dass der 
Bund, die Länder und die pharmazeutische Industrie 
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass solche 
Versorgungsengpässe nicht wieder vorkommen. 
Eine sichere, stabile, zuverlässige Arzneimittelver-
sorgung ist eine der Grundvoraussetzungen für ein 
funktionierendes Gesundheitssystem. 

Zum Abschluss möchte ich noch mal betonen, dass 
die CDU-Fraktion mit der Fraktion der Grünen ge-
meinsam in Nordrhein-Westfalen diese Herausforde-
rung sehr ernst nimmt. Wir werden weiterhin alles 
tun, um die Versorgungssicherheit in unserem Land 
zu gewährleisten. Doch dies kann nur gelingen, 
wenn alle Ebenen – Land, Bund und Industrie – zu-
sammenarbeiten, um die richtigen Maßnahmen zu 
ergreifen. Wir müssen die jetzige Situation nutzen, 
um die Weichen für eine krisenfestere, resilientere 
Arzneimittelversorgung in Deutschland zu gewähr-
leisten. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Danke, Herr Kollege 
Schmitz. – Für die SPD spricht ihr Abgeordneter Herr 
Klute. 

Thorsten Klute (SPD): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Leider ja: 

Wir hatten schon versucht, alles, was geht an 100-
ml-Flaschen zur Inhalation zu bestellen, haben aber 
nicht viel bekommen. Reicht vielleicht für einen hal-
ben Monat. – So lautete die Antwort einer Apothekerin 
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aus meiner Heimatstadt Versmold, als ich sie neulich 
fragte, ob sie auch in ihrer Apotheke den Mangel an 
Kochsalzlösungen zu spüren bekommt. 

Es gibt sie, die Lieferengpässe, überall. Das ist in der 
Tat eine schwierige Situation. Es gilt, die richtigen 
Schlüsse daraus zu ziehen. Es muss um gute Lösun-
gen für die Zukunft gehen. So zu tun, als sei das ein 
rein deutsches Problem, wie das Herr Dr. Vincentz 
von der AfD-Fraktion eben getan hat, ist übrigens das 
Gegenteil von Lösungen für die Zukunft. Das übliche 
Bashing gegen die Bundesregierung und auch ganz 
persönlich gegen Professor Karl Lauterbach ist an 
dieser Stelle unsachlich und trägt kein bisschen zur 
Lösung bei. 

(Beifall von der SPD und Susanne Schneider 
[FDP]) 

Zwei Minuten googeln hätten gereicht. Ein bisschen 
Fremdsprachenkenntnisse dazu und fünf Minuten 
Zeit zum Lesen, dann hätten Sie sehr schnell erken-
nen können: Wir haben es mit einer weltweiten Man-
gellage mit weltweiten Lieferengpässen zu tun. Aber 
Ihr Blick in der AfD auf die Welt ist ja ein ziemlich ein-
geschränkter. Deswegen nehmen Sie das gar nicht 
wahr. 

(Beifall von der SPD) 

Wer mich kennt, der weiß, dass ich Polnisch spre-
che, und so beobachte ich regelmäßig auch die poli-
tische Situation in Polen. Bereits im Juni war der 
Mangel an Kochsalzlösungen in unserem östlichen 
Nachbarland so präsent, dass eine Abgeordneten-
kollegin der bürgerlichen Koalition das Thema in den 
Sejm brachte und sich an das polnische Gesund-
heitsministerium gewandt hatte. 

Von Engpässen bei der Lieferung von Kochsalzlö-
sungen in Krankenhäusern wird auch in den USA be-
richtet. Zitat: US-Krankenhäuser ergreifen Schritte, 
um ihre Vorräte an intravenösen Flüssigkeiten zu 
schonen. – So heißt es in einschlägigen amerikani-
schen Fachportalen. Die Situation hat sich dort zu-
sätzlich noch verschärft, nachdem Hurricane „Helene“ 
ein großes Werk in North Carolina zerstört hatte. 

Auch aus Australien wird eine entsprechende Man-
gellage gemeldet: Weltweit – heißt es da – fehlt 
Kochsalzlösung in Krankenhäusern. 

Ich bin überzeugt: Professor Karl Lauterbach ist ein 
richtig starker Mensch und ein richtig starker Ge-
sundheitsminister. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Fabian 
Schrumpf [CDU]) 

Aber so stark, dass er eine weltweite Mangellage an 
Kochsalzlösungen auslösen kann, ist er dann nun 
doch nicht, 

(Beifall von der SPD) 

zumal Professor Karl Lauterbach bekanntlich selbst 
kein Salz konsumiert. 

(Heiterkeit) 

Weltweite Lieferengpässe und auch ein weltweiter 
Mangel an verschiedenen Medikamenten machen 
deutlich, dass der eingeschlagene Weg von wieder 
mehr Pharmaproduktion in Europa konsequent wei-
terverfolgt werden muss. Dieser Prozess wird dau-
ern, jahrelang. Umso wichtiger ist, dass die Bundes-
regierung hier schon längst Schritte eingeleitet hat. 

Für echte Lösungen in dieser Frage ist die hier an-
tragstellende AfD übrigens alles andere als hilfreich. 
Sie wollen, dass Deutschland aus der Europäischen 
Union austritt. Sie wollen die Europäische Union zer-
stören. Das ist das Gegenteil von gemeinsamen eu-
ropäischen Lösungen dort, wo die Nationalstaaten zu 
klein sind, um Probleme allein zu lösen, zum Beispiel 
in der Pharmaproduktion. 

(Beifall von der SPD) 

Die starke Hinwendung zu chinesischen, belarussi-
schen und russischen politischen Systemen in wei-
ten Teilen der AfD trägt ebenfalls nicht zur Lösung 
bei, sondern mehr zu Abhängigkeiten. 

Aber vielleicht kann Herr Minister Laumann gleich 
auch ein paar Sätze dazu sagen – er kommt ja gleich 
zu Wort –, wie das Vorhalten von landesweiten Re-
serven bei kritischen Medikamenten in Zukunft aus-
sehen könnte. In der Coronazeit haben wir Reserven 
geschaffen, auch in NRW. Ich weiß, wie schwierig 
bzw. wie realistisch es ist – dessen bin ich mir sehr 
bewusst –, dass NRW für unsere Bevölkerung hier 
neue Reserven schaffen kann. Vielleicht können wir 
dazu gleich ein paar Worte hören. Wir sind gespannt 
auf die Antworten der Landesregierung. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Danke, Herr Kollege 
Klute. – Für die FDP spricht ihre Abgeordnete Frau 
Schneider. 

Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Stellen Sie sich einfach 
mal vor, dass in Ihrer Stammkneipe das Bier aus-
geht, nicht irgendein Bier, nicht das Kölsch, das Alt, 
was auch immer, sondern dass einfach gar kein Bier 
mehr da ist. 

Diese Situation ist sicher ungefähr übertragbar auf 
unsere Krankenhäuser, wenn die keine sterile Koch-
salzlösung mehr haben. 

(Christian Dahm [SPD]: Katastrophe!)  

Denn diese sterile Kochsalzlösung ist wirklich das All-
zweckmittel in unseren Kliniken. Wir brauchen diese 
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sterile Lösung, wenn alte Menschen ausgetrocknet 
sind, um sie besser mit Flüssigkeit zu versorgen. Wir 
brauchen diese Lösung bei OPs. Wir brauchen diese 
Lösung, wenn wir Menschen schnell Volumen zufüh-
ren wollen. Wir brauchen diese sterile Kochsalzlö-
sung, um Medikamente anzurühren, um Schmerz-
mittel zu verdünnen, um Antibiotikalösungen herzu-
stellen. Wir brauchen diese Lösung also für alles, um 
eine sichere Gesundheitsversorgung in unseren Kli-
niken zu haben.  

In diesem Haus haben wir schon mehrfach über Lie-
ferengpässe bei Medikamenten diskutiert. Die Politik 
und gerade die Bundesregierung haben bereits ge-
handelt. Allerdings braucht es bei einigen der Maß-
nahmen Zeit, bis sie Wirkungen zeigen.  

Daher ist leider noch keine Entspannung eingetreten. 
Es treten immer wieder Lieferengpässe bei unter-
schiedlichen Arzneimitteln und Medizinprodukten 
auf. Der aktuelle Fall einer Knappheit von Kochsalz 
ist dabei aber besonders gravierend.  

Die Ursachen für Lieferengpässe sind vielfältig. Bei 
generischen Arzneimitteln ist es der Kostendruck, 
der immens gestiegen ist. Daher ist es für viele Her-
steller nicht mehr wirtschaftlich, diese Medikamente 
zu produzieren. Weltweit werden diese von immer 
weniger Herstellern produziert.  

Wenn dann noch einer dieser Standorte ausfällt, sind 
die Auswirkungen besonders groß, und es kommt 
eben zu diesen Lieferengpässen. Aus Kostengrün-
den wurde die Produktion überdies vielfach verlagert, 
vor allem nach China und nach Indien. Während im 
Jahr 2000 noch rund 30 % der Produktion in Asien 
erfolgte, sind es inzwischen schon über 60 %. 
Dadurch steigt natürlich die Gefahr, dass in Zeiten 
von Krisen und gesteigerter Nachfrage auch Liefer-
ketten unterbrochen werden. Dazu können noch 
Knappheiten bei Rohstoffen kommen. 

Bei dieser sterilen Kochsalzlösung oder bei diesem 
0,9-prozentigen NaCl spielt ein ganz anderer Aspekt 
eine Rolle, denn die CDU-geführte EU-Kommission 
hat im Rahmen der Good Manufacturing Practice 
den sogenannten GMP Annex 1 zur Herstellung ste-
riler Medizinprodukte verschärft. Diese neugefasste 
Regelung ist seit dem 25. August 2023 anzuwenden. 
Obwohl keinerlei Gesundheitsgefährdung von Pati-
entinnen und Patienten bekannt geworden war, wur-
den die Anforderungen deutlich erhöht. Das gilt zum 
Beispiel für die Einführung der sogenannten Single-
Use-Filtration, nach der Filter bei jeder Charge aus-
gewechselt werden müssen.  

Um den neuen GMP Annex 1 einzuhalten, müssen 
Unternehmen Ausrüstungen neu anschaffen und 
Herstellungsprozesse umstellen. Hinzu kommt der 
dokumentatorische und regulatorische Aufwand für 
eine Änderung der Zulassung. Gerade bei den nied-
rigen Erlösen, die mit Kochsalzlösungen für die jewei-
ligen Produkte, wie eben auch diese NaCl-Lösung, zu 

erzielen sind, ist dieser Aufwand wirtschaftlich nicht 
mehr vertretbar. Dann verzichten Unternehmen eher 
auf eine Umstellung der Produktion.  

So führen eine vermeintliche Verbesserung von Qua-
lität und der damit angestrebte Patientenschutz am 
Ende zu einer Verknappung wichtiger Medizinpro-
dukte und Arzneimittel und zu einer Verschlechte-
rung der Versorgung. Dies ist wieder einmal ein Bei-
spiel für eine Überregulierung der CDU-geführten 
EU-Kommission.  

(Beifall von der FDP und Dr. Hartmut Beucker 
[AfD]) 

Wir brauchen jetzt hier dringend Alternativen und 
praxistaugliche Möglichkeiten zur Herstellung unter 
dem Annex 1, und wir brauchen eine finanzielle 
Kompensation für den erhöhten Aufwand bei einer 
Umstellung der Produktion.  

Die Bundesregierung hat im letzten Jahr mit dem 
Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und Versor-
gungsverbesserungsgesetz wichtige Maßnahmen 
gegen Lieferengpässe auf den Weg gebracht. So 
wurden für Kinderarzneimittel Rabattverträge und 
Festbeträge abgeschafft, um mehr Auswahl zu er-
möglichen. Bei Ausschreibungen werden jetzt Antibi-
otika bevorzugt, die innerhalb der EU und des euro-
päischen Wirtschaftsraums hergestellt werden.  

Apotheken haben mehr Spielraum beim Austausch 
von Medikamenten erhalten. Ist ein Arzneimittel nicht 
mehr verfügbar, darf ein wirkstoffgleiches Arzneimit-
tel abgegeben werden, und die Apotheken und Groß-
händler erhalten für diesen Austausch auch noch ei-
nen Zuschlag. Zudem wird beim Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte ein spezielles Früh-
warnsystem eingerichtet, um drohende Liefereng-
pässe eher zu identifizieren.  

Die Bundesregierung hat also bereits gezeigt, dass 
sie gegen Lieferengpässe vorgeht. Sicher werden ei-
nige der Maßnahmen erst mittelfristig Wirkung zei-
gen. Sie zielen auch eher auf bestimmte Gruppen 
von Medikamenten und weniger auf die aktuellen Er-
eignisse bei der sterilen Kochsalzlösung. Aber auch 
da handelt die Bundesregierung. Gestern hat der Mi-
nister angekündigt, übergangsweise die Vorausset-
zungen für den Import von Kochsalzlösungen zu 
schaffen, sodass jeder unabhängig von Einzelge-
nehmigungen der jeweiligen Landesbehörden ent-
sprechend handeln kann. 

Es sind weitere Schritte nötig. Dazu zählen aber vor 
allem auch die Regulierungen und Regelungen auf 
europäischer Ebene. Wir brauchen einen echten eu-
ropäischen Medikamentenbinnenmarkt, und wir 
brauchen weniger Regulierung und mehr Anreize für 
die Produktion in Europa. – Ich danke Ihnen.  

(Beifall von der FDP) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Schneider. – Für Bündnis 90/Die Grünen spricht die 
Abgeordnete Frau Thoms.  

Meral Thoms (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Nachrichten über Liefereng-
pässe zu grundlegenden Medizinprodukten wie 
Kochsalzlösung sind natürlich besorgniserregend. 
Es ist daher völlig verständlich, dass Patientinnen 
und Patienten angesichts solcher Meldungen verun-
sichert sind.  

Wenn ich zum Arzt gehe, wenn ich zur Ärztin gehe, 
erwarte ich, dass die notwendigen Medikamente und 
auch die Produkte in der Praxis oder in der Apotheke 
vorrätig sind. Das war in unserem Land jahrzehnte-
lang Normalität, und das soll auch zukünftig Norma-
lität und Selbstverständlichkeit bleiben.  

Dass hingegen in den letzten Jahren immer häufiger 
Arzneimittel knapp werden, ist schlicht und ergrei-
fend nicht hinzunehmen. Gerade Kochsalzlösung, 
dieses einfache Produkt, ist für den medizinischen 
Alltag in der Klinik oder in der Praxis unverzichtbar. Es 
muss in Deutschland immer und überall vorrätig sein.  

Gleichzeitig haben wir aber auch als Politik die Ver-
antwortung, keine Panik zu schüren und trotzdem 
klar auf die aktuelle Situation hinzuweisen. So gibt es 
bei der Kochsalzlösung einen Liefer-, aber eben kei-
nen Versorgungsengpass. Alternative oder gleichwer-
tige Produkte werden zum Teil importiert oder in Kran-
kenhausapotheken hergestellt. Das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte hat bisher kei-
nen Versorgungsmangel festgestellt. Das heißt, die 
grundlegende medizinische Versorgung ist gesichert. 

Im Bereich der Kinderarzneien stellt sich die Lage ak-
tuell sogar deutlich entspannter dar als im Vorjahr. 
Bei den Fiebersäften gibt es keine Lieferengpässe, 
bei den Antibiotikasäften ist der Lieferengpass bei Pe-
nicillin V bis Ende Oktober behoben. Eine Substitu-
tion durch vergleichbare Wirkstoffe ist derweil möglich.  

Dies soll jedoch nicht relativieren, ganz im Gegenteil. 
Doch die Menschen sollen auch wissen, dass ihre me-
dizinische Versorgung nicht gefährdet ist. Sie sicher-
zustellen, ist und bleibt unsere wichtigste Aufgabe, 
die Aufgabe aller Akteure im Gesundheitswesen. 

Bei der Suche nach Lösungen müssen wir uns die 
langfristigen Ursachen der Lieferengpässe, die ge-
rade bestehen, genauer anschauen. Ein zentrales 
Problem liegt in der globalen Vernetzung unserer 
Lieferketten. Viele Medikamente werden in wenigen 
Ländern außerhalb von Europa produziert. Wenn es 
dort, zum Beispiel in Asien, zu Produktions- oder Lo-
gistikproblemen kommt, dann sind wir hier in Europa, 
in Deutschland, in NRW direkt betroffen. Genau 
diese Abhängigkeit von globalen Lieferketten führt 
dazu, dass selbst einfache und preiswerte Produkte 
wie die Kochsalzlösung plötzlich knapp werden. 

Doch wie genau sind wir eigentlich in diese Situation 
geraten? Die Antwort ist: Wir haben viel zu lange und 
zu einseitig bei patentfreien Arzneimitteln nur die 
Kosten in den Blick genommen. Es zeigt sich ein 
deutlicher Fehler im System, wenn ausgerechnet die 
günstigen und leicht herzustellenden Medikamente 
oder Produkte in Deutschland knapp werden.  

Die Zuständigkeit für die Bewertung der Versor-
gungslage und auch für die Möglichkeit, entspre-
chende Maßnahmen zu treffen, liegt nicht beim Land 
NRW, sondern beim Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte und damit auf der Bundes-
ebene. Der Bund hat die Problematik der Liefereng-
pässe erkannt und im letzten Jahr schon wichtige 
Schritte unternommen, um die Lage zu verbessern. 

So wurden beispielsweise Fest- und Rabattverträge 
für Kinderarzneimittel abgeschafft. In Krankenhaus-
apotheken, bei pharmazeutischen Unternehmen und 
im Großhandel wurden Bevorratungspflichten ver-
schärft. Bei Ausschreibungen sorgen gesonderte 
Lose dafür, dass die Produktion von Medikamenten 
wie Antibiotika in Deutschland und auch in Europa 
wieder ausgebaut wird. Mit diesen ersten Schritten 
werden wir unabhängiger von ausländischen Liefe-
ranten.  

Beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte soll ein Frühwarnsystem zur Erkennung von 
drohenden Lieferengpässen eingerichtet werden. 
Diese Maßnahmen sind wichtig. Sie wirken langfris-
tig, und sie zeigen zum Beispiel bei den Kinderarz-
neien erste Wirkung. Ob sie hingegen für alle be-
troffenen Medikamente und Produkte auf Dauer aus-
reichen, bleibt im Rahmen einer Evaluation abzuwar-
ten. Es ist wichtig, hier weiterhin genau hinzuschauen.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Klar ist aber auch, diese Produktionslinien lassen 
sich nicht von heute auf morgen verändern. Wir brau-
chen eine Doppelstrategie: 

Erstens. Wir müssen langfristig zu einer Diversifizie-
rung von Lieferketten kommen. 

Zweitens. Wir müssen kurzfristig handlungsfähig 
sein, wenn es, wie jetzt bei den Kochsalzlösungen, 
zu Lieferengpässen kommt. Um das zu erreichen, ist 
es gut, dass zum Beispiel die Austauschregeln für 
Apotheken bei fehlenden Medikamenten auf gesetz-
licher Grundlage vereinfacht wurden.  

Die Landesregierung, das ist wichtig zu betonen, 
stellt sich den Fragen von Lieferengpässen. Ebenso 
müssen wir aber auch klar benennen, dass unsere 
Handlungsmöglichkeiten in dieser Frage begrenzt 
sind. Lieferketten sind ein globales Problem. Ihre Re-
gulierung fällt primär in den Aufgabenbereich des 
Bundes und der EU. NRW kann in dem Zusammen-
hang bedingt Einfluss auf die internationale Produk-
tion nehmen. 
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Trotzdem ist das Land NRW natürlich nicht untätig. 
Wir sind aktiv. Über den Bundesrat hat sich die Lan-
desregierung stets dafür eingesetzt, Lieferengpässe 
zu bekämpfen. In NRW stehen wir in engem Aus-
tausch mit Kliniken und Apotheken bei Beschaf-
fungsschwierigkeiten von Medikamenten. Meldun-
gen über Lieferengpässe werden regelmäßig an das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
weitergeleitet. Hier sitzt das Gesundheitsministerium 
im Beirat, um gerade unsere Perspektive aus NRW 
und unsere Lageeinschätzung einzubringen.  

Lassen Sie uns eines klarstellen: Schnellschüsse, 
Schuldzuweisungen und gerade Panikmache lösen 
das Problem nicht. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der CDU) 

Es sind die Ursachen der Lieferengpässe, die wir 
langfristig und strategisch angehen müssen. Ge-
meinsam mit dem Bund und der EU werden wir wei-
terhin konsequent an den Lösungen arbeiten und die 
Versorgungssicherheit stärken. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Landesregierung spricht nun Herr Mi-
nister Laumann. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will zunächst 
einmal zum Thema „Kochsalzlösung“ feststellen: 
Kein Patient in Nordrhein-Westfalen muss sich Sor-
gen machen, dass wir bestimmte Behandlungen in 
unserem Gesundheitssystem nicht durchführen kön-
nen, weil wir keine Kochsalzlösung mehr haben. Wir 
haben ein Lieferproblem, aber wir haben, Gott sei 
Dank, kein Problem, dass wir akut etwas verschie-
ben müssen. Ich habe das gestern noch einmal sehr 
klar mit der Krankenhausgesellschaft in Nordrhein-
Westfalen abgeklärt. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN) 

Diese Situation ist im Übrigen nicht ganz neu. Ich 
habe schon am 17. September einen Brief an den 
Bundesgesundheitsminister geschrieben, er solle 
bitte – und das kann nur er – die Voraussetzungen 
dafür schaffen, dass das Lieferproblem benannt wird, 
damit wir in den Ländern unseren Apotheken die Er-
laubnis geben können, über Importlösungen zu ge-
hen. 17. September! Gestern hat er es gemacht. Das 
hätte auch schon zehn Tage eher passieren können. 
In den Ländern sorgen wir dann dafür, soweit wir es 
können, die Regelungen für die Apotheken so un-
kompliziert wie möglich zu machen, damit sie die Im-
porte vornehmen können. – Das ist der erste Punkt, 
um den es mir geht.  

Der zweite Punkt ist: Die Beobachtung der Arzneimit-
telsicherheit ist beim Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte angesiedelt. Es ist richtig, dass 
das auf der Bundesebene erfolgt, denn wir haben 
keine regionalen, keine nationalen Arzneimittel-
märkte, sondern wir haben heute eher europäische 
Arzneimittelmärkte. Auf der Bundesebene muss 
diese Beobachtung aber stattfinden, und zwar so, 
dass irgendwann auch Konsequenzen gezogen wer-
den und man zumindest die Importe erleichtert. 

Ich möchte gerne einen weiteren Punkt ansprechen. 
Wir schlagen uns etwa seit Corona mit Lieferengpäs-
sen bei Arzneimitteln herum. Ich weiß, welche Be-
deutung das gesellschaftspolitisch hat. Im Grunde ge-
nommen nimmt die Bevölkerung leider wahr, dass der 
Staat das tägliche Leben nicht mehr so organisiert, 
dass man sich auf alles verlassen kann. Dabei spielt 
die Frage der Arzneimittelsicherheit eine große Rolle. 

Alles in allem bekommen wir es aber immer noch hin, 
und das ist auch bei der Kochsalzlösung der Fall. 
Das haben wir dem gut ausgebildeten Fachpersonal 
in Deutschland zu verdanken, das in diesem Bereich 
arbeitet. Insbesondere die Apothekerinnen und Apo-
theker sind mit ihrer Ausbildung in der Lage, selbst 
Kochsalzlösungen herstellen. Die Krankenhausapo-
theken machen das zurzeit. 

In den Apotheken ist man in der Lage, Medikamente 
auszutauschen und anzupassen, sodass trotz der 
Versorgungsengpässe die passenden Wirkstoffe für 
die Menschen, vor allem bei lebenswichtigen Medi-
kamenten, organisiert werden können. 

Man muss ganz klar sagen: Ohne das deutsche Apo-
thekersystem und den fachlich sehr versierten Arznei-
mittelhandel hätten wir ganz andere Probleme. Ich 
sage auch: Wer in Deutschland eine Politik machen 
will, bei der man vom Prinzip der inhabergeführten 
Apotheke abweicht, der legt die Axt an diese Kompe-
tenzen an. Deswegen darf das Apothekergesetz nicht 
so kommen, wie es im Deutschen Bundestag vorliegt. 

(Beifall von der CDU) 

Ich möchte einen weiteren Punkt nennen, den man 
eigentlich an alle adressieren muss. 

Wenn man sich die Ausgaben des deutschen Ge-
sundheitssystems anschaut, dann erkennt man drei 
große Bereiche, die das Volumen der gesetzlichen 
Krankenkassen ausmachen. Das ist der Kranken-
hausbereich, das ist der Arzneimittelbereich, und das 
ist der niedergelassene ärztliche Bereich. Damit sind 
wir bei 90, 91 % der Ausgaben der Krankenkassen. 
Lassen Sie uns darunter subsumieren, worüber wir 
im Sinne einer guten Versorgung in unseren Kran-
kenhäusern diskutieren: 

Jeder weiß, dass zwei Drittel unserer Krankenhäuser 
zurzeit Betriebsergebnisse schreiben, die keine 
schwarzen Zahlen sind. Deshalb brauchen wir mehr 
Geld im Krankenhaussystem. 
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Schauen wir uns den Arzneimittelbereich an; alle 
Redner haben es heute angesprochen. Wenn wir 
eine Resilienz der Arzneimittelherstellung in Europa 
wollen, dann wissen wir, dass Arzneimittel tendenzi-
ell teurer werden. Wenn es allerdings gleichzeitig 
heißt, dass der Sozialversicherungsbeitrag nicht stei-
gen darf und die Bundesregierung die Steueranteile 
aufgrund der Probleme im Bundeshaushalt in die So-
zialversicherung zurückführt, dann ist klar: Das geht 
schlicht und ergreifend nicht auf. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Wir können nicht sagen, dass wir das alles haben 
wollen, und es kostet nichts. 

(Zuruf von Thorsten Klute [SPD]) 

Zu einer ehrlichen Debatte gehört, nicht nur über die 
Frage der Sicherheit und darüber zu schwadronie-
ren, was in Europa alles produziert werden muss, 
sondern auch darüber zu reden, dass das Geld zur 
Verfügung gestellt wird, damit wir die Preise über die 
gesetzlichen Krankenkassen finanzieren können. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN – Zu-
rufe von Thorsten Klute [SPD] und Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Um es ganz klar zu sagen: Diese Ehrlichkeit in der 
Debatte fehlt manchmal bei diesen Fragen. Dieser 
Teil der Debatte findet nicht statt, sondern zurzeit 
passiert genau das Gegenteil. 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Überall werden Steuermittel aus der Sozialversiche-
rung herausgebucht oder Aufgaben, die bislang über 
Steuermittel finanziert werden – denken Sie an die 
Finanzierung der Arbeitslosigkeit oder die Berufsbe-
ratung der unter 25-Jährigen –, in die Sozialversiche-
rung gepackt. Und dann wundern wir uns, dass wir 
die Sache mit der Beitragsstabilität und mit den Wirt-
schaftsstandorten nicht mehr hinbekommen. 

Als Gesundheitsminister möchte ich ganz klar ein si-
cheres Gesundheitssystem. Die Versorgungssicher-
heit ist mir das Wichtigste in diesem Gesundheitssys-
tem. 

Versorgungssicherheit hat aber ihren Preis. Wir soll-
ten deswegen nicht sofort herumschreien, wenn es 
im nächsten Jahr zu einer Erhöhung der Kranken-
kassenbeiträge kommt. Ohne Beitragserhöhungen 
bei den Krankenkassen und den Pflegeversicherun-
gen vorzunehmen, sehe ich überhaupt keine Mög-
lichkeit mehr, das System zu stabilisieren, um es in 
aller Deutlichkeit zu sagen. – Schönen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN – Zuruf von Mehrdad Mostofiz-
adeh [GRÜNE]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minis-
ter. – Für die SPD spricht nun die Abgeordnete Frau 
Kapteinat. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber 
Herr Minister Laumann, ich erinnere an meine Rede 
von gestern, als ich sagte: Lassen Sie uns das doch 
zusammen angehen. 

Es gibt von Ihrer CDU-Bundestagsfraktion einen Be-
schluss, dass Sozialabgaben eine bestimmte Höhe 
nicht übersteigen dürfen. Lassen Sie uns das ge-
meinsam angehen. Lassen Sie uns gemeinsam 
Farbe bekennen. Hier so zu tun, als hätte man als 
Gesundheitsminister aus Nordrhein-Westfalen keine 
Macht in der Bundes-CDU, ist arm. 

(Lebhafter Beifall von der SPD – Karl-Josef 
Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales: Ach, hör‘ doch auf! Was sollte das 
jetzt?) 

Präsident André Kuper: Danke Frau Kapteinat. – 
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Daher 
schließe ich die Aussprache. Wir sind am Ende der 
Aktuellen Stunde. 

Ich rufe auf: 

2 Für mehr Verlässlichkeit für Familien in NRW – 
Ganztag darf nicht mehr Glückssache sein, 
Landesregierung muss Bildung für alle ermög-
lichen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 18/10895 

In Verbindung mit: 

Belastungen für Familien in NRW. Wer finan-
ziert die Bildung unserer Kinder? 

Große Anfrage 24 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 18/8623 

Antwort 
der Landesregierung 
Drucksache 18/10616 

Ich eröffne die Aussprache. Als Erste spricht für die 
SPD ihre Abgeordnete Frau Engin.  

Dilek Engin (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der OGS ist zum 
Teil kein Betreuen mehr, sondern nur noch Verwah-
rung. – Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern 
von einem Träger aus Wuppertal. Ich kriege diesen 
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Satz einfach nicht mehr aus dem Kopf, denn er be-
schreibt genau das, wohin sich der OGS in den letz-
ten Jahren unter Ihrer halbherzigen Verantwortung 
als Landesregierung entwickelt hat: fehlende Betreu-
ungsplätze, zu wenige Fachkräfte, einen akuten 
Raummangel und einen Flickenteppich an OGS-
Gebühren.  

Sie haben seelenruhig zugelassen, dass wir jetzt ei-
nen unterfinanzierten, unterversorgten und vor allem 
unterschiedlichen OGS haben – unterfinanziert, weil 
Ihre Dynamisierung von Landesseite inzwischen 
noch nicht einmal mehr die Tarifsteigerungen des 
Personals deckt, unterversorgt, weil Sie keine guten 
und nachhaltigen Arbeitsbedingungen für das OGS-
Personal schaffen, unterschiedlich, weil Sie keine 
verbindlichen Vorgaben für die Qualität, Ausgestal-
tung und Beitragsfinanzierung geben.  

Mit dieser Haltung der Ignoranz wundert es nicht, 
dass immer mehr Träger nicht mehr wissen, wie sie 
sich weiter finanzieren sollen.  

Man merkt an Ihren Aussagen immer wieder, wie we-
nig Aufmerksamkeit Sie dem Thema widmen wollen. 
Ein Beispiel: Im letzten Plenum spricht die CDU-
Abgeordnete Katharina Gebauer davon – ich zi-
tiere –, dass es in NRW „ein qualitativ hochwertiges 
OGS-Angebot“ gebe. Wie sie das denn ohne festge-
legte Qualitätsstandards wisse, wollte dann unser 
Kollege Maelzer wissen. Darauf sagte sie, dass sie 
das aus ihren eigenen Erfahrungen als Mutter und 
OGS-Nutzerin wisse. – Schön, Frau Gebauer, dass 
es bei Ihnen in Troisdorf wunderbar klappt und die 
Lage dort in Ordnung ist! Ich kann Ihnen versichern, 
dass es in Wuppertal, Essen, Duisburg, Köln und 
sonst wo nicht so ist.  

(Beifall von der SPD und Franziska Müller-
Rech [FDP]) 

Genau das beweisen auch Ihre eigenen Zahlen, die 
wir mit der Antwort auf unsere Große Anfrage erhal-
ten haben. Die Verfügbarkeit, die Qualität und auch 
die Kosten der Betreuung sind wie ein Glücksspiel.  

Die Grünen haben das zumindest erkannt. Meine 
Kollegin Frau Zingsheim-Zobel hat in der letzten Sit-
zung des Schulausschusses immerhin eingestan-
den, dass sie dem quantitativen Ausbau der Plätze 
Vorrang geben. Die Qualität müsse halt später fol-
gen. Frau Zingsheim-Zobel, diese ehrliche Aussage 
dürfte Ihren grünen Parteifreunden nicht gefallen. 
Denn im Wahlprogramm der Grünen zur Landtags-
wahl hieß es noch – ich zitiere –: Beim Ganztag „geht 
es nicht nur um den reinen Ausbau, sondern auch 
um die Qualität.“ Aha!  

Und jetzt? Jetzt sägen Sie an Ihren eigenen Prinzi-
pien, weil Sie nicht bereit sind, sich der Gesamtauf-
gabe OGS zu stellen. Und wie wollen Sie sich dieser 
Gesamtaufgabe stellen, wenn Sie noch nicht einmal 
den Platzausbau vernünftig voranbringen?  

(Zuruf von Bianca Winkelmann [CDU]: Das er-
klären wir gleich mal!) 

Insgesamt fehlen in NRW knapp 200.000 Betreu-
ungsplätze. Dieses Jahr wollten Sie 38.000 neue 
Plätze schaffen, aber konnten gerade einmal 7.500 
bewilligen.  

Frau Feller und Frau Paul, es bleibt keine Zeit mehr 
für halbe Sachen. Übernehmen Sie Verantwortung 
und bringen Sie endlich ein Landesausführungsge-
setz für den OGS in den Landtag ein, 

(Beifall von der SPD und Franziska Müller-
Rech [FDP]) 

ein Gesetz, das für einheitliche Standards sorgt, den 
rhythmisierten Ganztag in den Mittelpunkt stellt und 
die Finanzierungsfrage endgültig klärt, ein Gesetz, 
das sowohl den Ausbau als auch die Qualität des 
Ganztags sichert.  

All diese wichtigen Versprechen können Sie noch 
heute den Trägern, Eltern und Kindern geben, wenn 
Sie sich mit unserem Antrag endlich zu einem OGS-
Gesetz verpflichten. – Vielen Dank.  

(Beifall von der SPD und Franziska Müller-
Rech [FDP]) 

Präsident André Kuper: Danke, Frau Kollegin. – 
Für die CDU spricht die Abgeordnete Frau Gebauer. 

Katharina Gebauer*) (CDU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Das 
System der Offenen Ganztagsschulen im Primarbe-
reich hat sich in den letzten Jahren erheblich weiter-
entwickelt. Dies zeigt sich nicht nur im kontinuierli-
chen Ausbau der Plätze, sondern auch in den be-
trächtlichen finanziellen Mitteln, die durch die Lan-
desregierung bereitgestellt werden.  

(Heiterkeit von Andrea Busche [SPD]) 

Seit 2017 sind die Ausgaben für den OGS von 454 
Millionen Euro auf 780 Millionen Euro im Jahr 2024 
angestiegen. Im kommenden Haushaltsjahr 2025 
wird dieser Trend mit einem weiteren Anstieg fortge-
setzt, wobei 65 Millionen Euro zusätzlich bereitge-
stellt werden, um den Ausbau der Ganztagsbetreu-
ung voranzutreiben.  

Diese finanziellen Mittel ermöglichen es, ca. 500 
neue Stellen zu schaffen und den Rechtsanspruch 
auf einen Platz im Offenen Ganztag ab dem Jahr 
2026 zu sichern. Wie Sie sehen, ist der Ausbau auf 
einem guten Weg.  

(Beifall von der CDU) 

Im vergangenen Jahr konnten wir bereits 30.000 zu-
sätzliche Plätze im OGS-System schaffen, und mit 
dem Beginn des neuen Schuljahres kamen weitere 
38.000 Plätze hinzu.  



Landtag   10.10.2024 

Nordrhein-Westfalen 14 Plenarprotokoll 18/77 

 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Das stimmt doch 
gar nicht!) 

Dieser fortlaufende Ausbau ist eine klare Botschaft: 
Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass der 
Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung im Pri-
marbereich planmäßig umgesetzt werden kann.  

Ab dem Schuljahr 2025/2026 können über 480.000 
OGS-Plätze finanziert werden, eine Steigerung um 
56 % seit 2017. Mit Blick auf die mittelfristige Finanz-
planung können bis zum Schuljahr 2028/2029 sogar 
bis zu 605.000 Plätze geschaffen werden. Dies be-
deutet, dass wir den Bedarf an Ganztagsplätzen be-
reits ein Jahr vor dem geplanten Endausbau erfüllen 
können.  

Um diesen ambitionierten Plan zu realisieren, hat die 
Landesregierung im Frühjahr dieses Jahres die not-
wendigen fachlichen Grundlagen verabschiedet.  

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 

Diese Grundlagen geben den Kommunen und Trä-
gern die Planungssicherheit, die sie benötigen, und 
legen den Rahmen für eine verlässliche Betreuung 
fest. Das Ziel ist klar: Wir wollen für alle Beteiligten, 
insbesondere für die Schülerinnen und Schüler, das 
beste Angebot schaffen.  

Diese Flexibilität ist auch ein Vorteil, der durch ein 
Ausführungsgesetz eingeschränkt wird. Ein wichtiger 
Aspekt dabei ist die Vielfalt der Träger und des Per-
sonals im OGS-Bereich. Die Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Partnern bleibt ein entscheidender 
Bestandteil der Ganztagsbetreuung. Diese Koopera-
tionen bereichern das OGS-Angebot und bieten den 
Kindern die Möglichkeit, durch Vereine und andere 
Institutionen neue soziale Räume zu entdecken.  

Die Vielfalt des Personals von pädagogischen Fach-
kräften bis hin zu qualifizierten Ehrenamtlern ist ein 
großer Gewinn für das Ganztagssystem und für die 
Bildung und Betreuung unserer Kinder.  

Zusätzlich legen wir besonderen Wert auf die Stär-
kung der Basiskompetenzen unserer Schülerinnen 
und Schüler. Für das kommende Jahr stehen 8,5 Mil-
lionen Euro zur Verfügung, um sprachliche Defizite 
frühzeitig zu beheben. Hierbei setzen wir auf innova-
tive Ansätze wie ein neues digitales Screening-Ver-
fahren, das ab Herbst 2024 bei der Grundschulan-
meldung zum Einsatz kommt. Diese Maßnahmen er-
gänzen unsere Bestrebungen zur Verbesserung der 
Bildungsqualität. 

Gleichzeitig wird der Schulhaushalt insgesamt mas-
siv gestärkt. Mit einem Volumen von 24,5 Milliarden 
Euro für das Jahr 2025 stellt der Einzelplan Schule 
den größten Posten im Landesetat dar. Diese Mittel 
sind ein klares Bekenntnis der Landesregierung, 
auch in finanziell herausfordernden Zeiten nicht an 
der Bildung zu sparen. Wir investieren in die Zukunft 
unserer Kinder. Dieser Etat bildet die Grundlage 

dafür, dass unser Bildungssystem auch langfristig 
leistungsfähig bleibt. 

(Beifall von der CDU) 

Ein zentraler Baustein in diesem Zusammenhang ist 
die Schaffung von Bildungsgerechtigkeit. Allein im 
nächsten Jahr werden wir fast 42 Milliarden Euro für 
Bildung aufwenden, was einer Steigerung um 3 Milli-
arden Euro entspricht. Mit diesen Mitteln wollen wir 
nicht nur die Unterrichtsversorgung sichern, sondern 
auch gezielt Schulen in herausfordernden Lagen un-
terstützen. 

Das Startchancen-Programm ist ein wichtiger Be-
standteil dieser Strategie. Es sieht vor, dass zusätz-
liche Mittel in Schulen fließen, die besonderen Bedarf 
haben, und stärkt diese durch Schulsozialarbeit so-
wie multiprofessionelle Teams. 

Mitarbeiter an Schulen vor Ort schildern, dass der in-
dividuelle Gestaltungsspielraum für die OGS wichtig 
ist. Die Kinder müssen im Mittelpunkt unseres Han-
delns stehen. Daher muss auch vor Ort entschieden 
werden können, was das Beste für die Kinder ist, bei-
spielsweise ob eine Rhythmisierung Sinn macht oder 
eben nicht. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir befinden uns auf 
einem guten Weg, den Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung erfolgreich umzusetzen und gleich-
zeitig die Qualität unseres Bildungssystems weiter zu 
verbessern.  

Der vorliegende Schulhaushalt ist ein bedeutender 
Zwischenschritt. Wir sind entschlossen, diesen Weg 
konsequent fortzuführen. Daher stimmen wir Ihrem 
Antrag leider nicht zu. – Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Danke, Frau Kollegin Ge-
bauer. – Für Bündnis 90/Die Grünen spricht die Ab-
geordnete Frau Zingsheim-Zobel. 

Lena Zingsheim-Zobel (GRÜNE): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen der 
demokratischen Fraktionen! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich teile einen grundsätzlichen Anspruch mit 
den Kolleginnen der SPD. Das Ziel, Chancengleich-
heit in der Bildung zu ermöglichen, ist mein Antrieb. 

Ein beitragsfreier Zugang zur OGS in ganz NRW 
wäre großartig. Das sehen nicht nur Sie, liebe SPD, 
so. Das würden viele Personen in diesem Raum mit 
Sicherheit auch begrüßen. Aber wie soll das funktio-
nieren? 

Wir priorisieren in dieser Koalition Bildung, Kinder 
und Jugendliche. Das bedeutet in dieser finanziellen 
Lage nicht, dass wir die Möglichkeit haben, Mittel zu 
verausgaben, die nicht da sind. 
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(Beifall von den GRÜNEN und Bianca Winkel-
mann [CDU]) 

In dem Zusammenhang stellt sich für mich auch die 
Frage, ob die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form 
Bestand haben kann. Wenn wir die Forderungen aus 
dem SPD-Antrag umsetzen würden und den Ganz-
tag beitragsfrei machen würden, dann würde das 
entweder massive Kürzungen im Landeshaushalt an 
anderer Stelle oder eine drastische Mehrbelastung 
der Kommunen bedeuten.  

Wir müssen Entscheidungen treffen, die für einige 
Organisationen und Initiativen harte Einschnitte be-
deuten. Diese Einschnitte sind in der Folge auch von 
gesamtgesellschaftlicher Relevanz. Sie machen hier 
den zweiten vor dem ersten Schritt. Ich werde Ihnen 
gleich sagen, warum. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Sie machen leider 
überhaupt keine Schritte!) 

Es scheint Ihnen grundsätzlich am Verständnis dafür 
zu fehlen, in welcher Lage wir uns miteinander befin-
den. Gerne helfe ich Ihnen da weiter. Noch nie in 
Nordrhein-Westfalen ist eine so große Summe für Bil-
dung ausgegeben worden: 42 Milliarden Euro von ins-
gesamt 105,5 Milliarden Euro sind für den Bildungsbe-
reich vorgesehen. Das sind noch einmal 2,7 Milliarden 
Euro mehr, als wir in diesem Jahr ausgeben. 

Trotz dieser enormen Aufwendungen ist es nicht ge-
nug. Das ist schlimm und kein guter Befund. Ich hatte 
gehofft, dass Ihnen bewusst ist, dass es so um den 
Haushalt bestellt ist, und wir deshalb alle von Traum-
vorstellungen wie beitragsfreiem Ganztag absehen 
würden. Leider scheint das nicht der Fall zu sein. Der 
erste Schritt ist deshalb, nun erst einmal ausreichend 
OGS zu schaffen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU – Di-
lek Engin [SPD]: Sie haben ja gar keine Plätze 
geschaffen! Wo sind denn die Plätze?) 

Im zweiten Schritt befassen wir uns dann gerne mit 
weiteren, auch mit qualitativen Standards. Denn man 
kann gar nicht kleinreden, dass die Bildungskosten in 
den vergangenen Jahren gestiegen sind. Das ist of-
fensichtlich. Wir dürfen aber auch nicht kleinreden, 
dass wir, dass Kommunen und Träger von OGS und 
Schule keineswegs besonders bedürftige Familien 
einfach auf der Strecke lassen.  

Durch die Bildungs- und Teilhabemittel werden die 
Kosten für das Mittagessen mittlerweile in voller 
Höhe übernommen. Die Finanzierungslage ist – wie 
so oft – differenzierter zu betrachten. 

Zu allen weiteren Punkten rund um das von Ihnen 
geforderte Ausführungsgesetz, liebe SPD, verweise 
ich gerne auf vergangene Plenardebatten. Jetzt 
möchte ich die Zeit nämlich nutzen, um auf die Ant-
worten auf die Große Anfrage einzugehen. 

An dieser Stelle möchte ich der Landesregierung für 
die Beantwortung und die Darstellungen danken. 
Vorweg: Wir haben erkannt, dass die Finanzierung 
im Bildungsbereich in einer Schieflage ist. Genau 
deshalb haben wir uns bereits im Koalitionsvertrag 
darauf verständigt, die Schulfinanzierung unter die 
Lupe zu nehmen. Dazu wurden vonseiten des Schul-
ministeriums zwei Gutachten beauftragt. 

Es ist richtig, dass auch der Bund in die Bildungsfi-
nanzierung einsteigt. Wir müssen Bildung als ge-
meinsame Aufgabe verstehen, denn wir brauchen 
überall fitte junge Menschen. Wie wichtig diese ge-
meinsame Aufgabe ist, wird gerade exemplarisch bei 
der Digitalisierung an unseren Schulen deutlich. 

Oder krasser gesagt: Wir haben 2024, und noch im-
mer hat nicht jedes Schulkind den gleichen Zugang 
zu digitalen Endgeräten. Wir brauchen einen Digital-
pakt 2.0, sehr geehrte Damen und Herren. Liebe 
Grüße an meine Ampel-Kolleg*innen! 

Schule ist wahnsinnig komplex, jede einzelne Schule 
für sich. Wie soll es dann schulorganisatorisch im 
Größeren anders sein? Das wird in der Beantwor-
tung noch einmal klar. Letztlich interessiert es keine 
Schülerin und keinen Schüler, wer die Schulsozialar-
beit an der Schule oder die Inklusionsassistenz in der 
Klasse bezahlt. Was sie interessiert, ist, dass sie da 
sind. Es ist unser Job, das möglich zu machen. 

Es ist mir besonders heute, am Welttag der seeli-
schen Gesundheit, wichtig, darauf hinzuweisen, 
denn die Zahl der an Depressionen erkrankten Men-
schen ist auf einem Allzeithoch, auch bei Schüler*in-
nen. Deswegen müssen wir eine Schule anbieten, 
die funktioniert; eine Schule, die für Schüler*innen 
ein ganzheitlicher Lebensraum anstatt ein Ort des 
Drucks ist. 

Unser Job ist es, für genügend OGS-Plätze zu sor-
gen, damit Eltern arbeiten können, ohne unter dem 
Druck zu stehen, sich zu fragen, wo sie ihre Kinder in 
dieser Zeit unterbringen. 

Sie sprechen davon, dass bereits in zweieinhalb Jah-
ren 590.000 Plätze nötig seien und beziehen sich da-
bei auf eine Pressemitteilung des Schulministeriums 
im Juli. Bitte lesen Sie gründlich: Die benötigten 
Plätze werden im Endausbau nötig sein. Sehr ge-
ehrte Kolleginnen der SPD, wir reden hier über das 
Schuljahr 2029/2030 und nicht über das Schuljahr 
2026/2027. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Insgesamt hakt es mir in diesem Antrag an zu vielen 
Stellen. Deswegen lehnen wir ihn ab. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU – Di-
lek Engin [SPD]: Machen Sie doch einen bes-
seren!) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die FDP spricht ihre Abgeordnete Frau 
Müller-Rech. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Uhr 
tickt. Heute ist der 10. Oktober 2024. Es sind also 
weniger als zwei Jahre, bis der gesetzliche Rechts-
anspruch gilt. Die schwarz-grüne Landesregierung 
bleibt weiterhin weitestgehend untätig, statt endlich 
für mehr Klarheit im OGS-Bereich zu sorgen. Deswe-
gen ist es gut, dass das Thema heute erneut auf der 
Tagesordnung steht. 

Gleichzeitig ist es aber traurig und beschämend, 
dass wir erneut über das Thema „OGS“ debattieren 
müssen, weil noch immer keine umfassende Lösung 
in Sicht ist. Der Ministerpräsident verspricht stets und 
ständig Priorität für Bildung, doch stattdessen gibt es 
für die Familien im Land die Operation Schmalspur. 

Die Situation im Offenen Ganztag ist teilweise dra-
matisch: zu wenig Personal, überlastetes Personal, 
zu wenige Räume, keine ausreichende Finanzie-
rung, zu wenige Plätze. Ich habe hier einmal von ei-
nem Fall aus Köln erzählt, bei dem OGS-Plätze nach 
dem Alphabet vergeben wurden. Ich glaube, da hät-
ten die geschätzte Kollegin Zingsheim-Zobel und ihre 
Kinder Pech gehabt. 

(Heiterkeit von Andrea Busche [SPD] – Zuruf 
von der SPD: Der war gut!) 

Es ist keine Besserung der Lage in Sicht. Die Kinder, 
Schulen, Träger, Kommunen und Eltern werden wei-
terhin im Regen stehen gelassen. Nun wissen wir 
durch die Beantwortung der Großen Anfrage auch, 
dass die Kosten für Träger und Eltern immer weiter 
ansteigen.  

Nur wird die Betreuungs- oder gar die Bildungssitua-
tion im Land nicht besser. Versprochen hatte die Lan-
desregierung bzw. Schwarz-Grün ein OGS-Gesetz 
mit Standards für Räume, Personal, allgemeine Qua-
lität und vor allem auch Zeit, damit sich Schule und 
OGS besser miteinander abstimmen können.  

Man hat aber das Gefühl, dass der Landesregierung 
und auch den Kolleginnen von CDU und Grünen die-
ses Versprechen inzwischen peinlich ist. Wir haben 
hier am Pult ganz interessante Verrenkungen gese-
hen und immer wieder dieselben Standardsätze zur 
vermeintlichen Erklärung gehört, warum statt eines 
ordentlichen Gesetzes heimlich, still und leise doch 
nur ein klitzekleiner Erlass – ein Erlässchen – kom-
men soll. 

(Heiterkeit von Christian Dahm [SPD], Andrea 
Busche [SPD] und Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 

Bloß keine Verantwortung übernehmen, bloß keine 
Konnexität auslösen, bloß nicht mehr bezahlen, da-
für aber die Leute vergessen lassen, was man einst 

mal versprochen hat: Das ist die Operation Schmal-
spur statt des ersehnten großen Wurfs. Leider bleibt 
alles so, wie es ist. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der SPD) 

Es werden keine Maßnahmen ergriffen, um Qualität, 
Raumsituation und Personallage der OGS zu ver-
bessern. Es kommt keine Entlastung für die Eltern in 
NRW. Das ist viel zu wenig. Die Familien in NRW 
verdienen ein zuverlässiges wohnortnahes Angebot, 
das sie sich leisten können. Vor allem verdienen un-
sere Kinder die besten Bildungs- und Betreuungs-
möglichkeiten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, Sie haben 
viel Richtiges in Ihrem Antrag aufgeschrieben, aber mit 
schon fast sportlichem Ehrgeiz denkt ihr euch immer 
noch etwas aus, damit wir nicht zustimmen können. 

(Heiterkeit von Christian Dahm [SPD] und Di-
lek Engin [SPD]) 

Das betrifft hier die Forderung nach der Umsetzung 
der Beitragsfreiheit schon im Rahmen der Umset-
zung des Rechtsanspruchs. Deswegen können wir 
uns heute bei dem Antrag leider nur enthalten. 

(Zuruf von Andrea Busche [SPD]) 

Eine beitragsfreie OGS mag erst einmal gut klingen, 
und dafür würde man viel Zustimmung bekommen, 
aber wir müssen genauer hinsehen. Wie wollt ihr 
denn ein Bildungsangebot – keine Verwahrung, son-
dern ein Bildungsangebot – landesweit ohne Eltern-
beiträge finanzieren? 

Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglich-
keit wären Steuererhöhungen. Dabei machen wir 
nicht mit. Wir leben ohnehin schon in einem Hoch-
steuerland. Wir sehen keinen weiteren Spielraum für 
Steuererhöhungen. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Ihr lasst lieber El-
tern statt Reiche zahlen!) 

– Lassen Sie mich bitte ausreden, Herr Kollege. 

(Dilek Engin [SPD]: Es gibt auch andere Mög-
lichkeiten!) 

Die zweite Möglichkeit wäre, neue Schulden aufzu-
nehmen, die – auch das ist heute schon einmal an-
geklungen – Schuldenbremse zu lösen, also schön 
dafür zu sorgen, dass die OGS-Kinder … 

(Beifall von den GRÜNEN) 

– Abwarten; jetzt klatschen die Grünen schon mit. 

(Dilek Engin [SPD]: Wenn schon die Grünen 
applaudieren, hast du alles falsch gemacht!) 

Die Kollegin Zingsheim-Zobel hat vorhin aber das 
Gegenteil gesagt. Vielleicht sprecht ihr euch unterei-
nander noch mal ab. 
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Wenn man jetzt die Schuldenbremse aufweicht, zum 
Beispiel für kostenfreie OGS-Beiträge, dann würde 
das dafür sorgen, dass die OGS-Kinder von heute 
die Schulden bis zu ihrer eigenen Rente abbezah-
len. – Auch dabei machen wir nicht mit. 

(Beifall von der FDP – Zuruf von Dilek Engin 
[SPD]) 

Die OGS-Beiträge sind schon jetzt sozial gestaffelt 
und zudem vom Land gedeckelt. Wenn Sie die Eltern 
fragen, die OGS-Beiträge bezahlen – wir müssen 
auch festhalten, dass viele Familien keine Beiträge 
bezahlen –: Viele wären bereit, unter Umständen hö-
here Beiträge zu zahlen, sofern sie dabei auch Dinge 
für ihre Kinder zurückbekämen, also eine gesicherte 
Betreuung, ein gesundes Mittagessen, ein hochwer-
tiges Bildungsangebot. 

(Beifall von der FDP – Sven Wolf [SPD]: Frau 
Kollegin, warum leiste ich als Kinderloser kei-
nen Beitrag? Ich würde gerne mehr tun! – 
Marcel Hafke [FDP]: Gesellschaftliche Verant-
wortung!) 

Wir halten also fest: Jede Lösung muss realistisch 
und finanzierbar sein. Unsere Prioritäten sind dabei 
die folgenden. 

Wir müssen erstens den Platzausbau stemmen, da-
mit auch die Kinder, deren Nachnamen mit Z anfan-
gen, einen Platz bekommen. Dann brauchen wir 
zweitens – das ist die zweite Priorität – für jede OGS 
im Land ein Update von einem reinen Betreuungsan-
gebot zu einem hochwertigen Bildungsangebot. 
Wenn wir das geschafft haben, dann können wir drit-
tens über Elternbeiträge sprechen. 

Ich habe noch einen Appell an die Landesregierung. 
Ich betone es immer wieder: Niemand erwartet Wun-
der von Ihnen. Die bisher erbrachten Leistungen in 
der OGS und insbesondere das, was dort jeden Tag 
geleistet wird, möchten wir nicht schlechtreden. Wir 
müssen aber dringend davor warnen, dass Sie es 
sich gesundreden. Die Umsetzung von Standards er-
warten wir, wie gesagt, nicht über Nacht. Die kann 
auch in Stufen und mit den Städten und Gemeinden 
verträglich passieren, damit das auch gelingt. Nie-
mand erwartet das über Nacht.  

Aber einfach den Kopf in den Sand zu stecken und 
ein kleines Erlässchen zu bringen, obwohl man et-
was anderes versprochen hat, hat das Land, und das 
haben vor allem unsere Kinder nicht verdient. – Vie-
len Dank. 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Müller-Rech. – Für die Fraktion der AfD 
spricht jetzt der Abgeordnete Dr. Blex.  

Dr. Christian Blex (AfD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Die Inobhutgabe unserer Kinder in 

staatliche Verwahranstalten ist leider gängige und 
häufig notwendige Praxis geworden. Wo einst die 
Mutter oder die Großeltern am Nachmittag auf die 
Kinder aufpassen konnten, springt nun ein Tross 
zahlreicher Professionen ein, um die Betreuung zu 
gewährleisten.  

Vor nicht allzu langer Zeit trafen sich Schüler nach 
dem Unterricht mit Freunden zum Spielen. Heute 
kommen sie erst am späten Nachmittag oder gar 
zum Abendbrot nach Hause. Für Sportvereine und 
Hobbys bleibt unter der Woche kaum noch Zeit. Das 
gesamte soziale Umfeld umfasst letztendlich nur 
noch die staatliche Institution Schule.  

Ein feuchter sozialdemokratischer Traum ist Realität 
geworden durch Probleme, die Sie erst geschaffen 
haben. Ihr entwurzelter, migrationssüchtiger Wohl-
fahrtsstaat, in dem nur zwei Einkommen noch zum 
Überleben ausreichen, zwingt die normalen, arbei-
tenden Familien zur Abgabe der Verantwortung für 
ihre Kinder und verunmöglicht nicht selten erst die er-
folgreiche Teilnahme am Bildungsweg dieser.  

Im Antrag schreiben die Genossen der SPD vom 
Jahreseinkommen der Familien und den daran ge-
koppelten Beitragserhebungen. Sie bemängeln die 
vielerorts stattfindende Anhebung der Beiträge, for-
dern, dass Bildung kostenlos zu sein habe, und kom-
men dann zu dem Schluss: Den Kommunen geht es 
schlecht.  

Meine Damen und Herren, den normalen, arbeiten-
den Familien geht es schlecht, und zwar nicht allein 
aufgrund steigender Beiträge für den Offenen Ganz-
tag, den sie im Übrigen ohne die absolute Schieflage 
unseres Landes gar nicht erst in Anspruch nehmen 
müssten, sondern weil sie sich mit fundamentalen 
Fragestellungen befassen müssen wie: Kommt mein 
Kind noch sicher und ohne Messerstiche zur Schule? 
Kann ich mein Kind abends noch vor die Tür lassen? 
Lernt mein Kind überhaupt noch etwas im Unterricht,  

(Dilek Engin [SPD]: Bei Leuten wie Ihnen 
nicht!) 

oder fallen Mathematik und Physik wieder aus? 

Von der Finanzierbarkeit des Wocheneinkaufs bis 
zur grundsätzlichen Wohnraumfrage sind unsere Fa-
milien in allergrößter finanzieller Bedrängnis. 

(Beifall von der AfD) 

Was die Qualität der Debatte betrifft, befassen wir 
uns hier gerade mit der Wandfarbe im Lehrerzimmer, 
während das Schulgebäude abbrennt.  

Doch immer mehr Lehrer trauen sich mit ihren er-
schütternden Erfahrungen und Meinungen zum 
Stand unseres Schulsystems an die Öffentlichkeit. 
Der jüngste FOCUS-Artikel zu diesem Thema spricht 
Bände – Zitat –:  
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„Gewalt und Kriminalität, Beleidigungen und Be-
drohungen, Verrohung und Aggressionen, sexu-
elle Übergriffe und Polizeieinsätze“.  

Messergewalt, Islamismus und Frauenverachtung, 
enthemmtes Abfilmen von Gewaltakten zur eigenen 
Profilierung im Internet, Familien ohne jegliches Inte-
resse am Bildungserfolg ihrer Kinder und Respektlo-
sigkeiten gegenüber dem Lehrkörper gehören mitt-
lerweile zum Tagesgeschäft.  

Diese Zustände zu benennen, ist aber nicht er-
wünscht. Schulleiter fürchten um das Ansehen ihrer 
Schulen, und das Kollegium hat Angst, als fremden-
feindlich oder intolerant zu gelten, während letztend-
lich kein normaler Unterricht mehr möglich ist.  

Und was tun Sie? Sie rufen nach multiprofessionel-
len Teams, nach Schulpsychologen, nach einem 
Ausführungsgesetz für eine Qualitätssicherung des 
Ganztags. Das ist eine Farce. Die Problematik, die 
Sie alle, auch die Kollegen von den Grünen und von 
der CDU, den Schulen mit Ihrer Politik der kultur- und 
bildungsfernen Massenarmutseinwanderung be-
schert haben, können Sie nicht so einfach wegför-
dern oder wegbetreuen.  

Es ist völlig richtig, dass die Landesregierung mit 
dem Ausbleiben eines Ausführungsgesetzes ihren 
Pflichten und Versprechungen nicht nachkommt, wie 
es die SPD sagt. Was erwarten Sie von Herrn Wüst? 
Im Zukunftsvertrag der Wüst-Koalition wird zwar ex-
plizit ein Ausführungsgesetz thematisiert, aber natür-
lich will Schwarz-Giftgrün das nicht umsetzen. An-
dernfalls käme man in den Zugzwang der Konnexität. 
Sobald der Ganztag in gesetzliche Rahmenbedin-
gungen gegossen wird, muss zugleich die Finanzie-
rungsfrage bindend geklärt werden.  

Ebenso richtig ist, dass die Belastungen von Fami-
lien künftig noch weiter steigen werden. Auch dazu 
tragen die Landesregierung und nicht zuletzt die vie-
len rotdurchsetzten Verbände mit zahlreichen Ver-
fechtern der Frankfurter Schule, die trotz aller Warn-
signale und scheiternden Schulstandorte stur an ih-
rer Fantasie von bildungsloser sogenannter Chan-
cengleichheit, Inklusion und Hyperheterogenisierung 
festhalten wollen. Währenddessen ist in den meisten 
Bildungseinrichtungen kaum noch regulärer Unter-
richt möglich, und reihenweise quittieren Lehrkräfte 
den Dienst.  

In der Anhörung zu dem Thema wurde aufgezeigt, 
was unter anderem benötigt wird, um einen gelunge-
nen Ganztag anbieten zu können. Es wurden lang 
und breit Probleme der Finanzierung und der Infra-
struktur, des Personals und der Zeitpläne aufgezeigt. 
Kein Sachverständiger hat aber auch nur im Ansatz 
darstellen können, wie das grundsätzliche Miteinan-
der an Schulen, wovon auch der Offene, Geschlos-
sene und meinetwegen auch der Rhythmisierte 
Ganztag betroffen sein wird, zukünftig ablaufen soll.  

Warum spricht niemand die Grundsätzlichkeiten an? 
Aus denselben Gründen, die bereits in der Aktuellen 
Stunde debattiert wurden: aus Angst, als fremden-
feindlich, intolerant oder gar islamophob zu gelten.  

Sie können gerne jeden Monat aufs Neue über das 
ausbleibende Ausführungsgesetz sprechen und wei-
ter neue Pläne schmieden, um den Steuerzahler mit 
vermeintlichen Gratisangeboten von Betreuung und 
Bildung um weitere Millionen zu betrügen. Denn kos-
tenlos ist in unserem ausgeplünderten Sozialstaat 
grundsätzlich nichts, zumindest nicht für den norma-
len, arbeitenden Teil dieses Landes.  

Wir als AfD werden weiterhin die tatsächlichen Prob-
leme beim Namen nennen: die Hyperheterogenisie-
rung, der blanke Wahnsinn in unseren Klassenräu-
men, die ausblutenden Lehrkräfte, die lieber ihren 
Beruf an den Nagel hängen, als sich weiterhin wie 
Dreck behandeln zu lassen, die Scharia-Staffeln auf 
den Schulhöfen und die etlichen Messer in den 
Schultaschen. – Wir lehnen diesen Antrag der SPD 
selbstverständlich ab.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Danke, Herr 
Dr. Blex. – Für die Landesregierung spricht jetzt Mi-
nisterin Paul.  

Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Fami-
lie, Gleichstellung, Flucht und Integration: Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Offene 
Ganztag ist ein wichtiger Baustein für Chancenge-
rechtigkeit und für die Frage von Vereinbarkeit. Es ist 
daher gut, dass mit dem auf der Bundesebene ver-
einbarten Rechtsanspruch nachvollzogen wird, dass 
ein Ganztagsangebot zu unserer Bildungs- und sozi-
alen Infrastruktur gehört. Das steht auch im Einklang 
mit der Weiterentwicklung unserer Gesellschaft.  

Wir in Nordrhein-Westfalen können zur Erfüllung des 
Rechtsanspruchs auf dem vor mehr als 20 Jahren 
eingeführten und bewährten Modell der Offenen 
Ganztagsschulen aufbauen. Deshalb sind wir in 
NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern auch 
gut auf den Ausbau vorbereitet.  

Das heißt andersherum nicht, dass wir nicht die Her-
ausforderungen erkennen und nicht auch vor Her-
ausforderungen stehen. Das ist im Übrigen in den al-
lermeisten westdeutschen Bundesländern so.  

Nichtsdestotrotz haben wir in Nordrhein-Westfalen 
ein etabliertes System, auf dem wir nun aufsetzen 
können und auf dem wir aufsetzen werden. Das ist 
aus unserer Sicht und auch aus Sicht derer, mit de-
nen wir bei den Kommunen als Partner zusammen-
arbeiten, ein wichtiger Beitrag. Im Übrigen ist das 
auch aus Sicht der Träger ein wichtiger Beitrag, weil 
sich im OGS-Trägermodell die Schule mit der Ju-
gendhilfe verbindet. 
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Die Weiterentwicklung des laufenden OGS-Systems 
unter den Rahmenbedingungen des Rechtsanspruchs, 
die Sie in Ihrem Antrag richtigerweise fordern, kann 
vor diesem Hintergrund aber nur schrittweise erfol-
gen. Das sieht auch die kommunale Seite so. 

Wir wollen und werden den Rechtsanspruch natür-
lich erfüllen. Das erfordert weiterhin große gemein-
same Anstrengungen. Auf der einen Seite braucht es 
für den ab dem Schuljahr 2026/2027 wachsenden 
Rechtsanspruch einen weiteren quantitativen Aus-
bau. Auf der anderen Seite stehen die Perspektiven 
der qualitativen Weiterentwicklung unter den nicht 
wegzudiskutierenden und auch nicht wegzubeantra-
genden Rahmenbedingungen des bestehenden 
Fachkräftemangels sowie der Notwendigkeit und un-
serem gemeinsamen Willen, zusammen mit den Trä-
gern dem Bestandspersonal eine Perspektive in der 
OGS zu geben. 

In der Konsequenz bedeutet das, dass schrittweise 
vorgegangen werden muss. Das kann man, wie ge-
sagt, nicht wegbeantragen. 

(Andrea Busche [SPD]: Man muss aber mal 
anfangen!) 

Über diese Zahlen haben wir immer wieder diskutiert, 
ich will sie aber trotzdem noch einmal nennen und 
damit in Erinnerung rufen. Im laufenden Schuljahr ar-
beiten rund 95 % der Grundschulen als Offene Ganz-
tagsschulen im Primarbereich. Die überwiegende 
Mehrzahl dieser OGS wird gemeinsam mit den Trä-
gern der Jugendhilfe organisiert. Das Land fördert 
zurzeit 430.500 Plätze. 

Die Landesregierung hat in ihrer mittelfristigen Finanz-
planung den weiteren Platzaufwuchs für die OGS ab-
gesichert. Damit schafft das Land im Bereich des 
quantitativen Ausbaus die auch im Antrag der SPD 
geforderte Sicherheit, indem in den Haushalten 2025 
bis 2027 der Platzausbau um jeweils bis zu 50.000 
Plätze vorgesehen ist. Im Jahr 2028 sollen noch ein-
mal 25.000 Plätze hinzukommen. Die Mittel dafür sind 
im Einzelplan des Schulministeriums vorgesehen. 

Damit treffen wir als Land die notwendige Vorsorge 
noch vor dem Inkrafttreten des Rechtsanspruchs – 
vor dem vollständigen Aufwachsen des Rechtsan-
spruchs – in allen vier Jahrgangsstufen der Grund-
schule, um die Zielmarke „Plätze für rund 80 % der 
Kinder im Grundschulalter“ zu erreichen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Mit dem vom Kabinett am 2. Juli 2024 gebilligten 
OGS-Erlass vom Schulministerium und meinem 
Haus geben wir den Kommunen und den Trägern die 
benötigte Klarheit über die weitere Ausgestaltung. 
Die Finanzierungssystematik der Offenen Ganztags-
schule in Nordrhein-Westfalen mit Landesförderung, 
kommunalem Eigenanteil und der Möglichkeit zur Er-
hebung von Elternbeiträgen bleibt bestehen. Das ist 
klar so festgelegt. 

Im Kern ist die im vorliegenden Antrag enthaltene 
Feststellung, dass wir eine heterogene Landschaft 
auch bei den Elternbeiträgen in den OGS haben, 
nichts Neues. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Ach!) 

Diese Unterschiedlichkeit besteht seit Einführung der 
Offenen Ganztagsschule im Schuljahr 2003/2004. 

Im Kern ist die Forderung, alles möge einheitlich oder 
am besten kostenfrei sein, weder neu noch im Gan-
zen nicht nachvollziehbar. Es stellt sich aber doch die 
Frage, wie die SPD-Fraktion die Umsetzung dieser 
Forderung angesichts der Haushaltslage und der 
vielfältigen Herausforderungen finanzieren möchte. 
Das ist eine reale Herausforderung, vor der wir mit 
diesem Landeshaushalt stehen. Darauf muss man 
Antworten finden. 

Ich will darauf hinweisen, dass im System der OGS 
die maximale Höhe der Elternbeiträge durch einen 
jährlichen Erlass des Ministeriums für Schule und Bil-
dung bereits begrenzt wird. Die notwendige soziale 
Staffelung der Elternbeiträge für die OGS sowie Er-
mäßigungen für Geschwisterkinder sind längst im 
Kinderbildungsgesetz verankert. Auch auf die Mög-
lichkeit der Finanzierung von Essensbeiträgen über 
BuT-Mittel ist in dieser Debatte bereits hingewiesen 
worden. 

Trotzdem ist es grundsätzlich richtig, über diese Fra-
gen zu diskutieren. Man muss sich dann aber auch 
ehrlich machen und darüber diskutieren, welche Pri-
oritäten wie und wann zu setzen sind. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und den 
GRÜNEN) 

Nicht zuletzt setzt das Land auch durch das Infra-
strukturausbauprogramm Ganztag einen zentralen 
Impuls zum Platzausbau. Die Richtlinie über die Ge-
währung von Zuwendungen zum Ausbau ganzjähri-
ger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im 
Grundschulalter konnte frühzeitig, am 18. Oktober 
2023, veröffentlicht werden. Mit diesen Zuwendun-
gen werden die Kommunen beim quantitativen und 
qualitativen Ausbau unterstützt. Auch diesbezüglich 
hat das MSB frühzeitig Planungssicherheit für die 
Kommunen geschaffen, indem diese Förderrichtlinie 
frühzeitig auf den Weg gebracht werden konnte – 
auch vor dem Hintergrund schwieriger Verhandlungen 
mit dem Bund. So ist an dieser Stelle Finanzierungs-
sicherheit für die Investitionen geschaffen worden. 

Gleichermaßen ist immer wieder betont worden, 
dass es keine Rahmenvorgaben und Raumvorgaben 
gibt – auch mit Blick darauf, dass die Voraussetzun-
gen vor Ort unterschiedlich sind und wir die Flexibili-
tät angesichts der örtlichen Gegebenheiten berück-
sichtigen wollen. 

Das Förderprogramm beinhaltet ein Investitionsvolu-
men von rund 892 Millionen Euro. Damit besteht eine 
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gute Grundlage für den weiteren kommunalen Aus-
bau und die kommunalen Ausbauplanungen. 

Damit sind natürlich nicht alle Herausforderungen, 
die beim OGS-Ausbau zweifelsohne bestehen, be-
seitigt. Das Mantra, das Land tue nichts, lässt sich 
vor dem Hintergrund der dargestellten Maßnahmen 
aber schlicht nicht aufrechterhalten. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und den 
GRÜNEN) 

Das Land investiert in hohem Maß Mittel in den Aus-
bau des Offenen Ganztags und hat mit dem Erlass 
Rahmenbedingungen geschaffen. Dass wir mit der 
Weiterentwicklung des Offenen Ganztags nicht am 
Ende sind, hat nie jemand bestritten. Wir müssen das 
aber schrittweise so tun, dass es möglich ist, einer-
seits den Rechtsanspruch umzusetzen und anderer-
seits mit den Herausforderungen des Fachkräfte-
mangels umzugehen. Zudem müssen wir zur Kennt-
nis nehmen, dass der Haushalt des Landes Nord-
rhein-Westfalen bestimmte Rahmenbedingungen 
vorgibt.  

In diesem Rahmen hat das Land gehandelt. Wir ge-
währen den Kommunen und den Trägern damit Pla-
nungssicherheit. Trotzdem wird es weitere Gesprä-
che dazu geben, wie die Offene Ganztagsschule in 
Nordrhein-Westfalen weiterentwickelt wird. Wir 
schaffen über Investitionsmittel, die Platzpauschale 
sowie den Erlass Planungssicherheit. 

Auch wenn ich mir noch größere Schritte wünschte, 
kann die Schlussfolgerung doch nicht sein, dass wir 
auf bessere Zeiten warten, um größere Schritte zu 
gehen. Das können wir uns nicht leisten. Deswegen 
sind wir der Auffassung, dass wir die Schritte, die 
jetzt notwendig sind und die wir jetzt umsetzen kön-
nen, konsequent angehen und umsetzen müssen. 
Die Schritte, die jetzt notwendig sind, gehen wir kon-
sequent. Das bedeutet, dass wir nicht den einen gro-
ßen Schritt machen, sondern die jetzt notwendigen 
Schritte. Perspektivisch bedeutet das, dass es immer 
weitere Schritte geben wird. 

Wir stellen uns aber der Herausforderung, und das 
ist auch notwendig. Wir haben Planungssicherheit 
geschaffen und trotzdem nicht verhehlt, dass es Her-
ausforderungen gibt, die wir aber gemeinsam mit den 
Kommunen sowie mit den Trägern im Sinne von 
Chancengerechtigkeit und Vereinbarkeit weiter an-
gehen werden. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der CDU)  

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Für die Fraktion der CDU spricht 
jetzt die Abgeordnete Winkelmann. 

Bianca Winkelmann (CDU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir be-
raten heute nicht nur den Antrag der SPD, sondern 
wollen tatsächlich auch ein bisschen über die Große 
Anfrage sprechen: 110 Fragen, verteilt auf fünf The-
menkomplexe rund um Familie, Schule, Studium und 
Kindergarten; Themen, die uns sicherlich allen – das 
hat die Debatte schon gezeigt – sehr am Herzen lie-
gen; Themen, die für die Familien und die Kinder und 
Jugendlichen bei uns in Nordrhein-Westfalen enorm 
wichtig sind. 

Auch wenn einige der in dieser Großen Anfrage ent-
haltenen Fragen keinen wirklichen Mehrwert bringen, 
auch wenn zwischen den einzelnen Zuständigkeiten 
immer hin und her gesprungen wird, finde ich es 
durchaus wichtig, dass die Fragen, solange sie im 
Zuständigkeitsbereich des Ministeriums und nicht 
der Kommunen liegen, umfangreich beantwortet 
wurden. 

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang einen 
kurzen Hinweis an die Kollegen der SPD. Die Bera-
tungen zu diesem durchaus wichtigen Thema schon 
im Vorfeld für eine mediale Schlammschlacht zu nut-
zen, wird der Bedeutung des Themas für unsere Fa-
milien in Nordrhein-Westfalen nicht gerecht. 

(Beifall von der CDU) 

Mein Dank gilt daher im Besonderen Ministerin Fel-
ler – unsere Ministerin ist ja aktuell auf der Kultusmi-
nisterkonferenz – und ihrem Ministerium für Schule 
und Bildung, das für die Beantwortung dieser Großen 
Anfrage keine Mühen gescheut hat und auf 280 Sei-
ten eine umfangreiche Antwort verfasst hat. Seien 
Sie versichert – das sage ich auch mit Blick in Rich-
tung Ministerium –, dass wir die Arbeit, die in dieser 
außerordentlich differenzierten Beantwortung der 110 
Fragen liegt, sehr wertschätzen. Vielen Dank dafür. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN 

Was ist nun der Mehrwert dieser Großen Anfrage? 
Aus meiner Sicht sind es ganz klar der Sachstands-
bericht und die Erkenntnisse, die wir aus diesen Ant-
worten ziehen. Wenn ich die Ergebnisse in einem 
Satz zusammenfassen sollte, würde ich sagen: Wir 
sind für unsere Familien und Kinder in Nordrhein-
Westfalen schon auf einem richtig guten Weg; aber 
Luft nach oben ist natürlich immer. 

Lassen Sie mich diesen Weg, den wir hier beschrit-
ten haben, an drei kurzen, konkreten Beispielen fest-
machen. 

Erstens. Wir haben heute schon viele Zahlen, Daten 
und Fakten gehört. Aber das Stichwort „kostenlose 
Bildung“ verdient es, noch einmal besonders erwähnt 
zu werden. 

Seit April 1959 wird an öffentlichen Schulen in Nord-
rhein-Westfalen kein Schulgeld erhoben. Schulische 
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Bildung erfolgt in Nordrhein-Westfalen in allen Bil-
dungsgängen entgeltfrei. Das ist für uns alle selbst-
verständlich geworden, und das ist auch gut so. 

Bereits seit 1965 gibt es das Lernmittelfreiheitsge-
setz. In der aktuellen gesetzlichen Regelung ist defi-
niert, wie hoch der Eigenanteil sein darf und dass der 
Eigenanteil – das ist wichtig – für Schülerinnen und 
Schüler entfällt, für die Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem SGB XII geleistet wird. 

Schüler sowie Studierende erhalten eine Ausbil-
dungsförderung; die Sätze hierfür werden regelmä-
ßig angepasst. 

Und ganz wichtig: Mit den Leistungen des Bildungs- 
und Teilhabepakets – unsere Ministerin hat vorhin 
auch schon darauf hingewiesen – werden Kinder und 
Jugendliche aus Familien mit geringeren Einkom-
men gefördert und unterstützt. Dieses ganz wichtige 
Programm schließt Lücken der gesellschaftlichen 
Teilhabe aus finanziellen Gründen und unterstützt 
somit Kinder und Jugendliche aus Familien mit gerin-
gem Einkommen. 

Zweitens. Das Stichwort „Offener Ganztag“ wurde 
gerade schon eingehend diskutiert. Was vor vielen 
Jahren als reines Betreuungsangebot gestartet ist, 
hat sich längst an den Schulen im Land etabliert, ver-
bessert die Chancengleichheit im Bereich „Bildung“ 
und sorgt für eine bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf über das Kindergartenalter hinaus. 

Meine Kollegin Katharina Gebauer hat hier bereits 
ausführlich berichtet. Die wichtigste Botschaft ihrer 
Rede ist – auch Lena Zingsheim-Zobel hat vorhin 
mehrfach darauf hingewiesen –, dass wir in Nord-
rhein-Westfalen den vom Bund eingeführten An-
spruch auf einen Platz im Offenen Ganztag schon 
vor dem Schuljahr 2029/30, also bereits 2028, erfül-
len werden, weil schon jetzt umfangreiche finanzielle 
Mittel von dieser Landesregierung zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Ich würde mir wirklich wünschen – darauf habe ich 
im Ausschuss auch schon hingewiesen –: Tun Sie 
nicht immer so, als würden wir bei null anfangen. Wir 
sind, was den OGS-Ausbau angeht, auf einem richtig 
guten Weg. Das ist verantwortungsvolle, voraus-
schauende Politik, die Kommunen und Träger nicht 
in der Verantwortung, die ihnen der Bund überlassen 
hat, alleine lässt. 

Drittes und letztes Beispiel: Stichwort „beitragsfreie 
Kitas“. Eine große Entlastung für Familien ist die 
durch die CDU-geführte Landesregierung seit 2017 
kontinuierlich umgesetzte Beitragsfreiheit in den 
Kitas. Aktuell ist nach § 50 des KiBiz NRW für Kinder, 
die bis zum 30. September eines Jahres das vierte 
Lebensjahr vollendet haben, der Kita-Besuch bis zur 
Einschulung beitragsfrei. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Familienpolitik, 
Schulpolitik und Jugendpolitik müssen sich immer 

weiterentwickeln. Sie werden und dürfen nie statisch 
sein, da sich die Herausforderungen im Alltag für Fa-
milien immer weiterentwickeln und verändern werden. 

Die Große Anfrage – um noch einmal auf sie zurück-
zukommen – zeigt uns einmal mehr, wie wichtig es 
ist, klare politische Prioritäten zu setzen. Der Ansatz 
dieser Landesregierung, in für den Haushalt heraus-
fordernden Zeiten keine Mittelkürzungen in den Be-
reichen „Schule“, „Bildung“, „Familie“, „Kinder und 
Jugend“ vorzunehmen, ist genau der richtige Weg. 
Es ist heute schon mehrfach erwähnt worden; aber 
es ist so wichtig, dass es noch einmal erwähnt wer-
den musste. 

(Beifall von der CDU und Lena Zingsheim-Zo-
bel [GRÜNE]) 

Ein weiterer Beleg – auch darauf haben die Kollegen 
vorhin schon hingewiesen – der verantwortungsvol-
len Politik unserer Zukunftskoalition ist, dass in die-
sen finanziell schwierigen Zeiten 3 Milliarden Euro 
mehr im aktuellen Haushaltsentwurf zur Verfügung 
gestellt werden. Denn Bildung ist und bleibt der 
Schlüssel für den Weg in ein selbstbestimmtes Le-
ben unserer Kinder. Dieser Schwerpunkt in der Poli-
tik unserer Landesregierung trägt bereits jetzt erste 
Früchte. Die Beispiele dazu habe ich gerade ge-
nannt. 

Die Antwort auf die Frage, wer die Bildung unserer 
Kinder finanziert, findet sich ebenfalls auf den 280 
Seiten der Beantwortung Ihrer Großen Anfrage. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Darum haben wir 
die Frage gestellt!) 

Denn da, wo Familien es sich nicht selbst leisten kön-
nen – aus welchen Gründen auch immer – springt die 
Solidargemeinschaft ein, also der Staat und damit wir 
alle. Das ist das Prinzip, auf dem unser gesamtes So-
zialsystem fußt, und das ist auch gut so. Denn wir 
wollen, dass aus unseren Kleinsten mal die Größten 
werden. Ich bin dankbar, dass wir in Nordrhein-West-
falen genau diesen Weg gehen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Winkelmann. – Für die Fraktion der SPD spricht 
jetzt der Abgeordnete Dr. Maelzer. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich bin auch dankbar. Ich bin 
dankbar dafür, dass wir die Debatte über das Thema 
„OGS“ auf der Grundlage von Zahlen und Fakten 
führen können.  

Frau Gebauer, was Sie als Vielfalt bezeichnen, be-
zeichnen wir als Flickenteppich – ein Flickenteppich, 
was die Qualität der OGS im Land angeht, und ein 
Flickenteppich, was die Beiträge angeht. Genau das 
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sind die Ergebnisse, die Zahlen, Daten und Fakten, 
die diese Große Anfrage geliefert hat. 

(Beifall von der SPD)  

Nur eines wundert mich: Dass Sie in diesem Zusam-
menhang noch von Bildungsgerechtigkeit sprechen.  

Frau Kollegin Winkelmann, in der Tat, diese Debatte 
hätte ich auch gerne mit Ihnen über den frühkindli-
chen Bereich geführt, aber da hat es Ministerin Paul 
vorgezogen, zu möglichst allen relevanten Fragen 
keine Antworten zu liefern.  

Das finde ich umso bemerkenswerter, da wir diese 
Fragen nicht das erste Mal an das Ministerium ge-
richtet haben. Zweimal haben wir in der vergangenen 
Wahlperiode Joachim Stamp nach Kita-Gebühren, 
nach Essensgeldern und auch nach Trägeranteilen 
gefragt, wortgleiche Fragen, die wir auch jetzt wieder 
dem Ministerium gestellt haben. Zweimal konnte 
Joachim Stamp damals unsere Fragen beantworten.  

Was hat denn damals die damalige familienpolitische 
Sprecherin der Grünen zu diesen Fragen gesagt? 
Sie sagte zur Großen Anfrage 4: 

„Die sehr detaillierte Zahlengrundlage ist auch 
gut, um da wirklich noch mal durchzuschauen: 
Wie groß ist die soziale Schieflage in diesem Land 
eigentlich, was die Gebührenlandschaft angeht?“ 

Natürlich verwies sie gerne auf die Unterschiede zwi-
schen ihrer Heimatstadt Münster und der Stadt Köln, 
wie durch die Antwort auf die Große Anfrage deutlich 
wurden.  

Oder was sagte die familienpolitische Sprecherin der 
Grünen zur Großen Anfrage 37? Sie erklärte: 

„Die SPD hat eine Große Anfrage eingereicht, die 
zumindest an vielen Stellen quantitativ nachholt, 
was wir uns eigentlich von der Landesregierung 
gewünscht hätten. Zielgerichtete familienpoliti-
sche Maßnahmen brauchen eine gute Daten-
grundlage.“ 

Recht hatte sie, die familienpolitische Sprecherin der 
Grünen. Kann sich aber noch jemand daran erinnern, 
wie die hieß? 

(Zuruf von der SPD: Paul!) 

– Richtig! Ihr Name war Josefine Paul. Doch aus der 
Oppositionspolitikerin Josefine Paul, die eine detail-
lierte Datengrundlage für die Familienpolitik gut und 
wichtig fand, ist eine Ministerin Paul geworden, für 
die das alles nicht mehr gilt. 

(Beifall von der SPD) 

Die Familienministerin Paul kann nicht beantworten, 
wie hoch die Familien in Nordrhein-Westfalen mit 
Kita-Gebühren belastet sind. Die Familienministerin 
Paul kann nicht beantworten, ab welchem Einkom-
men die Gebührenpflicht für Familien in den Jugend-

ämtern einsetzt. Die Familienministerin Paul kann 
nicht beantworten, wie hoch die Essensbeiträge sind, 
die Familien in den Kitas zahlen müssen, und die Fa-
milienministerin Paul kann auch nicht beantworten, 
wie hoch die kommunalen Zuschüsse zu den Träger-
anteilen sind. 

Ich will an dieser Stelle gar nicht die Frage aufwerfen, 
wie es mit dem Respekt vor den Informationsrechten 
des Parlaments aussieht. Ich ahne, dass wir die 
Frage an anderer Stelle noch einmal erörtern müssen. 

Ich will aber eine andere Frage stellen: Frau Ministe-
rin Paul, wurde bei Ihnen nicht einmal der Ehrgeiz 
geweckt und Sie sagten sich: „Das, was Familienmi-
nister Stamp konnte, das kann ich doch als Familien-
ministerin erst recht. Ich stehe doch meinem Vorgän-
ger in nichts nach.“? 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Wenn Ehrgeiz keine hervorstechende Eigenschaft in 
Ihrer Arbeit als Ministerin ist, war es Ihnen dann zu-
mindest ein bisschen peinlich, dass Ihre Ministerkol-
legin, Frau Feller, in der Antwort auf ein und dieselbe 
Große Anfrage die Fragen beantworten konnte? Sie 
lauteten: Wie hoch sind die Familien in Nordrhein-
Westfalen mit OGS-Gebühren belastet? Ab welchem 
Einkommen müssen Familien in den jeweiligen Kom-
munen OGS-Gebühren zahlen? Wie hoch sind die 
Essensgebühren und Essensbeiträge für Familien in 
der OGS? Wie hoch sind die kommunalen Zu-
schüsse für die Träger der OGS?  

Das ist doch alles wichtiges Steuerungswissen, über 
das auch ein Familienministerium verfügen müsste. 
Sie wollen aber nicht, dass darüber gesprochen wird, 
weil Sie wissen, dass Sie Ihr Versprechen, ein weite-
res beitragsfreies Kita-Jahr zu finanzieren, nicht 
mehr einlösen wollen. Darum wollen sie nicht schwarz 
auf weiß präsentieren, wie stark Familien mit Kita-Ge-
bühren belastet sind. Sie wollen nicht darüber reden, 
wie stark Eltern die Kosten für das Essen in der Kita 
belasten, weil Sie gar nicht mehr vorhaben, hier für 
eine Entlastung zu sorgen, obwohl Sie es in Ihrem 
Koalitionsvertrag versprochen haben. Sie wollen 
nicht schwarz auf weiß präsentieren, wie viele Kom-
munen den Trägern bei den Eigenanteilen unter die 
Arme greifen, weil Sie dann mit uns und der Öffent-
lichkeit darüber diskutieren müssten, wie groß die 
Schieflage mittlerweile geworden ist, und weil Sie 
dann zugeben müssten, dass es endlich an der Zeit 
ist, Träger von Kita-Kosten zu entlasten. 

Wahrscheinlich ist es Ihnen sogar recht, dass Ihre 
Kollegin Frau Feller aufgezeigt hat, wie groß die Dis-
krepanzen in der OGS-Landschaft sind, dass OGS-
Qualität von der Postleitzahl abhängt, dass bei den 
Gebühren Familienfreundlichkeit von der Finanzkraft 
der Kommune abhängt.  

Ich sage Ihnen aber: Diesen Flickenteppich gibt es in 
noch stärkerem Maße im Kita-Bereich. Den bekom-
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men Familien Tag für Tag in Nordrhein-Westfalen zu 
spüren.  

Ich sage Ihnen noch eines: Eine Familienministerin, 
die nicht wissen will, wie es den Familien in Nord-
rhein-Westfalen geht, von der wollen irgendwann die 
Familien in Nordrhein-Westfalen auch nichts mehr 
wissen. 

(Beifall von der SPD) 

Ob das bis zum Jahr 2027 reichen wird, das kann ich 
mir nicht vorstellen.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Maelzer. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht jetzt die Abgeordnete Woest-
mann. 

Eileen Woestmann*) (GRÜNE): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen der 
demokratischen Fraktionen! Ich war am Montag in 
Köln in zwei OGS. Die Standorte könnten verschie-
dener nicht sein. Ich war in Nippes in einer Schule, 
die eine sehr durchmischte Schüler*innenschaft hat. 
Die Grundschule hatte über eine ganze Weile hinweg 
keinen guten Ruf. Das hat sich inzwischen sehr ge-
ändert. Gerade findet ein Umzug statt; denn bislang 
haben die Schule und die OGS sehr getrennt vonei-
nander stattgefunden. Jetzt wechseln sie hin zu: 
Klassenraum gleich Gruppe. 

Das bedeutet für die Schule und die OGS, dass sie 
konzeptionell zusammenwachsen müssen. Die 
OGS-Leitung ist schon lange Teil der Schul- und 
Lehrerkonferenz und auch in verschiedenen Grup-
pen der Schule, in denen zu verschiedenen Themen 
gearbeitet wird, aktiv.  

Danach war ich in Kalk. Kalk ist prinzipiell eher ein 
schwieriger Stadtteil. Es gibt eine hohe Belastung 
durch Konsum von Drogen im öffentlichen Raum. Die 
Lebenslagen sind eher prekär, und eine Durchmi-
schung ist nicht wirklich vorhanden, aber die Schule 
und die OGS, die ich besucht habe, waren in einem 
nigelnagelneuen Gebäude. Es gab Cluster. Es war 
also nicht so, wie man sich eine Grundschule vor-
stellt, sondern eher so, wie bei einer supermodernen 
weiterführenden Schule. Das bedeutet: OGS und 
Schule teilen sich diese Cluster. Diese Cluster beste-
hen aus Klassenräumen – klar – und daneben aus 
multifunktionellen Räumen für verschiedene andere 
Dinge sowie Differenzierungsräumen. OGS und 
Schule finden darin gleichzeitig statt.  

Man kann sich anschauen, wie unterschiedlich diese 
Standorte waren. Trotzdem eint beide eine Sache: 
Sie sind sich nämlich darin einig, dass der Rechtsan-
spruch auf OGS nur umgesetzt werden kann, wenn 
ein Umdenken stattfindet. Es wurde bei dem Termin 

sehr schön gesagt: Es trifft die superpragmatische 
Jugendhilfe auf Lehrerinnen und Lehrer mit teilweise 
sehr klaren Rollenvorstellungen. Da müssen sich 
Mindsets ändern, und zwar um die OGS gut und vor 
allem im Sinne unserer Kinder umzusetzen.  

Ja, ein Ausführungsgesetz wäre schön, aber ein sol-
ches Gesetz ändert nicht mal eben dieses Mindset. 
Es kann einen Rahmen bieten, diesen bietet aber 
auch der Doppelkopferlass.  

Eine weitere Herausforderung bzw. Frage wurde bei 
dem Termin sehr deutlich. Wer arbeitet eigentlich in 
OGS? Wie gehen wir mit dem Mangel, um, den wir 
haben? Es fehlen nämlich nicht nur Fachkräfte, son-
dern auch weitere Menschen, die in OGS arbeiten 
können. Bei dem Termin wurde sehr deutlich, dass 
es viele Träger gibt, die sich schon seit Jahren auf 
den Weg machen, um Qualifizierung anzubieten, 
also um Menschen für OGS fit zu machen, denn die 
Arbeit in OGS ist herausfordernd, und zwar gerade 
dann, wenn Kinder hohe Bedarfe mitbringen. Päda-
gogisches Handeln in OGS bedeutet deutlich mehr 
als nur Betreuung. Es bedeutet, ansprechbar zu sein, 
einordnen zu können, was berichtet wird, genau hin-
zuschauen, zu beobachten und Kinderschutz zu ge-
währleisten.  

Der Rechtsanspruch auf Ganztag ist gut, und als 
Land stehen wir dahinter und halten daran fest. Das 
ist die richtige und wichtige Nachricht für die Familien 
in unserem Land.  

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Trotzdem oder vielleicht genau deswegen steht ge-
rade der quantitative Ausbau im Vordergrund, wäh-
rend gleichzeitig parallel schon Maßnahmen laufen, 
um perspektivisch auch qualitativ auszubauen. Allein 
mehr Geld zu fordern, wie die SPD es in ihrem Antrag 
tut, greift dabei zu kurz. Deswegen lehnen wir den 
Antrag ab. – Vielen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Woestmann. – Für die Landesregie-
rung spricht jetzt Ministerin Paul.  

Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Fami-
lie, Gleichstellung, Flucht und Integration: Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir diskutie-
ren sehr häufig und richtigerweise über die Frage von 
Bildung, und zwar von der frühkindlichen Bildung 
über die schulische Bildung und bis hin zu unter-
schiedlichen Fachdiskussionen über Hochschul- und 
berufliche Bildung. Das ist auch gut und richtig so.  

Wir tun das hier auch immer sehr offen. Wir tun das, 
Gott sei Dank, beim Thema der frühkindlichen Bil-
dung mittlerweile auch in der gesellschaftlichen De-
batte sehr offen. Das ist gut, weil dadurch mittlerweile 
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klar geworden ist, dass es einer gesamtgesellschaft-
lichen Anstrengung bedarf. Es sind eben nicht allein 
die leidensfähige Jugendhilfe oder die Familien, die 
das System am Laufen halten, sondern wir müssen 
auch gemeinsam Anstrengungen voranbringen.  

Wir diskutieren hier doch immer wieder über die fi-
nanziellen und die personellen Herausforderungen 
bzw. über die Frage von finanziellen und personellen 
Ressourcen. Einmal mehr haben Sie keine Antwor-
ten auf die Frage geliefert, wie Sie all die Dinge, die 
Sie fordern und über die man gut diskutieren kann – 
da besteht gar kein Dissens zwischen uns –, gegen-
finanzieren wollen. Neben die Diskussion und neben 
das Aufzeigen von Fragen, die man noch behandeln 
könnte, gehört irgendwann auch die Beantwortung 
der Frage, wie man das gegenfinanzieren will.  

Eine solche Antwort bildet der Haushaltsentwurf der 
Landesregierung, der jetzt dem Parlament vorliegt 
und hier intensiv diskutiert wird. Das bedeutet eben, 
dass wir als schwarz-grüne Landesregierung einen 
klaren Fokus auf Kinder und Jugendliche legen und 
hier eben nicht nur nicht kürzen, sondern auch in er-
heblichem Maße zusätzliche Mittel in das System ge-
ben. Es gibt mit diesem Haushalt Aufwüchse. Das 
zeigt: Es ist auch in Zeiten einer schwierigen Haus-
haltslage eine klare Priorität der schwarz-grünen 
Landesregierung, Kinder und Jugendliche bestmög-
lich zu unterstützen.  

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Die Bildung in Deutschland kann insgesamt immer 
mehr gebrauchen. Das ist doch gar keine Frage. Dar-
über wird seit vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahr-
zehnten diskutiert. Nur müssen dann eben auch die 
Mittel dafür vorhanden sein. Wir können auch weiter-
hin gemeinsam darüber diskutieren, welche haus-
haltsrechtlichen Möglichkeiten oder welche mögli-
chen gesetzlichen Veränderungen es bräuchte, um 
noch mehr Bildungsinvestitionen zu heben. Der nord-
rhein-westfälische Landtag wird das vermutlich je-
doch nicht zu entscheiden haben.  

Die Diskussion, wie man eigentlich noch mehr Inves-
titionsmittel heben möchte, kann man trotzdem führen 
und muss es sicherlich auch tun. Aber am Ende des 
Tages haben wir als Regierungskoalition einen Haus-
haltsentwurf auf den Tisch gelegt, der noch einmal 
deutlich macht: Kinder und Jugendliche haben Priori-
tät. Wir stellen uns den Herausforderungen der Zeit.  

Uns ist bewusst, dass die Herausforderungen leider 
nicht von heute auf morgen zu lösen sind, es immer 
noch weiterer Anstrengungen bedarf und es auch her-
ausfordernde Zeiten für die Träger, für die Einrichtun-
gen und für die Familien sind. Deswegen habe ich im-
mer wieder betont: Es muss jetzt im Fokus stehen, die 
Stabilität und Verlässlichkeit im System wiederherzu-
stellen, damit wir dann immer weitere Schritte gehen 
können. Dieser Verantwortung stellt sich die Landes-
regierung. Dieser Verantwortung stellt sich im Übrigen 

auch die Familienministerin von Nordrhein-Westfalen. 
Dieser Verantwortung stelle also auch ich mich. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Für die Fraktion der SPD spricht 
jetzt ihre Abgeordnete Busche. 

Andrea Busche (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Auch ich war im 
Land unterwegs, nicht zuletzt auch aufgrund der Ant-
worten auf die Große Anfrage. Ich war in Detmold, 
Bochum, Dortmund, im Münsterland, in Herne und 
auch in Köln. Deswegen bin ich Ihnen sehr dankbar, 
Frau Woestmann, dass Sie gerade das Beispiel Köln 
erwähnt haben. Ich weiß, dass es in Kölner OGS 
sehr, sehr gute Dinge gibt und sich das wirklich 
schon verbindet. 

Jetzt muss man aber dazusagen – das haben Sie lei-
der verschwiegen –, dass es in Köln eine Besonder-
heit gibt. Köln gibt nämlich für Kinder mit Förderbe-
darf 5.000 Euro extra. Mit diesen 5.000 Euro extra, 
die Köln für Kinder mit Förderbedarf zur Verfügung 
stellt, machen die OGS eine Mischkalkulation auf 
und bringen somit auch vormittags mehr Personal in 
die Schule. Es wird in Teams gearbeitet.  

(Zuruf von Bianca Winkelmann [CDU]) 

– Sehr richtig. Das wird an einigen Stellen in Köln ge-
nauso praktiziert, wie wir uns das wünschen. Die Zu-
sage in Köln für diese 5.000 Euro extra wird aber 
jährlich jeweils nach Haushaltslage gemacht. Das 
heißt: Das Personal hat Sockelstunden und wird je-
des Jahr aufgestockt. Das sind keine vernünftigen 
Beschäftigungsverhältnisse. Das muss man alles 
wissen.  

(Beifall von der SPD und der FDP)  

Ich bin durchaus bei Ihnen, wenn Sie da gute Bei-
spiele bringen, aber dann informieren Sie sich bitte 
auch, wie die funktionieren. Die funktionieren nicht 
aufgrund der Vorgaben, die das Land macht, die 
funktionieren aufgrund der Dinge, die Kommunen zu 
unternehmen bereit sind, damit es passiert. 

(Bianca Winkelmann [CDU]: Genau richtig! – 
Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Das ist genau der 

richtige Weg!) 
Die Große Anfrage hat klar herausgestellt, wie groß 
der Flickenteppich im Land ist. 

Ich darf Ihnen auch sagen: Ich habe bei diesen gan-
zen Gesprächen zugehört. Ich darf ihnen gern noch 
mitgeben, was die Kolleginnen und Kollegen, aber 
auch die Träger, die mit in den Veranstaltungen und 
den Runden waren, und vor allen Dingen auch die 
Mitarbeitenden uns mit auf den Weg gegeben haben. 
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Erstens. Wir haben keine Lobby. Deswegen passiert 
bei uns auch nichts. 

Zweitens. Augenhöhe heißt nicht: Wir verstehen uns 
gut. – Augenhöhe muss geregelt sein. Das funktio-
niert ab und zu ganz gut, aber längst nicht überall. 
Das kann man, ohne einen Cent zu zahlen, gesetz-
lich regeln. 

Und Sie haben gesagt: Kinder sind nicht unsere Zu-
kunft, Kinder sind unsere Gegenwart. – Das Wich-
tigste, was Sie gesagt haben – das möchte ich mit 
einem dicken Ausrufezeichen versehen –, ist: Ich 
wünsche ihnen Mut zu Entscheidungen, denn es ist 
fünf nach zwölf. 

(Beifall von der SPD) 

Das werden wir mit Sicherheit in den nächsten Mo-
naten auch sehr deutlich durch die Trägerschaft ge-
spiegelt bekommen, wie viel fünf nach zwölf es ist. 

Hören Sie doch bitte auf zu erzählen: Alles ist gut, wir 
finanzieren doch Plätze. Die Plätze werden gar nicht 
ausgebaut. Sie stellen Geld zur Verfügung, aber zu 
den jetzigen Bedingungen. 11 % Lohnsteigerungen 
sind nicht eingespeist. Mit 3 % Dynamisierung bauen 
wir nicht einen Platz weiter aus. Wir können froh sein, 
wenn der Bestand überhaupt erhalten bleibt, wie er 
jetzt ist. 

Das gehört zur Wahrheit. Machen Sie sich doch bitte 
ehrlich und verkaufen Sie den Leuten doch keinen 
Unfug. – Danke schön. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Busche. – Weitere Wortmeldungen lie-
gen mir nicht vor. Daher schließe ich die Aussprache 
und stelle fest, dass damit die Beratung über die 
Große Anfrage 24 der Fraktion der SPD abgeschlos-
sen ist. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der SPD hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt 
des Antrags Drucksache 18/10895. Wer stimmt dem 
Antrag zu? – Das ist die Fraktion der SPD. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind die Fraktionen von 
Bündnis 90/Die Grünen, CDU und AfD. Wer enthält 
sich? – Das ist die Fraktion der FDP. Damit ist der 
Antrag Drucksache 18/10895 abgelehnt. 

Wir kommen zu: 

3 Gesetz zur Änderung des Landeskinderschutz-
gesetzes NRW 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 18/10933 

erste Lesung 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Lan-
desregierung Ministerin Paul das Wort. 

Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Fami-
lie, Gleichstellung, Flucht und Integration: Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Kinder haben 
Rechte. Das klingt so selbstverständlich, ist es aber 
häufig leider nicht. Kindern in unserem Land zu ihrem 
Recht zu verhelfen und ihnen bei der Durchsetzung, 
bei der Kenntnis für ihre Rechte zur Seite zu stehen, 
ist nicht nur eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
sondern gleichzeitig ist es eine Verpflichtung für uns. 

Es geht um unveräußerliche Rechte wie das Recht 
auf Förderung, das Recht auf Beteiligung, das Recht 
auf Schutz. Der Schutz von Kindern und Jugendli-
chen vor jeder Form der Gewalt und vor Machtmiss-
brauch sowie die Wahrung ihrer Rechte auf Förde-
rung und Beteiligung zählen zu den grundlegenden 
Aufgaben unseres Staats. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen das stärkste Lan-
deskinderschutzgesetz in Deutschland. Wir haben 
aus den gemachten Fehlern – das müssen wir ein-
gestehen – gelernt, wir haben Verantwortung über-
nommen, und wir haben uns gemeinsam als demo-
kratische Fraktionen hinter die Kinder und Jugendli-
chen in Nordrhein-Westfalen gestellt. 

Mit dem vorliegenden Entwurf zur gesetzlichen Ver-
ankerung der Stelle einer oder eines … 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Frau Ministerin, 
entschuldigen Sie, wenn ich Sie an dieser Stelle un-
terbreche, aber ich glaube, es ist in Ihrem Sinne. Es 
ist hier im Plenarsaal extrem unruhig. Ich bitte Sie, 
etwaige andere Gespräche nach außen zu verlagern 
und ansonsten der Debatte zu folgen. Herzlichen 
Dank. 

Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Fami-
lie, Gleichstellung, Flucht und Integration: Vielen 
Dank, Herr Präsident. Mir wird auch nachgesagt, ich 
würde sehr laut sprechen. Aber trotzdem ist es 
manchmal tatsächlich angenehmer, wenn man nicht 
auch noch gegen eine solche Kulisse ansprechen 
muss. Deswegen auch herzlichen Dank an die Kolle-
ginnen und Kollegen. 

Mit dem vorliegenden Entwurf zur gesetzlichen Ver-
ankerung der Stelle eines oder einer unabhängigen 
Beauftragten für Kinderschutz und Kinderrechte ge-
hen wir auf der Grundlage unseres Landeskinder-
schutzgesetzes den bereits beschrittenen Weg eines 
kinderrechtsbasierten Ansatzes und des Bekenntnis-
ses zu den Grundprinzipien der UN-Kinderrechts-
konvention konsequent weiter. 

Der Gesetzentwurf sieht folgende zentralen Rege-
lungen vor: Erstens die Statuierung der Stelle eines 
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oder einer unabhängigen Beauftragten für Kinder-
schutz und Kinderrechte auf gesetzlicher Grundlage, 
zweitens eine auskömmliche Ausstattung dieser 
Stelle, drittens die klare Orientierung bei der Aufga-
benwahrnehmung an den Rechten von Kindern auf 
Schutz, Beteiligung und Förderung. Vor allem ist – 
viertens – die Beauftragte, der Beauftragte ein wich-
tiges Instrument im Kinderschutz, nämlich als Anlauf-
stelle für die jüngsten unserer Gesellschaft und als 
Impulsgeber für neue Maßnahmen in den Bereichen 
„Kinderschutz“ und „Kinderrechte“. 

Die zahlreichen Stellungnahmen im Rahmen des er-
folgten Verbändeanhörungsverfahrens begrüßen die 
Ziele, Inhalte und Grundsätze des Gesetzentwurfs. 
Drei Dinge wurden hierbei besonders oft genannt 
und hervorgehoben. Zum einen die gesetzliche Ver-
ankerung der Rechtsstellung, Finanzierung und Un-
abhängigkeit der Stelle sowie deren Einrichtung beim 
für Kinder und Jugendliche zuständigen Ressort. 
Eine gesetzliche Verankerung zeigt noch mal deut-
lich, inwiefern wir dieser Stelle eine besondere Wich-
tigkeit beimessen. 

Weiter wurde darauf hingewiesen, dass die grund-
sätzliche inhaltliche Ausrichtung der Stelle geteilt 
wird. Es wurde auch darauf verwiesen, dass die Be-
teiligung von Betroffenen – von Kindern und Jugend-
lichen, von von Gewalt im Kindes- und Jugendalter 
Betroffenen –, das Hören von Betroffenen und die 
Beteiligung von vorhandenen Strukturen der Kinder-
rechte und des Kinderschutzes in Nordrhein-Westfa-
len wichtige Schritte sind. 

Mit der gesetzlichen Absicherung der Beteiligung 
verdeutlichen wir in besonderem Maße, welche fun-
damentale Rolle wir als Landeregierung geschlossen 
dem Recht von Kindern zuschreiben, sich eine infor-
mierte Meinung bilden zu können, diese zu äußern 
und vor allem aber auch – das ist im Kinderschutz 
von besonderer Bedeutung – gehört zu werden und 
damit auch das Recht umgesetzt zu bekommen, 
Schutz zu genießen. 

Sie müssen aber auch an Entscheidungen, die sie 
betreffen, beteiligt werden. Die Frage von Beteiligung 
ist im Kinderschutz eine elementare Frage. 

Mit der gesetzlichen Einrichtung und starken Aus-
stattung einer oder eines unabhängigen Beauftrag-
ten für Kinderschutz und Kinderrechte gemäß dem 
Koalitionsvertrag setzen wir einen weiteren Meilen-
stein auf dem Weg zur Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention mit dem besonderen Blick 
auf das Recht auf Schutz, Förderung und Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen. Und wir setzen einen 
weiteren Meilenstein bei der Stärkung des Kinder-
schutzes in Nordrhein-Westfalen, den wir als demo-
kratische Fraktion seit der letzten Legislaturperiode 
konsequent auch immer gemeinsam vorangetrieben 
haben, was ich als einen besonderen Wert ansehe.  

Wir haben gestern schon darüber diskutiert. Wir ha-
ben nicht nur das Landeskinderschutzgesetz, son-
dern wir haben auch mit der Kinderschutzkommis-
sion eine strukturelle Absicherung der Kinderschutz-
themen hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen. 
Immer wieder sind wichtige Impulse aus der Kinder-
schutzkommission heraus in die Weiterentwicklung 
des Kinderschutzes in Nordrhein-Westfalen einge-
flossen.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vor diesem Hintergrund und den intensiven Debat-
ten, die wir hier immer wieder auch gemeinsam füh-
ren, wird das nicht der letzte Meilenstein in der Wei-
terentwicklung des Kinderschutzes gewesen sein. 
Und das kann es auch gar nicht gewesen sein, denn 
der Weg ist noch lang, bis allen Kindern gleicherma-
ßen Schutz, diskriminierungsfreie Zugänge und die 
Wahrung ihrer Rechte ermöglicht werden. Aber wir 
werden weiterhin tun, was wir hier gut können, näm-
lich gemeinsam unsere Kräfte bündeln, um den 
Schutz von Kindern und den Rechten von Kindern 
zur praktischen Wirksamkeit zu verhelfen. – Herzli-
chen Dank.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Paul. – Für die Fraktion der CDU 
spricht jetzt die Abgeordnete Quik.  

Charlotte Quik (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der folgen-
den Beschreibung möchte ich Sie zu einem Zeitpunkt 
X vor der Verabschiedung und Umsetzung des Lan-
deskinderschutzgesetzes bei uns in Nordrhein-West-
falen mitnehmen.  

„Marie“ nennt sich eine junge Frau im Netz, deren 
Geschichte sehr eindringlich das Problem be-
schreibt, dass Kinder und Jugendliche oft nicht wirk-
lich wissen, dass ihnen Unrecht widerfährt und an 
wen sie sich wenden können, um Hilfe zu erhalten. 
Die junge Frau beschreibt, wie sie in der 6. Klasse 
den Übergriffen ihres damaligen Sportlehrers ausge-
setzt war. Diese fanden während des Sportunter-
richts und der Umkleidezeiten statt. Der Sportlehrer 
nutzte während des Sportunterrichts mehrfach die 
Gelegenheit, bei Hilfestellungen an intime Körper-
stellen zu fassen. Außerdem betrat er ungefragt die 
Sportumkleide der Mädchen während des Umzie-
hens.  

Bei Aufforderungen von Mitschülerinnen, die Intim-
sphäre zu wahren, zum Beispiel mit der Aufforde-
rung: „Bleiben Sie draußen, wir ziehen uns um!“, dif-
famierte er die jungen Frauen als zickige Mädchen 
und blieb in der Mitte der Umkleide einfach stehen, 
während sie sich notdürftig bedeckten.  
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Für die Mädchen bestand leider nicht die Möglichkeit, 
die Tür zu verschließen. Marie sagt heute, dass es 
selbst unangenehm war, mit ihm allein in einer Ecke 
zu sprechen, während in der Sporthalle normale 
Übungen abgehalten wurden. In Gesprächen mit den 
Mitschülerinnen kristallisierte sich dieses allgemeine 
Unwohlsein sehr schnell heraus. Hinzu kamen seine 
stark rassistischen Äußerungen und Handlungen. 
Selbst nach den Einsprüchen der Schülerinnen 
wurde dieses Verhalten nicht unterlassen. Sie sagt, 
dass sie heute einfach nur Ekel und Unverständnis 
für dieses Verhalten und den Missbrauch seiner Au-
torität empfinde, während es sich in ihrer Kindheit vor 
allem sehr unangenehm angefühlt habe und ihr diese 
Grenzüberschreitungen nicht wirklich klar waren.  

Sie hat darüber oft mit Mitschülerinnen und Freundin-
nen gesprochen, da sie alle davon betroffen waren. 
Mit ihren Eltern hat sie nicht geredet. Im Nachhinein 
kann sie ihre Beweggründe zur Verschwiegenheit 
nicht mehr genau nachfühlen. Marie war nicht klar, 
dass ihr Unrecht widerfuhr und an wen sie sich hätte 
wenden sollen.  

In den geschilderten Fall spielt eindeutig mit herein, 
dass die verschiedenen Formen sexualisierter Ge-
walt ein tabuisiertes Thema waren. Die junge Frau 
verband damals sexuelle Gewalt nur mit Vergewalti-
gung und schweren körperlichen Missbräuchen. 
Dass es Unrecht war, was im Sportunterricht pas-
sierte und definitiv hätte zur Schulleitung getragen 
werden müssen, hat sie erst viel später realisiert. Kei-
ner von ihnen wusste, was der richtige Schritt gewe-
sen wäre, das Thema anzusprechen. Sie haben es 
einfach hingenommen.  

Leider war für Marie Aufklärung über sexualisierte 
Gewalt mit ihren verschiedenen Facetten nicht Teil 
ihrer schulischen Ausbildung. Heute formuliert sie ih-
ren Wunsch nach mehr Aufklärung und der Bestär-
kung von Kindern, sich mit ihren Körpern und Gren-
zen der Intimität auseinanderzusetzen. Es sollte als 
Stärke und Normalität gelten, aussprechen zu kön-
nen, was man fühlt, und nicht als Schwäche angese-
hen werden oder zu einem Opfer-Stigma führen.  

Heute würde Marie andere Erfahrungen machen, 
denn diesbezüglich konnten wir in den vergangenen 
Jahren gemeinsam viel erreichen. Mit dem Landes-
kinderschutzgesetz haben wir gemeinsam einen 
echten Meilenstein für den Kinderschutz in unserem 
Land geschaffen. Die konkrete Umsetzung führt je-
den Tag dazu, dass immer mehr Kinder und Jugend-
liche den Schutz erfahren, der nötig ist.  

Schon der damalige UBSKM Johannes-Wilhelm Rö-
rig bescheinigte Nordrhein-Westfalen, mit dem Lan-
deskinderschutzgesetz die Avantgarde im Kinder-
schutz in der Bundesrepublik zu sein. Schon er gab 
den Hinweis, dass eine Beauftragte oder ein Beauf-
tragter für Kinderschutz ein ergänzender wichtiger 
Baustein wäre. 

So gehen wir hier in Nordrhein-Westfalen nun mit der 
Beauftragung für Kinderschutz und Kinderrechte den 
nächsten Schritt. Dieser Institution soll die Aufgabe 
obliegen, dass Thema „Kinderschutz“ flächende-
ckend voranzubringen, die Bedeutung des Kinder-
schutzes noch bekannter zu machen und diese ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe wahrzunehmen.  

In den Bereichen „Prävention“ und „Intervention“ so-
wie bei der Wahrung und Umsetzung der Kinder-
rechte, vor allem bei dem Prinzip des Kindeswohlvor-
rangs, bei dem Recht auf Schutz, auf Beteiligung und 
auf diskriminierungsfreies Aufwachsen aller Kinder in 
Nordrhein-Westfalen sollen Impulse zur Umsetzung 
und Weiterentwicklung gegeben werden. Diese Po-
sition soll sich in das bereits bestehende System ein-
fügen sowie dieses ergänzen und stärken. Die oder 
der Beauftragte soll als Schnittstelle dienen. So kann 
der Austausch zusätzlich weiter gefördert und aus-
gebaut werden. 

Dabei müssen wir auch den länderübergreifenden 
Austausch im Blick behalten. Das Ziel muss es sein, 
unsere Erfahrungswerte weiterzugeben und zu hel-
fen, auch bundesweit strukturelle Lücken im Kinder-
schutz zu schließen. Unsere guten und wegweisen-
den Strukturen im Kinderschutz werden mit der Be-
auftragung weiter gestärkt.  

Es ist wichtig, dass auch die Beauftragung wie die 
anderen Kinderschutzstrukturen in unserem Land 
alle Formen von physischer, psychischer und sexua-
lisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, aber 
auch Vernachlässigung und Machtmissbrauch be-
rücksichtigt. Wir werden auch zukünftig leider nicht 
gänzlich verhindern können, dass diese Taten ge-
schehen, aber wir können das Sicherheitsnetz für un-
sere Kinder und Jugendlichen, das im Landeskinder-
schutzgesetz seine ursprüngliche Ausprägung hat, 
gemeinsam immer besser und enger knüpfen.  

Der oder die Beauftrage für Kinderschutz und Kinder-
rechte ist ein weiterer wichtiger Baustein auf diesem 
Weg. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Quik. – Für die Fraktion der SPD 
spricht jetzt der Abgeordnete Dr. Maelzer.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Die Frage, ob 
Nordrhein-Westfalen einen Beauftragten oder eine 
Beauftragte für das Thema „Kinderschutz“ bekom-
men soll, beschäftigt uns im Landtag schon seit Jah-
ren. Darum ist es gut, dass jetzt zur Mitte der Legis-
laturperiode ein Gesetzentwurf dieses Plenum er-
reicht und dass neben dem Kinderschutz auch die 
Kinderrechte bei der Ausgestaltung dieses Amtes 
eine wichtige Rolle spielen. 



Landtag   10.10.2024 

Nordrhein-Westfalen 28 Plenarprotokoll 18/77 

 

Ich werde gleich eine Vielzahl an Punkten nennen, 
bei denen wir Redebedarf haben. Unser Ziel ist es, 
das Amt des Beauftragten für Kinderschutz und Kin-
derrechte zum Erfolg zu führen. Darum stehen wir für 
einen konstruktiven Austausch zur Verfügung. Ähn-
lich wie beim Kinderschutzgesetz in der vergange-
nen Legislaturperiode wollen wir, dass uns gemein-
sam ein großer Wurf gelingt; denn für die SPD-
Fraktion war immer wichtig: Eine solche Funktion 
darf kein Feigenblatt sein. Mit der Beauftragung 
muss ein konkreter Mehrwert verbunden sein. 

Dazu benötigt eine Beauftragte oder ein Beauftragter 
den Rückhalt des gesamten Parlaments, damit er 
wirklich ein Beauftragter des Landes sein kann. Dazu 
braucht das Amt die notwendige Unabhängigkeit, da-
mit die Person wirklich im Sinne der Kinder und nur 
im Sinne der Kinder wirken kann. Es braucht auch 
eine starke Stellung, damit die Stimme in der gesam-
ten Landschaft des Kinderschutzes nicht überhört 
werden kann. Konkret wird der Kinderschutz in den 
186 Jugendämtern in Nordrhein-Westfalen. 

Betrachtet man den Gesetzentwurf unter diesen drei 
Bedingungen, also dem breiten Rückhalt des Parla-
ments, der notwendigen Unabhängigkeit und der 
starken Stellung gegenüber den Institutionen, die für 
den Kinderschutz Verantwortung tragen, dann muss 
man feststellen, dass diese Anforderungen bislang 
nur unzureichend erfüllt sind. Das galt auch schon für 
den Referentenentwurf. Leider hat sich die Regie-
rung bislang nur für zwei Änderungen entschieden. 
Die eine findet sich in § 20 und ist mehr semantischer 
Natur.  

Substanzieller wird es in § 21, wenn es um das Be-
richtswesen geht. Statt nur eines Berichts in der Le-
gislaturperiode sollen jetzt zwei Berichte vorgelegt 
werden. Das ist auf den ersten Blick ein begrüßens-
werter Fortschritt. Bei genauerem Hinsehen auf die 
Formulierung wird man aber stutzig. Die Berichte sol-
len zu Anfang und zur Mitte einer Legislaturperiode 
vorgelegt werden. Das würde bedeuten, dass der 
Kinderschutzbeauftragte in dieser Wahlperiode kei-
nen Bericht mehr abgeben würde. Das hätte aber 
den Eindruck eines verdammt großen Feigenblattes. 
Wenn das nicht die Intention bei der Änderung sein 
sollte, dann müssen wir, glaube ich, gemeinsam an 
dieser Stelle eine andere Formulierung finden, die ei-
nen Bericht noch in der Amtszeit der aktuellen Regie-
rung ermöglicht. 

Aber richten wir unser Augenmerk auch darauf, wer 
den Beauftragten oder die Beauftragte einsetzt. Im 
aktuellen Entwurf wird die Stelle folgendermaßen be-
zeichnet: „Die oder der Beauftragte für Kinderschutz 
und Kinderrechte des Landes Nordrhein-Westfalen“. 
Das wirkt ein wenig wie Etikettenschwindel, denn be-
stimmen soll einzig und allein die Landesregierung. 
Das Parlament ist beim Besetzungsverfahren voll-
kommen außen vor. Das halten wir für keine gute 
Idee. Eine Wahl durch das Parlament auf Vorschlag 

der Regierung würde die Unabhängigkeit des Beauf-
tragten deutlich stärken. Er oder sie wüsste dann um 
den breiten Rückhalt von Landtag und Landesregie-
rung. Das stärkt die Person in ihrer Möglichkeit, Kritik 
am Handeln oder auch am Nichthandeln von Regie-
rung oder Gesetzgeber zu üben, und es schützt vor 
dem Vorhalt, sachfremde Erwägungen könnten bei 
der Besetzung eine Rolle gespielt haben. 

Diese Notwendigkeit wird besonders deutlich, wenn 
man sich § 19 anschaut. Dort heißt es in Abs. 2: 

„Landtag und Landesregierung hören die Beauf-
tragte oder den Beauftragten zu grundsätzlichen 
Angelegenheiten des Kinderschutzes und der 
Kinderrechte an und beteiligen diese oder diesen 
bei der Entwicklung von Vorhaben […]“ 

Das ist eine außerordentlich schwache Stellung. Es 
sollte nicht dem Landtag oder der Landesregierung 
obliegen, zu entscheiden, was eine grundsätzliche 
Angelegenheit des Kinderschutzes ist, bei der man 
den Beauftragten oder die Beauftragte hört. Der oder 
die Beauftragte sollte das Recht haben, Beteiligung 
jederzeit einfordern zu können, wenn er oder sie die 
Belange der Kinder berührt sieht. 

Während man dem Amt an dieser Stelle zumindest 
ein schwach ausformuliertes Beteiligungsrecht ein-
räumt, so fehlt eine Stellung gegenüber den Jugend-
ämtern und auch den Ombudsstellen völlig. Dabei 
müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen: 
Kinderschutz findet nicht im Landtag statt. Kinder-
schutz findet auch nicht im Ministerium statt. Kinder-
schutz findet jeden Tag vor Ort statt. Natürlich kann 
ein Beauftragter nur effektiv seiner Arbeit zum Wohle 
der Kinder nachkommen, wenn er oder sie sich dar-
über informieren kann, wie gut oder wie schlecht es 
vor Ort läuft. 

Die Frage der Beteiligungsrechte der Kinder ist im 
Gesetzestext berücksichtigt. Das gilt leider für die 
Rechte der Betroffenen nur rudimentär. Das alles 
sind Punkte, über die wir, glaube ich, noch mal inten-
siver miteinander sprechen sollten. 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Ihre Zeit, Herr 
Kollege. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Dafür stehen wir gerne 
zur Verfügung. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Für Bündnis 90/Die Grünen hat nun Abgeordneten-
kollegin Eileen Woestmann das Wort. 

Eileen Woestmann*) (GRÜNE): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen der 
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demokratischen Fraktionen! Wer ist eigentlich für 
Kinderschutz zuständig? Herr Maelzer hat gerade 
gesagt, das Parlament ist es nicht. Das ist richtig. 
Aber ist es eigentlich nur das Jugendamt und sonst 
keiner? Nein, das Jugendamt alleine kann es nicht 
richten.  

Es braucht ein breites Netzwerk, um Kinderschutz zu 
leben. Dazu gehören an allererster Stelle die Eltern. 
Dann kommen Kitas, Schulen, Vereine, Ärzte, und 
wer eigentlich noch? Ketzerische Frage: Gehören wir 
nicht vielleicht alle dazu? – Ich würde sagen: Ja; 
denn unsere Verantwortung als Erwachsene ist es, 
das besondere Recht von Kindern und Jugendlichen 
auf Schutz und Versorgung sicherzustellen.  

Die UN-Kinderrechtskonvention sichert Kindern un-
veräußerliche Rechte zu. Aber wenn ich jetzt fragen 
würde, welche besonderen Kinderrechte das sind, 
würden wahrscheinlich wenige eine Antwort wissen, 
außer man hat gerade Frau Ministerin Paul ge-
lauscht, die einige Rechte ausgeführt hat. Genau 
deshalb ist es wichtig, dass es diesen Beauftragten 
für Kinderschutz und Kinderrechte gibt, der Kinder-
schutz und Kinderrechte prominent vertritt und sie 
bekannter macht.  

Ich freue mich, dass Frau Ministerin Paul den Ge-
setzentwurf heute eingebracht hat. Es geht darum, 
Gesellschaft zu sensibilisieren. Wir reden viel über 
sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. 
Aber wir müssen anerkennen, dass sexualisierte Ge-
walt nur ein Teil von Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche ist und körperliche und emotionale Gewalt 
teilweise einen größeren Anteil von Kindern betrifft.  

Wir alle sind verantwortlich. Wir alle sind mit diesem 
Thema aber auch immer wieder überfordert. Wenn 
wir theoretisch darüber sprechen, was wir machen 
würden, wenn wir beobachten, dass ein Kind in der 
Bahn eine Ohrfeige bekommt, dann sind wir sehr 
klar. Wir würden das Jugendamt informieren, die Po-
lizei anrufen, ansprechen und einschreiten. 

Wenn wir aber in einer Situation sind, in der wir real 
beobachten, wie ein Kind von seinen Eltern verbal 
massiv angegangen wird, grob am Arm gerissen wird 
oder bei Kindern blaue Flecken wahrnehmbar sind, 
dann kommen wir an Grenzen. Ich habe bei meiner 
Arbeit als Sozialpädagogin viele Gespräche mit Men-
schen geführt, die genau das beobachtet haben, 
aber nicht wussten, was sie tun sollten, weil sie die 
Sorge hatten, etwas falsch zu machen. 

Dabei stellen wir Erwachsene uns gerne oder viel-
leicht automatisch eher auf die Seite der Eltern, also 
der Erwachsenen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir 
von staatlicher Seite ganz klar und unmissverständ-
lich an der Seite von Kindern und Jugendlichen ste-
hen. Genau das passiert mit dem Beauftragten, denn 
er verstärkt die Vernetzung, er ist für die Akteurinnen 
und Akteure ansprechbar, und er stellt die Kinder-
rechte und den Kinderschutz in den Mittelpunkt. Es 

wird eine enge Verknüpfung mit der Kinderschutz-
kommission geben, und das ist gut.  

Ich würde aber gerne noch auf einen Punkt einge-
hen, den Herr Maelzer schon angesprochen hat und 
den Herr Hafke wahrscheinlich auch gleich anspre-
chen wird, nämlich die Frage der Durchgriffsrechte 
und der Kontrolle von Jugendämtern. Ich kann die In-
tention dahinter verstehen, weil wir alle nicht wollen, 
dass es Kinderschutzfälle gibt, aber ich glaube nicht, 
dass Kontrolle die Lösung ist. 

(Marcel Hafke [FDP]: Aber ein Punkt!) 

Ich sitze im PUA zu Lügde, und ich erkenne jede Wo-
che in den Sitzungen, dass sich beim ASD etwas än-
dern muss. Allerdings glaube ich wie gesagt, nicht, 
dass Kontrolle die Lösung ist, sondern ich denke, 
dass wir eine andere Arbeitsweise in den Behörden 
brauchen. 

Wir brauchen Leitungen, die ihre Teams zuverlässig 
und mit Kompass führen. Wir brauchen eine Fehler-
kultur und eine Stimmung im Team, sodass man sa-
gen kann: Ich glaube, dass ich mich geirrt habe. Ich 
muss noch einmal eine Beratung bekommen. Wir 
brauchen eine kollegiale Beratung auf Augenhöhe 
mit ausreichend Zeit. Wir brauchen Fortbildungen für 
die die Menschen, die im ASD arbeiten, damit sie 
handlungskompetent sind. Wir brauchen Supervisio-
nen, um belastende Situationen verpacken zu kön-
nen. 

Genau diesen Aspekten der Qualitätsentwicklung 
wird mit §§ 6 bis 8 im Landeskinderschutzgesetz 
Rechnung getragen. 

Ich freue mich, dass der Beauftragte die bereits be-
stehenden Kinderschutz- und Kinderrechtestruktu-
ren in Nordrhein-Westfalen ergänzen und weiterent-
wickeln wird. Außerdem freue ich mich auf die Ver-
bändeanhörung und das weitere Verfahren. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Für die Fraktion der FDP hat nun der Abgeordneten-
kollege Herr Hafke das Wort. 

Marcel Hafke (FDP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Schutz 
unserer Kinder vor Gewalt und Machtmissbrauch ist 
eine zentrale Aufgabe unseres Staates, denn unsere 
Kinder verdienen nicht weniger als den absoluten 
Schutz, den wir ihnen bieten können. Gewalt und 
Missbrauch dürfen in unserer Gesellschaft keinen 
Platz haben, und es ist unsere Pflicht, alles dafür zu 
tun, unsere Kinder davor zu schützen. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der SPD) 
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Ein Kinderschutzbeauftragter könnte dabei eine 
wichtige Funktion und Rolle einnehmen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf zur Schaffung eines 
unabhängigen Beauftragten für Kinderschutz und 
Kinderrechte adressiert zwar das Thema, Frau Minis-
terin, und er nimmt auch wichtige Aspekte auf. Ich 
habe allerdings den Eindruck, dass Sie heute eine 
große und wichtige Chance verpassen. 

Der Kinderschutzbeauftragte soll laut dem Gesetz-
entwurf als Problemlöser fungieren. Sie haben dem 
Problemlöser in Ihrem Gesetzentwurf aber keine 
Kompetenz zugeschrieben, Probleme tatsächlich zu 
lösen. Das ist das größte Problem. Deswegen möchte 
ich den Elefanten, der hier im Raum steht, deutlicher 
und klarer adressieren. 

In Deutschland kontrollieren wir eigentlich alles. Wir 
kontrollieren bei jedem Auto, das unterwegs ist, ob 
es auf diesen Straßen fahren darf. Wir kontrollieren 
bei den Achterbahnen in den Freizeitparks, ob sie si-
cher sind. Wir kontrollieren bei jedem Restaurant 
durch das Gesundheitsamt, ob man dort sicher es-
sen gehen kann. Nur bei dem Thema „Jugendämter“ 
überlassen wir es der Verantwortung der eigenen 
Behörde – dem Oberbürgermeister oder dem Land-
rat –, dieses zu kontrollieren. 

Obgleich es in den Jugendämtern so viele gute und 
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt – da 
stimme ich zu, Frau Kollegin –, stellen wir fest, dass 
das mittlerweile fatale Auswirkungen in ganz Nord-
rhein-Westfalen hat. Deswegen ist es meines Erach-
tens auch so wichtig, Frau Ministerin, dass wir end-
lich einmal ehrlich darüber sprechen, was Durch-
griffsrechte gegenüber den Jugendämtern bewirken 
können. 

Ich denke, dass es ein wichtiger Bestandteil ist, dass 
es diese Durchgriffsrechte gibt. Denn wie soll ein Kin-
derschutzbeauftragter vernünftig agieren können, 
wenn er nicht einmal Informationsrechte und Akten-
einsicht gegenüber den Jugendämtern hat, um mit 
den Betroffenen vernünftig sprechen und Lösungen 
erarbeiten zu können? Wie soll das funktionieren? 
Diese Frage haben Sie bis heute nicht beantwortet. 

Frau Ministerin, es gibt eine zweite Sache, die mich 
massiv umtreibt und irritiert. Ich habe mir noch einmal 
alte Unterlagen angesehen. Dabei stellte ich fest, 
dass Sie in der letzten Wahlperiode einen Entschlie-
ßungsantrag mitgetragen haben, in dem Sie sich für 
entsprechende Durchgriffsrechte starkgemacht ha-
ben. Es wurde namentlich eine Fachaufsicht genannt 
und gesagt, dass es wichtig wäre, das in der Legisla-
turperiode umzusetzen. 

Jetzt sagen Sie, dass das beim Kinderschutzbeauf-
tragten nicht den richtigen Stellenwert habe. Deswe-
gen habe ich konkret die Frage: Wann und wo wollen 
Sie das lösen und entsprechende Kontrollrechte ge-
genüber den Jugendämtern einführen? Was Sie in 

der letzten Legislaturperiode mit allen vier Fraktionen 
gemeinschaftlich auf den Weg gebracht haben, 
könnten Sie hier und heute einlösen. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der SPD) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Herr Kollege 
Hafke, es liegt eine Wortmeldung vor. Die Abgeord-
netenkollegin Eileen Woestmann von Bündnis 
90/Die Grünen hat eine Zwischenfrage. Möchten Sie 
diese gestatten? 

Marcel Hafke (FDP): Natürlich. 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Sie haben das 
Wort. 

Eileen Woestmann*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Vielen Dank, Herr Hafke, dass Sie 
meine Frage zulassen. Ich habe mich bei der Frage 
nach Akteneinsichtsrechten von Betroffenen bzw. 
dem Beauftragten gemeldet. Aktuell haben Be-
troffene Akteneinsichtsrechte, und der Beauftragte – 
da sind wir uns wahrscheinlich einig – braucht nicht 
gegen Menschen, sondern mit den Menschen eine 
Akteneinsicht.  

Dementsprechend ist die Akteneinsicht gewährleis-
tet, weil die Menschen, die betroffen sind, Einsicht in 
die Akten nehmen können, und diese Akteneinsicht 
vom UBSKM-Gesetz, das auf der Bundesebene ge-
rade verhandelt wird, noch einmal gestärkt wird. Wie 
ist Ihre Position dazu? 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Sie haben das 
Wort. 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Frau Präsiden-
tin – Frau Woestmann, Sie haben in vielen Gesprä-
chen mitgeteilt, dass Sie mit Betroffenen gesprochen 
hätten und regelmäßig im Gespräch seien. Ich denke 
nicht, dass betroffene Kinder und Jugendliche in der 
Lage sind, die Rechte immer für sich einzufordern, 
weil manchmal auch Eltern und manchmal auch 
Menschen, die für die Schutzbedürftigen da sein soll-
ten, Täter sind. Das heißt, wir brauchen Unterstüt-
zungsstrukturen, die sich um die Kinder und Jugend-
lichen kümmern und ihnen nicht noch zusätzliche 
Aufgaben mit auf den Weg geben.  

Wenn es so einfach wäre, wie Sie das gerade be-
schreiben, dann würde Ihnen ja kein Zacken aus der 
Krone brechen, das dem Kinderschutzbeauftragten 
grundsätzlich zur Verfügung zu stellen und das auch 
ins Gesetz hineinzuschreiben, weil es damit deutlich 
einfacher werden würde, sich einzelne Vorgänge, 
8a-Fälle, wo Kinder und Jugendliche betroffen sind, 
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tatsächlich anzuschauen und mit den Betroffenen, 
den Institutionen, den Jugendämtern vor Ort in den 
Dialog einzutreten.  

Sie wissen, wie herausfordernd das Thema „Daten-
schutz“ überall, auf allen Ebenen ist. Selbst wenn er 
die Information von einem Betroffenen bekommen 
würde, ist er ja immer noch nicht legitimiert, damit tat-
sächlich agieren zu dürfen. Von daher braucht es 
eine gesetzliche Grundlage, und die könnte dieses 
Gesetz zur Verfügung stellen.  

Ich sage Ihnen das noch einmal, Frau Kollegin Wo-
estmann: Ihre Fraktion hat das in der letzten Legisla-
turperiode befürwortet, damals mit der Fraktionsvor-
sitzenden und familienpolitischen Sprecherin Jose-
fine Paul an der Spitze. Ich frage mich bis heute: Was 
hat die grüne Fraktion angetrieben und bewogen, 
ihre Meinung auf diese Art und Weise zu ändern und 
diesem so wichtigen Sachverhalt, wo wir uns zwi-
schen allen Fraktionen einig waren, dass wir das in 
dieser Legislaturperiode umsetzen wollen, auf ein-
mal eine Absage zu erteilen?  

Wir wussten alle, dass das im damaligen Kinder-
schutzgesetz noch nicht möglich war. Das ist ja sehr 
schnell entstanden, in einem sehr kurzen Zeitraum, 
wo noch offene Punkte zu diskutieren waren. Deswe-
gen haben wir gesagt, wir machen das in dieser Le-
gislaturperiode. Ich wundere mich, dass Sie diesen 
Pfad verlassen haben, ohne es inhaltlich zu erläu-
tern, außer zu sagen, dass es bei dem Beauftragten 
nicht richtig aufgehangen wäre. Dann würde mich in-
teressieren: Wo wollen Sie es denn ansonsten ma-
chen?  

Wir stellen doch fest: So, wie es jetzt in Nordrhein-
Westfalen läuft, Frau Kollegin, läuft es nicht gut. Wir 
haben doch die Situation – das haben Sie selber ge-
sagt –, dass in den Jugendämtern die Strukturen 
nicht ausreichen, dass teilweise die Qualifikation der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht umfassend 
ist, dass Fortbildungen fehlen usw. usf. Von daher ist 
es ganz entscheidend, dort nachzusteuern.  

Frau Ministerin, wir haben noch weitere Punkte, die 
wir im laufenden Verfahren ansprechen müssen, 
über die wir diskutieren müssen, nämlich die Frage, 
wie tatsächlich Informationen an den Beauftragten 
kommen, um die Situation von Kindern und Jugend-
lichen vernünftig einschätzen zu können. Wir stellen 
im Moment in der Realität viele Defizite fest, zu de-
nen Sie aber nicht klar benennen, wie das zu dem 
Beauftragten kommen wird.  

Des Weiteren habe ich große Sorgen, dass wir mit 
diesem Gesetzentwurf potenzielle Doppelstrukturen 
schaffen. Als Stichwort nenne ich die Netzwerkkoor-
dinatoren vor Ort, die im Landeskinderschutzgesetz 
zu Recht festgeschrieben sind. Es ist zu befürchten, 
dass wir hier eine Doppelstruktur mit mehr Bürokratie 
schaffen. Ich denke, dass wir klug beraten sind, das 
zu vermeiden.  

Meine Damen und Herren, dem Grunde nach befür-
worten wir den Ansatz, einen Kinderschutzbeauftrag-
ten einzusetzen. Ich meine aber nach wie vor, dass 
Sie heute eine große Chance verpassen. Es fehlen 
klare Strukturen beim Thema „Durchgriff bei den Ju-
gendämtern“, es fehlt das Thema „mangelnde Da-
tenerhebung“, und das Fehlen von Beschwer-
deinstanzen ist auch noch ein gravierender Mangel.  

Abschließend möchte ich noch einen Hinweis geben, 
den auch schon Dr. Maelzer angesprochen hat. Ich 
halte es für klug, dass wir bei diesem Thema keinen 
Spaltpilz in die demokratischen Fraktionen tragen 
und uns auf einen vernünftigen Weg begeben soll-
ten, wo alle vier Fraktionen eine gute Idee gemein-
sam entwickeln und diese auf den Weg bringen, so 
wie wir das beim Landeskinderschutzgesetz auch 
gemacht haben.  

Meine Hand ist nach wie vor ausgestreckt, aber das 
heißt auch, dass das hier keine Friss-oder-stirb-Ver-
anstaltung wird, sondern dass man sich mit den 
Problemen und Anmerkungen, die die Freien Demo-
kraten zu diesem Gesetzentwurf haben, ernsthaft be-
schäftigt und auch bereit ist, den Gesetzentwurf ent-
sprechend nachzusteuern, zu verbessern und zu 
korrigieren. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der SPD) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Für die Fraktion der AfD spricht nun der Abgeordnete 
Herr Schalley. 

Zacharias Schalley (AfD): Frau Präsidentin! Werte 
Damen und Herren! Der Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen vor jeder Form von Gewalt und Macht-
missbrauch zählt zu den grundlegendsten Aufgaben 
des Staates, und es gilt, ihn fortwährend zu verbes-
sern.  

Nicht ohne Grund haben wir in der letzten Legislatur-
periode den Untersuchungsausschuss Kindesmiss-
brauch und die Kinderschutzkommission ins Leben 
gerufen, um zum einen die schrecklichen Miss-
brauchstaten schonungslos aufzuarbeiten und zum 
anderen strukturelle Erfordernisse im Kampf gegen 
Kindesmissbrauch aufzudecken und notwendige Re-
formen auf den Weg zu bringen. Als ein erster be-
deutender Schritt ist dabei das Landeskinderschutz-
gesetz entstanden, welches bundesweit neue Stan-
dards gesetzt hat.  

Der nun vorliegende Entwurf soll dieses Gesetz um 
die Position eines unabhängigen Beauftragten für 
Kinderschutz und Kinderrechte ergänzen. So weit, so 
gut. Denn wer könnte schon etwas gegen mehr 
Schutz für unsere Kinder und eine unabhängige In-
stanz, die sich für deren Rechte einsetzt und Miss-
stände aufdeckt, sagen?  
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Doch ich kann Ihnen sagen: Wir benötigen keinen 
weiteren Landesbeauftragten, um unsere Kinder zu 
schützen. Insbesondere benötigen wir keinen Beauf-
tragten für Kinderrechte, dem linken Traum der staat-
lichen Lufthoheit über die Kinderbetten. Jedes Kind 
ist bereits jetzt wie ein Erwachsener auch Grund-
rechtsträger. Jedes Kind hat das Recht auf umfas-
senden Schutz durch die Grundrechte.  

Die schleichende Etablierung von Kinderrechten stellt 
einzig und allein Eltern unter Generalverdacht und 
birgt in Wirklichkeit das Risiko einer schleichenden 
Erosion der elterlichen Rechte. Jedes Amt, das da-
rauf abzielt, Kinderrechte auf politischer Ebene vo-
ranzutreiben, ist nur der Rammbock linker Sozialin-
genieure, um hinter die Mauern der elterlichen Erzie-
hung zu gelangen, und wird von uns daher ohne 
Wenn und Aber abgelehnt.  

(Beifall von der AfD) 

Kommen wir deshalb zum zweiten Aufgabenbereich 
des Beauftragten: Kinderschutz. Mit der Schaffung 
eines unabhängigen Beauftragten wird es nur wei-
tere bürokratische Parallelstrukturen geben, ohne die 
bestehenden kritisch zu hinterfragen oder zu refor-
mieren. Derzeit sind bereits zahlreiche Stellen für den 
Kinderschutz verantwortlich: Jugendämter, Schulen, 
Gesundheitsbehörden, Polizei, Gerichte und viele 
weitere Institutionen. Was tatsächlich fehlt, ist keine 
weitere Vermittlerinstanz, sondern eine verbesserte 
Koordination, eine stärkere Vernetzung und vor al-
lem ein Abbau des Behördendschungels. Ich kann 
Ihnen versichern: Ein zukünftiger Landesbeauftrag-
ter wird auch dieses Problem nicht lösen oder das 
Geflecht entwirren.  

In Ihrem eigenen Gesetzentwurf schreiben Sie es 
selbst – ich zitiere –:  

„Die oder der Beauftragte fügt sich dabei in die 
bestehenden Kinderschutz- und Beschwer-
destrukturen ein.“ 

Auf gut Deutsch: ein weiterer Grußaugust mit Kum-
merkasten, der sich mit Betroffenheitsbildern wichtig-
tun darf.  

Losgelöst davon wollen Sie dann auch noch eine 
Landeskommission zur Etablierung von Standards 
zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche einsetzen. Was bleibt dann eigent-
lich noch für den Landesbeauftragten zu tun?  

Falls Sie mir schon keinen Glauben schenken wollen, 
dann hören Sie vielleicht auf die Stimmen jener, die 
sich täglich um den Schutz unserer Kinder bemühen. 
Denn unabhängig von unserer Position gegenüber 
Kinderrechten wurde vonseiten der Sachverständi-
gen eindrücklich vermittelt, dass die Themen „Kinder-
schutz“ und „Kinderrechte“ keinesfalls vermischt wer-
den sollten, da sie für sich genommen bereits hoch-
komplex sind, sowohl auf der pädagogischen als auch 
auf der kriminologischen und juristischen Ebene.  

Aber all das interessiert Sie gar nicht. Vielmehr wol-
len Sie in politisch angespannten Zeiten, komme was 
wolle, schnell noch ein linkes Prestigeprojekt durch-
drücken und einen Kinderkommissar einsetzen, der 
tief in die Familien und privaten Wertvorstellungen 
reinregieren kann. Darum sind Ihnen Fachleute und 
Betroffene bei diesem Projekt vor allem lästig und 
sollen nicht zu viel dazu sagen.  

So wollen Sie bei dem Gesetz nur ein einmaliges Be-
teiligungsverfahren mit Kindern und Jugendlichen, 
Kinderschutzinstitutionen und Betroffenen durchfüh-
ren. Auch nur unter Druck haben Sie die einmalige 
Berichtspflicht gegenüber dem Landtag im Gesetz-
entwurf über Nacht rasch in eine Pflicht zu Beginn 
und zur Mitte der Legislaturperiode abgeändert. 

Wenn Sie tatsächlich daran interessiert sind, den 
Schutz der Kinder in Nordrhein-Westfalen zu verbes-
sern, dann sollten Sie statt in einen neuen Prestige-
posten die jährlich bereitgestellten Mittel in die Stär-
kung von präventiven Maßnahmen investieren, um 
die bestehenden Defizite im System zu beheben und 
unsere Kinder effektiv vor Gewalt und Missbrauch zu 
schützen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, für die Landesregierung hat sich Mi-
nisterin Paul noch einmal zu Wort gemeldet. 

Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Fami-
lie, Gleichstellung, Flucht und Integration: Vielen 
Dank. – Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Herr Schalley, nur um es einmal klarzustel-
len: Kinderschutz ist kein linkes Prestigeprojekt. Es 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich 
alle demokratischen Fraktionen dieses Hauses ver-
pflichtet fühlen. 

(Beifall von der CDU, der SPD, den GRÜNEN 
und der FDP) 

Ich will aber auch auf etwas anderes eingehen, wes-
halb ich mich noch mal zu Wort gemeldet habe. Herr 
Kollege Hafke, ich nehme Ihnen absolut Ihr großes 
Engagement für die Frage der Fachaufsicht ab. Wir 
haben in der letzten Legislaturperiode häufig darüber 
diskutiert. Das sind auch wichtige Diskussionen.  

Ich will nur darauf hinweisen, dass es der Familien-
minister Ihrer Partei gewesen ist, der im Rahmen der 
Diskussionen das Qualitätsentwicklungsverfahren in 
das Gesetz geschrieben hat. Ich finde, das war auch 
absolut richtig, weil er nämlich damit auf die Fachde-
batte gehört hat, die weiterentwickelt wurde, die näm-
lich besagt – darauf hat Frau Kollegin Woestmann 
schon hingewiesen –: Es ist vor allem wichtig, dass 
wir die Strukturen innerhalb der Jugendämter stär-
ken, dass wir die Handlungssicherheit stärken, dass 
wir die Fehlerkultur stärken, dass wir aber auch die 
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Frage der Struktur, also auch der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung, Onboardingprozesse etc. stärken. 

Vor diesem Hintergrund ist es niemals eine Abkehr 
meiner Haltung gewesen. Ich fand, es war eine gute 
fachliche Weiterentwicklung, die das Landeskinder-
schutzgesetz in der letzten Legislaturperiode an der 
Stelle genommen hat. Ich will noch mal sagen, … 

(Marcel Hafke [FDP]: Lesen Sie noch mal den 
Entschließungsantrag zum Kinderschutzge-
setz!) 

– Ich halte es nach wie vor für eine sinnvolle Weiter-
entwicklung. Ich würde mir wünschen, dass Sie mir 
zugestehen, dass ich auf Basis der fachlichen Dis-
kussionen möglicherweise auch sage: Es gibt aus 
meiner Sicht Elemente wie ein Qualitätsentwick-
lungsverfahren, die ich an der Stelle für fachlich sinn-
voller halte. 

Wir werden aber auch – und das ist der gemeinsame 
Weg, den wir beim Kinderschutz immer eingeschla-
gen haben – weiter gemeinsam über die Dinge dis-
kutieren. Manche Fragen müssen in der Tat noch 
einmal miteinander ausdiskutiert werden. Dann 
muss man ausloten, ob man da Common Grounds 
hat oder ob man die an dieser einen Stelle eben nicht 
hat.  

Bei 186 Jugendämtern, die wir in Nordrhein-Westfa-
len haben, habe ich immer noch einige Fragezei-
chen, die sie bislang auch in unseren gemeinsamen 
Gesprächen, die immer gut und konstruktiv waren, 
nicht ausräumen konnten bzw. wir haben noch kei-
nen gemeinsamen Weg zum Ausräumen dieser Fra-
gen gefunden, wie eine solche Stelle der Beauftra-
gung bei 186 Jugendämtern tatsächlich die Rolle der 
Fachaufsicht einnehmen kann. 

Vor diesem Hintergrund bin ich nach wie vor auch 
fachlich der Meinung, dass der Kinderschutzbeauf-
tragte oder die Kinderschutzbeauftragte die Frage 
der Aufsicht an der Stelle nicht in ihrer Rolle vereinen 
sollte, sondern gerade die wichtigen Impulse, die wir 
mit diesem Gesetz vorgeschlagen haben. 

Trotzdem ist es richtig, dass wir weiter miteinander 
im Gespräch bleiben wollen, weil das keine Frage 
von parteipolitischen Diskussionen ist – das haben 
wir hier so auch nie gemacht –, sondern ein gemein-
sames fachliches Diskutieren und Ringen um die 
beste Weiterentwicklung des Kinderschutzes in 
Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Meine Damen und Herren! Die Landesregierung hat 
ihre Redezeit um 3 Minuten 10 Sekunden überzo-
gen. Diese Zeit steht selbstverständlich auch den 
Fraktionen zur Verfügung. – Ich sehe allerdings jetzt 
keine Wortmeldungen und gehe davon aus, dass 

kein Bedarf mehr ist. Okay. Wir kommen zum 
Schluss der Aussprache. 

Wir gehen über zur Abstimmung: Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 18/10933 an den Ausschuss für Fami-
lie, Kinder und Jugend – federführend – sowie an die 
Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kin-
der. Wer stimmt der Überweisungsempfehlung zu? – 
Das sind die Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 
90/Die Grünen, FDP und AfD. Wer stimmt dage-
gen? – Keine Gegenstimmen. Wer enthält sich? – 
Keine Enthaltungen. Somit ist diese Überweisungs-
empfehlung angenommen. 

Wir kommen zu: 

4 Durch die Kita zur Schulfähigkeit – Bildungs-
grundsätze weiterentwickeln und als Bil-
dungsstandards etablieren 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/10880 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion der FDP dem Abgeordneten Herrn 
Hafke das Wort. 

Marcel Hafke (FDP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir spre-
chen heute über ein wichtiges Thema für unsere Kin-
der in Nordrhein-Westfalen, nämlich wie wir diese in 
der Kita gut auf die Schule vorbereiten. Es geht hier 
um Chancengerechtigkeit unabhängig vom Eltern-
haus. 

Vielleicht ein paar Sachen vorab, weil wir feststellen, 
dass es aktuell nicht so gut läuft. Wenn Sie sich die 
Zahlen mal anschauen, dann stellen Sie fest, dass in 
den letzten vier Jahren die Zahl der Kinder, die vor 
der Einschulung zurückgestellt wurden, um 77 % ge-
stiegen ist. 

Diese Kinder haben insbesondere Defizite in den Be-
reichen Sprache, Motorik und soziale Fähigkeiten. 
Ich will Ihnen mal ein Beispiel aus Gelsenkirchen aus 
dem letzten Jahr nennen. Dort haben 90 % der Kin-
der bei der Einschulung Probleme, besonders in den 
Bereichen Sprache und Motorik. Die Sprachdefizite 
bei Schulanfängern sind mittlerweile bei 32 % der 
Fünf- und Sechsjährigen in Nordrhein-Westfalen an-
gekommen.  

Die Beherrschung der deutschen Sprache ist jedoch 
entscheidend, um dem Unterricht in der Schule fol-
gen zu können, und für den Bildungserfolg eines je-
den Kindes absolut entscheidend. Wer das nicht in 
der Kita bzw. in den ersten fünf, sechs Jahren seines 
Lebens lernt, der wird später große Probleme haben, 
das aufzuholen. Gerade für Kinder aus sozial benach-
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teiligten Familien wird es besonders schwierig, das 
hinzubekommen, wenn sie nicht in den ersten drei 
Lebensjahren eine entsprechende Unterstützung be-
kommen. 

Wir wissen auch, dass das Aufwachsen in Mehrspra-
chigkeit ein großes Geschenk sein kann. Auf der an-
deren Seite stellen wir fest, dass 30 % der Kinder in 
Nordrhein-Westfalen zuhause gar kein Deutsch 
sprechen. Diese bräuchten eine deutlich intensivere 
Sprachförderung, als es heute der Fall ist.  

Wenn wir über diese Probleme und über Chancen-
gerechtigkeit sprechen, dann stellen wir fest, dass 
frühkindliche Bildung aktuell nicht für alle Kinder eine 
große Chance ist. In vielen Bereichen sind Verände-
rungen notwendig. Deswegen fordern wir die Einfüh-
rung von verbindlichen Bildungsstandards, also weg 
von Grundsätzen hin zu für alle Kinder in Nordrhein-
Westfalen geltenden Standards, beispielsweise das 
Erkennen von Buchstaben und Zahlen sowie die För-
derung von sozialen Fähigkeiten. 

Außerdem ist es entscheidend, die alltagsintegrierte 
Sprachförderung in den Kitas insbesondere mit Blick 
auf die deutsche Sprache weiter auszubauen bzw. 
voranzubringen und das Thema „Sprachförderung“ 
dort verbindlicher vorzugeben. Wir stellen fest, dass 
in Nordrhein-Westfalen 20.000 Erzieherinnen und 
Erzieher fehlen, die sich um die alltagsintegrierte 
Sprachförderung kümmern könnten. Deswegen 
müssen wir die vorhandenen Erzieherinnen und Er-
zieher von Bürokratie entlasten, damit sie sich stär-
ker um die Kinder kümmern können. 

Frau Ministerin, aus diesem Grund habe ich hier 
schon ein paarmal vorgeschlagen, dass wir alles in 
der Bürokratie drei Jahre aussetzen sollten, was 
nicht mit Kinderschutz und nicht mit Pädagogik zu tun 
hat, damit die Erzieherinnen und Erzieher mehr Zeit 
haben, sich um die Kinder zu kümmern. 

(Beifall von der FDP) 

Einen Punkt möchte ich ansprechen, da er mich in 
der Fachdebatte massiv irritiert. Wir diskutieren seit 
einem Jahr über den Vorschlag von insbesondere 
Frau Ministerin Feller, ein sogenanntes Sprachscree-
ning einzuführen. Wir haben in verschiedenen Aus-
schusssitzungen auch schon darüber gesprochen. 
Ich finde es irritierend, wie zwei Fachministerien auf 
die Idee kommen können, bei der Anmeldung von 
Kindern für die Schule noch mal ein Sprachscreening 
durchzuführen, und den Glauben haben, dass sich 
innerhalb eines Dreivierteljahres alle Sprachdefizite 
klären und die Probleme beheben ließen. 

Frau Ministerin, wir wissen doch aus der For-
schung – ich denke, darin sind wir einer Meinung –, 
dass man die Sprachdefizite ab dem dritten und vier-
ten Lebensjahr angehen muss. Deswegen die kon-
krete Frage an Sie: Warum führt man ein Sprach-
screening, das sogar wir als Freie Demokraten für 

sinnvoll erachten, nicht im dritten oder vierten Le-
bensjahr durch? 

Diese Frage geht insbesondere auch an die CDU. In 
Bayern wird die CSU genau das bei jedem Kind im 
vierten Lebensjahr einführen. Die Bayern ziehen fol-
gende Konsequenz: Wenn Sprachdefizite bestehen, 
erhält jedes Kind, egal welcher Herkunft, eine ver-
bindliche Sprachförderung, die durchgeführt werden 
muss. 

Ich finde, über diese Verbindlichkeit mit entsprechen-
den Konsequenzen sollten wir in Nordrhein-Westfa-
len endlich anfangen zu sprechen. Die gerade für 
Nordrhein-Westfalen vorliegenden Zahlen sind so 
schockierend und so alarmierend, dass wir feststel-
len müssen: Die Kinder werden ihr Leben lang Prob-
leme haben. Dabei könnten wir es am Anfang des 
Lebens eines jeden Kindes in den Griff bekommen 
und korrigieren. 

Frau Ministerin, es braucht nach unserer Auffassung 
jetzt keine langsamen Reformen, sondern mutiges 
und proaktives Handeln. Dabei würden wir Sie unter-
stützen. Ich hoffe, dass Sie die in unserem Antrag 
enthaltenen Aspekte im Rahmen der nächsten Aus-
schussdebatten aufgreifen werden. – Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Für die Fraktion der CDU spricht nun Abgeordnete 
Katharina Gebauer. 

Katharina Gebauer*) (CDU): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Kitas sind 
das Herzstück unseres Bildungssystems, denn eine 
starke frühkindliche Bildung legt den Grundstein für 
den späteren schulischen und beruflichen Erfolg. 

In Kitas werden Kinder nicht nur betreut, sondern sie 
erhalten eine pädagogisch wertvolle Förderung. Dort 
entwickeln sie grundlegende soziale Fähigkeiten, ler-
nen das Teilen sowie das Zusammenarbeiten und er-
weitern ihren Wortschatz. Sie können ihre Neugierde 
ausleben und ihre Kreativität entfalten. Zugleich tra-
gen Kitas dazu bei, Chancengleichheit zu schaffen, 
Armut zu bekämpfen sowie Familien zu entlasten 
und zu unterstützen. 

Die schwarz-grüne Koalition hat deswegen mehrere 
Maßnahmen beschlossen, um Kitas zu stärken. So 
haben wir eine Reihe von Initiativen ergriffen, um 
dem Fachkräftemangel im frühkindlichen Bereich 
entgegenzuwirken, beispielsweise durch den Qualifi-
zierten Quereinstieg in die Kinderbetreuung oder das 
„Sofortprogramm Kita“. 

Zwar gibt es weiterhin zu wenig Beschäftigte, doch 
war die Zahl des Personals in den Kitas noch nie so 
hoch. Dieses Jahr investieren wir über das Kinder-
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bildungsgesetz mehr als 5 Milliarden Euro in die Kin-
dertagesbetreuung. Seit 2017 summieren sich die 
Ausgaben auf über 30 Milliarden Euro – eine erheb-
liche Summe, mit der sich das Land für die Betreu-
ung, Bildung und Erziehung der Kinder engagiert. 

Meine Damen und Herren, Sie hören: Für uns als Re-
gierungskoalition bilden Kinder und Bildung einen 
Schwerpunkt unserer politischen Arbeit. Das wird 
sich im Haushalt widerspiegeln. Bei der Bundesre-
gierung hingegen scheint das im Bereich der Kitas 
nicht der Fall zu sein. – Liebe FDP, ich wundere mich 
schon etwas. In Ihrem Antrag stellen Sie völlig zu 
Recht die Bedeutung von Sprachförderung heraus. 
Trotzdem haben Sie es zugelassen, dass sich der 
Bund aus der Finanzierung zurückzieht. 

Die Landesregierung hingegen ist davon überzeugt, 
dass diese Einrichtungen von unschätzbarem Wert 
sind, und hat die Finanzierung übernommen. 

(Henning Höne [FDP]: Weil es unsere Zustän-
digkeit ist!) 

Aus diesem Grund bringen CDU und Grüne heute im 
Plenum einen Antrag ein, der die Bedeutung des 
Spracherwerbs in der frühkindlichen Bildung betont. 
Die Einführung des Modells der alltagsintegrierten 
Sprachbildung in den Kitas war ein bedeutender 
Fortschritt in Nordrhein-Westfalen. Unsere Zielset-
zung ist es, die sprachliche Bildung so früh wie mög-
lich zu starten und alle Kinder von Anfang an zu er-
reichen.  

Sprachbildung sowie die Beobachtung und Doku-
mentation der Sprachentwicklung sollen nahtlos in 
den pädagogischen Alltag integriert werden. Den-
noch ist Dokumentation zeitaufwendig. Daher müs-
sen wir allgemeingültige Standards festlegen, die si-
cherstellen, dass die pädagogischen Fachkräfte 
nicht zu viel Zeit für Dokumentation aufwenden. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Familienzen-
tren. Diese Einrichtungen bieten weit mehr als nur 
Betreuung. Sie stellen umfassende Angebote und 
Unterstützung für die gesamte Familie bereit. Neben 
der Kindertagesbetreuung gibt es Beratungsange-
bote sowie Bildungs- und Freizeitprogramme. Daher 
verwundert es nicht, dass inzwischen ein Drittel der 
Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen 
Familienzentren sind. 

Als Regierungskoalition ist es uns daher ein Anlie-
gen, die Familienzentren zukünftig qualitativ noch 
besser aufzustellen. Ein besonderes Augenmerk 
liegt dabei auf sozial schwachen Regionen. 

Liebe FDP, in Ihrem Antrag haben Sie richtigerweise 
die Notwendigkeit von Bildungsstandards in Kitas an-
gesprochen. Die Bedeutung qualitativ hochwertiger 
Kitas für die ganzheitliche Erziehung unserer Kinder 
kann nicht genug betont werden. Unsere Kinder ver-
dienen die bestmögliche Betreuung und Förderung 

unabhängig von ihrer Herkunft oder von ihren indivi-
duellen Bedürfnissen.  

Für NRW legen verschiedene Verordnungen und 
Richtlinien, zum Beispiel die Bildungsvereinbarung 
Nordrhein-Westfalen oder die in Ihrem Antrag ange-
sprochenen Bildungsgrundsätze, qualitative Stan-
dards fest.  

Unser gemeinsames Ziel ist es, den Kindern in unse-
rem Bundesland die bestmögliche frühkindliche Bil-
dung zukommen zu lassen. Welche Bestimmungen 
dazu angepasst, aktualisiert oder neu eingeführt wer-
den müssen, können wir gerne im Ausschuss disku-
tieren. Der Überweisung stimmen wir natürlich zu. 
Wir freuen uns auf die Debatte im Ausschuss. – Vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Für die Fraktion der SPD hat nun der Abgeordneten-
kollege Herr Müller das Wort.  

Frank Müller (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Manchmal ist es klug, Anträge 
vom Ende her zu denken und sich vielleicht auch zu 
überlegen, welche Wirkungen Überschriften oder 
solche Anträge auf Fachkräfte bzw. auf die Land-
schaft haben könnten. Zumindest in dieser Hinsicht 
könnte der FDP-Antrag ein wenig unglücklich sein. 
Es könnte für Fachkräfte bewusst oder unbewusst so 
wirken, als würde man die Arbeit der Kitas auf die 
Schulfähigkeit reduzieren. Genau das ist es nicht.  

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 

Die Kita ist auch kein Vorläufersystem oder irgendein 
Hilfssystem, sondern sie ist eine eigenständige 
Säule in der Bildungskette, auf die die Schule folgt.  

(Beifall von der SPD und Marcel Hafke [FDP]) 

Die Kita ist ein eigenständiger Teil der Bildungskette, 
ein Ort im Sozialraum, ein Ort der Familienbildung, 
ein Ort der Demokratiebildung. Sie ist ein Ort, wo die 
Grundlagen für ein gesundes, gelingendes und 
selbstbestimmtes Aufwachsen gelegt werden.  

Und ja, die Kita ist auch ein Ort der Vorbereitung auf 
die Schule,  

(Marcel Hafke [FDP]: Aha!) 

aber eben nicht nur. Sie verengen den Blick sehr auf 
die Frage der Schulvorbereitung, und dann verengen 
Sie das Thema noch weiter auf die Sprache.  

(Marcel Hafke [FDP]: Im Antrag geht es aber 
nicht nur um Sprache!) 

– Herr Kollege Hafke, Sie haben es in Ihrer Rede ge-
rade ein bisschen gerettet, indem Sie es nicht nur auf 
die Sprache verengt haben. Es geht eben auch um 
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sozial-emotionale Fähigkeiten, um motorische Fä-
higkeiten, um Impulskontrolle und darum, mit einer 
Schere umgehen zu können, wenn man die Kita be-
sucht. Das mag für viele Zuhörerinnen und Zuhörer 
basal und banal wirken, aber das ist es nicht.  

Über all das würde ich gerne im Ausschuss weiter-
diskutieren und dabei von der Verengung wegkom-
men, die ich in Ihrem Antrag vorgefunden habe. Wir 
waren doch schon ein bisschen weiter.  

Der Subtext klingt ein bisschen so, als mangelte es 
an fachlichen Grundlagen. Ich will Ihnen diesbezüg-
lich widersprechen. Wir haben gut ausgebildete 
Fachkräfte, gute und starke Fachberatungen, gute 
Konzepte und gute Grundlagen. Wir haben viele 
Konzepte, die nicht nur für die Ablage geschrieben 
werden bzw. im Papierkorb landen, nur um sagen zu 
können, sie seien da, bzw. es habe sie gegeben.  

Es mangelt nicht an Kompetenz, Fachlichkeit oder 
hochqualifizierten Fachkräften, sondern schlichtweg 
an der Zeit und an einem ordentlichen Fachkraft-
Kind-Schlüssel, damit die Zeit in der Kita auch gut 
genutzt werden kann.  

Ich will und kann Ihnen das Folgende nicht ersparen: 
Auch wenn Joachim Stamp eine gewisse Stabilität in 
das System der Finanzierung gebracht hat, ist er bei 
diesen Themen leider nicht weitergekommen und hat 
die Probleme in die aktuelle Wahlperiode vertagt.  

Wir wissen doch ganz genau, dass wir mehr Zeit und 
einen besseren Fachkraft-Kind-Schlüssel bekom-
men hätten, wenn es in der letzten Wahlperiode ge-
lungen wäre, das zu tun, was gut gewesen wäre, 
nämlich den Eigenanteil abzuschaffen. Dann müss-
ten unsere hochqualifizierten Erzieherinnen und Er-
zieher nicht Waffeln backen, um den Eigenanteil ei-
ner Kita in einem problematischen Sozialraum einzu-
werben, bei der die Spender nicht Schlange stehen.  

(Beifall von der SPD) 

Sie sprechen richtigerweise einige Baustellen an, 
bleiben schließlich aber inkonsequent, weil alles mit 
allem zusammenhängt. Die von Ihnen aufgezählten 
Einzelmaßnahmen sind richtig, werden aber zu iso-
liert dargestellt. Uns fehlt der ganzheitliche Ansatz. 
Sie machen ein bisschen Digitalisierung hier, etwas 
Entlastung da und bei der Dokumentation ein biss-
chen weniger. Das alles klingt sehr gut für diejenigen, 
die Ihnen zuhören und das oberflächlich lesen, aller-
dings werden dadurch die Probleme, die das KiBiz 
als solches mit sich bringt, nicht gelöst. Deswegen 
brauchen wir so dringend eine Revision des KiBiz.  

(Marcel Hafke [FDP]: Das ist kein KiBiz-An-
trag!) 

Auch die Frage, wer die Digitalisierung finanziert – 
Sie müssen sie nicht jetzt beantworten –, hätten wir 
in der letzten Wahlperiode beantworten können. Ich 
kann mich noch erinnern, wie Ihr Minister uns ange-

guckt und gefragt hat, ob wir einen digitalen Morgen-
kreis haben wollten, als wir über Digitalisierung ge-
sprochen haben. Nein, das wollten wir nicht; wir woll-
ten, dass die Digitalisierung und die Vereinfachung 
bei Dokumentationen finanziert werden, was leider 
nicht geschieht. Genau diese Revision wollen wir.  

Leider hat Ihr Minister bei der Einigung mit den kom-
munalen Spitzenverbänden zu früh zugeschlagen, 
als es um die Frage der Finanzen ging, und alle an-
deren inhaltlichen und qualitativen Fragen ausge-
klammert. Das rächt sich heute. 

Es wird aber auch von der neuen Ministerin nicht or-
dentlich abgearbeitet. Ich habe mit Genuss den Wi-
derspruch gelesen, dass ein Abbau von Bürokratie 
sowie die Reduzierung von Dokumentationspflichten 
und gleichzeitig eine systematische und regelmäßige 
Evaluierung erfolgen sollen. Das ist genau mein Hu-
mor: zwei Schritte vor, drei zurück.  

Ich frage mich, ob Sie einmal bei einem Audit oder 
einem Rezertifizierungsaudit dabei gewesen sind. 
Wenn Sie nicht ordentlich dokumentiert bzw. eine or-
dentliche Aktenlage haben, dann bekommen Sie rela-
tiv schnell ein Problem, übrigens auch mit dem Land-
schaftsverband. Die Verschlagwortung reicht nicht.  

Ich komme zum Schluss. Auch die curriculare Vor-
stellung passt nicht in das System, weil sie nicht sys-
temkompatibel ist. Dabei geht es ein Stück weit da-
rum, die Vorstellung von Vorschule bei den Gruppen-
größen und bei der Zusammensetzung von Gruppen 
in diesem System nicht leben zu können. Wenn man 
das will, und man kann das wollen, dann muss man 
es aufschreiben und sich zu Fragen von Pflicht und 
Verbindlichkeit verhalten.  

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Genau das tun Sie aber in Ihrem Antrag nicht. An der 
Stelle sollten wir im Ausschuss weiterdiskutieren.  

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Ihre Redezeit, 
Herr Kollege.  

Frank Müller (SPD): Dafür wäre ich dankbar. – Herz-
lichen Dank für die Aufmerksamkeit. Glück auf!  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Für Bündnis 90/Die Grünen hat nun Abgeordneten-
kollegin Frau Woestmann das Wort. 

Eileen Woestmann*) (GRÜNE): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen der 
demokratischen Fraktionen! Wie lernen Kinder im 
Vorschulalter? Ich möchte gerne mit diesem kurzen 
Exkurs starten. Für Kinder ist Bindung extrem wichtig 
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für Bildung. Warum? Weil Bindung und Bildung so 
etwas wie eine Wippe bilden.  

Was ist eigentlich Bindung? Bindung ist eine enge 
und andauernde Beziehung zwischen Kindern und 
ihren engsten Bezugspersonen. Dabei ist Bindung 
nicht gleich Bindung. Vier verschiedene Bindungsty-
pen werden klassifiziert. Wegen der begrenzten Zeit 
breche ich es vereinfacht herunter. Man kann sagen, 
dass davon eine sehr gut ist, zwei okay sind und eine 
weniger gut ist. Je nachdem, welche Erfahrungen 
Kinder mit ihren Bezugspersonen machen, werden 
diese Bindungsmuster klassifiziert. 

Damit ein Kind lernen kann, darf das Bindungsver-
halten nicht aktiviert sein, es darf also nicht auf der 
Suche nach Sicherheit sein und nicht das Gefühl ha-
ben, dass da niemand ist, sich unsicher fühlen. Bil-
dung ist erst möglich, wenn Bindung vorhanden ist, 
wenn sich ein Kind sicher fühlt und eine Bezugsper-
son da ist. Deswegen gibt es die intensiven Einge-
wöhnungsphasen in den Kitas. Wenn das Bindungs-
system ruhig und Bildung möglich ist, dann lernen 
Kinder von alleine. Sie sind neugierig, wollen von 
sich aus die Welt entdecken. 

Warum stelle ich diesen Aspekt so in den Vorder-
grund? Weil wir uns bei dem Antrag der FDP erst mal 
die grundlegende Frage stellen müssen, wie Bildung 
im Vorschulbereich aussehen soll und was tatsäch-
lich nötig ist, damit Kinder für die Schule fit gemacht 
werden können. 

Ich bin davon überzeugt, dass es für die Kita lebens-
spezifische Entwicklungsaufgaben gibt, die für die 
Schule gut sind, aber eben nicht nur für die Schule, 
sondern auch für das Leben allgemein. Dazu gehö-
ren Ausdrucksfähigkeit, Neugierde wecken, Ver-
trauen schaffen, Selbstvertrauen stärken, Gemein-
schaftsfähigkeit lernen, Konzentrationsfähigkeit ent-
wickeln und eine Form von Eigenverantwortlichkeit. 
All diese Aspekte sind wichtig, um in der Schule an-
zukommen. 

Explizit nicht aufgeführt sind Dinge wie Zahlen- und 
Lesenlernen usw., weil Kinder unter sechs Jahren al-
lein entwicklungstechnisch nicht in der Lage sind, 
das zu begreifen. Erst ab dem sechsten Lebensjahr 
besteht die kognitive Fähigkeit, strategisch zu lernen. 
Vorher findet Lernen durch Zufall statt, durch Spielen 
und Ausprobieren. 

Es ist in der Tat nicht von der Hand zu weisen, dass 
uns die aktuellen Zahlen der IGLU-Studie Sorgen be-
reiten müssen. Ich würde auch der Aussage zustim-
men, dass Kitas in herausfordernden Stadtteilen eine 
andere Ausstattung brauchen. Deswegen entwickelt 
die Landesregierung die Familienzentren weiter, 
auch um dort mehr Sprachförderung anbieten sowie 
Eltern ganzheitlich unterstützen zu können, denn 
starke Eltern bedeuten starke Kinder. Da kann zum 
Beispiel Kita-Sozialarbeit unterstützen. 

Der Einfluss von Kita auf Schule wird seit Jahren 
auch international erforscht. Mit Erlaubnis der Präsi-
dentin zitiere ich aus kindergarten heute: 

„Ein positiver Einfluss des Kindergartens auf die 
Sprachentwicklung und die ,Schulfähigkeit‘ bzw. 
die Schulleistungen lässt sich am ehesten unter 
der Bedingung nachweisen, dass es eine umfas-
sende, am Kind orientierte Unterstützung und An-
regung von Bildungsprozessen gibt, die auf eine 
gezielte Schulvorbereitung sogar ausdrücklich 
verzichtet.“ 

Auch zur Dokumentation will ich noch kurz etwas sa-
gen. Es ist ein Thema, das die FDP zu Recht seit 
Längerem beschäftigt. Nun wurde unter Herrn Stamp 
ein Forschungsauftrag vergeben, bei dem genau ge-
schaut werden sollte, wie die Bildungs- und Entwick-
lungsdokumentation in Nordrhein-Westfalen verbes-
sert, vereinfacht und vergleichbar werden kann. 
Diese Studie wurde 2020 abgeschlossen, und dann 
ist leider nichts mehr passiert. 

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 

Das ist sehr schade, weil wir jetzt sonst vier Jahre 
weiter wären. 

Wie es der Zufall manchmal will, gibt es genau zu 
diesem Thema heute noch einen Tagesordnungs-
punkt. 

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

Das ist der Cliffhanger. Ich würde sagen: Es bleibt 
spannend. Bleiben Sie dran. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Für die Fraktion der AfD hat nun der Abgeordnete 
Herr Schalley das Wort. 

Zacharias Schalley (AfD): Frau Präsidentin! Werte 
Damen und Herren! „Am Anfang war das Wort. […] 
Alles wurde durch das Wort geschaffen; nichts ist 
ohne das Wort entstanden.“ Diese Weisheit aus der 
Bibel beschreibt eindrucksvoll, wie grundlegend 
Sprache für die menschliche Existenz ist. 

Umso erschreckender ist, in welch alarmierendem 
Zustand sich die sprachliche Kompetenz unserer 
Kinder in den Kindergärten Nordrhein-Westfalens 
heute befindet. 

Sprache ist der Schlüssel zur kognitiven Entwicklung 
und sozialen Interaktion. Sie befähigt Kinder, ihre 
Gedanken und Gefühle auszudrücken, miteinander 
zu kommunizieren und die Welt um sich herum zu 
verstehen. 

Die ersten Lebensjahre sind dabei besonders ent-
scheidend, denn in dieser Zeit werden die Grundla-
gen für alle weiteren Lernprozesse gelegt. Es ist all-
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gemein bekannt, dass Kinder, die in der frühkindli-
chen Phase nicht ausreichend sprachlich gefördert 
werden, massive Rückstände entwickeln, die sie ein 
Leben lang begleiten. Diese Defizite zeigen sich nicht 
nur in der Schule, sondern auch in ihrer späteren so-
zialen Integration und beruflichen Laufbahn. 

Gute Deutschkenntnisse sind eine zentrale Voraus-
setzung für gesellschaftliche Teilhabe und insbeson-
dere für Einwanderer die Grundvoraussetzung für 
eine erfolgreiche Integration oder Assimilation. 

Doch genau hier liegt eines der größten Probleme, 
das seit Jahren unser Bildungssystem belastet. Denn 
ich bin mir sicher: Die Migrantenkinder mit Deutsch-
defiziten haben in ihrer bzw. der Muttersprache ihrer 
Eltern deutlich weniger Probleme, zu kommunizie-
ren, als in der Sprache der – noch – Mehrheitsgesell-
schaft. 

Wir möchten der FDP daher zunächst dazu gratulie-
ren, dieses zentrale Thema, das wir als AfD bereits 
mehrfach angesprochen haben, endlich in den Fo-
kus zu stellen. Sie haben erkannt, dass die sprachli-
che Förderung von Kindern der Schlüssel ist, und Sie 
deuten sogar den Kern des Problems an: die unkon-
trollierte massenhafte Einwanderung bildungsferner 
Migranten seit 2015 – ein Zeitpunkt, ab dem die Bil-
dungsausgaben zunehmend ihre Wirkung verfehlen. 

Zwar ist es prinzipiell zu begrüßen, dass die FDP for-
dert, Bundesmittel gezielt für die sprachliche Bildung 
einzusetzen, doch wir dürfen nicht vergessen, dass 
die Bildungsausgaben in Nordrhein-Westfalen seit 
Jahren kontinuierlich steigen und die Wirkung den-
noch verpufft, wie die verschiedenen Bildungsstu-
dien eindrucksvoll oder eher erschütternd zeigen. 
Von 26 Milliarden Euro im Jahr 2016 sind die Ausga-
ben auf über 36 Milliarden Euro gestiegen. Doch das 
Ergebnis: Das Bildungsniveau sinkt trotzdem weiter. 

Es ist daher offensichtlich: Wir haben kein rein finan-
zielles Problem, sondern ein strukturelles. Hier kom-
men wir nicht umhin, den entscheidenden Zusam-
menhang zu benennen. Die fatale Bildungssituation 
steht in direktem Zusammenhang mit dem Zustrom 
bildungsferner Einwanderer. Ohne eine grundle-
gende Wende in der Einwanderungspolitik bleibt die-
ses Problem ungelöst, egal wie viele Millionen Sie in 
den Bildungssektor pumpen. 

Unsere Kritik am Antrag der FDP endet hier jedoch 
nicht. Sie schreiben zu Recht davon, dass sich Erzie-
her wieder voll auf ihre Arbeit, die frühkindliche Bil-
dung und Sprachförderung, konzentrieren sollten. 
Doch Sie versäumen, konkrete Maßnahmen zu be-
antragen, die die dafür in notwendigen Rahmenbe-
dingungen schaffen. 

Bildungsstandards mögen als Orientierungsrahmen 
sinnvoll sein, doch sie lösen die akute Fachkräfte-
krise kein bisschen. Zu glauben, dass Standards allein 

die Lösung für den Mangel an qualifizierten Fachkräf-
ten seien, ist realitätsfremd. 

Trotz all unserer Kritik dürfen wir jedoch nicht über-
sehen, dass der vorliegende Antrag wichtige Punkte 
aufgreift. Mit klaren, verbindlichen Bildungsstandards 
und einer verstärkten Sprachförderung werden 
Schritte in die richtige Richtung gefordert.  

Doch wir müssen deutlich machen, dass diese Maß-
nahmen nur dann erfolgreich sein werden, wenn sie 
von einer umfassenden Reform in der Einwande-
rungs- und der Bildungspolitik begleitet werden. Des-
halb werden wir uns beim Antrag der FDP enthalten, 
weil er die Probleme zwar nicht löst, aber immerhin 
ein Anfang ist – ein Anfang, der aber noch weitrei-
chendere Reformen und mutige Entscheidungen er-
fordert. Ohne diese werden wir auch in Zukunft mit 
steigenden Bildungsausgaben und sinkenden Bil-
dungsergebnissen konfrontiert sein. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Für die Landesre-
gierung spricht nun Ministerin Paul. 

Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Fami-
lie, Gleichstellung, Flucht und Integration: Frau Prä-
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Funk-
tion und Aufgabe von Kitas ist nicht allein die Herstel-
lung von Schulfähigkeit. Frühkindliche Bildung ist 
eine wichtige und eigenständige Phase der Bildungs-
biografie. Hier werden die Grundlagen gelegt. Daher 
ist es zweifelsohne wichtig, dass die Systeme auch 
ineinandergreifen. 

Trotzdem wäre es zu kurz gesprungen, die Kitas auf 
einen Vorbereitungskurs für die Schule zu verkürzen. 
Es geht in der frühkindlichen Bildung um ein umfas-
sendes und ganzheitliches Bildungsverständnis. Es 
geht um Chancengerechtigkeit und Teilhabe. Es geht 
um Selbstbestimmung und die individuelle Weiter-
entwicklung. Es geht auch um die Bereiche, die hier 
in der Debatte schon angesprochen wurden. Eine 
Fokussierung auf ein reines Schulfähigkeitsprofil 
greift an dieser Stelle also zu kurz. 

Spracherwerb spielt in der frühkindlichen Bildung 
eine wichtige Rolle; denn die sprachliche Kompetenz 
unserer Kinder ist entscheidend für ihren Bildungser-
folg, aber auch und noch viel mehr für ihre gesell-
schaftliche Teilhabe. Deshalb haben wir die Sprach-
Kitas nicht nur fortgeführt, sondern sie auch abgesi-
chert. Wir werden sie mit der Reform des KiBiz ge-
setzlich absichern, damit dieses erfolgreiche Projekt, 
dieses erfolgreiche Modell konsequent weitergeführt 
und darüber hinaus weiterentwickelt werden kann; 
denn Sprach-Kitas und plusKITAs setzen einen be-
sonderen Fokus bei der Sprachbildung und sind des-
wegen von besonderer Bedeutung. 
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Grundsätzlich – darüber haben wir uns in der letzten 
Ausschusssitzung noch sehr intensiv ausgetauscht – 
setzen wir in Nordrhein-Westfalen aber auf ein etab-
liertes und sehr erfolgreiches System alltagsinte-
grierter Sprachbildung, die nämlich in allen Kitas 
greift. Damit haben wir ein gutes, bewährtes Instru-
ment der Sprachbildung entwickelt und etabliert, das 
im Übrigen über Nordrhein-Westfalen hinaus durch-
aus Anerkennung findet und dort als sehr gutes Tool 
zur Kenntnis genommen wird. Es fokussiert nicht al-
lein darauf, einmalig eine Testung vorzunehmen, 
sondern darauf, Sprachbildung in den Kita-Alltag zu 
integrieren und für alle Kinder gleichermaßen zur 
Sprachbildung beizutragen. 

Zusätzlich legen wir weiterhin großen Wert auf die 
Einbindung der Familien. Unsere über 3.300 Famili-
enzentren und 113 Familiengrundschulzentren leis-
ten dazu einen bedeutenden Beitrag; denn diese 
Zentren bieten nicht nur Unterstützungsangebote für 
Kinder, sondern auch Sprachkurse für Eltern mit Ein-
wanderungsgeschichte. Sie bieten im Übrigen einen 
wichtigen Anknüpfungspunkt für die Kinder, die noch 
mit dem Delfin-4-Verfahren getestet werden, wenn 
sie keine Kita besuchen; denn hier können dann die 
Sprachförderangebote wahrgenommen werden. 

Vor diesem Hintergrund ist es mir persönlich wichtig, 
dass wir die Familienzentren dahin gehend weiter-
entwickeln und strukturell dort noch einmal in die 
Qualität investieren, wo mehr Familien diese Unter-
stützung brauchen. 

Die schon mehrfach angeklungene Frage der Mehr-
sprachigkeit ist in Nordrhein-Westfalen natürlich von 
großer Bedeutung. Sie ist im Übrigen ein großer 
Schatz, den wir hier in Nordrhein-Westfalen haben. 
Deswegen haben wir mit Griffbereit oder Rucksack 
KiTa auch Angebote, die konkret die Mehrsprachig-
keit stärken und damit im Rahmen der Sprachbildung 
einen Kontext bilden. 

Die FDP fordert jetzt die Vorverlegung des Sprach-
screenings auf das vierte Lebensjahr. Allerdings 
existieren bereits umfassende Beobachtungs- und 
Dokumentationssysteme, die die Entwicklung der Kin-
der ab Kita-Eintritt festhalten. Wir haben schon an ver-
schiedenen Stellen zu Recht darüber diskutiert, wie 
sie weiterentwickelt werden können. Ich halte es für 
sinnvoll, genau hier anzusetzen und dafür Sorge zu 
tragen, dass zum einen die Übergabe an die Schulen 
besser geregelt wird und dass wir zum anderen kon-
kret diese Entwicklungs- und Beobachtungsdokumen-
tationen weiterentwickeln. Das ist aus meiner Sicht 
der nachhaltigere und sinnvollere Ansatz. 

Wir sind bereits dabei, die Beobachtungs- und Doku-
mentationsverfahren in den Kindertageseinrichtun-
gen zu optimieren. Mit dem Projekt BeDo-NRW 
wurde hier ein wichtiger Schritt getan, um die päda-
gogische Praxis zu professionalisieren und Möglich-
keiten aufzuzeigen, den Dokumentationsaufwand 

verringern. Nun möchten wir die Implementierung 
der Ergebnisse voranbringen. In einer nächsten Pro-
jektphase sollen Kita-Fachberatungen als Multiplika-
toren die Erkenntnisse in die Kita-Praxis tragen. Das 
Ganze ist ein wichtiger und sehr konkreter Schritt, um 
bei der Sprachbildung und deren Dokumentation 
weiterzukommen. 

Eine zweite Maßnahme ist, um den Übergang von 
Kita zur Grundschule optimal zu gestalten, gemein-
sam mit den relevanten Akteuren eine effektive Nut-
zung der Bildungs- und Entwicklungsdokumentatio-
nen zu entwickeln. 

Drittens prüfen wir den hohen Dokumentationsauf-
wand dahin gehend, wie dieser reduziert werden 
kann, ohne die Qualität der Bildungs- und Entwick-
lungsdokumentationen zu gefährden. Auch da gilt es, 
differenziert hinzuschauen. Einerseits teile ich abso-
lut den Anspruch, dass wir uns bemühen müssen, 
den Aufwand geringer zu gestalten. Ich glaube nur, 
dass es nicht so einfach ist, wie zu sagen: Das und 
das machen wir jetzt drei Jahre lang nicht mehr. – 
Vielmehr müssen wir schon differenziert prüfen, was 
am Ende auch pädagogisch wichtig ist. Ich glaube 
aber, dass es wirklich den Aufwand wert ist, genau 
das zu tun. Das machen wir gerade. 

Vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass 
wir diese Diskussionen auch weiterhin führen wer-
den. Eine reine Verkürzung auf die Schulfähigkeit 
greift auch mir an dieser Stelle zu kurz. Wichtig ist 
allerdings, weiterhin über die Sprachbildung in unse-
ren Kitas mit Blick auf eine Teilhabe an der Gesell-
schaft zu diskutieren. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Der Transparenz halber weise ich darauf hin, dass 
die Landesregierung ihre Redezeit um 30 Sekunden 
überzogen hat. Selbstverständlich haben die Frakti-
onen die Möglichkeit, davon auch Gebrauch zu ma-
chen. – Ich sehe aber keine Wortmeldungen. Somit 
kommen wir zum Schluss der Aussprache und ge-
hen zur Abstimmung über. 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags Drucksache 18/10880 an den Ausschuss für 
Familie, Kinder und Jugend – federführend – sowie 
an den Ausschuss für Schule und Bildung. Die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen im fe-
derführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfol-
gen. Wer stimmt der Überweisungsempfehlung 
zu? – Das sind die Fraktionen von CDU, SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen, FDP und AfD. Wer stimmt dage-
gen? – Keine Gegenstimmen. Wer enthält sich? – 
Keine Enthaltungen. Damit ist diese Überweisungs-
empfehlung angenommen. 

Wir kommen zu: 
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5 Terroristische Gefährder mit ausländischem 
Pass endlich konsequent abschieben! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 18/10889 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion der AfD dem Abgeordneten Herrn 
Wagner das Wort.  

Markus Wagner*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Früher haben ei-
nem Linke nur verbieten wollen, stolz auf unser Land 
zu sein. Jetzt haben sie eine andere Masche. Heute 
machen CDU, SPD und Grüne eine Politik, die es ei-
nem wirklich schwer macht, auf dieses Land noch 
stolz sein zu können.  

Brücken stürzen ein, die Wirtschaft bricht ein,  

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Und die AfD ist 
im Landtag!) 

die Bahn nervt, und Kamerun muss uns mit Medika-
menten aushelfen, weil wir keine mehr haben. Unser 
Alltag besteht immer mehr aus Dingen, die nicht lau-
fen.  

Zu unserem Alltag gehören nun auch – dank CDU, 
SPD und Grünen – terroristische Gefährder. Allein in 
NRW sind es 464 potenzielle Terroristen, die Masse 
Islamisten, Salafisten und Dschihadisten.  

In einem Land, welches funktioniert, werden die aus-
ländischen Gefährder natürlich abgeschoben. Was 
auch sonst? Es wäre das Land, in dem wir einen Ter-
min beim Arzt bekommen, die Brücken und Straßen 
instandgehalten werden, die Bundeswehr einsatzbe-
reit ist und die Bildung dem Land der Dichter und 
Denker genauso entspricht wie dem der KI-Experten 
und Ingenieure. Wie gesagt: Das wäre ein Land, das 
funktioniert, also das künftige Deutschland der AfD. 

(Beifall von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Noch aber sind wir im Land von Hendrik Wüst und 
Josefine Paul. Wie steht es da mit der Abschiebung 
terroristischer Gefährder?  

Ich habe die Landesregierung gefragt:  

„Wie viel Prozent der terroristischen Gefährder 
[…] wurden pro Jahr seit 2015 […] abgeschoben?  

Die Antwort – Zitat –:  

„Eine Statistik im Sinne der Fragestellung liegt 
nicht vor.“  

Dann fragte ich:  

„Aus welchen Herkunftsländern stammen […] die 
nicht-deutschen terroristischen Gefährder […]?“  

Die Antwort – wieder Zitat –:  

„Eine Statistik im Sinne der Fragestellung liegt 
nicht vor.“  

Die Antworten stammen von Josefine Paul, von ge-
nau der Ministerin, die politisch verantwortlich für die 
drei ermordeten Menschen und die Verletzten des 
Solinger Attentats durch den Syrer Issa al-Hasan ist; 
die ihn nicht abgeschoben hat, sodass er hier mor-
den konnte.  

(Zuruf von den Grünen) 

Es ist die Josefine Paul, die Hendrik Wüst im Amt hält. 
Ihr geht es um knallharte grüne Ideologie. Es geht, wie 
so oft bei Ideologen, um Menschenverachtung.  

Denn was ist es anderes als Menschenverachtung, 
wenn diese Landesregierung ihre Antiabschiebeide-
ologie über die Sicherheit, über die Opfervermeidung 
stellt?  

(Beifall von der AfD) 

Die Ministerin, die hier 20.000 Euro im Monat be-
kommt, deren Job die Abschiebung von Illegalen, 
Kriminellen und Terroristen ist, hat nicht nur keine 
Ahnung, nein, sie will keine haben. Der Ministerprä-
sident lässt das zu, lässt sie im Amt – wissentlich und 
willentlich; auch aus Machtopportunismus.  

Die Ideologin und der Opportunist, sie gerieren sich 
als Moralhüter und grinsen bei Instagram, aber wenn 
man ihnen auf den Zahn fühlt, dann kommt heraus: 
Die Ausländerbehörden werden über den Status ter-
roristischer Gefährder nicht einmal automatisch infor-
miert. Man muss sich einmal vorstellen, was hier ab-
läuft. Die Ausländerbehörden sind im Blindflug. 

Der doppelte Gipfel dieser gewollten Untätigkeit 
kommt dann aber auf meine Nachfrage. Erstens. 
Welche Rechtsfolge für den Aufenthaltsstatus zieht 
die Einstufung als terroristischer Gefährder nach 
sich? Die Antwort – ich zitiere –:  

„Die Gefährdereinstufung als solche entfaltet auf-
enthaltsrechtlich keine Relevanz.“ 

Das fasst man bald alles nicht mehr. Sie können hier 
ausländischer Terroraspirant sein, und die Auslän-
derbehörde weiß nichts davon. Und mit einer Ab-
schiebung ist das auch nicht verbunden. Wir reden 
hier von potenziellen Terroristen, meine Damen und 
Herren! 

Ich habe dann zweitens gefragt, nur um ganz sicher 
zu gehen: Setzt sich die Landesregierung dafür ein, 
dass sich das ändert? – Nein, tut sie nicht, lautet die 
Antwort. Es soll also keine Rechtsfolge für den Auf-
enthalt unter uns Bürgern haben, wenn man als po-
tenzieller Terrorist erkannt wird. Da kann einem wirk-
lich der Kragen platzen. 

Für uns ist klar: Als AfD werden wir die Abschiebung 
dieser menschlichen Zeitbomben umgehend zur ab-
soluten Priorität erheben. Jeder Einzelne von denen 
muss gehen, und zwar schnell. 
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(Beifall von der AfD) 

Die Grünen verweisen gerne darauf, dass zwei Drit-
tel Deutsche seien. Ich habe auch hier nachgefragt: 
Wer sind diese Deutschen? – Ein Drittel besitzt meh-
rere Staatsangehörigkeiten. Von den restlichen etwa 
40 % mit nur deutschem Pass habe ich die Vorna-
men erfragt, aber diese Vornamen wollte uns Innen-
minister Herbert Reul lieber nicht geben. 

Allerdings glaube ich, wir alle haben eine Ahnung da-
von, wie viele davon Hans und Peter und wie viele 
Mohammed oder Hasan heißen.  

(Zuruf von den Grünen) 

In trauter Eintracht ist also auch hier wieder die 
selbsternannte Gemeinschaft der Demokraten als 
Gemeinschaft der Demontage unterwegs. Die CDU 
öffnet die Grenzen, weiß nicht, wer im Land ist, und 
SPD, Grüne und FDP bürgern diese Leute dann im 
Schnellverfahren ein.  

(Zuruf von Elisabeth Müller-Witt [SPD]) 

Sie werden in den nächsten Jahren erleben, dass 
plötzlich ARD und ZDF auf einmal die Herkunft von 
Straftätern öffentlich werden benennen können. Sie 
werden sagen: Machete, Bombe, Blutbad, Täter 
Deutscher. Gemeinsam heißt es dann von Hendrik 
Wüst und Nancy Faeser: Das sind unsere Täter. Die 
können wir nicht abschieben. – Zu dieser Politik kann 
man nur sagen: Auch sie verdient die Abschiebung; 
die Abschiebung durch Wahlen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Christof Rasche: Für die Fraktion 
der CDU hat nun der Kollege Peter Blumenrath das 
Wort. Bitte sehr. 

Peter Blumenrath*) (CDU): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie 
zitieren in Ihrem Antrag den Bundestagsabgeordne-
ten Stephan Brandner, stellvertretender Bun-
dessprecher der AfD – den Stephan Brandner, der 
2019 als Vorsitzender des Rechtsausschusses ab-
gewählt wurde. Es war die erste Abwahl in der 70-
jährigen Geschichte des Deutschen Bundestags. 
Herr Brandner hatte weder menschlich noch politisch 
die notwendige Eignung für den Vorsitz im Rechts-
ausschuss und war in dieser Funktion nicht tragbar. 
So lautete die Begründung.  

Meine Damen und Herren, ich will es Ihnen deutlich 
sagen: Mit Ihrem Antrag sind Sie also schon einmal 
in guter Gesellschaft.  

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN – Ver-
einzelt von der SPD) 

Islamistischer Terror kennt kein Geschlecht, keine 
Religion. Das hat sich beim Anschlag in Solingen ge-

zeigt. Siavash Hosseini war eines der ersten Opfer 
des Attentäters – der Kölner flüchtete vor etwas mehr 
als einem Jahr aus dem Iran nach Deutschland. Er 
überlebte schwerverletzt und musste mit 21 Stichen 
genäht werden.  

Wir mussten in den letzten Jahren eines immer wie-
der beobachten: Vor allem junge Männer, die bisher 
nicht auffällig geworden sind, radikalisieren sich in 
teilweise kurzer Zeit über soziale Netzwerke. Sie sind 
Einzeltäter, die nicht an bestimmte Terrororganisati-
onen gebunden sind. All das macht es der Polizei äu-
ßerst schwer, solche grausamen und menschenver-
achtenden Taten im Vorfeld zu verhindern.  

Vizepräsident Christof Rasche: Es gibt den 
Wunsch nach einer Zwischenfrage, und zwar von 
Herrn Tritschler.  

Peter Blumenrath*) (CDU): Bitte. 

Vizepräsident Christof Rasche: Ja oder nein? 

Peter Blumenrath*) (CDU): Ja, gerne. 

Vizepräsident Christof Rasche: Jawohl. Bitte sehr.  

Sven Werner Tritschler*) (AfD): Vielen Dank, Herr 
Präsident! Herr Kollege, ich habe eine kurze Nach-
frage. Sie haben soeben gesagt: Islamistischer Ter-
ror kennt keine Religion. – War das ein Versprecher, 
oder war das wirklich so gemeint? Islamistischer Ter-
ror? 

(Thorsten Klute [SPD]: Terror kennt keine Re-
ligion!) 

Peter Blumenrath*) (CDU): Wenn das Opfer auch is-
lamischen Glaubens war, dann ist das Inhaltliche 
wohl zu erkennen, wenn man möchte. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Alles klar!) 

Unser Ministerpräsident Hendrik Wüst – ich mache 
mit meiner Rede weiter – hat an dieser Stelle ange-
kündigt, dass die Befugnisse unserer Sicherheitsbe-
hörden ausgeweitet werden müssen, um darauf zu re-
agieren. Wir werden den Verfassungsschutz stärken, 
seine Rechte ausweiten und potenzielle Extremisten 
so noch stärker überwachen. NRW wird sich gegen-
über dem Bund für die Umsetzung der vom Europäi-
schen Gerichtshof ermöglichten Verkehrsdatenspei-
cherung für die Sicherheitsbehörden einsetzen.  

Die jüngsten Ermittlungserfolge aus Wuppertal zei-
gen, dass unser Staat handlungsfähig ist und bei be-
kannter Lage schnell und wirkungsvoll agiert. Auch 
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der Solinger Täter konnte schnell gefasst werden 
und keinen weiteren Schaden anrichten.  

Mit dem vorgestellten Maßnahmenpaket zu den 
Punkten „Migration“, „Sicherheit“ und „Prävention“ 
tun wir, was im Rahmen unserer Möglichkeiten getan 
werden kann. Wir zeigen aus der politischen Mitte 
heraus lagerübergreifend Handlungsfähigkeit und 
Konsequenz.  

Eines dürfen wir bei dieser Debatte jedoch nicht ver-
gessen: Terroristen des Islamischen Staates verach-
ten unsere offene Gesellschaft und wollen sie durch 
Terrorakte zerstören. Wir dürfen ihre widerlichen Ta-
ten nicht belohnen, indem wir unsere Weltoffenheit, 
unsere Toleranz und unsere Solidarität aufgeben. 
Das wiederum ist aber das Ziel mit diesem Antrag, 
den wir deshalb im Fachausschuss ablehnen wer-
den. Der Überweisung stimmen wir jedoch zu.  

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der SPD hat nun der Kollege Andreas 
Bialas das Wort. 

Andreas Bialas (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit Russland 
die Ukraine überfallen hat, seit Angriffe auf ukraini-
sche Atomkraftwerke als realistische Gefahr drohen, 
seit die Eskalation des russischen Angriffskrieges 
weiter nach Westeuropa zu schwappen droht, haben 
meine Frau und ich gemeinsam überlegt, wo und wie 
im Notfall die Zukunft unserer Kinder in Frieden und 
Sicherheit möglich ist. Für meine Frau, Polizistin, und 
mich, ehemals Soldat und Polizist, ist klar: Wir wer-
den unser Land bei einem Angriff nie verlassen. Aber 
was ist mit unseren Kindern? Würden wir sie weg-
schicken? Könnten wir sie im Notfall wegschicken, 
und wohin?  

Das sind Gedanken und Gespräche, die ich nie für 
möglich gehalten hätte. Diese Gespräche über 
Flucht aus Deutschland heraus sind eigentlich sur-
real und schienen mir immer undenkbar.  

Es kann schneller gehen, als wir alle glauben, dass 
wir uns in völlig anderen Rollen wiederfinden. In der 
dunklen Zeit des Dritten Reiches flohen viele aus 
Deutschland. Das ist gerade einmal 80 Jahre her. 
Zeiten ändern sich schnell, mitunter in die eine Rich-
tung, mitunter in die andere.  

Daher reichen wir den Verfolgten und Drangsalierten 
aus Krisen- und Kriegsgebieten unsere Hände. Eine 
Aufgabe oder ein Aushöhlen des Asylrechts wird es 
mit uns niemals geben. 

(Beifall von der SPD) 

Wir sind eine freie, offene und diverse Gesellschaft. 
Die haben wir uns erkämpft. Darauf sind wir stolz, 
und das bleiben wir auch. Dafür ist es unerlässlich, 
für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. 

Beides gehört untrennbar zusammen und bedingt 
sich gegenseitig. Der Schutz der Bevölkerung ist 
eine Kernaufgabe des Staates. Der Schutz für die 
Bürgerinnen und Bürger schafft erst die Vorausset-
zung für die Akzeptanz des Asylrechts und der Zu-
wanderung. Dazu ist es nötig, Chancen und Teilhabe 
in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt, also Parti-
zipation auf breiter Ebene, zu ermöglichen.  

Innere Sicherheit ist aber nur dauerhaft stabil mög-
lich, wenn der innere Frieden hergestellt wird. Dieser 
kann nur gelingen, wenn soziale Gerechtigkeit gege-
ben ist.  

Hinzu kommt auch: Es ist unerlässlich, auf unsere 
Regeln und Gesetze zu achten, ihre Durchsetzung 
zu fordern und, wenn nötig, bei schweren Verstößen 
mittels möglicher Konsequenzen – auch ausländer-
rechtlicher Konsequenzen – zu reagieren. Hierzu gibt 
es bereits jetzt genügend rechtliche Möglichkeiten. 
Man muss schon sehr genau schauen, was aufgrund 
von Schranken, die das Recht setzt, und was durch 
Vollzugsdefizite oder Haltungen in NRW nicht umge-
setzt wird.  

Mit dem Bundesgesetz zur Verbesserung der Rück-
führung, welches Anfang dieses Jahres in Kraft ge-
treten ist, sind weitreichende Möglichkeiten gegeben: 
mehr Zeit für die Vorbereitung der Abschiebung und 
längere Zeiten im Ausreisegewahrsam, keine die Ab-
schiebung aufschiebende Wirkung durch das Stellen 
weiterer Asylanträge oder bei Klagen gegen Folge-
anträge, mögliche Sicherungshaft für denjenigen, der 
gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote verstößt, 
Beschwerderecht der Behörden gegen richterliche 
Entscheidungen, Wegfall der Ankündigungspflicht, 
Möglichkeit des Betretens weiterer Räume der Un-
terkunft, Durchsuchung und Sicherstellungsmöglich-
keit zur Identitätsfeststellung, härteres Vorgehen ge-
gen Schleuser und organisierte Kriminelle – hier 
braucht es noch nicht einmal mehr eine Verurteilung – 
und weitere Maßnahmen zur Erleichterung der Ver-
fahren. Weitere Gesetzesänderungen werden auf der 
Bundesebene diskutiert und beschlossen.  

Aktuell begrenzen wir den Zuzug derer, die ihre 
Rechte in anderen Ländern geltend machen können 
und daher auch sollen. Wir achten besonders darauf, 
keine Straftäter und Gefährder nach Deutschland 
einreisen zu lassen. Das schaffen wir auch an den 
Grenzen, am besten an den Außengrenzen der EU 
und, wenn es dort nicht effektiv ist, dann auch an den 
deutschen Grenzen, 

(Zuruf von Markus Wagner (AfD) 

und zwar im Rahmen des europäischen Rechts und 
nicht mittels anderer Fantasien. 

(Beifall von der SPD und Eileen Woestmann 
[GRÜNE])  

Ich halte das nicht für eine Diskursverschiebung rech-
ter Narrative. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten 
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eine Antwort auf diese Fragen aus der Mitte der de-
mokratischen Parteien heraus. Erhalten sie sie dort 
nicht, gehen sie zu den Rändern oder über sie hin-
aus. Ich bin froh, eine handlungsstarke und umsichtig 
denkende Innenministerin in Berlin zu wissen. 

Wir wollen vieles, aber wir schaffen nicht alles. Und 
einiges wollen wir schlicht nicht. Kaum jemand hat 
Verständnis dafür, wenn wir nicht konsequent gegen 
Straftäter und Gefährder vorgehen.  

Lassen Sie uns einmal nach NRW blicken. Die Lan-
desregierung zeigt in diesem Zusammenhang der-
zeit immer gerne in Richtung Berlin, so als hätte sie 
hier nichts zu tun. 

(Thorsten Klute [SPD]: Ja!) 

Wie sieht es in NRW aus? Denn wenn es darum 
geht, wer zu uns kommt oder nicht zu uns kommen 
sollte – hauptsächlich diese Diskussion wird derzeit 
gerne angefacht –, dann ist schon von Interesse, erst 
einmal zu wissen: Wer ist denn schon da, und wer 
davon ist Gefährder oder schwer kriminell? Wie viele 
schwerkriminelle Personen oder Gefährder, die ab-
geschoben werden könnten, befinden sich derzeit in 
NRW? Was wird aktuell seitens der Landesregierung 
diesbezüglich unternommen? Das ist übrigens ein 
Punkt, der sich auch im Koalitionsvertrag von 
Schwarz-Grün findet. 

Ich habe diese Frage in der vorletzten Sitzung des 
Innenausschusses gestellt und außer Geschwurbel 
keine Antwort seitens des Innenministers erhalten. 
Die SPD wollte diese Frage dann auf die Tagesord-
nung der letzten Innenausschusssitzung setzen las-
sen. Das wurde nicht zugelassen, da sie keinen Be-
zug zum Innenausschuss habe und vom Integrati-
onsministerium zu beantworten sei. 

(Thorsten Klute [SPD]: Ja!) 

Das allein fand ich bereits einen ungeheuerlichen 
Vorgang. 

Dann allerdings sagte der Innenminister in der Diskus-
sion um die Tagesordnung so nebenbei, es gebe 189 
Gefährder. Zu Kriminellen sagte er nichts. Der Presse 
teilte er dann auf Nachfrage eine Zahl von 27 Gefähr-
dern mit, die nicht abgeschoben werden könnten. 

Daraufhin wurde die Frage erneut im Integrations-
ausschuss gestellt. Diesmal lautete die Antwort: Es 
befinden sich 34 ausreisepflichtige Gefährder in 
NRW. Tatsächlich rückführbar sei nur eine Person. 
Eine Statistik straffälliger Personen liege der Landes-
regierung nicht vor. 

Auf Nachfragen im Ausschuss wurde deutlich: Doch, 
einiges wisse man schon. Es gebe ein sogenanntes 
Fallmanagement und Standards dazu mit den Kom-
munen, mit der Staatsanwaltschaft und – man höre 
mal hin – auch mit der Polizei. Genaue Zahlen könne 
man dann doch sicherlich nachliefern – so meine 
Frage darauf. Antwort: Ich nehme das mal mit. – Ich 

warte auf die Zahlen. Sicherheitshalber habe ich 
auch eine Kleine Anfrage gestellt. 

Ich frage mich aber weiterhin: Wie viele gefährliche 
Gefährder haben wir dann nun? Ist man als einge-
stufter Gefährder nicht gefährlich? Was ist mit den 
189 Personen? Hat man versucht, die scheinbar 
nicht Abschiebbaren abzuschieben? Hat man irgen-
detwas unternommen, oder hat man bereits vorher 
die Flinte ins Korn geworfen? Eine Antwort darauf 
gab es nicht. 

Eine weitere Frage ist: Wie werden die Kriminellen 
überhaupt erfasst und belangt, und wird auch ihr Sta-
tus überprüft? Welche Maßnahmen ergreift man also 
jetzt konkret? – Keine Antwort. 

Mir scheint, Sie wissen vielleicht gar nicht so genau, 
was in NRW derzeit los ist. 

(Thorsten Klute [SPD]: Das wird es sein!) 

Manchmal liegt es nicht am fehlenden Recht. Manch-
mal ist es die Haltung, die fehlt. Manchmal ist es kein 
Rechtsdefizit; mitunter ist es ein Vollzugsdefizit im ei-
genen Land. Bevor man nach Berlin schielt, sollte 
man doch mal den eigenen Stall beschauen und gu-
cken, wo der Mist liegt. 

Dabei äußerst sich die Ministerin blumig, wenig Sub-
stanz hinter vielen Worten versteckt, und der Minister 
wieder mit seinem Lieblingswort in diesem Zusam-
menhang: Klamauk. Er nennt es häufiger in letzter 
Zeit, gerade bei diesem Thema, gestern auch hier im 
Plenum: Ich habe keine Zeit für diesen Klamauk. 

Ich muss ehrlich sagen: Ich finde, es ist ein Unding, 
uns in diesen Fragen Klamauk zu unterstellen, wenn 
es um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in 
unserem Land geht und wir es dabei doch tatsächlich 
wagen, das Handeln zu hinterfragen. 

(Beifall von der SPD und von Marc Lürbke 
[FDP) 

Die Fakten machen dieses Nachfragen mehr als nö-
tig. Ich finde es schon beachtlich, dass auch der In-
nenminister bei diesem Tagesordnungspunkt nicht 
anwesend ist, 

(Zuruf von Thorsten Klute [SPD]) 

weil es um eine zentrale Frage der inneren Sicherheit 
geht. Das ist kein Klamauk, Herr Innenminister. Es ist 
Sorge, Herr Innenminister. 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Es ist schwer erträglich, dass derzeit die notwendige 
Debatte über konsequente und, wie ich finde, richtige 
und notwendige Abschiebungen von Gefährdern und 
Kriminellen auf dem Rücken aller Migranten geführt 
wird; dass die Schleusen der Ablehnung und Diskrimi-
nierung geöffnet werden und wieder einmal sehr weit-
gehende Abschiebungsfantasien befeuert werden. 
Man lese den Antrag der AfD und höre die Gesänge 
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auf Wahlpartys. Dann weiß man, welche Blüten-
träume da reifen. 

Zuletzt: Wir dürfen den Blick auf Kriminalität und Ge-
walt nicht verengen. Das Messerattentat in Solingen 
hat eine breite Diskussion über Migration, ausländer-
rechtliche Fragen und Integration ausgelöst. Das ist 
nicht grundsätzlich falsch, es erfasst aber nur einen 
Teil des Problems. NRW hat ein großes Problem mit 
Gewaltkriminalität insgesamt und mit Messerkrimina-
lität insbesondere. Hier müssen endlich Lösungen 
vor Ort gefunden werden.  

Vorschläge unsererseits gibt es viele. Wenn Sie als 
Landesregierung Interesse an der Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe haben, laden Sie uns ein. Laden Sie 
uns frühzeitig ein, greifen Sie unsere Punkte ernst-
haft auf. 

Für uns in der SPD gilt: Auch in schwierigen Zeiten 
konsequent sein, für Sicherheit sorgen, Mensch blei-
ben! – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der Grünen hat nun die Kollegin Julia Ei-
sentraut das Wort. Bitte sehr.  

Julia Eisentraut (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen der demokratischen Frakti-
onen! Auch wenn es die Ausführungen der AfD nicht 
so richtig haben durchblicken lassen, geht es hier ei-
gentlich um das Thema „Sicherheit in NRW nach 
dem Anschlag von Solingen“.  

Dazu kann ich Ihnen klar sagen: Wir als schwarz-
grüne Koalition gehen mit Entschlossenheit und Kon-
sequenz gegen Islamismus und Terrorismus vor. Un-
ser Maßnahmenpaket dazu wird seit Wochen in den 
Ausschüssen und auch hier in den Plenardebatten 
breit diskutiert. Das zeigt ganz klar: Wir handeln.  

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Dabei setzen wir auf konkrete sicherheitspolitische 
Maßnahmen im Bereich von Polizei und Verfas-
sungsschutz. Auch das war schon mehrfach Thema, 
auch im Innenausschuss.  

Wir setzen auf Prävention gegen Radikalisierung, 
online und im echten Leben. Wir bringen dazu Maß-
nahmen rechtssicher und verfassungskonform auf 
den Weg, denn wir gehen entschlossen und konse-
quent gegen Islamismus und Terrorismus vor.  

Die AfD hat sich hier noch nie sinnvoll an der Lö-
sungssuche beteiligt und tut es auch heute nicht. Sie 
vermengen Islamismus immer und immer wieder mit 
Migration und Flucht und verdrängen die sicherheits-
politische Frage damit komplett.  

Das Ziel der AfD ist doch, Angst zu schüren und die 
Gesellschaft zu spalten. Dem stellen wir uns als De-
mokratinnen klar entgegen. Denn wir suchen Lösun-
gen für alle Menschen hier.  

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Ich finde wichtig, zu betonen: Expert*innen aus Zivil-
gesellschaft und Wissenschaft widersprechen den 
Vorschlägen der AfD immer wieder deutlich. Das 
zeigt: Die Debatte der AfD bleibt unterkomplex und 
realitätsfern, und sie ist ideologisch motiviert.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wenn wir uns heute die Sprache, die die AfD verwen-
det, anschauen, dann müssen wir uns doch fragen, 
wie es sein kann, dass hier so über andere Men-
schen geredet wird und ihnen ihre Staatsbürger-
schaft aberkannt wird, weil sie nicht in das Weltbild 
der AfD passen; ihnen Grundsätzliches unterstellt 
wird, nur weil sie nicht in das Weltbild der AfD pas-
sen. Das ist nicht mit unserer Vorstellung einer viel-
fältigen, offenen und toleranten Gesellschaft verein-
bar. Dem stellen wir Demokrat*innen uns deshalb 
klar entgegen.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Eigentlich ist zu diesem inhaltslosen Antrag ohne jeg-
lichen konkreten, sinnvollen Vorschlag auch keine 
weitere Debatte notwendig. Wir stimmen der Aus-
schussüberweisung trotzdem zu, weil es Gepflogen-
heit ist. – Danke schön.  

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der FDP hat nun der Kollege Marc 
Lürbke das Wort.  

Marc Lürbke (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Lassen Sie mich direkt zu Be-
ginn klar sagen: Wer unsere Werte und Freiheiten 
verachtet und unsere Gesellschaft bedroht, der hat 
hier nichts verloren. Deswegen ist ein trauriger Be-
fund: In Nordrhein-Westfalen befinden sich derzeit 
34 ausreisepflichtige Gefährder, doch rückführbar ist 
laut schwarz-grüner Landesregierung offenbar nur 
eine einzige Person.  

Ich finde, das ist wie ein Fass ohne Boden. Man prüft 
und prüft, kommt aber am Ende nicht voran. Deswe-
gen muss klar sein: Diese Hinderungsgründe müs-
sen konsequent überprüft und beseitigt werden. 

(Beifall von der FDP) 

Unsere Sicherheitslage duldet keinen Stillstand. Wir 
müssen entschlossen handeln. Beispielsweise dür-
fen auch Abschiebungen nach Syrien und Afghanis-
tan keine Seltenheit sein. Der Flug im August nach 
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Kabul hat gezeigt, dass es möglich ist, wenn der po-
litische Wille vorhanden ist.  

Nötig sind Lösungen, aber auch entschlossenes 
Handeln. Wir brauchen eine Begrenzung irregulärer 
Migration und auf der anderen Seite tatsächlich statt-
findende Rückführungen. Wir wissen: Zwei von drei 
Rückführungen scheitern. Aber wir brauchen Rück-
führungen, sofern sie möglich und rechtstaatlich ge-
boten sind, um genau diese Rechtstaatlichkeit zu 
wahren und, wenn wir über Gefährder reden, die Be-
völkerung zu schützen.  

Es ist viel zu oft viel zu einfach geworden, sich einer 
Abschiebung zu entziehen, auch in Nordrhein-West-
falen. Wir haben es hier mitunter nicht nur mit Lücken, 
sondern fast schon mit Scheunentoren zu tun, durch 
welche dann leider auch Extremisten schlüpfen kön-
nen. Diese Löcher gilt es umgehend zu schließen.  

Ich habe es gestern in der Debatte während der Ak-
tuellen Stunde schon gesagt: Es wird nicht reichen, 
nur auf die Prävention, nur auf „Wegweiser“ zu set-
zen. Solange wir nicht wissen, ob und wie das tat-
sächlich wirkt, ist es im Grunde nicht viel mehr als ein 
Feigenblatt. Deswegen fordere ich die Landesregie-
rung weiter auf, konkrete Ergebnisse zu liefern und 
im Zweifel bitte sehr konkret nachzusteuern.  

Klar ist auch, dass unsere Sicherheitsbehörden wei-
ter gestärkt werden müssen. Sie dürfen nicht ge-
schwächt werden, wie wir es beim Verfassungs-
schutz erleben. Ich finde es weiterhin absurd, dem 
Verfassungsschutz in Zeiten zunehmender Bedro-
hung die Mittel zu kürzen. Das ist, als würde man 
beim Brand die Feuerwehr abziehen oder ihr das 
Wasser abdrehen. Das können wir uns in der aktuel-
len Situation nicht leisten.  

Die schwarz-grüne Landesregierung darf auch nicht 
glauben, dass man radikalen Islamisten mit Handauf-
legen statt mit Handschellen beikommen kann. Wir 
brauchen eine klare Linie und entschiedenes Han-
deln ohne Wenn und Aber. Diese radikalen Islamis-
ten haben hier keinen Platz – nicht in unseren Stra-
ßen, nicht in unseren Schulen und schon gar nicht in 
unseren Moscheen.  

Was wollen die Islamisten und Gefährder? Wir haben 
gestern schon darüber gesprochen. Sie wollen un-
sere Freiheiten, unser liberales Weltbild bekämpfen. 
Von der Planung von Anschlägen auf Taylor-Swift-
Konzerte bis hin zum Fest der Vielfalt in Solingen: 
Das Ziel ist immer unsere Freiheit, unser liberales 
Weltbild, die Toleranz in unserer Gesellschaft.  

Wenn wir anfangen, unsere freiheitliche Art einzu-
schränken, dann siegen am Ende die Feinde der 
Freiheit und sagen: Genau so wollen wir es. – Das 
dürfen wir nicht zulassen. Dann haben nämlich die 
Islamisten ihr Ziel erreicht. Deswegen muss unser 
Rechtsstaat wehrhafter werden, und er muss dann 
auch entschieden wehrhaft handeln.  

Wir alle wissen – das ist eine Binsenweisheit –: Ab-
solute Sicherheit gibt es nicht. Wir haben den klaren 
Auftrag, bestmögliche Sicherheit der Menschen in 
unserem Land zu garantieren und zu bewerkstelligen 
und dafür alles zu tun, was in unserer Macht liegt.  

Für uns als FDP bleibt daher sehr klar: Wir fordern 
nicht nur konsequentere Maßnahmen bei der Be-
kämpfung irregulärer Migration, sondern auch eine 
klare Strategie zur Förderung von Prävention. Wir 
brauchen im Grunde beide Ebenen, Prävention und 
konsequentere Maßnahmen bei der irregulären Mig-
ration. So können wir bestmöglich an der Sicherheit 
für die Menschen im Land arbeiten und vor allen Din-
gen auch das nötige Vertrauen in unseren Rechts-
staat aufrechterhalten. Darum geht es auch. Das ist 
ein wesentlicher Kern. – Herzlichen Dank für die Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Landesregierung hat nun Ministerin Josefine Paul 
das Wort. Bitte sehr. 

Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Fami-
lie, Gleichstellung, Flucht und Integration: Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir sind eine 
freie und vielfältige Gesellschaft, und wir sind ein 
Rechtsstaat. Wir wollen und wir werden das erhalten. 
Das bedeutet, dass wir konsequent sind, konsequent 
in der Steuerung und in der Beantwortung von Her-
ausforderungen. Das gilt auch hier. Aber auch hier 
gilt, dass wir das immer in der Dualität von Humanität 
und Ordnung machen.  

Klar ist dabei natürlich: Wer unseren Schutz miss-
braucht und gegen unsere offene Gesellschaft, ge-
gen unsere Demokratie, gegen unseren gesell-
schaftlichen Zusammenhalt mit Gewalt vorgeht, 
muss unser Land verlassen. Deshalb hat für die Lan-
desregierung die Abwehr von Gefahren, die von Per-
sonen aus dem extremistischen oder terroristischen 
Spektrum ausgeht, hohe Priorität. Das ist im Übrigen 
keine allein ausländerrechtliche Frage; das ist auch 
eine Frage der inneren Sicherheit.  

Die Landesregierung tritt diesen Gefahren konse-
quent und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
entgegen. Sofern es sich um ausländische Personen 
handelt, zählen zu diesen Mitteln selbstverständlich 
auch ausländerrechtliche, also insbesondere aufent-
haltsbeendende Maßnahmen. Bei ausländischen 
Gefährdern und sonstigen sicherheitsrelevanten 
Personen wird in NRW stets und primär die Rückfüh-
rung angestrebt. Es werden alle Anstrengungen un-
ternommen, um eine Rückführung dieser Personen 
durchzuführen. Allerdings müssen Rückführungen 
eben auch rechtlich und praktisch möglich sein.  
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In NRW zeigen wir seit vielen Jahren – und das übri-
gens legislaturperiodenübergreifend –, dass wir auch 
insoweit sehr konsequent agieren, wie zuletzt vor-
gestern geschehen, als eine sicherheitsrelevante 
Person zurückgeführt wurde. 

Seit 2017 wurden in Nordrhein-Westfalen somit bis-
lang insgesamt 117 sicherheitsrelevante Personen 
zurückgeführt. Ferner sind insgesamt fünf ausländi-
sche sicherheitsrelevante Personen freiwillig über-
wacht ausgereist.  

Klar ist aber auch: Sofern eine tatsächliche Beendi-
gung des Aufenthalts, also eine Rückführung, nicht 
oder noch nicht möglich sein sollte, wird in NRW stets 
und konsequent geprüft, ob darüber hinaus aufent-
haltsrechtliche Gefahrenabwehrmaßnahmen in Be-
tracht kommen. 

Vizepräsident Christof Rasche: Frau Ministerin. 

Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Fami-
lie, Gleichstellung, Flucht und Integration: Ja. 

Vizepräsident Christof Rasche: Es besteht der 
Wunsch nach einer Zwischenfrage von Herrn Wagner. 

Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Fami-
lie, Gleichstellung, Flucht und Integration: Bitte. 

Vizepräsident Christof Rasche: Bitte sehr. 

Markus Wagner*) (AfD): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Vielen Dank, Frau Ministerin, dass Sie die 
Zwischenfrage zulassen. Sie haben eben von den 
115 oder 117 – ich habe es nicht genau verstanden – 
Abgeschobenen seit 2017 gesprochen. Mich würde 
interessieren, wie viele davon in Ihrer Amtszeit abge-
schoben worden sind. 

Vizepräsident Christof Rasche: Bitte sehr. 

Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration: Vielen Dank, 
Herr Präsident. – Vielen Dank für die Zwischenfrage. 
Die Antwort kann ich Ihnen gerne nachreichen.  

Ich will Ihnen nur sagen, dass das sicherlich nicht 
dazu dienen wird, Ihre Legende weiterzustricken, un-
ter einer grünen Migrationsministerin werde nicht 
konsequent rechtsstaatlich gehandelt. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Der Rechtsstaat wird auch von einer grünen Ministe-
rin – das ist übrigens eine Selbstverständlichkeit in ei-
nem Rechtsstaat – konsequent weiter durchgesetzt. 

(Zuruf von Markus Wagner [AfD]) 

– Ich kann Ihnen sagen, dass wir gestern, wie ich das 
gerade vorgetragen habe, eine weitere sicherheitsre-
levante Person zurückgeführt haben. Weil Sie das 
gerade erwähnt haben und weil auch Herr Bialas da-
rauf rekurriert hat, will ich noch mal etwas zur Einord-
nung der 34 derzeit ausreisepflichten Personen, von 
denen eine tatsächlich zurückgeführt werden kann, 
vortragen. 

Zur Verdeutlichung möchte ich Ihnen etwas zu den 
Zahlen sagen. Es sind 33 derzeit nicht rückführbare 
ausreisepflichtige Gefährder. Davon fehlt es bei elf 
Personen am Strafverzicht bzw. am Einvernehmen 
der Staatsanwaltschaft zur Abschiebung. Auch das 
ist Teil von Rechtsstaatlichkeit; denn es ist auch im-
mer abzuwägen, ob das Strafverfolgungsinteresse 
oder das Ausreiseinteresse höher ist. Insofern muss 
immer das Einverständnis eingeholt werden. Wenn 
dies nicht erfolgt, weil derzeit das Strafverfolgungsin-
teresse höher liegt, wie in diesen elf Fällen, dann ist 
eine Rückführung derzeit nicht möglich. Das ist auch 
ein Teil von Rechtsstaatlichkeit. 

Aber all diese Personen befinden sich derzeit in 
Straf- oder Untersuchungshaft. Es bleibt selbstver-
ständlich dabei: Diese Personen sollen nach dem 
Einverständnis der Staatsanwaltschaft, also nach Er-
teilung des Einvernehmens, zurückgeführt werden – 
möglichst noch aus der Haft heraus, spätestens aber 
nach Verbüßung ihrer Haftstrafe. 

Noch ein wesentlicher Grund, warum ausreisepflich-
tige Gefährder derzeit nicht immer zurückgeführt 
werden können, ist, dass durch das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge in diesen konkreten Fällen 
für zwölf Personen ein Abschiebeverbot festgestellt 
und bei drei Personen die Flüchtlingseigenschaft 
bzw. der subsidiäre Schutz zuerkannt wurde. Das 
heißt, diese Personen dürfen aus rechtlichen Grün-
den nicht zurückgeführt werden. Das bedeutet, dass 
seitens des BAMF dieser Schutzstatus zuerst zu-
rückgenommen werden muss. Aber seien Sie versi-
chert, dass wir weiter daran arbeiten, dass es mög-
lich wird, diese Gefährder, die vollziehbar ausreise-
pflichtig sind, tatsächlich außer Landes zu bringen. 

Festzuhalten ist auch, dass eben nicht alle sicher-
heitsrelevanten Personen, nicht alle Menschen, die 
hier als Gefährder eingestuft sind, ausländische 
Staatsangehörige sind. Insofern handelt es sich also 
immer auch um eine Frage der inneren Sicherheit. 

Ich will aber auch noch mal sagen: Dort, wo aufent-
haltsbeendende Maßnahmen aus rechtlichen Grün-
den derzeit nicht in Betracht kommen, werden dar-
über hinaus aufenthaltsrechtliche Gefahrenabwehr-
maßnahmen geprüft. Hier sind insbesondere Maß-
nahmen, die regelmäßig mit einer Ausweisung ein-
hergehen, wie Überwachungsmaßnahmen, etwa 
Meldepflichten bei der örtlich zuständigen Polizei-
dienststelle sowie Aufenthaltsbeschränkungen wie 
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Kontakt- und Kommunikationsmittelverbote zu nen-
nen. Verstöße gegen diese Überwachungsmaßnah-
men sind übrigens strafbewehrt.  

Das heißt also: In Nordrhein-Westfalen werden 
schon vor und unabhängig von der Möglichkeit einer 
Rückführung alle in Betracht kommenden aufent-
haltsrechtlichen Mittel zur Gefahrenabwehr konse-
quent ausgeschöpft. Damit bilden die Mittel der auf-
enthaltsrechtlichen Gefahrenabwehr zusammen mit 
den Mitteln polizeirechtlicher und anderer sicher-
heitsrechtlicher Maßnahmen ein gemeinsames Bild 
der inneren Sicherheit zur Gefahrenabwehr. 

Terrorismus ist keine alleinige Frage des Aufent-
haltsrechts. Deswegen hat das Maßnahmenpaket 
der Landesregierung im Übrigen drei Säulen – Si-
cherheit, Migration und Prävention –, weil auch die 
Befugnisse der Sicherheitsbehörden mit diesem Si-
cherheitspaket richtigerweise noch mal dort ausge-
weitet wurden, wo es notwendig ist, auf Veränderun-
gen der Sicherheitslage mit konkreten Maßnahmen 
zu reagieren. Darüber hinaus sind in der zweiten 
Säule, der Migrationssäule, auch konkrete Anpas-
sungen und Konkretisierungen vorzunehmen, wo 
dies notwendig ist.  

Ich habe das gestern bereits betont, tue das aber 
gerne noch einmal, weil ich das für essenziell halte: 
Wir haben bereits die Zentralen Ausländerbehörden 
gestärkt, und wir werden das weiter tun, um das 
Rückkehrmanagement an dieser Stelle stärker zu 
zentralisieren und noch besser aufzustellen, nicht 
nur mit Blick auf Gefährder und schwere Straftäter, 
sondern insgesamt bei der Frage, dass diejenigen, 
die hier keine Bleibeperspektive haben oder deren 
Asylverfahren in einem anderen Land laufen muss, 
dann auch hier ausreisepflichtig sind.  

Deswegen war es richtig und gut, dass wir schon für 
diesen Haushalt 5 Millionen Euro zusätzlich für Per-
sonal und Ausrüstung in die Zentralen Ausländerbe-
hörden investieren und dass wir die Befugnisse noch 
einmal erweitert haben, damit insbesondere Daten-
trägerauswertung durch die Zentralen Ausländerbe-
hörden möglich wird, weil die Identitätsklärung oftmals 
eines der zentralen Rückführungshemmnisse ist.  

Wir werden auch weiter die Zentralen Ausländerbe-
hörden stärken, weil sie hier eben eine ganz zentrale 
Rolle spielen, auch und gerade um die Kommunen 
zu entlasten und um das Rückkehrmanagement 
noch einmal zu verbessern.  

Die wichtige dritte Säule ist die Prävention. Denn nur 
in diesem Dreiklang lassen sich die Fragen ganzheit-
lich beantworten.  

Das bedeutet, schon bei der Jugendhilfe anzusetzen. 
Denn wir sehen leider, dass Radikalisierungspro-
zesse in immer jüngerem Alter beginnen. Deswegen 
ist Jugendhilfe an dieser Stelle wichtig.  

Deswegen ist es aber auch wichtig, die Akteure aus 
Integration und Flüchtlingshilfe mit einzubeziehen, 
damit dort auch frühzeitig Radikalisierungstenden-
zen erkannt werden können und dort frühzeitig rea-
giert werden kann.  

Diese Konsequenz können die Menschen auch er-
warten, weil unser Rechtsstaat wehrhaft ist, weil er 
funktionieren muss und weil er das Sicherheitsver-
sprechen den Menschen gegenüber einlösen muss. 
Das umfasst die Abwehr von Gefahren, aber auch 
die Abwehr des Generalverdachts gegen Menschen, 
die zu uns gekommen sind, die heute unsere Nach-
barn sind, die heute unsere Kolleginnen und Kolle-
gen sind und die gleichermaßen den Schutz unseres 
Landes genießen. 

Vor diesem Hintergrund handelt diese Landesregie-
rung konsequent auch mit diesem Maßnahmenpa-
ket. Weitere Maßnahmen werden natürlich sukzes-
sive ausgebaut werden. Unser Land hat reagiert. Un-
ser Land hat auch schon vor Solingen Maßnahmen 
auf den Weg gebracht. Und wir werden diesen Weg 
auch konsequent weitergehen. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der AfD hat nun Prof. Dr. Zerbin das 
Wort. Bitte sehr.  

Prof. Dr. Daniel Zerbin*) (AfD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Wir haben gerade wieder 
viele Entschuldigungen, Unwahrheiten und Verharm-
losungen zu unserem Antrag gehört.  

Fakt ist, dass Sie, die selbsternannten Demokraten, 
nicht für die Sicherheit in NRW sorgen wollen. Sie tun 
in Ihrer selbstgerechten Art, die Sie hier täglich zur 
Schau stellen, als hätten Sie mit den ganzen Atten-
taten nichts zu tun. Dabei tragen Sie ausschließlich 
dafür die Verantwortung. Das Blut der Opfer klebt 
auch an Ihren Händen.  

Wenn wir als Alternative für Deutschland diesen An-
trag nicht gestellt hätten, wären wir gerade schon 
wieder in der Tiefschlafphase des Vergessens.  

Staatsvolk, Staatsgewalt und Staatsgebiet – das sind 
die drei Elemente nach der Lehre von Jellinek, die ei-
nen Staat ausmachen. Auf allen drei Ebenen versa-
gen Sie komplett – mit katastrophalen Folgen für die 
heimische Bevölkerung. Daran trägt auch viel Schuld 
die Bundesinnenministerin, Frau Faeser, Herr Bialas.  

Insbesondere sind Sie nicht in der Lage, das Staats-
gebiet zu schützen, indem Sie ausländische terroris-
tische Gefährder nicht abschieben oder gar bewusst 
hineinlassen.  

Nicht nur auf der operativ-taktischen Ebene werden 
Fehler gemacht, sondern gerade auch auf der stra-
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tegischen mit fatalen Folgen. Die von Ihnen weit ge-
öffneten Tore für Armutszuwanderung aus Afghanis-
tan und dem Nahen Osten erlauben und fördern es 
sogar noch, dass sich eine fundamentalistische Reli-
gion bzw. Ideologie in unserer Heimat etabliert und 
Stück für Stück durchsetzt.  

Menschen wie Mohammed Atta, Anis Amri oder Issa 
al-Hasan haben drei Dinge gemeinsam: Sie sind 
jung, männlich und muslimisch. Außerdem haben sie 
sich hier in Deutschland radikalisiert. Seit dem 11.09. 
ist doch aller Welt klar, dass es hier ein Problem gibt. 
Der Attentäter von Solingen hat „Allahu akbar“ ge-
schrien. Das bedeutet, Gott ist größer als alles an-
dere. Und irgendwie hat das doch auch etwas mit 
Religion zu tun. Ihre Unterscheidung zwischen Islam 
und Islamismus ist falsch. Es gibt keine wissen-
schaftlich-empirischen Begründungen dafür, das so 
zu trennen.  

(Tim Achtermeyer [GRÜNE]: Ach, das ist aber 
interessant! Halten Sie jetzt alle Muslime für 
Terroristen?) 

Vizepräsident Christof Rasche: Die Redezeit. 

Prof. Dr. Daniel Zerbin*) (AfD): Ja, ich komme zum 
Ende.  

Nehmen Sie endlich diese Realität zur Kenntnis. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Christof Rasche: Wir sind am 
Schluss der Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
18/10889 an den Innenausschuss. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen dort in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen. Wer stimmt zu? – Das 
sind die Fraktionen von SPD, Grünen, CDU, FDP 
und AfD. Stimmt jemand dagegen? – Das ist nicht 
der Fall. Enthält sich jemand? – Das ist auch nicht 
der Fall. Dann ist die Überweisungsempfehlung an-
genommen.  

Ich rufe auf: 

6 Gesetz über die Errichtung des Landesamtes 
für Gesundheit und Arbeitsschutz Nordrhein-
Westfalen sowie zur Novellierung landesrecht-
licher Vorschriften über den öffentlichen Ge-
sundheitsdienst und den Arbeitsschutz 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 18/10841 – Neudruck 

erste Lesung 

Ich eröffne die Aussprache. Für die Landesregierung 
hat Minister Karl-Josef Laumann das Wort. Bitte sehr. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir stehen in der 
Gesundheitspolitik vor erheblichen und vielfältigen 
Herausforderungen. Wir müssen die gesundheitliche 
Versorgung sicherstellen über alle Lebensphasen 
und über alle Sektorgrenzen hinweg, insbesondere 
in Krisen und Problemlagen.  

Die Coronapandemie hat die Notwendigkeit von leis-
tungsstarken Strukturen im öffentlichen Gesund-
heitssystem für uns alle sichtbar gemacht. Ich erin-
nere mich noch sehr gut daran, dass unterschiedli-
che Entscheidungen der unteren Gesundheitsbehör-
den bei den Menschen für viel Irritation gesorgt ha-
ben. Ich erinnere mich aber auch an nicht mehr flä-
chendeckend durchgeführte Schuleingangsuntersu-
chungen, weil die Gesundheitsämter sich mit ihrem 
Personal auf die Bewältigung der Pandemie konzent-
rieren mussten. Die Debatte über die Arbeitsbedin-
gungen in der Fleischwirtschaft hat eindrücklich ge-
zeigt, wie sehr wir Gesundheit und Arbeitsschutz zu-
sammen denken müssen.  

Mit dem Landesamt für Gesundheit und Arbeits-
schutz Nordrhein-Westfalen soll deswegen eine leis-
tungsstarke Behörde errichtet werden, die die vielfäl-
tigen Aufgaben des Landeszentrums Gesundheit so-
wie des Landesinstituts für Arbeitsschutz und Ar-
beitsgestaltung mit konzentrierter Kraft wahrnimmt.  

Schon jetzt gibt es zwischen den beiden Behörden 
vielfältige Schnittstellen. Durch das künftige Handeln 
unter einem Dach können deshalb Synergien geho-
ben werden, wie etwa bei der Entwicklung einer Prä-
ventionsstrategie, die alle Lebensphasen und alle 
Lebenswelten miteinander verbindet. 

Auch für die Gesundheitsberichterstattung hat das 
künftig große Vorteile. Abstimmungsaufwände wer-
den reduziert und Arbeitsabläufe beschleunigt und 
optimiert. Auf diese Weise soll das Landesamt sek-
torübergreifend und nicht nur im Krisenfall schnell 
und effizient handeln können. 

Das neue Landesamt wird für das Land, aber insbe-
sondere auch für die Kommunen bei vielen Themen 
weiterhin als beratende und unterstützende Einrich-
tung tätig sein. Insbesondere in Krisen und Problem-
situationen wird es auf der Basis von mit den Kom-
munen gemeinsam erarbeiteten fachlichen Leitlinien 
ein bestmöglich abgestimmtes Handeln ermögli-
chen. 

Im Bedarfsfall braucht es aber auch zusätzliche 
Handlungsbefugnisse, um fachlich notwenige Maß-
nahmen um- und durchzusetzen. Deshalb werden 
die bisher bei den Bezirksregierungen liegenden Auf-
sichtsbefugnisse im Bereich des öffentlichen Gesund-
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heitsdienstes mit der Fachkompetenz des Landes-
zentrums Gesundheit verbunden und im neuen Lan-
desamt gebündelt, sodass künftig Fachexpertise so-
wie Aufsichts- und Weisungsbefugnisse in einer 
Hand liegen. Dadurch wird gleichermaßen die ge-
rade bei der Bewältigung von Krisen und in Problem-
lagen notwendige Bündelung der Kommunikation 
gewährleistet. 

Mit dem Landesamt für Gesundheit und Arbeits-
schutz werden die Politikfelder Gesundheit und Ar-
beitsschutz jeweils für sich nicht nur bedarfsgerecht 
ausgebaut, sondern es wird die Basis für ein künftig 
gemeinsames Handeln geschaffen, um neuen Her-
ausforderungen in Zukunft gestärkt begegnen zu 
können. 

Im Arbeitsschutz beschreiten wir weiterhin den Weg, 
den wir vor gut zwei Jahren eingeschlagen haben 
und der für eine starke Arbeitsschutzverwaltung in 
Nordrhein-Westfalen unerlässlich ist. Das Arbeits-
schutzgesetz gibt den Ländern vor, künftig jährlich 5 
% aller Betriebe in Nordrhein-Westfalen zu kontrollie-
ren. Hierfür müssen die Arbeitsschutzdezernate der 
Bezirksregierungen auch von zentraler Stelle aus un-
terstützt werden. 

Das neue Landesamt wird diese Rolle der zentralen 
Beratungs- und Unterstützungseinheit im staatlichen 
Arbeitsschutz übernehmen und verstärkt fortführen. 
Die insbesondere in der neuen Zentralabteilung ge-
wonnenen Synergieeffekte werden zur Stärkung der 
Fachaufgaben des neuen Landesamtes genutzt. 

Neben der Einrichtung des neuen Landesamts sieht 
der Gesetzentwurf zudem eine Novellierung des Ge-
setzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst vor. 
Unter anderem sollen bisher bereits pflichtige Aufga-
ben der unteren Gesundheitsbehörden zu Pflichtauf-
gaben zur Erfüllung nach Weisung werden. Hier-
durch kann insbesondere in Krisenfällen in allen für 
die Gesundheit der Bevölkerung wichtigen Aufga-
benbereichen ein schnelles und abgestimmtes Han-
deln des öffentlichen Dienstes sichergestellt werden. 

Zum Abschluss noch ein Satz: Dass wir zu diesem 
Landesamt kommen, ist eine wesentliche Konse-
quenz aus unseren Erfahrungen während der 
Coronapandemie. – Schönen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der CDU hat nun der Kollege Marco 
Schmitz das Wort. Bitte. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Thorsten 
Klute [SPD]: Das ist aber ein magerer Ap-
plaus! – Lena Teschlade [SPD]: Marco, bitte!) 

Marco Schmitz*) (CDU): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Wir sind ein wenig früher in 
der Zeit, und einige Kolleginnen wurden von dem 
Zeitablauf gerade etwas überrascht. Eigentlich wollte 
ich nur ganz kurz reden. Jetzt rede ich aber ein wenig 
länger, damit Sie noch zu Atem kommen können. 
Das mache ich natürlich gerne. 

(Beifall von der CDU – Heiterkeit von der 
SPD – Thorsten Klute [SPD]: Fünf Minuten 
Redezeit!) 

Der Minister hat gerade schon sehr viel zu dem 
Thema gesagt, und ich denke, dass wir uns partei-
übergreifend relativ einig sind, dass die Einrichtung 
dieses Landesamtes für Gesundheit und Arbeits-
schutz richtig ist. 

Wir haben in der Coronapandemie gemerkt, wie 
schwierig es gerade bei den Sachen war, die noch 
optimierungsbedürftig waren und die man hätte bes-
ser machen können. Die Pandemie hat gezeigt, dass 
ein starker öffentlicher Gesundheitsdienst das Rück-
grat unseres Pandemieschutzes und unserer Gesell-
schaft gewesen wäre, wenn er überall funktioniert 
hätte. Der Sinn dieses Amtes ist jetzt, eine Bünde-
lung an den entsprechenden Stellen einzuführen. 

Es darf keine zweite Pandemie geben, in der wir die 
gleichen Fehler machen, die wir in der letzten 
Coronapandemie gemacht haben. Vor allem ist mir 
wichtig zu betonen, dass dort, wo wir damals viel per 
Fax und Ähnlichem kommuniziert haben, eine Zent-
ralisierung hilft. Eine schnelle und klare Kommunika-
tion rettet Leben. Darauf müssen wir uns jetzt und in 
der Zukunft verlassen können, und das werden wir 
mit dem neuen Amt schaffen. 

Ein weiterer Bereich ist der Arbeitsschutz. Hier ist un-
ser Ziel – Minister Karl-Josef Laumann hat es eben 
dargelegt –, 5 % der Betriebe in Nordrhein-Westfalen 
kontrollieren zu können. 

Ganz viele Betriebe sind ordentlich und der Arbeits-
schutz läuft hervorragend. Allerdings haben wir auch 
Betriebe, bei denen es notwendig ist, dass die Ar-
beitsschutzverwaltung einschreitet. Auch hier wird 
die Neuausrichtung zusammen mit den Koalitions-
partnern helfen, damit wir die Situation für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer noch besser ma-
chen können. 

Das darf aber nicht allein bei den Bezirksregierungen 
liegen, sondern auch das muss an einer zentralen 
Stelle gebündelt werden. Der Arbeitsschutz darf kein 
Flickenteppich sein. 

Mit diesem Landesamt schaffen wir eine starke und 
zentrale Behörde für den Schutz unserer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Ich freue mich auf die 
Einrichtung dieser Behörde und bin gespannt, wenn 
das Landesamt die Arbeit aufgenommen hat; dieses 
Landesamt wird sowohl im Sinne des Bereichs 
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„Gesundheits-“ als auch des Bereichs „Arbeits-
schutz“ helfen. 

Ich habe jetzt ein wenig länger gesprochen und hoffe, 
dass die Kollegin wieder zu Atem gekommen ist. Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Christof Rasche: Für die Fraktion 
der SPD hat jetzt die Kollegin Lena Teschlade das 
Wort, völlig ausgeruht, wie es mir erscheint.  

Lena Teschlade (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank, 
lieber Marco. Das ist wirklich sehr freundlich. Das 
zeigt noch einmal den kollegialen Umgang, den wir 
in diesem Ausschuss durchaus miteinander pflegen.  

(Beifall von der CDU) 

Aber so schnell bringt mich kein Gesetzentwurf au-
ßer Atem, als dass ich darauf nicht schnell reagieren 
könnte.  

Die Coronapandemie – du hast es gerade schon 
ausgeführt – hat gezeigt, welche hohe Bedeutung 
der Öffentliche Gesundheitsdienst hat und dass wir 
in der Lage sein müssen, schnell auf akute Krisen zu 
reagieren. Diese Analyse am Eingang des Gesetz-
entwurfs teilen wir ganz ausdrücklich. Im weiteren 
Verlauf wird noch einmal die Bedeutung des Arbeits-
schutzes betont.  

Die Bedeutung des Arbeitsschutzes wird gerade in 
Nordrhein-Westfalen immer wieder deutlich, wenn 
wir über die fleischverarbeitende Industrie sprechen. 
Der Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen in der 
fleischverarbeitenden Industrie ist von mir schon 
häufiger positiv erwähnt worden und auch, dass ich 
die Initiativen des Arbeitsministers im Bund und auch 
im Land hierzu durchaus schätze. Trotzdem müssen 
wir feststellen, dass sich die Situation hier zwar ver-
bessert hat, aber eben immer noch nicht gut ist. Des-
halb haben wir zu dem Thema auch noch einmal eine 
Kleine Anfrage gestellt, um uns über diese Kontrollen 
zu informieren. Wir haben dann mit etwas Verwun-
derung festgestellt, dass der Chef der CDA, Dennis 
Radtke, dies anscheinend völlig anders sieht und in 
der Rheinischen Post einen großen Artikel lanciert 
hat, in dem er eher als Lobbyist der Arbeitgeber fun-
giert hat.  

(Zuruf von Marco Schmitz [CDU]) 

Das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir über das 
Thema „Arbeitsschutz“ sprechen.  

Zurück zum Gesetzentwurf. Wir sind uns absolut ei-
nig, dass sowohl der Gesundheitsschutz als auch der 
Arbeitsschutz einen hohen Stellenwert haben. Wir als 
SPD stellen uns aber trotzdem die Frage, ob die Zu-
sammenlegung des Landeszentrums für Gesundheit 

und des Landesinstituts für Arbeitsschutz und Ar-
beitsgestaltung zum jetzigen Zeitpunkt und in dieser 
Form der richtige Weg ist. Wir haben in den letzten 
Jahren immer wieder einen Wechsel von Zentralisie-
rung zur Dezentralisierung erlebt. Aus dem vorlie-
genden Gesetzentwurf geht für uns noch nicht ein-
deutig hervor, welche Vorteile ein Landesamt in die-
sem Bereich bringen und welche Effizienz damit ver-
bunden sein soll.  

Daneben gibt es für uns noch weitere offene Fragen. 
Im Entwurf wird nicht aufgeführt, dass der Aufbau 
des Landesamtes mit Kosten verbunden ist. Da stel-
len wir uns die Frage: Woher kommt denn das Geld? 
Woher kommt denn das kostenneutrale Personal? 
Impliziert das nicht die Schwächung der jetzigen In-
stitutionen, die wir schon haben? Das stimmt uns ein-
fach skeptisch, und da haben wir noch Nachfragen.  

Dann heißt es im Gesetzentwurf, es gebe keine kon-
nexitätsrelevanten Auswirkungen. Auch hier ergeben 
sich für uns weitere Fragen. Sie schreiben im Ent-
wurf – jetzt muss ich mich konzentrieren –:  

„Zur strukturellen Stärkung des ÖGD werden au-
ßerdem zentrale und bisher pflichtige Aufgaben 
der unteren Gesundheitsbehörden künftig in 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung um-
gewandelt.“ 

Das ist ein sehr verschachtelter Satz. Dass die 
Schaffung des in Rede stehenden Landesamtes tat-
sächlich nicht konnexitätsrelevant ist, möchte ich 
doch einmal vorsichtig in Zweifel ziehen. Aus diesem 
Grund möchten wir gerne wissen, was die kommu-
nalen Verbände eigentlich zu diesem Thema sagen 
und wie sie den Gesetzentwurf bewerten.  

Wir freuen uns auf die Diskussion zu diesem zuge-
gebenermaßen wirklich extrem wichtigen Thema, bei 
dem auch wir uns Verbesserungen sehr wünschen, 
aber es eben noch Fragen gibt. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der Grünen hat nun die Kollegin Meral 
Thoms das Wort. Bitte sehr.  

Meral Thoms (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Der Öffentliche Gesundheits-
dienst spielt nicht nur in Krisenzeiten wie der Corona-
pandemie eine Schlüsselrolle – das haben wir eben 
schon gehört –, er muss auch ein wesentlicher Ak-
teur für die Prävention und für den Gesundheits-
schutz der Bevölkerung sein.  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll der ÖGD 
für die Zukunft neu aufgestellt werden. Gleichzeitig 
schaffen wir mit der Zusammenführung von zwei 
zentralen Behörden ein integriertes und ein leistungs-
fähiges Landesamt für Gesundheit und Arbeitsschutz.  
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Dieses neue Landesamt wird den ÖGD in NRW wei-
terhin als wesentliches Kompetenzzentrum beraten 
und unterstützen. Es erhält zusätzliche Befugnisse, 
um zum Beispiel im Pandemiefall landeseinheitliche 
Aufgaben wahrzunehmen.  

Der Arbeitsschutz wird mit der Zusammenführung 
gestärkt.  

In diesem Gesetzentwurf ist ein vernetztes Arbeiten 
nach dem wichtigen Health-in-All-Policies-Prinzip an-
gelegt. Dieses moderne, wichtige Prinzip im Gesund-
heitswesen geht davon aus, dass Gesundheit nicht 
nur im Gesundheitswesen selbst gesichert, sondern 
auch in anderen Politikbereichen mitbearbeitet wird, 
von der Stadtplanung über Bildung bis hin zur Um-
weltpolitik. All diese Bereiche haben Einfluss auf die 
Gesundheit unserer Bevölkerung.  

Ein besonders wichtiger Aspekt dabei ist die Ge-
sundheitsgerechtigkeit. Jede Person, unabhängig 
von ihrem sozialen oder wirtschaftlichen Hintergrund, 
sollte die gleichen Chancen auf ein gesundes Leben 
haben. Aktuell sehen wir in vielen Bereichen unseres 
Landes jedoch noch Unterschiede, sowohl in ge-
sundheitlichen Bedingungen als auch im Zugang zur 
medizinischen Versorgung.  

Schon heute trägt der ÖGD durch seine präventiven 
Maßnahmen, wie Vorsorgeuntersuchungen, Impf-
programme und auch gesundheitliche Aufklärung, 
dazu bei, dass Kinder und Jugendliche gesund auf-
wachsen können. Diese Aufgabe wollen wir auswei-
ten, damit dieses gesunde Aufwachsen vom sozio-
ökonomischen Status der Eltern unabhängig wird.  

Der ÖGD hat des Weiteren die Aufgabe, zu analysie-
ren, welche gesundheitlichen Herausforderungen in 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen, in verschiede-
nen Quartieren bestehen. Darauf aufbauend muss er 
punktgenau abgestimmte Maßnahmen ergreifen. Die 
können in den Regionen bei uns in NRW ganz unter-
schiedlich sein. Im ländlichen Gebiet, wie zum Bei-
spiel im Kreis Viersen, woher ich komme, kann es um 
den Zugang zur medizinischen Versorgung gehen, in 
Städten zum Beispiel um den Umgang mit Klimafol-
gen wie dem Risiko für Hitzeinseln oder Über-
schwemmungen.  

Im Entwurf zum Gesetz wird Nachhaltigkeit als Leit-
prinzip beim ÖGD mitgedacht. Nachhaltigkeit ist in 
die Grundsätze und Ziele im Gesetzentwurf inte-
griert, und das ist gut so.  

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der CDU) 

Ebenso ist richtig, dass der Aufgabenkatalog des 
Landesamts für Gesundheit und Arbeitsschutz um 
den Aspekt der Klimagesundheitsfolgen erweitert 
wird. Den unteren Gesundheitsbehörden wird emp-
fohlen, die gesundheitlichen Auswirkungen des Kli-
mawandels zu bewerten, die Bevölkerung dahin ge-
hend aufzuklären und sich an der Erstellung und 

Umsetzung von Konzepten der Klimaanpassung zu 
beteiligen. Ob die Formulierung „Empfehlung“ aus-
reicht, wird sicherlich auch der Austausch zum Bei-
spiel mit Sachverständigen im weiteren parlamenta-
rischen Verfahren zeigen.  

Die Pandemie hat uns gezeigt, wie dringend die Di-
gitalisierung in allen Bereichen unseres Gesund-
heitssystems vorangetrieben werden muss. Das 
neue Landesamt soll hierbei auch weiterhin eine 
Schlüsselfunktion einnehmen. Es ist Motor gerade 
für diese Entwicklung. Es soll die unteren Gesund-
heitsbehörden fachlich begleiten und bei der digita-
len Transformation aktiv unterstützen. Ziel ist eine 
möglichst hohe digitale Einbindung des ÖGD sowie 
die Standardisierung und auch die wichtige sektoren-
übergreifende digitale Vernetzung. 

Dieser Gesetzentwurf zeigt, dass der ÖGD auch in 
Zukunft eine tragende Säule unseres Gesundheits-
wesens bleiben wird. Durch die verstärkte Fokussie-
rung auf den wichtigen Bereich der Prävention, auf 
Klimafolgenanpassung und auf Digitalisierung wird 
sichergestellt, dass der ÖGD nicht nur die aktuellen 
Herausforderungen bewältigen kann, sondern auch 
zukunftsfähig bleibt. 

Ich freue mich auf die weiteren Beratungen, auf das 
weitere parlamentarische Verfahren, in dem sicher-
lich noch Impulse eingebracht werden. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der FDP hat nun die Kollegin Susanne 
Schneider das Wort. Bitte sehr. 

Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Die nächste Pandemie 
wird wahrscheinlich kommen. Wir wissen nicht, 
wann, wir wissen nicht, wie massiv sie sein wird. 
Aber wir wissen, dass wir darauf vorbereitet sein 
müssen. Wir müssen besser darauf vorbereitet sein 
als damals in der Coronapandemie. Wir müssen 
handlungs- und reaktionsfähig sein, die Erfahrungen 
aus der letzten Pandemie bewerten und nutzen. Und 
natürlich muss der Öffentliche Gesundheitsdienst 
hier eine zentrale Rolle spielen.  

Nun sollen nach Vorschlag der Landesregierung 
Kompetenzen bei einer neuen Landesbehörde ge-
bündelt werden. Das war in anderen Bereichen auch 
schon der richtige Weg in der Vergangenheit. So hat 
die schwarz-gelbe Landesregierung in der letzten 
Wahlperiode zum Beispiel die Anerkennungsverfah-
ren für die im Ausland erworbenen Qualifikationen im 
Gesundheitsbereich bei der Bezirksregierung Müns-
ter zusammengefasst.  

Der Öffentliche Gesundheitsdienst soll zudem struktu-
rell gestärkt werden, indem die neue Landesbehörde 
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nicht nur die Aufsicht gegenüber den kommunalen un-
teren Gesundheitsbehörden wahrnehmen soll, son-
dern auch deren Arbeit stärker steuern und koordinie-
ren soll. 

Wir Freien Demokraten sprechen uns bereits seit 
Jahren dafür aus, das Landeszentrum Gesundheit 
NRW als Landesgesundheitsamt mit erweiterten 
Kompetenzen auszustatten. So sollte eine Rapid 
Response Force zur Unterstützung der kommunalen 
Gesundheitsämter eingerichtet werden. Verwal-
tungsabläufe sollten so verbessert und beschleunigt 
werden. 

Die Coronapandemie hat uns sehr schmerzhaft auf-
gezeigt, dass dort dringender Handlungsbedarf be-
steht. Der Gesetzentwurf der Landesregierung zielt 
also in eine ähnliche Richtung wie unsere Überlegun-
gen. Durch die Bündelung von Kompetenzen wird die 
öffentliche Verwaltung insgesamt schlagkräftiger und 
effizienter aufgestellt. Dadurch lassen sich neue Sy-
nergieeffekte nutzen, Bürokratie wird verschlankt 
und dadurch reduziert. Diese Zielrichtung können wir 
daher mitgehen. 

Eine Aktualisierung des Gesetzes über den Öffentli-
chen Gesundheitsdienst ist vor diesem Hintergrund 
angebracht. Allerdings sollte bei der Umwandlung 
der derzeit bereits pflichtigen Aufgaben in Pflichtauf-
gaben zur Erfüllung nach Weisung auch die Bewer-
tung aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände 
unbedingt berücksichtigt werden.  

Zwar hat sich in der Pandemie gezeigt, dass ein 
schnelles, abgestimmtes und möglichst einheitliches 
Handeln des ÖGD sinnvoll ist. Eingriffe in die kom-
munale Verwaltungsautonomie sind jedoch immer 
sorgfältig abzuwägen. Die Meinungen der Kommu-
nen sollten daher unbedingt bei dieser Verwaltungs-
reform einbezogen werden. Als FDP-
Landtagsfraktion werden wir daher auch die Ergeb-
nisse einer Anhörung abwarten und uns erst dann zu 
dieser Gesetzesinitiative positionieren. 

Diese Verwaltungsreform darf aus unserer Sicht üb-
rigens nicht der einzige Schritt bleiben, um den Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst zu entlasten. Bislang 
sind diese auch für die Verbeamtungsuntersuchun-
gen zuständig. In der Pandemie brachte dies Ge-
sundheitsämter vielfach an ihre Grenzen, sodass teil-
weise unter Vorbehalt und mit Rechtsunsicherheit für 
alle Seiten verbeamtet werden musste. 

Andere Bundesländer beauftragen für diese Unter-
suchungen besonders ausgewählte niedergelas-
sene Vertragsärzte. Das wäre aus unserer Sicht eine 
weitere Maßnahme, mit der sich die Gesundheitsäm-
ter auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. 

(Beifall von der FDP) 

Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir 
erkennen in dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung gute Ansätze, aber auch das Potenzial für 

einige Verbesserungen. Daher freue ich mich auf die 
Debatte im Fachausschuss und danke Ihnen fürs Zu-
hören. 

(Beifall von der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die AfD spricht ihr Fraktionsvorsitzender, 
Herr Dr. Vincentz. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich fasse 
mich kurz. Wir sprechen über sehr wichtige Bereiche, 
zunächst einmal über den Arbeitsschutz, der, wie wir 
in der Vergangenheit festgestellt haben, in vielen 
Teilbereichen unserer Gesellschaft dringend benötigt 
wird – egal, ob bei der fleischverarbeitenden Indust-
rie oder im Transportgewerbe, wo immer mal wieder 
wichtige Verfehlungen festzustellen sind und noch 
viel mehr festgestellt würden, wenn man dort mehr 
Kontrollen durchführen könnte. 

Auf der anderen Seite geht es um den ÖGD, der sich 
in den Coronajahren sehr geschwächt gezeigt hat 
und da an seine Belastungsgrenzen gekommen ist, 
sodass es ein hehres Ziel ist, diesen zu stärken und 
weiter zu unterstützen. Das möchte man jetzt, indem 
man ein gemeinsames Landesamt auf den Weg 
bringt. Fraglich ist allerdings, ob diese Form von Zu-
sammenlegung bzw. Zentralisierung tatsächlich zu 
einer Stärkung im Sinne von vielen Synergien führt, 
weil es sich eher um zwei sehr unterschiedliche Teil-
bereiche handelt. Das erinnert im Einzelnen ein we-
nig an die Lauterbach’sche Krankenhausreform, 

(Thorsten Klute [SPD]: Da ist er wieder!) 

bei der man feststellt, dass in verschiedenen Kran-
kenhäusern zu wenig Personal vorhanden ist. Des-
wegen schließt man die Hälfte und zieht das Perso-
nal an einigen wenigen zusammen. Problem daran 
nur: Klar, man mag dann in einem Krankenhaus auf 
den ersten Blick genügend Ärzte und Krankenpfleger 
haben, beim zweiten Blick ist es jedoch so, dass die 
gleiche Anzahl an Personal die gleiche Anzahl an 
Patienten betreut. Das führt dann nicht zu einer Stär-
kung, sondern nur zu längeren Wegen.  

Insofern ist abzuwarten, ob es tatsächlich – da kann 
man durchaus unterschiedlicher Meinung sein – zu 
einer Stärkung führt, wenn man so ein größeres Insti-
tut, ein solches Landesamt auf den Weg bringt. 

Aber wie sagt man so schön in Bayern: Schaun mer 
mal, dann sehn mer scho. In diesem Sinne: Wir wer-
den das weiter kritisch begleiten. Das Ziel, diese bei-
den Bereiche zu stärken, ist an sich erst mal unter-
stützenswert. Der Überweisung stimmen wir in jedem 
Fall zu und schauen dann weiter, wie sich das Ge-
setz entwickelt. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Dr. Vin-
centz. – Es liegen mir keine weiteren Wortmeldungen 
mehr vor. Daher schließe ich die Aussprache.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – fe-
derführend – sowie an den Ausschuss für Heimat 
und Kommunales. Ist jemand dagegen? – Das ist 
nicht der Fall. Möchte sich jemand enthalten? – Das 
ist auch nicht der Fall. Damit ist die Überweisungs-
empfehlung einstimmig angenommen. 

Wir kommen zu: 

7 ReparaturbonusNRW: Günstig reparieren statt 
teuer neu kaufen 

Antrag 
der Fraktion der SPD  
Drucksache 18/10896 

Ich eröffne die Aussprache. Für die SPD spricht als 
Erstes ihr Abgeordneter Herr Vogt. 

Alexander Vogt (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Wir alle haben einen 
Spitzenplatz im europäischen Ranking: In kaum ei-
nem anderen Land werden so viele Elektrogeräte 
weggeworfen wie in Deutschland. Pro Kopf fallen je-
des Jahr mehr als 20 Kilogramm Elektroschrott an. 
Diese Berge von Müll belasten nicht nur die Umwelt, 
sondern kosten uns auch jede Menge Geld. Dabei 
ließen sich die allermeisten defekten Handys, Lap-
tops oder Haushaltsgeräte problemlos reparieren. 

Warum ist die Reparatur zum Beispiel beim eigenen 
Auto völlig normal, bei unseren Elektrogeräten aber 
gar nicht? Die Antwort gibt die Umfrage einer Ver-
braucherzentrale: Die meisten Menschen befürchten 
zu hohe Reparaturkosten und kaufen lieber direkt ein 
neues Gerät. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 
dürfen das Riesenpotenzial der Reparatur nicht län-
ger an finanziellen Bedenken scheitern lassen. 

Das Recht auf Reparatur war ein erster großer 
Schritt, den die EU gegangen ist. Jetzt müssen wir in 
Nordrhein-Westfalen den nächsten Schritt zur Stär-
kung von Reparaturen gehen. Mit unserem Antrag 
fordern wir einen ReparaturbonusNRW, der die 
Hälfte der Reparaturkosten von Elektrogeräten bis 
maximal 200 Euro fördert. 

Nehmen wir zum Beispiel eine Waschmaschine. 
Eine neue Maschine kostet 350 bis 500 Euro. Die 
Reparaturkosten für eine Waschmaschine betragen 
laut Verbraucherzentrale im Schnitt 199 Euro. Ein 
Reparaturbonus würde die Kosten um die Hälfte, 
also um rund 100 Euro, senken. Das macht im Ver-
gleich zum Neukauf eine Ersparnis von 250 bis 400 
Euro aus. Davon profitierten besonders Familien und 

Studierenden-WGs, denn in Mehrpersonenhaushal-
ten werden Geräte besonders stark beansprucht. Es 
würden also gezielt diejenigen entlastet, die es am 
meisten brauchen. 

Mit dieser Idee – wenn wir mal rundherum schauen 
– sind wir nicht allein. Schauen wir nach Österreich: 
Dort fördert der Staat seit 2022 die Hälfte der Repa-
raturkosten von Elektrogeräten. Schauen wir nach 
Thüringen: In seiner vierten Auflage bewegt der Bo-
nus viele, ihr Gerät überhaupt erst reparieren zu las-
sen. Jedes Jahr landen dort rund 15.000 Geräte we-
niger im Müll. Schauen wir nach Sachsen: Das Land 
fördert seit letztem Jahr Reparaturen. Nach einem 
halben Jahr wurden 45 Tonnen Elektroschrott einge-
spart. Teilnehmende Handwerks- und Fachbetriebe 
haben Umsatzsteigerungen von 2 Millionen Euro er-
zielt. 

Lassen Sie uns diese Erfolgsgeschichte also auch 
nach Nordrhein-Westfalen holen! 

(Beifall von der SPD) 

Auch die Verbraucherzentrale und die Handwerks-
kammern sind ganz klar dafür.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU und 
von den Grünen, wenn Sie gleich argumentieren, das 
sei alles viel zu teuer und das gehe einfach nicht, 
dann sagen wir Ihnen: Es kommt auf eine Prioritäten-
setzung an. Wo liegt Ihre Priorität? Schauen wir zu-
nächst mal in das Ressort des Umweltministers, der 
heute nicht anwesend sein kann: 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Aus guten Grün-
den!) 

Dort wurden teure Agenturen und eine gescheiterte 
Nationalparksuche zum Millionengrab für die Steuer-
zahler. 

(Beifall von René Schneider [SPD] – Norwich 
Rüße [GRÜNE]: Oh! Mann, o Mann!) 

Dafür gab es schon jede Menge Geld aus dem lau-
fenden Haushalt. 

(René Schneider [SPD]: Genau so! – Norwich 
Rüße [GRÜNE]: Ist hart an der Sache!) 

Mehrere Millionen Euro nimmt sich Herr Krischer 
auch aus dem Etat, um im Land dicke Schecks zu 
verteilen. Das ergibt schöne Fotos, betrifft aber im-
mer nur wenige Organisationen und eben nicht die 
vielen, die es dringend gebrauchen können. 

(Beifall von René Schneider [SPD]) 

Schauen wir in den Bereich des Wirtschaftsministeri-
ums von Frau Neubaur. Wir sagen, dass viele und 
gerade diejenigen beteiligt werden sollten, die weni-
ger haben. Darüber haben wir intensive Diskussio-
nen geführt. Beispielsweise was die Förderung von 
Balkonkraftwerken angeht, sollten nicht nur diejeni-
gen gefördert werden, die ein Eigenheim besitzen, 
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sondern auch Mieterinnen und Mieter. Das wären ge-
nau diejenigen, die auch von einem Reparaturbonus 
profitieren würden, der von Ihnen bisher nicht auf den 
Weg gebracht wurde. 

Lassen Sie uns gemeinsam für einen Reparaturbo-
nus streiten und gemeinsam für die Umwelt, für das 
Handwerk sowie für viele Familien in diesem Land 
einsetzen! – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Danke, Herr Kollege Vogt. – 
Für die CDU spricht ihre Abgeordnete Frau Dr. Peill. 

Dr. Patricia Peill (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Zuerst 
möchte ich die Absicht würdigen, die hinter dem Re-
paraturbonus steckt. Der Wunsch, Elektroschrott zu 
reduzieren und die Lebensdauer von Geräten zu ver-
längern, ist zweifellos wichtig und ein Beitrag gegen 
die Wegwerfgesellschaft, die wir momentan haben. 
Doch anders als Sie glauben, geht es uns hierbei 
nicht um das Geld, sondern um die Erfahrungen der 
Länder, die den Reparaturbonus eingeführt haben 
und die auch Sie anführen. 

Ich möchte gerne eine Wiener Studie vom Oktober 
dieses Jahres über nachhaltiges Wirtschaften von 
Reparaturinitiativen in Europa zitieren, die genau die-
ses Programm durchleuchtet hat. In ihr wird darge-
legt, dass Länder wie Frankreich und Österreich 
durch die Reparaturboni hohe Verwaltungs- und Im-
plementierungskosten tragen mussten, die sie so an-
fangs nicht erwartet hatten. Zur Umsetzung des Bo-
nus mussten nämlich komplexe Strukturen geschaf-
fen werden, um Anträge zu bearbeiten und die Ein-
haltung von Förderkriterien zu überwachen. Dies re-
duzierte die erhofften finanziellen Vorteile für Umwelt 
und Verbraucher erheblich. 

Die Studie zeigt außerdem, dass die Umweltwirkung 
begrenzt bleibt. Trotz Förderung werden weiterhin 
viele Geräte entsorgt, wenn die Reparaturkosten den 
Bonus übersteigen. 

Oft sind neue, energieeffizientere Geräte ökologisch 
vorteilhafter als ältere Modelle, die nur durch den Bo-
nus konkurrenzfähig bleiben. Das heißt: Ein Repara-
turbonus könnte unabsichtlich langfristige Nachhal-
tigkeitsziele konterkarieren. 

Es besteht auch die Gefahr einer Marktverzerrung. 
Große Ketten nutzen den Bonus in Frankreich viel ef-
fizienter, was kleine Werkstätten benachteiligt. Auf 
lange Sicht könnte dies das Überleben kleinerer Be-
triebe gerade in NRW und die große Angebotsvielfalt 
verringern. Aus unserer Sicht besteht also das Ri-
siko, dass große Player das Programm dominieren 
und lokale Anbieter verdrängt werden.  

Zusätzlich besteht das Problem der geplanten Obso-
leszenz. Ein Reparaturbonus könnte den Kauf von 
Geräten fördern, die bald wieder reparaturbedürftig 
sind. Das heißt, ohne ausreichende Kontrollen ist 
das Programm also anfällig für Missbrauch wie etwa 
manipulierte Reparaturanforderungen. Dies zeigen 
Erfahrungen in England und Österreich deutlich.  

Die Förderung deckt zudem oft nur bestimmte Gerä-
tekategorien ab, wodurch die Wirkung des Pro-
gramms eingeschränkt wird. Viele Geräte sind vom 
Bonus ausgeschlossen, was sogar zur Enttäuschung 
führt. Dieser Ansatz ist nicht weitreichend genug, weil 
von der Wegwerfgesellschaft Kleidung und Schuhe 
besonders betroffen sind. Auch hierfür bräuchten wir 
dringend Lösungen. Mit diesem Antrag wird also 
nicht nur in den Markt eingegriffen, sondern er ist 
auch ein bisschen zu kurz gegriffen.  

Um eine nachhaltige Reparaturkultur zu fördern, 
sehe ich alternative Ansätze als effektiver an. Sie ha-
ben gerade die neueste EU-Richtlinie zum Recht auf 
Reparatur benannt. Mit dieser Richtlinie werden die 
Hersteller aufgefordert, Reparaturen auch nach Ab-
lauf der Gewährleistung zu fairen Preisen anzubie-
ten. Darauf aufbauend stelle ich drei Ansätze vor, die 
vielleicht zu einem richtigen Wandel der Reparatur-
kultur beisteuern können.  

Erstens: steuerliche Anreize. Schweden hat eine Re-
duzierung der Mehrwertsteuer auf Reparaturen um 
50 % eingeführt. Das Modell zeigt, wie steuerliche 
Anreize für kleine und mittlere Unternehmen die 
Kreislaufwirtschaft stärken können. So wird der Ver-
waltungsaufwand minimiert und der Landeshaushalt 
nicht belastet, während günstigere Produkte und Ar-
beitsplätze gefördert werden.  

Zweitens: Akzeptanz und Aufklärung. Reparaturen 
müssen attraktiver werden. Wir alle wissen, dass se-
condhand aktuell immer noch beliebter als eine Re-
paratur ist. Der sogenannte Reparierbarkeitsindex in 
Frankreich ist ein interessantes Modell. Es handelt 
sich um einen Index, mit dem sehr transparent ge-
zeigt wird, ob das Produkt reparierbar ist und was 
eine Reparatur kosten würde. Das stärkt das Ver-
trauen der Verbraucher, und es würde auch das Ver-
trauen in die Marke „Made in Germany“ stärken.  

Der Weg zur 3R-Gesellschaft – Repair, Reuse, Re-
cycle – beginnt mit viel Aufklärung und dem Aufbau 
eines positiven Images für Reparaturen. Das möch-
ten wir angehen.  

Drittens: marktwirtschaftliche Ansätze unterstützen. 
Unsere Familienunternehmer in NRW zeigen, wie 
zum Beispiel innovative Leasingmodelle, Treuera-
batte für Wartung und Reparatur und Sharingmodelle 
auch bei Haushaltsgeräten nicht nur eine neue Kun-
denbindungsqualität schaffen, sondern auch die Ge-
wohnheiten weg von einer Wegwerfgesellschaft hin 
zu einer Kreislaufgesellschaft verändern. Das alles 
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funktioniert auch ohne Subventionen und vor allem 
ohne weitere Bürokratie für unsere Unternehmen.  

Zusammengefasst: Ein Reparaturbonus könnte 
kurzfristig wirken, doch die Erfahrungen zeigen, dass 
steuerliche Anreize, gesellschaftliche Akzeptanz und 
marktwirtschaftliche Mechanismen weitaus effektiver 
sind. Diese Ansätze fördern das Handwerk, entlasten 
Familien und bieten eine langfristige Perspektive für 
eine zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft in NRW. Der 
Überweisung stimme ich sehr gerne zu. Ich freue 
mich auf die Diskussion. – Vielen Dank.  

(Beifall von der CDU und Dr. Julia Höller 
[GRÜNE]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Peill. – Für Bündnis 90/Die Grünen spricht ihr Abge-
ordneter Herr Rüße. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie spre-
chen mit Ihrem Antrag ein wichtiges Problem an, 
nämlich die Fragen von Ressourcenverschwendung 
und Nachhaltigkeit. Daher finde ich es gut, dass Sie 
den Antrag gestellt haben. Mit Sachsen und Thürin-
gen gibt es auch viele Vorbilder dafür, die Sie selbst 
angesprochen haben. Insofern ist das grundsätzlich 
ein richtiger Ansatz; das ist überhaupt keine Frage.  

In dem Film „Welcome to Sodom“ geht es um eine 
Mülldeponie bei Accra, die sich im Dauerbrand befin-
det, weil dort auch Kinder und Jugendliche davon le-
ben, dass sie unseren Elektroschrott – jährlich gehen 
ungefähr 250.000 Tonnen Elektroschrott aus der EU 
dorthin – abfackeln, zerlegen und versuchen, die 
Wertstoffe wieder herauszuholen. Wenn man das 
gesehen hat, kann man sich erst einmal nur dafür 
schämen, dass unser Schrott auf die Art und Weise, 
auf Kosten anderer Menschen, billig entsorgt wird.  

Gleichzeitig dürfen wir natürlich auch darüber nach-
denken, wie die Produkte entstanden sind, bevor sie 
zu Schrott werden. Viele der Elektroartikel, die wir 
kaufen, werden heute in Ländern produziert, aus de-
nen wir über die Herstellungsbedingungen gar nicht 
so viel wissen wollen. Insofern ist die Reparatur bzw. 
die Verlängerung des Lebens jedes Handys, jedes 
Fernsehers und jedes Laptops auch in dieser Hin-
sicht eine gute Sache.  

Wir diskutieren viel über das Thema „Lieferkettenge-
setz“. Das belegt für mich noch einmal, wie wichtig 
es ist, hierbei voranzukommen. Das muss gut ge-
macht werden und machbar sein für die Unterneh-
men, aber wir brauchen das natürlich.  

Grundsätzlich ist das also eine gute Idee; das kann 
man machen. Herr Vogt, Sie haben etwas aufgegrif-
fen, das in anderen Ländern schon seit ein paar Jah-
ren läuft. Allerdings sind wir in der EU seit April eigent-
lich schon einen Schritt weiter – Sie selbst schreiben 

es in Ihrem Antrag –, da es ein Recht auf Reparatur 
geben wird.  

Wir müssen uns jetzt fragen: Wie gehen wir vor? Wie 
setzen wir dieses Recht auf Reparatur um? Was folgt 
daraus? Ist das Modell, das Sie wollen, nicht tatsäch-
lich schon wieder ein Stück weit überholt bzw. wird 
es von der Wirklichkeit ab 2026 überholt sein? Sie 
wissen genauso wie ich, dass wir ab 2026 wir eine 
ganz andere Grundlage haben bzw. haben sollten.  

(René Schneider [SPD]: So lange kann man ja 
warten!) 

Daher muss man sich schon überlegen, ob man in 
diesem Prozess nicht schon ein bisschen zu spät ist. 

Ich frage mich noch etwas anderes, dass sich auch 
die Kollegin Frau Dr. Peill gefragt hat. Wenn man ein 
Projekt bzw. eine neue Förderung aufsetzt, dann 
muss man immer überlegen: Wie setzt man es um? 
Wie setzt man es so um, dass nicht am Ende fünf 
Leute beschäftigt werden und der Verwaltungsauf-
wand, der in diesem Land ein Problem darstellt, sehr 
hoch ist – zum Beispiel betragen die Kosten in Thü-
ringen 800.000 Euro –, während das Ergebnis gerin-
ger ausfällt. 

Ich bin gerne bereit, mit Ihnen darüber zu diskutieren. 
Wir überweisen den Antrag ja auch. Aber Sie müs-
sen auch überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, bei Re-
paraturen dieser Geräte einen reduzierten Mehrwert-
steuersatz anzusetzen. Das ist einfach zu machen. 

(Zuruf von Alexander Vogt [SPD]) 

Ein anderer Vorschlag wäre, dass man Reparaturen 
wie schon jetzt haushaltsnahe Dienstleistungen steu-
erlich absetzen kann. Mir wäre wichtig – das beschäf-
tigt mich –, solche Dinge effizient zu lösen, ohne 
gleich wieder Bürokratie auszulösen. Ich fände es 
schon schlau, das so zu tun. 

Wichtig ist in dieser Phase – das habe ich angespro-
chen –, dass wir das von der EU geschaffene Recht 
auf Reparatur vernünftig implementieren. 

Beim Reparaturbonus wäre das übrigens auch ein 
Riesenproblem: Wer weiß jeweils davon? Die Töpfe 
werden ausgeschöpft, der Bedarf wäre aber in Wirk-
lichkeit noch viel größer. So ist das bei Projekten ja 
oft; das wissen wir beide. Wer erfährt überhaupt da-
von, dass er den Anspruch hat? Deshalb finde ich es 
total wichtig, dass wir, wenn wir uns auf den Weg ma-
chen, über Verbraucherzentralen usw. breit gestreut 
darüber informieren, dass es dieses Recht auf Repa-
ratur gibt. 

Die nächste Frage: Wir haben ja total veränderte 
Handelswege. Wie viele Bohrmaschinen werden 
heute noch im Fachmarkt verkauft? Wenn ich meine 
Bohrmaschine bei der Firma Uhlenbrock in Steinfurt-
Borghorst kaufe, dann gehe ich auch dahin und 
sage: Bitte reparieren! – Das war immer der klassi-
sche Weg. Was machen Sie denn mit einer Bohr-
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maschine vom Lebensmitteldiscounter? Da haben 
Sie zwar auch Möglichkeiten, die werden aber nicht 
genutzt, weil es den Leuten viel zu kompliziert ist. 
Das ist der Punkt. Wir müssen uns informieren, wie 
wir das hinkriegen und wie wir überhaupt noch Men-
schen bekommen, die die Reparaturen durchführen. 

All das sind wichtige Themen. Ich freue mich auf die 
Beratung im Ausschuss. Lassen Sie uns gemeinsam 
nach einer guten Lösung suchen. Ob es der Repara-
turbonus ist, bin ich mir nicht sicher. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Rüße. – Für die FDP spricht ihr Abgeordneter Herr 
Brockes. 

Dietmar Brockes*) (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen der 
SPD, auch ich finde, dass es ein spannendes und 
nachhaltiges Thema ist, was Sie heute angespro-
chen haben. 

Denn natürlich ärgert man sich, wenn die Waschma-
schine, der Geschirrspüler oder der Staubsauger de-
fekt ist und man auch als technisch vielleicht etwas 
Unversierter der Auffassung ist: Da kann nicht viel 
kaputt sein, das müsste man eigentlich wieder hinbe-
kommen. – Häufig ist das dann aber nicht möglich, 
oder man bekommt es nicht repariert. Wenn man es 
dann neu kaufen muss, ist das ärgerlich. 

Deshalb ist das Thema gut und richtig. Wie auch die 
Kollegen sagten, ist der Antrag aber, was den Repa-
raturbonus angeht, das Gegenteil von gut gemacht. 
Aus meiner Sicher ist er gut gemeint. 

In Ihrem Antrag schreiben Sie, 77 %, also etwa drei 
Viertel der Bevölkerung – ich glaube, in Thüringen; 
Thüringen ist nicht direkt mit Nordrhein-Westfalen 
vergleichbar – würde lieber reparieren lassen. Vom 
Empfinden her ist das bei uns in der Bevölkerung 
ähnlich. 

Da ist nicht die Angst vor den zu hohen Kosten das 
Problem. Das Problem ist, jemanden zu finden, der 
diese Reparatur überhaupt durchführt. Da reden wir 
nicht – wie in Ihrem Antrag – von Ungelernten. In der 
Regel braucht man vielmehr einen versierten Elektri-
ker, der das Teil auseinandernimmt und die Stelle fin-
det, wo das Schräubchen locker ist oder sich das de-
fekte Teil befindet. In der Regel dauert es lange, bis 
man den Fehler gefunden hat. Deshalb ist es meis-
tens teuer. Viele Handwerksbetriebe gehen gerade 
an „weiße Ware“ kaum noch heran. Kaum ein Elekt-
riker macht sich noch die Mühe, sich damit zu be-
schäftigen. 

Im Handwerk sind es gerade die Elektriker, die im Mo-
ment an allen Ecken und Enden gebraucht werden. 
Ich sage nur: Transformation der Wirtschaft, Energie-

wende – da sind gerade Elektriker heiß begehrt. Mei-
nes Erachtens liegt in diesen Bereichen viel mehr Po-
tenzial. Deshalb glaube ich nicht, dass allzu viele 
Handwerksbetriebe Geräte reparieren wollen. 

(Beifall von der FDP – Norwich Rüße [GRÜNE]: 
Also wegschmeißen?) 

– Nein, deshalb sind Reparaturwerkstätten ein gutes 
Thema. Bei uns im ländlichen Raum zum Beispiel 
gibt es die aber gar nicht. Ich bin froh, dass wir zum 
Beispiel ein Repaircafé bei uns im Dorf haben. Es 
wird ehrenamtlich von der Katholischen Arbeitneh-
mer-Bewegung betrieben. Die Leute können dort hin-
gehen. Da ist es kostenlos; die Leute spenden an-
schließend etwas an den Verein und gehen glücklich 
nach Hause, wenn die Reparatur erfolgreich war. 
Diese Einrichtung würde aber nicht von Ihren Repa-
raturbonuszahlungen profitieren, weil die Leistung 
ehrenamtlich angeboten wird. Ich glaube eher, dass 
einige zukünftig sogar ihren Betrieb einstellen wür-
den, was ich vor allem bei uns im ländlichen Bereich 
schade fände. Gerade wenn sich ehrenamtlich enga-
giert wird, finde ich das sehr unterstützenswert. Das 
sollte man hier nicht konterkarieren. 

In Ihrem Antrag schreiben Sie davon, es unbürokra-
tisch zu machen. Beim Lesen wird aber deutlich, 
dass es wieder bürokratisch ist. Sie wollen eine On-
lineversion für die Beantragung. Das muss, wie die 
Kollegen schon gesagt haben, überprüft werden etc. 
Sie wollen aber auch noch, dass es analog in Formu-
larform angeboten wird. Da sind wir dann wieder da-
bei, zusätzliche Bürokratie zu schaffen. 

In Ihrem Antrag schreiben Sie außerdem, ohne es 
genauer zu definieren, dass es Partnerbetriebe für 
den Reparaturbonus geben solle. Heißt das, dass 
nur Partnerbetriebe das machen dürfen, dass also 
nicht jeder Handwerker eine solche Reparatur vor-
nehmen darf? Das ist ein bisschen unklar. 

Bevor man ein solches neues Fass mit staatlichen 
Mitteln aufmacht, wäre es doch viel besser, wenn wir 
gerade jetzt, wo es das Recht auf Reparatur in der 
EU gibt, durch Werbung auf die gegebenen Möglich-
keiten und die Betriebe, die noch Reparaturen durch-
führen, aufmerksam machten. 

(Beifall von der FDP) 

Der Handwerksbetrieb sollte ein Symbol, ein Zeichen 
haben „Hier wird repariert“ oder Ähnliches. Das wäre 
viel hilfreicher.  

Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. – Die meis-
ten hier dürften noch das Nokia 3210 kennen. Es war 
eines der beliebtesten Handys. 1999 ist es auf den 
Markt gekommen. Aber irgendwann muss man auch 
sagen: Erstens gibt es dieses Handy heute auf dem 
Gebrauchtmarkt so günstig, dass man es gar nicht 
mehr repariert bekommt, und zweitens ist der tech-
nologische Fortschritt so groß, dass man sich viel-
leicht auch irgendwann von dem guten Stück verab-
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schieden sollte, weil die Technik sehr weit vorange-
gangen ist. 

Ich freue mich auf die weiteren Beratungen. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP) 

Präsident André Kuper: Danke, Herr Kollege. – Für 
die AfD spricht ihr Abgeordneter Herr Schalley. 

Zacharias Schalley (AfD): Herr Präsident! Werte 
Damen und Herren! „Hast du Hammer, Zange, Draht, 
kommst du bis nach Leningrad.“ Diesen hemdsärme-
ligen Spruch nutzten DDR-Bürger, wenn sie lange 
Strecken mit ihrem Trabi fahren mussten. Jeder 
wusste: Auf die Qualität von Produkten kannst du 
dich in der sozialistischen Mangelwirtschaft nicht ver-
lassen. Der Waren- und Qualitätsmangel zwang 
alle – außer die sozialistischen Parteibonzen –, aus 
der Not eine Tugend zu machen: Hilf dir selbst, in-
dem du reparierst. 

Die SPD, die ja mental auch auf dem Weg nach 
Leningrad ist, hat nun ihr Interesse an der Reparatur 
von Kühlschränken und Toastern entdeckt. Wenn 
das marode Gesundheitssystem, das Schulsystem, 
die Rente oder auch nur die Infrastruktur nicht repa-
riert werden können, so soll wenigstens der Elektro-
schrott reduziert werden, denken sich die Genossen. 
Ob sie dort mehr Expertise haben als in der Politik, 
wage ich zu bezweifeln. 

Als Umwelt- und Heimatschützer liegt mir die von 
Ihnen anvisierte Reduktion von Elektroschrott natür-
lich am Herzen. Auch die schwarz-grüne Landesre-
gierung zeigt eindrucksvoll, wie wichtig ihr die Nach-
haltigkeit ist, indem sie jeden freien Fleck in NRW mit 
Windrädern zupflastert. 

Der Bauernsohn und Umweltpolitiker Herbert Gruhl 
hat in seinem Klassiker „Ein Planet wird geplündert“ 
einen Aspekt bei der Wiederverwendung von Altma-
terialien hervorgehoben, der immer wieder gerne 
ausgespart wird: Kein Rohstoff ist umsonst. Heute 
müssen wir hinzufügen: Nicht einmal der Wind für die 
Windindustrieanlagen ist umsonst. 

Eine einzige dieser gigantischen Beleidigungen für 
Natur und Ästhetik hinterlässt nun einmal mit den Ro-
torblättern satte 30 t nicht recycelbaren Sondermüll. 
Sie werden ganz schön viele Mikrowellen und Kaf-
feemaschinen reparieren müssen, um ein einziges 
ausgedientes Windrad auszugleichen. Doch zum 
Glück und im Sinne der zeitgeistigen grünen Nach-
haltigkeit landen die Rotoren ja nicht auf unseren 
Müllkippen, sondern werden nach Ablauf ihrer Le-
bensdauer freundlicherweise im weit entfernten Aus-
land in die Erde gekippt und verbuddelt – globali-
sierte Umweltverschmutzung für das gutmenschliche 
Gewissen in NRW; das N steht für Nachhaltigkeit. 

Sich also mit dem Einsparpotenzial beim Elektromüll 
kleiner Haushalte zu beschäftigen, während die Ein-
heitsparteien unser Land mit ihrem politischen 
Schrott zumüllen, zeigt, dass die Prioritäten hierzu-
lande nicht falscher gelegen sein könnten. 

Trotz aller ökologischen Widersprüche ist der Ansatz 
von Erhalt statt Konsum begrüßenswert. Das Recht 
auf freie und eigenständige Reparatur ist ein wichti-
ges Gut, sowohl für die Lebensdauer von Geräten als 
auch für die Autonomie des Verbrauchers und natür-
lich für die Umwelt. Schließlich sollten wir keine Weg-
werfgesellschaft des enthemmten Konsums sein, 
sondern eine Gesellschaft, die Güter wertschätzt, 
verantwortlichen Umgang honoriert und auch das 
Wissen um Reparaturtechniken bewahrt. 

In Wegwerfgesellschaften und auch in der schönen 
neuen Welt der sogenannten erneuerbaren Energien 
wird noch ein weiteres wichtiges Detail, das eigent-
lich selbstverständlich ist, gern vergessen oder un-
terschlagen. Herbert Gruhl wies darauf schon vor 
fast 50 Jahren hin. Eine Wiederverwendung von 
Energie ist nicht möglich, nur die von Rohstoffen. 

Gruhl schlägt daher vor, erstens auf eine Erhöhung 
der Nutzungsdauer der Produkte hinzuwirken, zwei-
tens Produkte stärker im Hinblick auf die Wiederver-
wendung zu gestalten und drittens die Forschung da-
hin gehend zu unterstützen. Er sagt viertens auch, 
dass die originären Rohstoffe eigentlich teurer sein 
müssten als die wiederverwendeten Materialien. Erst 
dann, fünftens, bringt er auch die Subventionierung 
reparierfähiger Gegenstände ins Spiel. 

Doch die Wegwerf- und Konsumgesellschaft als Folge 
des enthemmten Globalkapitalismus hat daran kein 
Interesse. Ein Beispiel: Wir alle müssten wissen, dass 
es technisch möglich wäre, eine Glühbirne zu bauen, 
die nicht kaputtgeht. Doch man tut es nicht, weil es ja 
schlecht fürs Geschäft wäre; denn dann bräuchte man 
irgendwann keine Glühbirnenhersteller mehr. 

Apropos Geschäftemacher: Mit Ihrer Subventions-
idee wird sich eine Goldgräberstimmung entwickeln, 
bei der windige Geschäftemacher durch Betrug und 
Missbrauch diese Subventionen abgreifen wollen, 
ähnlich wie während Corona überall Hersteller von 
Masken oder Schnelltestzentren wie Pilze aus dem 
Boden schossen. 

Das im Antrag vielgepriesene Beispiel aus Öster-
reich zeigt das überdeutlich. Dort hatte die dafür zu-
ständige grüne Ministerin den Reparaturbonus be-
reits 2022 eingeführt. Nach einem Jahr wurden bei 
der gut angenommenen Förderaktion schon zig Be-
trugsfälle mit einem Schaden von rund 4 Millionen 
Euro aufgedeckt – vermutlich nur die Spitze des Eis- 
bzw. Müllbergs. 

Bei der Umsetzung einer subventionierten Reparatur 
liegt der Teufel im Detail. Und wenn man sich sonn-
tags nachmittags nach erfolgter Reparatur durch ein 
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Onlineportal klicken muss, um dort Formulare auszu-
füllen, und dazu ausgeblichene, Jahre alte Belege 
rauskramt, dann wird eine Neuanschaffung für viele 
wohl einfacher sein. Das Ausfüllen von Formularen 
darf nicht mehr Nerven kosten als die Reparatur 
selbst, und die Wartezeit auf die Erstattung darf nicht 
länger sein als die Gerätelebensdauer. 

Da die Grundidee des Antrags aber nicht verkehrt ist, 
werden wir einer Überweisung selbstverständlich zu-
stimmen. 

Während ich grundsätzlich ein Freund des Erhalts 
bin, so hoffe ich doch auf die Obsoleszenz der beste-
henden Regierungskoalition in Bund und Land, auch 
im Sinne des Verbrauchers und der Nachhaltigkeit. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Danke, Herr Schalley. – 
Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Neu-
baur in Vertretung von Herrn Minister Krischer. 

Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie: Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kolle-
gen der SPD, ich trage gleich zum Antrag vor, 
möchte aber zunächst ein paar Dinge ins rechte Licht 
rücken. 

Gerade diese Woche habe ich ein Unternehmen 
ausgezeichnet, das den Technologietransfer einer 
außeruniversitären Forschungseinrichtung in zukünf-
tige Arbeitsplätze übersetzt. In welchem Bereich? In 
einem Zukunftsbereich: Halbleiterproduktion. Wo-
mit? Mit einem dafür notwendigen Rohstoff: Silizium-
karbid. 

Was ist gelungen? Auf der Grundlage von recycelten 
Siliziumkarbidbestandteilen ist es gelungen, dass 
man 80 % weniger CO2 ausstoßen wird, dass man 
eine höhere Qualität im Endprodukt haben wird und 
dass man keine neuen Rohstoffe mehr einsetzen 
muss, sondern dahin kommt, wofür wir arbeiten, und 
zwar Hand in Hand – mit berechtigter Kritik aus der 
Opposition; das gehört in einer Demokratie dazu. 
Aber ich will es nicht stehen lassen, dass man hier 
unsere Heimat Nordrhein-Westfalen und unsere 
ideenreichen Beschäftigten, Wissenschaftler, Arbei-
terinnen und Arbeiter so schlecht hinstellt. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Uns als Landesregierung sind Reparaturbonuspro-
gramme als Mittel zur Abfallvermeidung und Schlie-
ßung von Kreisläufen bekannt. Wir verfolgen das 
klare Ziel, den primären Rohstoffverbrauch und das 
Downcycling zu senken und geschlossene Stoff-
kreisläufe im Sinne einer echten Kreislaufwirtschaft 
zu etablieren. 

Aktuell erarbeitet die Landesregierung eine Landes-
kreislaufwirtschaftsstrategie, federführend durch das 
Umweltministerium und das Wirtschaftsministerium 
unter Einbindung aller Ressorts. In einem mehrstufi-
gen Beteiligungsprozess werden Akteurinnen und 
Akteure aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und 
der Zivilgesellschaft eingebunden, um Handlungsan-
sätze und Maßnahmen zu entwickeln.  

Die EU gibt mit mehreren Richtlinien und Verordnun-
gen einen klaren regulativen Rahmen vor. Dazu zählt 
auch die vom EU-Parlament und -Rat im Jahr 2024 
beschlossene Richtlinie. Diese stärkt das Recht auf 
Reparatur mit mehreren konkreten Maßnahmen. 

Die Umweltministerkonferenz der Bundesrepublik 
hat in der 102. Sitzung am 7. Juni 2024 das Thema 
aufgegriffen und die Bundesregierung gebeten, dar-
über zu berichten, wie das von der EU beschlossene 
Recht auf Reparatur in nationales Recht umgesetzt 
werden soll. Außerdem sollen sinnvolle und unter-
stützende Maßnahmen für Deutschland erörtert wer-
den. Dabei soll der Bund auch die Erfahrungen mit 
den Reparaturbonusprogrammen in Thüringen und 
Sachsen sowie in Österreich und Frankreich berück-
sichtigen. Diese Berichte werden für die nächsten 
Umweltministerkonferenzsitzungen im November 
2024 und Frühjahr 2025 erwartet. Dieser Diskussion, 
liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, möch-
ten wir als Landesregierung nicht vorgreifen.  

Ein Reparaturbonusprogramm könnte nach der Be-
richterstattung durch die Bundesregierung auf der 
104. UMK geprüft werden. Die genaue Ausgestal-
tung wird dann im Kontext der Landeskreislaufwirt-
schaftsstrategie und unter Berücksichtigung der ver-
fügbaren Haushaltsmittel besprochen werden. 

Um das Recht auf Reparatur zu stärken und gleich-
zeitig die Angebotsstrukturen zu fördern, sind ver-
schiedene Maßnahmen notwendig. NRW hat in den 
letzten Jahren bereits wichtige Schritte unternom-
men. 

Im Januar 2024 haben wir den EFRE-Förderaufruf 
CircularCities veröffentlicht, dessen Schwerpunkt auf 
der Abfallvermeidung auf kommunaler Ebene liegt. 
Auch Angebote im Bereich von Reparaturdienstleis-
tungen werden dabei ermöglicht. Für dieses Pro-
gramm sind Fördermittel in Höhe von 27 Millionen 
Euro zur Verfügung gestellt worden, die in der letzten 
Woche für den zweiten Teil auf 34 Millionen Euro auf-
gestockt wurden. 

Institutionell fördert die Landesregierung die Ver-
braucherzentrale. Sie umfasst mehrere Ansätze, um 
gerade Verbraucherinnen und Verbraucher – Sie ha-
ben recht, die brauchen wir auch im Bewusstseins-
wandel für einen anderen Umgang mit Ressourcen – 
zu informieren und Anbieter für Reparaturdienstleis-
tungen zu unterstützen.  
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Auf der Internetseite gibt es umfassende Informatio-
nen zur Reparatur von defekten Elektrogeräten so-
wie zum Erwerb von gebrauchten, erneuerten oder 
generalüberholten digitalen Endgeräten und Elektro-
geräten als weitere nachhaltige und kostengünstige 
Alternative zum Neukauf.  

Das geförderte Projekt „MehrWert“ unterstützt – Ach-
tung – Bürgerinnen und Bürger, die sich für nachhal-
tiges Konsumverhalten einsetzen, zum Beispiel im 
Rahmen von Repair-Cafés, Repair-Werkstätten, Re-
pair-Initiativen. Diese gibt es quer durch das ganze 
Land, 376 an der Zahl, von Witten, Alfter, Düsseldorf, 
Hamm, Windeck, Lemgo, Essen über viele, viele an-
dere Städte und Gemeinden. 

Selbstwirksamkeit und Mitmachen werden ein ent-
scheidender Punkt sein, wie wir als Gesellschaft den 
bewussteren Umgang und die intelligente Nutzung 
von Rohstoffen erfolgreich zum Ziel führen. Auf einer 
Mitmachkarte, die im Rahmen des Projekts „Mehr-
Wert“ erstellt wurde, finden Verbraucherinnen und 
Verbraucher eine Übersicht über die 376 Repair-Ca-
fés in NRW.  

Ihr werdet das im Umweltausschuss entsprechend 
beraten. Der Umweltminister wird dann nicht zeit-
gleich auf einer Verkehrsministerkonferenz sein und 
dementsprechend sicherlich ganz gespannt den Be-
ratungen lauschen. – Danke schön. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr 
vor. Daher schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
18/10896 an den Ausschuss für Umwelt, Natur- und 
Verbraucherschutz, Landwirtschaft, Forsten und 
ländliche Räume. Die abschließende Beratung und 
Abstimmung sollen dort in öffentlicher Sitzung erfol-
gen. Ist jemand dagegen? – Das ist nicht der Fall. 
Möchte sich jemand enthalten? – Das ist auch nicht 
der Fall. Dann ist die Überweisungsempfehlung ein-
stimmig angenommen worden. 

Ich rufe auf: 

8 Rundfunkbeitrag gegenwärtig stabil halten 
und perspektivisch deutlich absenken – Das 
Land Nordrhein-Westfalen muss eine aktive 
Rolle in der bundesweiten Debatte über die 
Höhe und Angemessenheit der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkfinanzierung einnehmen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/10881 

Damit eröffne ich die Aussprache. Für die FDP 
spricht als Erster ihr Abgeordneter Herr Witzel. 

Ralf Witzel*) (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk nimmt mit seiner Grundversorgung an In-
formation, Kultur und Bildung eine wichtige Rolle für 
unser Land wahr. Er bietet ein Angebot gerade in den 
Feldern, die für die Gesellschaft bedeutsam sind und 
die allein durch werbefinanzierte private Veranstalter 
nicht hinreichend abgedeckt werden. Deshalb wird 
seine Existenz durch das Bundesverfassungsgericht 
geschützt und gesichert.  

Richtig ist allerdings auch, dass in vielen Bereichen 
über Jahre hinweg eine schleichende, aber kontinu-
ierliche Expansion der Angebote stattgefunden hat. 
Nahezu 100 Programme in Hörfunk und Fernsehen 
gibt es mittlerweile, flankiert von Mediatheken und 
umfangreichen Onlineportalen. 

Diese Expansion des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks geht weit über den eigentlichen Auftrag der 
Grundversorgung hinaus und sorgt zusammen mit 
teuren Sportrechten und immensen Pensionslasten 
für einen immer größeren Finanzbedarf, der von den 
pflichtigen Beitragszahlern aufgebracht werden 
muss. Die Forderungen nach der nächsten Erhö-
hung des Rundfunkbeitrags klopfen bereits an die 
Tür. Das ist die Auswirkung des mit einem konjunk-
turunabhängigen Finanzvolumen von über 10 Milliar-
den Euro ausgestatteten weltweit teuersten Systems 
eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das sich im-
mer neue Betätigungsfelder sucht.  

Wir alle sollten ein Interesse daran haben, dass der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk einerseits seinem 
journalistischen Auftrag der Grundversorgung ge-
recht wird und andererseits mit möglichst viel Akzep-
tanz seiner Beitragspflichtigen diesen auch erfüllen 
kann. Diese Beitragspflicht unterscheidet den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk von allen anderen Anbie-
tern und bringt deshalb natürlich eine besondere Ver-
antwortung mit sich.  

Die Medienminister der Länder haben nach den 
Skandalen beim rbb und der Grundsatzrede des 
WDR-Intendanten beim Hamburger Übersee-Club in 
den letzten Monaten über Reformen beraten, um den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk schlanker, effizienter 
und damit zukunftsfester aufzustellen. Wer in diesem 
Sinne an einer Modernisierung des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks arbeitet, der macht dies nicht als 
Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, son-
dern als jemand, der die Akzeptanz eines angemes-
sen dimensionierten öffentlich-rechtlichen Rund-
funks erhalten will.  

Dieser Anspruch gilt gleichermaßen für die Medien-
minister und Regierungschefs wie für die Opposition 
in den Parlamenten. Da mir bekanntlich an einer fai-
ren und redlichen Auseinandersetzung gelegen ist, 
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sage ich ausdrücklich: Herr Minister Liminski, Sie ha-
ben wichtige Fragen angesprochen und Ziele formu-
liert, die ich mir auch von anderen Ihrer Amtskollegen 
gewünscht hätte. 

Wenn Ihre Haltung in den Veröffentlichungen richtig 
wiedergegeben worden ist, dann haben Sie sich ge-
gen die Logik kontinuierlicher automatischer Bei-
tragserhöhungen ausgesprochen und ebenso dafür 
plädiert, die Presseähnlichkeit von Angeboten des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu unterbinden, da 
diese einen objektiv unfairen Wettbewerbsnachteil 
für alle privaten Medienhäuser darstellen, die sich 
dem täglichen Wettbewerb um zahlende Kunden 
stellen müssen. Im Sinne der Sache wünsche ich 
Ihnen größtmöglichen Erfolg dabei, diese Ziele in 
überzeugender Weise zu erreichen.  

Nach aktueller Berichterstattung sieht es kurz vor der 
entscheidenden Ministerpräsidentenkonferenz im 
Oktober 2024 aber leider nicht nach einem wirklich 
großen Wurf aus. Obwohl die Anzahl der Sender 
richtigerweise etwas reduziert werden soll, ist in Ih-
rem Kollegenkreis offenbar nicht einmal der Verzicht 
auf künftige Beitragserhöhungen konsentiert worden. 
Dabei brauchen wir einen großen Wurf. Wir sollten 
für eine echte Reformagenda eintreten, die diesen 
Namen auch verdient. Dazu gehören mehr Baustel-
len, die mit mehr Ehrgeiz bearbeitet werden müssen.  

Wir haben beispielsweise Minisendeanstalten wie 
Radio Bremen oder den Saarländischen Rundfunk, 
die überproportional teuer sind. Sie gehören in Mehr-
länderanstalten transformiert. Wir haben prominente 
Klangkörper, die sich internationaler Bekanntheit er-
freuen, aber nun wirklich kein Grund für Pflichtbei-
träge des nordrhein-westfälischen Beitragszahlers 
sein können. ARD und ZDF haben viele vergleich-
bare Angebote und sollten daher ebenso fusionieren 
wie alle Dienstleistungsbereiche, die heute noch jede 
Anstalt bei sich vorhält.  

(Beifall von der FDP) 

Sie sehen: Unser Reformehrgeiz und unsere Refor-
merwartungen sind sehr viel größer als das, was 
heute auf dem Tisch liegt. Statt Debatten über auto-
matische Erhöhungsmechanismen durch Indexie-
rung brauchen wir eine konsequente Strukturreform 
für eine Grundversorgung, die uns eine Absenkung 
des Rundfunkbeitrags realistisch in Aussicht stellt.  

(Beifall von der FDP) 

Wir sind gespannt, welche überzeugenden Reform-
erfolge uns die nordrhein-westfälische Landesregie-
rung in wenigen Tagen vermelden wird, und freuen 
uns über eine erneute Debatte dieses Antrags im 
Medienausschuss. – Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit.  

(Beifall von der FDP) 

Präsident André Kuper: Danke, Herr Kollege Wit-
zel. – Für die CDU spricht ihre Abgeordnete Frau 
Stullich. 

Andrea Stullich (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die FDP for-
dert in ihrem Antrag Maßnahmen, um den Rundfunk-
beitrag zu stabilisieren und perspektivisch zu sen-
ken. Herr Witzel, ich halte Ihre Betrachtungen zum 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk diesmal sogar – je-
denfalls in Teilen – für nachvollziehbar und differen-
ziert. In der Bewertung sehe ich manches anders und 
möchte auf einige Aspekte eingehen.  

Die Rundfunkkommission der Länder hat es in inten-
siver Arbeit geschafft, weitreichende Reformen auf 
den Weg zu bringen. Ziel ist es, den Auftrag quanti-
tativ zu begrenzen und qualitativ zu stärken. 

Zum Beispiel soll die Anzahl der Hörfunkprogramme 
von 69 auf 53 und die Zahl der Spartenprogramme 
von zehn auf fünf oder sechs reduziert werden. Onli-
neausspielwege sollen begrenzt, die Ausgaben für 
Sportrechte gedeckelt und die Sender zu mehr Zu-
sammenarbeit verpflichtet werden, um Mehrfach-
strukturen abzubauen. 

Sie schreiben dazu in Ihrem Antrag, dass diese Ent-
scheidungen grundsätzlich in die richtige Richtung 
gingen, aber zu zaghaft seien, 

(Ralf Witzel [FDP]: Ja!) 

obwohl das ehrlicherweise teilweise auch FDP-
Forderungen sind.  

(Ralf Witzel [FDP]: Genau!) 

So ambitioniert waren Reformen für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk wohl noch nie. 

(Beifall von der CDU) 

Radiosender zu reduzieren und Programme zusam-
menzulegen, die eine ähnliche Zielrichtung haben, 
das sind weitreichende Reformen. In Maßnahmen 
wie diesen sieht die Kommission, die den Finanzbe-
darf ermittelt, „beitragsrelevante Einsparpotenziale“, 
wie sie es nennt. Jetzt müssen die Verantwortlichen 
in den Sendern die Entscheidung treffen, um welche 
Programme das Angebot reduziert oder wie aus zwei 
ähnlichen Angeboten ein gemeinsames neues ge-
staltet werden kann. Die Politik kann und darf das 
nicht entscheiden, denn das wäre eine unzulässige 
Einmischung ins Programm gegen das Gebot der 
Staatsferne.  

Sie schreiben in Ihrem Antrag weiter, der angeblich 
so zaghafte Reformpfad müsse ausgebaut werden. 
Dazu solle insbesondere Nordrhein-Westfalen – Zi-
tat – „aktiv mit eigenen Konzepten und Lösungsvor-
schlägen beitragen.“ Herr Witzel, die Forderung ist 
nun wirklich obsolet, denn Nordrhein-Westfalen ist im 
Länderkreis mit Medienminister Liminski die treibende 
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Kraft für einen gründlichen Reformprozess, und zwar 
gerade im Hinblick darauf, die Reformen stärker in 
Verbindung mit der Beitragshöhe zu diskutieren. 

(Beifall von der CDU und Frank Jablonski 
[GRÜNE]) 

Produkte, Qualität und Struktur müssen überzeu-
gend sein, damit der Auftrag und das Angebot der 
Anstalten auch künftig noch von den Beitragszahlern 
akzeptiert werden. Natürlich wird der Reformprozess 
stetig weiterentwickelt. Das zeigt schon die hohe 
Taktung, in der wir hier im Hohen Haus in den ver-
gangenen zwei Jahren Änderungen am Medien-
staatsvertrag beraten und verabschiedet haben, 
nämlich eine Reform im öffentlich-rechtlichen Rund-
funk nach der anderen. Das ist Work in Progress. Die 
Dynamik hat erheblich zugenommen, weil es Re-
formdruck von allen Seiten gibt.  

Die FDP fordert in ihrem Antrag des Weiteren, die 
Landesregierung solle einen fairen Wettbewerb des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit privaten Medi-
enanbietern fördern. Das, Herr Witzel, haben wir 
schon 2019 mit Ihnen gemeinsam getan. Damals 
wurde Folgendes festgelegt: Texte von ARD und 
ZDF müssen Sendungsbezug haben. Die Telemedi-
enangebote dürfen nicht presseähnlich sein. Inzwi-
schen wissen wir: Das hat offenbar leider noch nicht 
gereicht.  

(Beifall von Ralf Witzel [FDP]) 

Deshalb wird das Verbot der Presseähnlichkeit im 
Reformstaatsvertrag auch deutlich nachgeschärft. 
„Texte sind nur noch sendungsbezogen und in Son-
derfällen […] möglich“, heißt es im Entwurf. Konkret 
werden Angebotsübersichten, Schlagzeilen zu aktu-
ellen Ereignissen und Barrierefreiheit genannt. Au-
ßerdem dürfen Texte online zum Zeitpunkt der Ver-
öffentlichung nur noch auf Sendungen Bezug neh-
men, die nicht älter als zwei Wochen sind.  

Lieber Herr Witzel, damit werden bestimmt auch in 
Ihrem Sinn dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk für 
seine Digitalangebote enge Grenzen gesetzt, damit 
private Medien noch Luft zum Atmen haben. 

Wir brauchen ein starkes duales Mediensystem und 
einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 
Dessen Programmauswahl bleibt vielfältig und breit 
aufgestellt, selbst wenn die Zahl von Sendern redu-
ziert wird, weil nicht mehr alles von jedem angeboten 
werden soll. 

Der gemeinsame Entwurf der Länder für ambitio-
nierte Reformen ist noch bis morgen in der öffentli-
chen Anhörung. Der Sonderbericht der Kommission, 
die den Finanzbedarf zu der Frage ermittelt, wo ge-
spart werden könnte, liegt seit dieser Woche auch 
vor. Ich freue mich daher auf die Beratungen im Aus-
schuss. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Präsident André Kuper: Danke, Frau Kollegin. – 
Für die SPD spricht die Abgeordnete Frau Blumental. 

Ina Blumenthal (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir beraten 
über einen Antrag der FDP, den Rundfunkbeitrag 
stabil zu halten und langfristig zu senken. Auf den 
ersten Blick scheint das Ansinnen den Bürgerinnen 
und Bürgern in diesem Land entgegenzukommen. 
Doch die Forderung vernachlässigt zentrale verfas-
sungsrechtliche und gesellschaftliche Aspekte, die 
ich an dieser Stelle sehr gern erläutern möchte. 

Der Rundfunkbeitrag ist keine willkürliche Gebühr, 
sondern basiert auf den Empfehlungen der unabhän-
gigen KEF. Diese Kommission stellt sicher, dass die 
öffentlich-rechtlichen Sender ihren verfassungsmä-
ßigen Auftrag erfüllen können, und das ist gut so. 
Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach betont, 
dass eine politische Einflussnahme auf den Rund-
funkbeitrag gegen die Rundfunkfreiheit verstößt. 

Ein pauschales Einfrieren oder auch eine Senkung 
des Beitrags würde den Prüfprozess der KEF unter-
graben. Wollen wir wirklich in eine Situation geraten, 
in der politisch festgestellt wird, was unabhängige 
Medien kosten dürfen? Ich kann für meine Fraktion 
ganz klar sagen: Wir wollen das nicht. 

(Beifall von der SPD) 

In Sachsen-Anhalt haben wir kürzlich gesehen, wo-
hin es führen kann, wenn eine Landesregierung eine 
KEF-Empfehlung blockiert. Es kam zur klaren Aus-
sage des Bundesverfassungsgerichts, dass dies ver-
fassungswidrig war. Solche Eingriffe gefährden die 
Unabhängigkeit des Rundfunks und damit eine zent-
rale Säule unserer Demokratie. 

Die FDP lehnt außerdem eine automatisierte Inde-
xierung unseres Rundfunkbeitrags ab. Doch eine In-
dexierung bedeutet nicht, dass der Beitrag willkürlich 
erhöht wird, sondern dadurch wird er lediglich den re-
alen Kosten angepasst, ähnlich wie es auch bei Ren-
ten oder Sozialleistungen der Fall ist. 

Eine Blockade dieser Dynamik würde notwendige 
Anpassungen verhindern und langfristig den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk, auf den wir so dringend 
angewiesen sind in Zeiten von Fake News, in Zeiten, 
in denen eine gesamte Generation nicht mehr weiß, 
woher sie eigentlich gesicherte und journalistisch 
gute Informationen bekommen soll. Damit untergra-
ben wir eine zentrale Säule unserer Demokratie. 

Herr Witzel, natürlich ist es wichtig – da sind wir uns 
alle einig –, über Reformen nachzudenken. Seit Sep-
tember liegen die Reformvorschläge vor, die ganz 
klare Schritte aufzeigen. Darüber werden wir noch 
diskutieren, da bin ich mir sicher. Wir wollen Doppel-
strukturen abbauen, wir wollen Spartenkanäle zeit-
weilig reduzieren und auch die Zahl der Radiopro-
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gramme senken. So lauten zumindest die Reform-
vorschläge. 

Das sind vermutlich notwendige Maßnahmen, um 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um den WDR 
zukunftsfähig zu machen, ohne gleichzeitig seinen 
Auftrag zu gefährden. Auch hier sind sich die demo-
kratischen Parteien einig. Wir wollen den demokrati-
schen Auftrag nicht gefährden. Ich bin sehr froh, dass 
wir uns da einig sind. 

Die Qualität des Angebots darf eindeutig nicht ge-
fährdet werden, weil der öffentlich-rechtliche Rund-
funk sehr vielfältig ist und verlässliche Inhalte liefert. 

Wenn wir noch mal einen genaueren Blick darauf 
werfen, dann sehen wir Formate von investigativen 
über kulturelle bis hin zu bildenden Programmen. 
Eine radikale Senkung des Beitrags, wie es die FDP 
an der einen oder anderen Stelle vorhat, würde diese 
Vielfalt und auch die Qualität erheblich gefährden. 
Eine funktionierende Demokratie braucht unabhän-
gige Medien, die im Dienst der Gesellschaft stehen 
und zur Meinungsbildung beitragen. 

Die Reformvorschläge der Rundfunkkommission 
sind ein Schritt in die richtige Richtung, da sie die Ef-
fizienz erhöhen und die Akzeptanz des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks stärken. 

Die Reformen dürfen aber nicht als Vorwand genutzt 
werden, um den Rundfunk zu schwächen. Wir alle 
müssen verantwortungsvoll handeln und die Unab-
hängigkeit sowie die Vielfalt unserer Medienland-
schaft schützen. Nur so erhalten wir eine wirklich 
starke und freie Medienlandschaft. 

Ich freue mich auf die weiteren Beratungen im Aus-
schuss. – Danke. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Blumenthal. – Für Bündnis 90/Die Grünen spricht die 
Abgeordnete von Marenholtz. 

Anja von Marenholtz (GRÜNE): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen der demokrati-
schen Fraktionen! Herr Witzel, offen gesagt habe ich 
mich gefragt, als ich diesen Antrag gelesen habe, 
warum Sie hier erneut ein Thema vortragen, bei dem 
der Prozess bereits in vollem Gange ist. Denn genau 
wie bei den Intendantengehältern im Sommer hat der 
Verwaltungsrat schon eine klare Beschlusslage 
dazu, dass es ein Weiter-so nicht geben wird. 

Trotzdem ist es nicht falsch, dass wir heute darüber 
reden. Das bietet die Gelegenheit, noch einmal klar-
zustellen, dass das Problem erkannt wurde. Dass 
Sie selbst erklären, dass Ihnen der öffentlich-rechtli-
che Rundfunk mit seinem verfassungsmäßigen Auf-
trag wichtig ist, freut mich persönlich sehr. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk befindet sich in ei-
nem Reformprozess. Sie wissen, dass die Rundfunk-
kommission vor zwei Wochen weitreichende Maß-
nahmen auf den Weg gebracht hat. Sie wissen auch, 
dass Einschnitte bei Radiowellen- und Spartensen-
dern anstehen. Gerade Letzteres soll den Sendern 
ermöglichen, ihren Auftrag und die Kosten flexibler in 
Einklang zu bringen. 

Sie kritisieren in Ihrem Antrag die Expansion und die 
starke Ausweitung der Angebote. Dazu hat Frau 
Stullich gerade schon ausgeführt. Es ist keine neue 
Information, dass hier Nachschärfungen im Raum 
stehen, die bestimmt richtig und wichtig sind. Daher 
meine ich, man könnte einen Haken daran machen 
und sagen, dass dies mittlerweile längst auf dem 
Weg ist.  

Selbstverständlich streben wir eine stabile Rundfunk-
gebühr an. Man darf aber nicht außer Acht lassen – 
auch Sie verweisen in Ihrem Antrag auf die Inflation –, 
dass die Rundfunkanstalten mit stark gestiegenen 
Kosten konfrontiert sind. Es reicht nicht aus, nur auf 
die sinkende Inflation hinzuweisen, denn das Sinken 
der Inflationsrate reduziert nicht automatisch die 
Preise auf das Vorinflationsniveau. Sie wissen, dass 
der WDR und andere öffentlich-rechtliche Anstalten 
außerdem mit stark gestiegenen Personalkosten kal-
kulieren müssen. Deswegen geht aus meiner Sicht 
Ihre Rechnung leider nicht auf.  

Sie betonen selbst wiederholt, dass unabhängiger 
und umfassender Journalismus sehr nötig ist. Dem 
stimmen wir ausdrücklich zu. Wenn Sie jedoch for-
dern, dass die angestrebte Konsolidierung zu einer 
Beitragssenkung führen soll, macht mir das persön-
lich Sorgen. Es besteht die Gefahr, dass der ÖRR 
durch vorschnelle Entscheidungen geschwächt wird. 
Das wollen Sie sicher auch nicht, denn dieses Inte-
resse verfolgt schließlich nur die Partei neben Ihnen. 

Es ist uns daher viel wichtiger, dass den Anstalten 
mit einer klaren Erwartungshaltung die Möglichkeit 
gegeben wird, die Umstrukturierungen klug und 
durchdacht anzugehen. Natürlich werden Beteiligte 
über ihren Schatten springen müssen – damit ist zu 
rechnen –, doch in den jüngsten Veröffentlichungen 
sehe ich einen starken Willen, schwierige Aufgaben 
anzupacken und den ÖRR zukunftsfest aufzustellen.  

Wie eingangs schon angeklungen, hat der Antrag 
meines Erachtens kein gutes Timing. Es wird Sie da-
her nicht überraschen, dass wir ihn in dieser Form 
dem Grunde nach ablehnen. Aber der Überweisung 
in den Ausschuss stimmen wir selbstverständlich zu 
und freuen uns über die weiteren Debatten. – Ich 
danke für die Aufmerksamkeit.  

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Kollegin von Marenholtz. – Für die AfD-Fraktion 
spricht jetzt der Abgeordnete Tritschler.  

Sven Werner Tritschler*) (AfD): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich freue 
mich immer über solche Anträge. Sie geben mir die 
Gelegenheit, über die neusten Schnitzer zu berich-
ten, die unsere Staatsfunkanstalten in der jüngeren 
Zeit geliefert haben. Ich muss sagen, sie liefern sehr 
zuverlässig.  

Ein aktuelles Beispiel ist die WDR/NDR-Coproduktion 
„Die 100“. Im Kleinen kannte man die Praxis schon 
länger: Scheinbar zufällig ausgewählte Passanten 
bei irgendwelchen Straßeninterviews erweisen sich 
bei ARD und ZDF auffallend oft als Parteifunktionäre 
oder Angehörige von Lobbyverbänden, ohne dass 
dies irgendwie kenntlich gemacht würde. Das macht 
dafür jetzt inzwischen der ÖRR Blog im Internet, so-
dass man es transparent nachlesen kann. 

Mit „Die 100“ haben sich die Staatsfunker wahrlich 
selbst übertroffen. Wenige Tage vor der Wahl in 
Brandenburg gab es eine Sendung mit dem Titel „Ist 
die AfD eigentlich ein Problem für die Demokratie?“. 

(Zurufe: Ja!) 

Was sagten die angeblich zufällig ausgewählten 100 
Teilnehmer? Wenig überraschend sagten sie mehr-
heitlich „Ja“. Einer davon lieferte vor laufender Kamera 
sogar noch rührselig eine Wandlung vom AfD-Saulus 
zum Paulus und wandte sich von den bösen Populis-
ten ab – fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein.  

So war es auch. Der Herr ist, wie sich inzwischen 
herausgestellt hat, Laiendarsteller und kann über 
eine Agentur gebucht werden. Mitunter macht er 
auch mal den Statisten beim Tatort. Dass das Zufall 
war, glaubt allenfalls vielleicht noch die geriatrische 
ARD-Stammzuschauerschaft, denn seine Agentur 
lieferte, wie sich inzwischen herausgestellt hat, gleich 
eine Reihe von Teilnehmern. Überdies konnten auf-
fallend viele Funktionäre linker Parteien im Publikum 
ausgemacht werden.  

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland – 
mit rund 9 Milliarden Euro Einnahmen der teuerste 
der Welt – kann sich eine schier endlose Reihe sol-
cher plumpen Manipulationsversuche leisten, weil er 
im Grunde nichts anderes ist als die aufgeblähte PR-
Abteilung eines Altparteienkartells.  

Insbesondere CDU und SPD müssen den Anstalten 
besonders dankbar sein, schließlich halten sie die 
immer älter werdende Stammwählerschaft ruhig, die 
derzeit noch die Macht garantiert. Frau Blumenthal 
hat das gerade dankenswerterweise sehr offen zu-
gegeben – Zitat –: Die SPD ist auf den ÖRR ange-
wiesen.  

(Ina Blumenthal [SPD]: Falsch!) 

Übrigens ist das keine sehr nachhaltige Strategie, 
aber die meisten hier im Saal könnte das vielleicht 
noch ins Pensionsalter retten.  

Derweil ist die Stimmung im Land mehr als eindeutig. 
Umfrage über Umfrage bestätigt, dass mehr als zwei 
Drittel der Bürger den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk in seiner jetzigen Form ablehnen.  

Damit wären wir bei der FDP. Die hat verdienterma-
ßen eine Wahl nach der anderen verloren und taucht 
am Wahlabend häufig schon gar nicht mehr mit ei-
nem eigenen Balken auf. In so einer Situation klam-
mert man sich – das ist menschlich verständlich – an 
jeden Strohhalm: Zwei Drittel der Wähler sind gegen 
etwas, die FDP braucht Wähler, also ist die FDP 
plötzlich auch dagegen – bis sie dann wieder irgend-
wann dafür ist.  

Ich weiß nicht, vielleicht hat so etwas früher mal funk-
tioniert, als die Menschen kein Internet hatten und 
wirklich auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 
ihr eigenes Gedächtnis angewiesen waren. Aber es 
ist ja alles bestens dokumentiert. Als Sie hier in NRW 
vor Kurzem noch an der Regierung beteiligt waren, 
haben Sie alles abgebügelt, was auch nur im Ansatz 
eine Reform der Öffentlich-Rechtlichen bedeutet 
hätte. Nicht nur das: Sie haben sogar dafür gestimmt, 
den Rundfunkbeitrag zu erhöhen und wiederholt da-
für gestimmt, einen Mann, der keinen Beitrag für et-
was zahlen wollte, was er nicht nutzt, ins Gefängnis 
zu stecken.  

Wir haben Sie hier sogar mit Ihrem eigenen Partei-
programm konfrontiert, meine Damen und Herren 
von der FDP, und wörtlich über eine Passage daraus 
abstimmen lassen, in der Sie angeblich eine Reform 
und Verkleinerung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks fordern. Was haben Sie gemacht? Sie haben 
gegen Ihr eigenes Parteiprogramm gestimmt.  

(Ralf Witzel [FDP]: Nein, gegen Ihren Antrag!) 

– Herr Witzel, bei aller persönlichen Wertschätzung, 
was soll das werden? Rechtspopulismus für Arme? 
Ich weiß es nicht.  

(Ralf Witzel [FDP]: Unverschämt!) 

Das glaubt Ihnen kein Mensch hier – vielleicht noch 
ein Tagesschau-Zuschauer, aber ansonsten wohl 
niemand mehr.  

Wer eine durchgreifende Reform und Verkleinerung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland 
möchte, der wählt die AfD. Der wird nicht bei nächs-
ter Gelegenheit wieder im Stich gelassen, wie es 
FDP-Wählern regelmäßig passiert.  

Und Ihnen, meine Damen und Herren, empfehle ich 
zum Abschluss noch eines: Wenn Sie Ihr politisches 
Überleben sichern wollen, dann versuchen Sie doch 
mal, nicht die Menschen zu täuschen, sondern been-
den Sie endlich die Ampel. Dann gibt es vielleicht am 
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Wahlabend auch wieder einen gelben oder magen-
tafarbenen Balken. – Vielen Dank. 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Danke, Herr 
Tritschler. – Für die Landesregierung spricht jetzt der 
Minister und Chef der Staatskanzlei Liminski.  

Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten, Internationales sowie Medien im 
Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Von 
diesem Redepult aus wurde nun schon häufig eine 
echte Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
gefordert. Wie Sie alle wissen, gibt es nun auch einen 
Entwurf des Reformstaatsvertrags, der vor wenigen 
Wochen durch die Ministerpräsidentinnen und Minis-
terpräsidenten der Öffentlichkeit zur Anhörung zur 
Verfügung gestellt worden ist.  

Die Tatsache, dass wir, Stand heute, weit über 
10.000 Stellungnahmen zu diesem Entwurf bekom-
men haben, zeigt ganz sicher eines: Dieses Werk 
verdient seinen Namen; denn wenn sich tatsächlich 
nichts tun würde, wie mancher hier suggeriert, dann 
würden sich nicht so viele Menschen dazu zurück-
melden. 

(Beifall von der CDU) 

Das Interesse und die Beteiligung sind also groß. 
Deswegen bin ich dankbar für diesen Antrag der 
FDP. Er bietet mir die Gelegenheit, noch einmal zu 
schildern, wo wir aktuell in diesem Reformprozess 
stehen. Herr Witzel hat es gesagt: Wir haben als Lan-
desregierung – auch ich persönlich als Medienminis-
ter – angekündigt, dass wir bei diesem Schritt die 
Phase der Trippelschritte in der deutschen Medien-
politik verlassen und zu einem echten Reformstaats-
vertrag kommen wollen.  

Wir haben hart daran gearbeitet, alle an diesem Pro-
zess Beteiligten – Länder, Sender, KEF und an-
dere – darauf zu verständigen, dass wir im vierten 
Quartal dieses Jahres tatsächlich die Dinge zusam-
menbinden und auch zusammen sehen. Ich bin froh, 
dass wir heute sagen können, dass dafür nun ein ge-
eigneter Entwurf vorliegt.  

Ich will auch sagen, mit welchem Mindset, mit wel-
cher Grundeinstellung wir das tun. Dieser Landesre-
gierung und mir persönlich als Medienminister ist es 
wichtig, dass wir auch in Zukunft einen starken öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Was meine ich 
damit? Ich meine damit einen öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk, der publizistisch tatsächlich wirksam ist 
und der gesellschaftlich breit akzeptiert wird. Das ist 
für ein pflichtfinanziertes Rundfunksystem conditio 
sine qua non; das ist notwendig. Damit sind wir schon 
sehr schnell beim Thema „Rundfunkbeitrag“, wo-
rüber aus meiner Sicht auch in den nächsten Mona-
ten entschieden werden muss.  

Es gibt zwei Seiten einer Medaille. Die Reform ist das 
eine, und die andere Frage ist: Wie werden wir künf-
tig die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks sicherstellen? Dazu brauchen die Sender Klar-
heit. Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, es ge-
hört deshalb zur Redlichkeit in der Debatte, dass wir 
als Länder hierzu in den nächsten Monaten Position 
beziehen. Für ein solches, pflichtig finanziertes 
Rundfunksystem ist die Akzeptanz nicht irgendeine 
Größe, sondern die entscheidende. 

(Beifall von Ralf Witzel [FDP]) 

– Danke, Herr Witzel. 

Die Akzeptanz hängt aus meiner Sicht ganz klar da-
von ab, ob es sich um ein bereicherndes, tatsächlich 
qualitätsvolles Angebot handelt, und natürlich auch 
vom Preis. Das gehört zusammen, und das müssen 
alle akzeptieren, die sich an dieser Debatte beteili-
gen.  

Ich habe mich bekanntermaßen seit vielen Jahren für 
Beitragsstabilität eingesetzt. Aber die wird man nicht 
erreichen, indem man einfach pauschal jede Erhö-
hung ablehnt. Wenn man im Rahmen der gegebenen 
Verfassungssituation zu einer solchen Beitragsstabi-
lität kommen will, dann muss man dafür Ideen liefern.  

Das haben wir mit diesem Entwurf getan – ganz we-
sentlich auch aus Nordrhein-Westfalen heraus –, und 
dass wir ernsthaft daran gearbeitet haben, sieht man 
daran, dass wir als Länder der KEF zusätzliche Ideen 
zur Begutachtung zur Verfügung gestellt haben, um 
zu erfahren, was das für den Beitrag bringen 
würde. – Ich glaube, dass daraus jetzt einige Dinge 
in unsere finale Entscheidung einfließen werden. 

Für uns ist wichtig, dass wir endlich dazu kommen, 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von seinem Pro-
dukt aus zu denken. Es geht also um gute journalis-
tische Angebote, die bei den Nutzerinnen und Nutzer 
landen, statt bei jeder Reform zu fragen: Was haben 
wir an Strukturen, und wie können wir möglichst viel 
davon erhalten? – Das ist der falsche Weg. Wir müs-
sen vom Produkt aus denken. 

(Beifall von der CDU) 

Deswegen sage ich: Ja, es handelt sich um einen 
großen Wurf, weil wir Mehrfachstrukturen abbauen, 
weil wir Entscheidungswege klarer fassen und weil 
wir dafür sorgen, dass Aufgaben künftig effizienter 
und sparsamer wahrgenommen werden.  

Ich erwarte diese Verantwortung für das Ganze nicht 
nur von den Ländern, sondern auch von den Sen-
dern. Es kann nicht sein, dass das Intendantenprin-
zip nur für die Freiheit des Programms gilt, aber für 
alle unschönen Entscheidungen, was Strukturen an-
geht, andere zuständig sein sollen. Das geht nicht. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Deshalb werden wir dafür sorgen, dass gerade im 
Onlinebereich – ob bei der Mediathek, Apps oder den 
Social-Media-Kanälen – künftig mehr gemeinsam 
gemacht wird, dass für viele Programmangebote 
klare Verantwortung, ein Federführerprinzip, gilt, 
dass wir klarere Aufsichtsstrukturen haben, dass wir 
Schwerpunkte mit Blick auf die Spartenkanäle bilden 
und dass wir natürlich auch bei den Hörfunkwellen zu 
einer merklichen Reduzierung kommen.  

Das alles sind Dinge, die man sich früher häufig vor-
genommen hat, die aber häufig später nicht rausge-
kommen sind. Bei diesem Entwurf des Reformstaats-
vertrags sorgen wir dafür.  

Wir aus Nordrhein-Westfalen haben außerdem dazu 
beigetragen, dass auch die anderen Medienanbieter 
in den Blick genommen werden – Stichwort „Presse“, 
Stichwort „Privatrundfunk“. Das ist auch mir persön-
lich wichtig; denn es ist nur dann wirklich ein ganz-
heitliches Werk, wenn wir alle Akteure am Medien-
markt im Blick haben und uns nicht nur um den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk kümmern. Das ist im 
Sinne der Medienvielfalt und damit auch im Sinne un-
serer Demokratie. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Minister Liminski. – Der guten Ordnung halber 
sei darauf hingewiesen, dass der Minister seine Re-
dezeit um 47 Sekunden überzogen hat. Ich sehe 
aber keine weiteren Wortmeldungen. Somit sind wir 
am Schluss der Aussprache.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
18/10881 an den Ausschuss für Kultur und Medien. 
Die abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer stimmt der 
Überweisungsempfehlung zu? – Das sind die Frakti-
onen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP 
und AfD. Wer stimmt dagegen? – Niemand. Wer ent-
hält sich? – Niemand. Damit ist diese Überweisungs-
empfehlung angenommen. 

Wir kommen zu: 

9 Hessen und Bayern machen es vor: Pflicht zur 
Anwendung der deutschen Rechtschreibung 
im dienstlichen Schriftverkehr 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 18/10888 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion der AfD dem Abgeordneten 
Tritschler das Wort. 

Sven Werner Tritschler*) (AfD): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer von 
1933 bis 1945 dazugehören und seine Treue zu den 
Herrschenden signalisieren wollte, der sprach von 
„Volksgenossen“, „Ostmark“ und „Gefolgschaft“ an-
statt von „Mitbürgern“, „Österreich“ und „Mitarbei-
tern“.  

Wer von 1949 bis 1989 nicht in Schwierigkeiten ge-
raten wollte, der sprach im Osten Deutschlands von 
„Genossen“, „Werktätigen“ und „nichtsozialistischem 
Ausland“ anstatt von „Kollegen“, „Arbeitnehmern“ 
und dem „Westen“.  

Wer heute in Russland seine Regimetreue zeigen 
möchte, der spricht von einer „militärischen Spezial-
operation“ anstatt von „Krieg“ oder gar „Angriffskrieg“ 
in der Ukraine.  

Sprachregeln – geschrieben oder ungeschrieben –, 
mit denen man, vorsichtig ausgedrückt, seine Zuge-
hörigkeit zu irgendeinem Mainstream signalisieren 
kann, sind also weder eine deutsche Besonderheit 
noch eine Besonderheit unserer Zeit. 

Wer in Deutschland 2024 anzeigen will, dass er ein 
besonders guter woker, gerechter und aufrichtiger 
Staatsbürger ist, sagt zum Beispiel „Redepult“ statt 
„Rednerpult“. 

(Tim Achtermeyer [GRÜNE]: Das sagt wirklich 
niemand!) 

Er sagt „Mitgliederinnen“ statt „Mitglieder“ oder, wie 
unlängst ein WDR-Moderator, „Krankenschwes-
ter*innen“.  

Jetzt kann man das belächeln oder sich darüber 
freuen, dass sich die intellektuell nicht Satisfaktions-
fähigen selbst markieren, und natürlich darf jeder re-
den wie er möchte. Sanskrit, Esperanto, Platt oder 
sonst etwas: Alles ist erlaubt, 

(Zuruf von Tim Achtermeyer [GRÜNE]) 

wenn – das ist die ausdrückliche Bedingung – man 
das in eigener Sache und eben nicht als Hoheitsträ-
ger tut. Deshalb ist auch das vermeintliche Gegenar-
gument, das der eine oder andere sicher schon auf 
seinem Zettel hat, 

(Zuruf von Elisabeth Müller-Witt [SPD]) 

dass wir hier die Verbotspartei seien, weil wir etwas 
verbieten wollen, Blödsinn. Wer für diesen Staat tätig 
ist, muss sich eben an Verbote und an Gebote hal-
ten, wenn er mit den Bürgern unseres Landes um-
geht. Er darf den Menschen nicht ein ideologiegetrie-
benes Projekt irgendeiner Pseudoelite aufzwingen, 
das keinerlei Rückhalt in der Bevölkerung hat. 

Umfrage über Umfrage zeigt: 70 % bis 80 % der Men-
schen im Land lehnen die Gendersprache bzw. gen-
dergerechte Sprache ab. Im Übrigen ist darunter 
auch stets eine große Mehrheit an Frauen, denen 
dieses Projekt angeblich dienen soll.  
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Aber das ficht Sie nicht an. Schritt für Schritt wird es 
in staatliche Schriftstücke, in Formulare und in Ver-
lautbarungen eingeschleust und so mehr und mehr 
normalisiert. Sie werden gleich sagen, dass das ja 
niemand machen muss. So einfach ist es aber nicht. 

Auch von 33 bis 45 und von 49 bis 89 gab es kein 
Sprachgesetzbuch, und auch hier hat man die poli-
tisch korrekte Sprache Schritt für Schritt informell in 
die Köpfe der Menschen verpflanzt. Wer sich nicht 
als Regimegegner, als Ewiggestriger oder gar als 
Reaktionär markieren wollte, hat brav nachgebetet, 
was ihm von oben vorgegeben wurde. 

(Tim Achtermeyer [GRÜNE]: Sie haben echt 
Angst vor dem Genderstern! Das ist echt pein-
lich! – Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Ja!) 

Schülerinnen, Schüler und Studenten erleben das 
schon heute schon landauf, landab. Wer keinen 
Punktabzug von seiner feministisch bewegten 
Deutschlehrerin oder seinem Dozenten an der Uni-
versität haben möchte, der gendert besser seinen 
Aufsatz oder seine Hausarbeit. 

Deshalb noch einmal und in aller Klarheit: Wir wollen 
keine Einmischung des Staates in den Sprachge-
brauch der Menschen. Genau deshalb wollen wir 
auch, dass diejenigen unter uns, die für diesen Staat 
handeln, die deutsche Sprache in der Form verwen-
den, die hergebracht ist und von anerkannten Instan-
zen wie dem Rat für deutsche Rechtschreibung emp-
fohlen wird. Eigentlich ist das selbstverständlich, 
aber in Deutschland 2024 muss man das vielleicht 
noch einmal festhalten. 

(Zuruf von Tim Achtermeyer [GRÜNE]) 

Dieser Auffassung sind offenbar nicht nur gesicherte 
Rechtspopulisten wie ich, 

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Ach, das ist doch 
schön!) 

sondern zum Beispiel auch die bayerische Landes-
regierung, die im vergangenen März das Gendern in 
den Behörden des Freistaats untersagt hat. Jetzt 
können Sie zu Recht einwenden, dass das bei Mar-
kus Söder nicht viel heißen muss und im nächsten 
Jahr wieder anders sein kann. 

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Jetzt kommt 
Hessen!) 

Dann schauen wir halt einmal nach Hessen. Dort re-
giert Schwarz-Rot, und dort gibt es seit diesem Jahr 
auch entsprechende Regeln. Nur die NRW-CDU 
rührt sich nicht, während Friedrich Merz, der auch 
Angehöriger der NRW-CDU ist, öffentlich gegen die 
Gendersprache agitiert. Man wirft sich lieber vor dem 
grünen Koalitionspartner in den Staub.  

Wir hingegen stehen zur Pflege und zum Erhalt unse-
rer Sprache und gegen ideologisch totalitäre Sprach-

vorschriften und bitten um Unterstützung für diesen 
Antrag. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD – Tim Achtermeyer 
[GRÜNE]: Ihre Anträge werden immer lang-
weiliger! Angst vor dem Genderstern sagt viel 
über Sie aus! – Gegenruf von Sven Werner 
Tritschler [AfD]) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Danke, Herr 
Tritschler. – Für die Fraktion der CDU spricht jetzt der 
Abgeordnete Okos. 

Thomas Okos*) (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Erlauben 
Sie mir vorab die Bemerkung, dass es schon beacht-
lich ist, dass sich die AfD, die sonst in diesem Hause 
keinen guten Ton pflegt, hier als Hüter der Recht-
schreibung und Sprache aufspielt. 

(Beifall von der CDU, der SPD und den 
GRÜNEN) 

Im Antrag lautet die erste Forderung „Pflicht zur An-
wendung der deutschen Rechtschreibung im dienst-
lichen Schriftverkehr“. Das ist gegeben. Ich weiß 
nicht, welche Texte Sie sehen, aber alles, was ich in 
diesem Land wahrnehme, ist in unserer deutschen 
Amtssprache geschrieben. 

Der zweite Punkt – darum geht es Ihnen ja, auch 
wenn Sie das hier abstreiten – ist ein Genderverbot. 
Das geht eindeutig aus Ihren Zeilen hervor. Sie tun 
so, als wären alle unsere Texte mit Genderstern-
chen, Bindestrichen, Binnen-I oder Ähnlichem durch-
drungen. Diesen Eindruck wollen Sie ganz bewusst 
vermitteln. 

Wenn man sich Pressemitteilungen des Landes an-
schaut oder auch die Ministerien betrachtet, wird 
man feststellen, dass das nicht der Fall ist. Das zeigt 
wieder einmal Ihren schlechten Stil. Sie verschärfen 
hier Unwahrheiten und wollen einfach nur die Bevöl-
kerung blenden. Das ist es. 

Nur nebenbei: Sprache ist viel mehr als nur die Ein-
haltung von Rechtschreibung. Sprache ist auch ein 
Ausdruck von Respekt und Einfühlungsvermögen, 
indem man aufeinander zugeht, in den Dialog kommt 
und das Gemeinsame und das Verbindende sucht. 
All das vermisse ich in Ihrem Antrag. 

Zu der Sache an sich gibt es auch ein gutes Zitat von 
unserem Ministerpräsident Hendrik Wüst in der FAZ 
vom April 2024. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsi-
denten:  

„Das Gendern spielt bei uns in Nordrhein-Westfa-
len keine große Rolle. Die beste Antwort auf kul-
turkämpferische Ansätze ist nicht Kulturkampf, 
sondern Gelassenheit. Und Sie sehen mich in 
dieser Frage sehr gelassen, weil ich weiß, dass 
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viele der damit verbundenen Dinge bei den Men-
schen im Alltag überhaupt keine Rolle spielen.“ 

Machen Sie das also nicht zum Thema, denn wir ha-
ben viel größere vor der Brust. Wir werden uns auch 
ohne Sie um die echten Probleme in diesem Land 
kümmern. Wir werden Ihren Antrag ablehnen. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der CDU, der SPD und den 
GRÜNEN) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Kollege Okos. – Für die Fraktion der SPD 
spricht jetzt die Abgeordnete Müller-Witt. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Par-
teien! Ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident: 

„Die deutsche Sprache gehört zu den bedeu-
tendsten Kulturgütern und ist als das zentrale 
Identitätsmerkmal unseres Volkes unter allen 
Umständen erhaltenswert; […]“. 

Mit dieser Feststellung im Antrag unterstellen Sie von 
der AfD, dass, wer gegen Ihren Antrag sei, die deut-
sche Sprache abschaffen wolle.  

Nein, wer gegen Ihren Antrag ist, will, dass sich die 
deutsche Sprache weiterentwickeln kann. In der Wei-
terentwicklung von Sprache zeigt sich auch eine Wei-
terentwicklung von Gesellschaft. Dass Sie das für 
falsch halten, bringen Sie permanent zum Ausdruck.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Ver-
einzelt Beifall von der CDU) 

Im Vorgestern stehenzubleiben ist für Sie das Ge-
stalten von Heute. Dazu hätte es Ihres Antrags nicht 
bedurft.  

(Vereinzelt Beifall von der SPD und der CDU) 

Während im Einführungstext des Antrags noch der 
hessische Wirtschaftsminister zitiert wird, der betont, 
dass die hessische Landesverwaltung einheitlich 
festgelegt hat, wie eine geschlechtergerechte und 
verständliche Sprache aussehen soll, wittern Sie in 
Ihren Feststellungen eine ideologische Einfluss-
nahme. Also geht es gar nicht um den Inhalt dessen, 
was der hessische Minister gesagt hat, sondern nur 
um den untauglichen Versuch, einen SPD-Politiker 
ins Feld zu führen.  

Aber was verbirgt sich hinter Ihrem Ansatz? Es ist 
schlichter Antigenderismus.  

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Dazu ein passendes Zitat:  

„Der Anti-Genderismus macht gegen die Gender 
Studies, Gender Mainstreaming und die Sichtbar-
keit von LSBTIQ* in der Gesellschaft Stimmung.“ 

– So das BMFSFJ.  

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Dann muss es 
ja stimmen!) 

Da kann ich nur feststellen: Genau das machen Sie 
mit Ihrem Antrag. – Das Bundesministerium führt 
weiter aus: 

„Hinter den Anti-Gender-Initiativen steht eine po-
litische Allianz aus Gruppierungen, zwischen de-
nen es große Unterschiede, aber auch Über-
schneidungen gibt. Sie sind global vernetzt und 
zielen darauf ab, ihren politischen Einfluss auszu-
bauen. So ist der Anti-Genderismus ein ideologi-
sches Bindeglied zwischen christlich-fundamen-
talistischen Akteur*innen, Initiativen und Parteien 
aus dem völkischen, rechtspopulistischen und 
rechtskonservativen Spektrum sowie antifeminis-
tischen Männerrechtsaktivisten.“ 

Nachzulesen ist dies beim BMFSFJ, und zwar unter 
„Regenbogenportal.de“.  

Quod erat demonstrandum! Ihr Antrag ist der beste 
Beweis dafür. Genderideologie ist ein Kampfbegriff, 
der neben anderen dazu verwendet wird, alle Bemü-
hungen um Gendergerechtigkeit abzuwerten oder lä-
cherlich zu machen. Das ist Ihr eigentliches Ziel.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Ver-
einzelt Beifall von der CDU) 

Wir stimmen der Überweisung zwar zu, aber ich kann 
Ihnen jetzt schon versichern: Wir werden Ihren An-
trag im Ausschuss garantiert ablehnen. – Vielen Dank.   

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Ver-
einzelt Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Müller-Witt. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht jetzt die Abgeordnete Grothus. 

Antje Grothus (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleg*innen der demokratischen Frakti-
onen! Freiheit, Selbstbestimmung, Selbstentfaltung 
und ein akzeptierendes Miteinander sind Grundpfei-
ler unserer Demokratie.  

Deshalb überrascht es mich nicht wirklich, dass die 
antidemokratische AfD hier einen Antrag präsentiert, 
der mal wieder die nächste Runde des immer glei-
chen Kulturkampfes einläuten soll. Denn, meine sehr 
verehrten Kolleg*innen der demokratischen Fraktio-
nen, in Wahrheit geht es hier nicht um Lesbarkeit, 
Grammatik oder Satzbau. Es geht allein darum, dass 
die AfD und ihr vorgelagerter Medienraum immer 
neue Schlagzeilen brauchen. Ihr geht es darum, 
Probleme aus der Luft zu erfinden und aufzubau-
schen. Sie wollen Öl ins selbstentfachte Feuer der 
gesellschaftlichen Spaltung gießen.  
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(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Ver-
einzelt Beifall von der CDU) 

Mit dieser Politik stacheln Sie Menschen gegenei-
nander auf und schaffen den Nährboden für Frauen- 
und LSBTIQ*-Feindlichkeit, die viel zu oft nicht bei 
der Sprache bleibt, sondern in körperlicher Gewalt 
mündet. Gewalt ist das Kerngeschäft dieser faschis-
tischen Strategie.  

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der 
SPD) 

Unsere friedliche und freie Gesellschaft lebt von Viel-
falt, Toleranz und einem bunten Miteinander. All dies 
verachtet die AfD und will uns mit ihrem Antrag Ver-
einheitlichung, Konformität und ein generisches Mas-
kulinum aufzwängen. Sie wollen auf diese Weise 
sprachlich und gedanklich ein Abweichen von der 
männlichen Norm unterdrücken und behaupten fälsch-
licherweise, so eine entgenderte, neutrale Sprache zu 
erschaffen.  

Wenn ich mir die AfD-Fraktion hier so anschaue: Es 
muss bestimmt ziemlich anstrengend sein, den gan-
zen Tag vom starken Geschlecht zu fabulieren und 
sich dann von einem Bindestrich oder Genderstern-
chen bedroht zu fühlen.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Ver-
einzelt Beifall von der CDU) 

Es macht einen Unterschied, welche Sprache wir 
verwenden. Es gibt genügend wissenschaftliche Stu-
dien dazu, welche Vorstellungen das generische 
Maskulinum fördert. Cis- und trans* Frauen, inter* 
und nonbinäre Menschen werden eben nicht mitge-
dacht. Dies hat sehr weitreichende Auswirkungen, 
beispielsweise, dass Mädchen sich Berufe nicht zu-
trauen, die mehrheitlich in der männlichen Form ge-
nannt werden, oder dass Frauen, inter* und trans* 
Personen sich von Stellenausschreibungen nicht an-
gesprochen fühlten, als diese noch nicht den Hinweis 
„männlich“, „weiblich“, „divers“, also auf alle Ge-
schlechter, enthielten. Geschlechtergerechte Sprache 
hingegen macht alle sichtbar. Sie bildet die Realität 
viel genauer ab und schafft mehr Chancengleichheit.  

Sprachlicher Wandel ist normal und notwendig und 
spiegelt gesellschaftliche Entwicklungen wider. Vor 
100 Jahren hätte sicherlich niemand von „Handy“ 
oder „googeln“ gesprochen. Warum also sollten wir 
uns gegen eine Sprachentwicklung stemmen, die un-
sere gesellschaftliche Vielfalt und Fortschritt abbildet?  

Liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen, 
wir machen bei dem billigen Kulturkampf der AfD 
nicht mit. Als Grüne stehen wir für eine offene, viel-
fältige Gesellschaft und für gegenseitige Rücksicht-
nahme. Wir sind eine Partei der Freiheit.  

(Christian Loose [AfD]: Das haben wir im 
Hambacher Forst gesehen! Steine auf Polizis-
ten werfen!) 

Die AfD hingegen ist eine Partei der Unterdrückung 
und der Verbote.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Ver-
einzelt Beifall von der CDU) 

Wir halten die universellen Menschenrechte hoch, 
nach denen jeder einzelne Mensch das Recht hat, 
sich frei zu entfalten und ein selbstbestimmtes Leben 
zu führen.  

Wir werden der Überweisung an den Hauptaus-
schuss zustimmen, inhaltlich jedoch lehnen wir Ihren 
Antrag ab. – Vielen Dank.  

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Grothus. – Für die Fraktion der FDP 
spricht jetzt der Abgeordnete Witzel. 

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Ah ne!)  

Ralf Witzel*) (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Zum Glück gibt es in 
Deutschland den Rat für deutsche Rechtschreibung, 
der sich um den richtigen Sprachgebrauch kümmert 
und diese Aufgabe in der Vergangenheit mit gesun-
dem Menschenverstand, großem Verantwortungs-
bewusstsein und viel Akzeptanz seitens der Bevölke-
rung wahrgenommen hat. 

(Beifall von der FDP) 

Erst vor wenigen Monaten hat dieser Rat sich um-
fangreich mit all den Fragen beschäftigt, die auch 
Gegenstand dieser Debatte sind. Die Entscheidung 
ist eindeutig. Die einzig richtige: Wortbinnenzeichen 
gehören nicht zu offiziell zugelassenen Schreibwei-
sen. Der Gender-Stern ist einfach ein völlig unnötiger 
Rechtschreibfehler. 

In dem Begleittext zum amtlichen Regelwerk heißt es 
zur Begründung wörtlich: 

„Sonderzeichen innerhalb von Wörtern beein-
trächtigen die Verständlichkeit, die Lesbarkeit, die 
Vorlesbarkeit und die automatische Übersetzbar-
keit sowie die Eindeutigkeit und Rechtssicherheit 
von Begriffen und Texten.“ 

Das vom Rat für deutsche Rechtschreibung aktuali-
sierte Amtliche Regelwerk mit dem neuen amtlichen 
Wörterverzeichnis ist seit dem 1. Juli 2024 verbind-
lich für Schule und Verwaltung. Die zuständigen 
staatlichen Stellen Deutschlands, Österreichs, der 
Schweiz, der Provinz Bozen- Südtirol, der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft Belgiens und des Fürsten-
tums Liechtenstein haben den Vorschlägen des Rats 
zur Anpassung des Regelwerks aktuell, Mitte 2024, 
zugestimmt und damit dessen Verbindlichkeit be-
schlossen. Damit sollte eigentlich alles gesagt und 
geregelt sein, ist es aber leider nicht.  
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Der Staat selbst sollte sich in seiner behördlichen 
Korrespondenz und seinen Bildungseinrichtungen 
vernünftigerweise an die amtlichen Rechtschreibre-
geln gebunden fühlen. Leider geschieht aber oft das 
genaue Gegenteil, entweder aus Unwissenheit oder 
weil einige in eigener Mission dort unterwegs sind.  

Erstaunlicherweise haben offenbar viele Menschen 
noch gar nicht verstanden, dass es einen großen Un-
terschied zwischen dem Genus und Sexus gibt, also 
dem grammatikalischen bzw. biologischen oder au-
ßersprachlichen Geschlecht. Das generische Mas-
kulinum meint Menschen jeglichen Geschlechts. In 
diesem Umstand liegt viel Sprachtradition, aber 
keine Diskriminierungsabsicht begründet, wie von fe-
ministischer Linguistik oft faktenfrei behauptet. 

(Rodion Bakum [SPD]: Was soll das jetzt?) 

In derselben Weise und Logik kann „die Person“ je-
des biologische Geschlecht haben ebenso wie „der 
Mensch“. Das grammatikalische Geschlecht diskri-
miniert nichts und niemanden, nicht einmal diejeni-
gen, die es so verstehen wollen. 

Wenn ein Mann am 1. September Geburtstag hat, 
dann ist er eine Jungfrau. Und das sagt man nicht, 
um ihn zu diskriminieren, seine sexuelle Orientierung 
zu ignorieren oder ihn als Mann unsichtbar zu ma-
chen. Für Frauen gilt selbstverständlich analog: Eine 
Frau kann Wassermann sein, ebenfalls ohne jede 
böse Absicht. Wir sollten uns daher vor einer sprach-
historisch falschen Sexualisierung der Sprache oder 
einem Sprachgebrauch als Ausdruck von Identitäts-
politik hüten. 

Sprache sollte verständlich sein. Das ist bei künstli-
chen Wortdurchtrennungen und Sprechpausen 
ebenso wenig der Fall wie bei der Substantivierung 
von Partizipien und Adjektiven. 

Niemand kann sicher sagen, wer eigentlich mit den 
„protestierenden Busfahrenden“ gemeint ist. Meint 
das den Busfahrerstreik oder sind die Kunden unzu-
frieden? 

(Tim Achtermeyer [GRÜNE]: Ist das jetzt Ihr 
Ernst?) 

Wichtige Kriterien für den Sprachgebrauch sollten 
stets sein die Korrektheit, die Eindeutigkeit und 
Rechtssicherheit der Kommunikation, die Verständ-
lichkeit, die Erlernbarkeit für diejenigen, die die Spra-
che noch nicht beherrschen, die Konzentration auf 
Kerninformationen, also auch die Effizienz, die Les-
barkeit, Vorlesbarkeit, Barrierefreiheit, Akzeptanz im 
gesamten deutschen Sprachraum, also auch in der 
Schweiz, Österreich, Norditalien und Südbelgien. 

Die Erwartungen der Menschen sind eindeutig. Zahl-
reiche Umfragen belegen das. Ein Großteil der deut-
schen Bevölkerung erwartet einen korrekten Sprach-
gebrauch. Was jemand privat macht, muss er selber 
für sich entscheiden. Von öffentlichen Institutionen 

sollte man erwarten können, dass sie sich an Spiel-
regeln halten können und auch den gesunden Men-
schenverstand nutzen. 

Dem Antragsteller sei gesagt: Ihr Antrag dient an die-
ser Stelle – ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst 
ist – insbesondere Migranten, die es leichter haben, 
die Sprache zu erlernen. 

(Christian Loose [AfD]: Ja! – Tim Achtermeyer 
[GRÜNE]: Ihre Redebeiträge sind immer ab-
solut verständlich und leicht zu verfolgen! – 
Rodion Bakum [SPD]: Ich hätte Sie fast ver-
standen!) 

Ich rege an, dass Sie mal über Ihren eigenen Sprach-
gebrauch im Parlament nachdenken. Denn bei der 
Vielzahl der Rügen, die Sie bekommen, ist vielleicht 
nicht immer nur wertschätzende Sprache das, was 
bei Ihnen ganz oben auf der Agenda steht. – Ich 
danke Ihnen. 

(Beifall von der FDP – Norwich Rüße 
[GRÜNE]: Das war aber verhaltener Applaus!) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Kollege Witzel. – Für die Landesregierung 
spricht jetzt Ministerin Paul. 

Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Fami-
lie, Gleichstellung, Flucht und Integration: Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Sprache 
schafft Realität, und sie bildet Realität ab. Sie ent-
scheidet damit auch in unserem Sprachgebrauch mit 
darüber, wer dazugehört und wer sprachlich viel-
leicht auch bewusst ausgeschlossen werden soll.  

Die Sprache verändert sich auch, je nachdem, wie 
sich gesellschaftliche Normen verändern. Glückli-
cherweise ändern sich gesellschaftliche Normen 
auch mal. Gesellschaftliche Vielfalt ist heute eine, 
auch in gesellschaftlicher Teilhabe und damit auch in 
der sprachlichen Sichtbarmachung, sehr viel stärker 
ausgeprägte Realität, als das manche in diesem 
Haus vielleicht wahrhaben wollen. 

Sprache entwickelt sich in ihrem Gebrauch. Es ist 
auch gut so, dass sie sich in ihrem Gebrauch entwi-
ckelt, auch wenn das einigen hier offensichtlich Angst 
zu machen scheint. Das war aber schon immer so. 
Wie könnte es ehrlicherweise auch anders sein? 

Herr Witzel, ganz ehrlich, bei „die Person“ und „der 
Mensch“ denkt niemand, dass „die Person“ nur 
Frauen sein können und „der Mensch“ nur Männer 
sein können. Sie werden mir aber doch wohl recht 
geben, dass „der Arzt“ ein Mann ist, während „die 
Ärztin“ eine Frau ist, oder etwa nicht? 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Im Übrigen, wenn wir schon dabei sind, wie sich 
Sprache historisch entwickelt, wir damit bei histori-
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schen Entwicklungen sind: Es gab einmal Zeiten, 
Herr Witzel, in denen durften Frauen überhaupt nicht 
Medizin studieren. Ergo gab es damals nur „den 
Arzt“, weil nur Männer Medizin studieren durften. 

Es war eine gute – diese Meinung würde ich auch 
Ihnen unterstellen – gesellschaftliche Entwicklung, 
dass Frauen heute Medizin studieren dürfen. 

(Ralf Witzel [FDP]: Die Anzahl der Medizine-
rinnen liegt über der Anzahl der Mediziner!) 

Also hat sich notwendigerweise die Sprache dahin 
gehend entwickelt – deswegen ist ein generisches 
Maskulinum nicht überall zutreffend –, dass es heute 
in unserem Sprachgebrauch ganz normal ist, dass es 
auch „die Ärztin“ gibt, weil Frauen heute glücklicher-
weise auch Medizin studieren können. So gibt es üb-
rigens auch „den Minister“ und „die Ministerin“. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Zurück dazu, dass es eigentlich keinen wirklichen 
Anlass für diese Diskussion gibt. Denn es gibt klare 
Regeln, wie die Landesregierung mit ihrem Sprach-
gebrauch umgeht. Das ist nämlich in § 4 des Landes-
gleichstellungsgesetzes schon normiert. Dort steht 
für alle Behörden und öffentlichen Einrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen die Vorgabe, die besagt, dass 
eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden ist.  

Konkretisiert wird das noch über die Erlasslage, die 
besagt, dass nach Möglichkeit eine geschlechtsneut-
rale Formulierung und, falls diese nicht gefunden 
werden könne, so die voll ausgeschriebene Paarfor-
mel aus weiblich und männlich zu verwenden sind. 
Auch das wird in der öffentlichen Kommunikation der 
Landesregierung und der öffentlichen Behörden 
auch so vollzogen.  

Im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht ent-
schieden, dass auch „divers“ als Kategorie ermög-
licht werden muss, also ein weiterer positiver Ge-
schlechtseintrag im Personenstandsrecht zu veran-
kern ist, weil es eben nicht immer so einfach ist, was 
die Binarität angeht. Das könnte zum Nachdenken an-
regen, ob die Binarität in der Sprache immer allein 
glücklich machend ist. Das ist aber der rechtliche Rah-
men, wie er im Landesgleichstellungsgesetz und kon-
kretisierend durch einen Runderlass vorgegeben wird. 

Vor diesem Hintergrund ist mir nicht so ganz klar, wa-
rum wir auf Antrag der AfD immer wieder über die 
Frage nach dem Gendern sprechen. Sie unterstellen 
damit, dass die ganze Gesellschaft ständig von ei-
nem Genderwahn erfasst wäre und sich mit nichts 
anderem befassen würde. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Nein, nicht die 
ganze Gesellschaft!) 

Ich persönlich gebrauche in meiner Sprache unter-
schiedlichste Formen. Das möchte ich mir auch nicht 
vorschreiben lassen, denn Sprache bildet Realität ab, 
und zu meiner Realität gehört eine vielfältige Gesell-

schaft. Ganz sicher beschäftige ich mich aber nicht 
den ganzen Tag mit dem Gendern, einer genderge-
rechten Sprache oder irgendwelchem Genderwahn. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Ihre Obsession mit dem Thema ist offensichtlich ir-
gendwie etwas, was Sie mit sich ausdiskutieren 
müssten. 

Abschließend gesagt: Wem Freiheit und Vielfalt als 
ideologisch und totalitär erscheint, der müsste viel-
leicht noch einmal über sein Staatsverständnis nach-
denken. 

(Beifall von der CDU, der SPD und den 
GRÜNEN) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. Somit sind wir am Schluss der Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
18/10888 an den Hauptausschuss. 

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Leider!) 

Die abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer stimmt der 
Überweisungsempfehlung zu? – Das sind die Frakti-
onen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP 
und AfD. Wer stimmt dagegen? – Niemand. Wer ent-
hält sich? – Niemand. Damit ist diese Überweisungs-
empfehlung angenommen. 

Wir kommen zu: 

10 Internationalen und UN-Standort Bonn nach-
haltig stärken 

Antrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/10869 – Neudruck 

Ich erteile für die CDU-Fraktion dem Abgeordneten 
Krauß das Wort. Bitte schön. 

Oliver Krauß (CDU): Vielen Dank. – Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren, kommen wir von der Viel-
falt der Sprache zur Vielfalt unseres Landes, denn 
Nordrhein-Westfalen lebt von dieser Vielfalt und von 
der Vielfalt der Landesteile. Es hat sich bewährt, 
dass wir alle Regionen unseres Landes im Blick be-
halten. 

(Beifall und Heiterkeit von Dr. Günther Berg-
mann [CDU]) 

– Herr Kollege Bergmann, wenn wir uns aber um 
eine Region besonders kümmern, wie zum Beispiel 
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um das Rheinische Revier oder wie im heutigen An-
trag um die Region Bonn/Rhein-Sieg, dann ge-
schieht das nicht zum Nachteil anderer. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Unser Grundgesetz ist in diesem Jahr 75 Jahre alt 
geworden. Das Ziel, zu allen Ländern gute Beziehun-
gen auch persönlicher Art zu pflegen: Das ist Grund-
tatsache der Bundesrepublik nach Blutvergießen 
und Zerstörung. – Bundeskanzler Konrad Adenauer 
unterstreicht das am 20. September 1949 in seiner 
ersten Regierungserklärung als Bundeskanzler in 
Bonn. 24 Jahre später spricht Willy Brandt als erster 
Kanzler vor der Vollversandung der Vereinten Natio-
nen – Zitat –: 

„Wir sind […] gekommen, um […] weltpolitische 
Mitverantwortung zu übernehmen.“ 

Gerade erst ist die Bundesrepublik UN-Mitglied ge-
worden: im September 1973; Stichworte: „kultureller 
und wirtschaftlicher Austausch“ sowie „militärische 
Sicherheit“. Zitat Willy Brandt: 

„Wenn es der Welt nicht gelingt, die Gewalt zu-
rückzudrängen und […] wirksam zu ächten, wie 
will sie dann die Friedensprobleme lösen, die – 
frei und fern von Gewalt – alle unsere Energien 
verlangen?“ 

Willy Brandt wohnt in Bonn, Kiefernweg 12. Das trifft 
aber auch das Hier und Jetzt. Bonn ist Wiege unserer 
Demokratie. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsiden-
ten: Wenn wir hier im Landtag für etwas verantwort-
lich zeichnen, dann doch für das positive Erbe unse-
rer Bonner Republik. – So bringt es der Abgeordnete 
Herbert Reul, unser heutiger Innenminister, am 
11. Juli 1991 – drei Wochen nach dem Beschluss 
des Bundestages zum Umzug des Bundestages und 
entscheidender Bereiche der Bundesregierung – hier 
in Düsseldorf, in unserem Plenum, auf den Punkt. 

Für die Landesregierung macht der damalige Minis-
terpräsident Johannes Rau deutlich: Der Bonn-Ber-
lin-Beschluss sei Auftrag, nicht Schlusspunkt. Nicht 
eine Weichenstellung in Richtung Zentralismus sei 
beschlossen worden, denn Bonn stehe für Föderalis-
mus und Westorientierung. Die internationalen Er-
fahrungen sind Startkapital: die zahllosen Kontakte in 
alle Welt. 

Diese Strukturen der Zusammenarbeit können wir ge-
rade in Bonn noch weiter stärken, denn die Bun-
desstadt ist Standort der Vereinten Nationen. Bonn ist 
das Kompetenzzentrum für internationale Zusammen-
arbeit und für nachhaltige Entwicklung. Bonn ist auch 
das zweite bundespolitische Zentrum – mit kurzen 
Wegen in die Wissenschaftsregion, zu den NGOs, 
DAX-Unternehmen, den Forschungseinrichtungen, 
der GIZ, mit den Standorten für die Cybersicherheit 
und – last but not least – mit der kulturellen Präsenz 
von Ludwig van Beethoven und August Macke. 

Für diese Dividenden gibt es im Landtag bis heute den 
demokratischen Schulterschluss. Ich zitiere nochmals 
aus der damaligen Rede von Johannes Rau. 
Bonn/Berlin: Wer einen der Pfeiler als Attrappe be-
greift, bringt die gesamte Konstruktion zum Einsturz. 

Die Eckpunkte für eine Zusatzvereinbarung zum Ber-
lin-Bonn-Gesetz, um die es jetzt geht, bestätigen die 
Wirklichkeit einer – ich zitiere – „zukunftsorientierten, 
florierenden Region mit ausgeprägter Profilierung“. 
Das Papier bekräftigt das gemeinsame Ziel, den UN-
Standort auszubauen und internationale Organisati-
onen zusätzlich anzuwerben. Dafür setzen wir uns 
weiterhin ein. 

Die Bonner Exzellenzuniversität, der bio innovation 
park oder das Deutsche Museum mit den Erlebnis-
räumen zu vertrauenswürdiger KI – für dieses krea-
tive Milieu wollen wir maximale Sichtbarkeit, um At-
traktivität zu steigern und um als Gesellschaft Erfolg 
zu haben. Die Max-Planck-Institute, Fraunhofer oder 
das Internationale Paralympische Komitee – und vie-
les mehr – wären hier zu nennen. 

Die Standorte der UN stehen im Mittelpunkt eines 
Netzwerkes, in dem Lebensgrundlagen erarbeitet 
werden – mit Transfers, die im internationalen Maß-
stab mustergültig sind. 

Heute in zwei Wochen, am 24. Oktober, werden wir 
den Tag der Vereinten Nationen begehen. Willy 
Brandt hat in seiner Rede im Jahr 1973 keinen Zwei-
fel an dem Glück gelassen, das aus der Völkerfamilie 
kam – Zitat –: 

„Wir werden nicht vergessen, auf wen wir uns ver-
lassen konnten.“ 

Heute muss auf uns Verlass sein, dass wir in einer 
erschütterten Welt dafür arbeiten, neue Perspektiven 
zu schaffen. Dafür stehen wir hier Seite an Seite mit 
der Bundesstadt Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und 
der Landesregierung. Dafür bitte ich um Ihre Zustim-
mung. – Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU, der SPD, den GRÜNEN 
und der FDP) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Kollege Krauß. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht jetzt ihre Abgeordnete Aymaz.  

Berivan Aymaz*) (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokra-
tischen Fraktionen! Heute in zwei Wochen ist der Tag 
der Vereinten Nationen. Auf der ganzen Welt wird am 
24. Oktober an das Inkrafttreten der UN-Charta im 
Jahre 1945 erinnert.  

Die Vereinten Nationen sind heute unverzichtbarer 
denn je. Ich glaube, Sie alle wissen sehr genau, wo-
von ich spreche, wenn ich „unverzichtbarer denn je“ 
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sage. Schauen wir vor allen Dingen auf die Konflikte 
und Kriege wie zum Beispiel der völkerrechtswidrige 
Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine oder der 
neu entfachte Nahostkonflikt, aber auch auf den fort-
schreitenden Klimawandel und vor allen Dingen – 
auch davor sollten wir unsere Augen nicht verschlie-
ßen – auf die wachsende Armut und auf akute Hun-
gersnöte überall.  

All dem kann die Gemeinschaft der Völker nur ge-
meinsam wirksam begegnen. Es braucht globale Al-
lianzen, wie sie die Vereinten Nationen schmieden, 
und globale Ziele wie die Umsetzung der Agenda 
2030.  

Das Engagement in den Vereinten Nationen ist ein 
Grundpfeiler deutscher Außenpolitik. Wir können da-
rauf stolz sein, dass mit der Bundesstadt Bonn als 
Deutschlands wichtigstem UN-Standort ein Stück 
weit die Welt bei uns am Rhein zu Hause ist.  

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU – Ver-
einzelt Beifall von der FDP) 

Bonn hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum 
Mittelpunkt für internationale Zusammenarbeit und 
für die globalen Zukunftsthemen im Rahmen der Um-
setzung der Agenda 2030 entwickelt. Auf dem UN-
Campus sind schon heute 26 Einrichtungen der Ver-
einten Nationen präsent, und mehr als 1.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der UN, teilweise mit ih-
ren Familien und Kindern, füllen die Stadt, aber auch 
die gesamte Region tagtäglich mit Leben.  

Vor diesem Hintergrund sind die Eckpunkte einer Zu-
satzvereinbarung zum Berlin/Bonn-Gesetz durch 
den Bund, durch die Länder Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz sowie durch die Bundesstadt 
Bonn und die Region ein bedeutender Meilenstein. 
Es gilt, Bonn und die Region als zweites bundespoli-
tisches Zentrum sowie als internationalen Standort 
zu stärken und weiterzuentwickeln.  

Die Arbeit dieser Organisationen ist heute wichtiger 
denn je. Dafür braucht es Expertise, die es in Bonn 
gibt. Es gibt ein breites Netzwerk für internationale, 
entwicklungspolitische und Nachhaltigkeitsfragen, 
das neben den UN-Einrichtungen von Verbänden 
über zahlreiche Wissenschaftseinrichtungen bis hin 
zu Forschungsinstitutionen viele weitere Akteure um-
fasst. Weitere internationale Einrichtungen sollen 
hinzukommen und das Profil des UN-Standorts wei-
ter schärfen.  

Das Bekenntnis des Bundes, sich nachhaltig für die 
Bundesstadt Bonn und für die Region zu engagieren, 
sowie die Bekräftigung zur Standortstärkung sind für 
die Weiterentwicklung der gesamten Region im Hin-
blick auf Infrastruktur, Bildung und Kultur bedeutend. 
Nicht zuletzt handelt es sich um einen gewichtigen 
Faktor für internationale Politik aus dieser Region. 
Der internationale Standort Bonn entfaltet seine 
Strahlkraft eben nicht nur in der gesamten Region, 

sondern weit darüber hinaus. Das ist auch für uns 
sehr wertvoll.  

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU – Ver-
einzelt Beifall von der FDP) 

Mit diesem Antrag beauftragen wir die Landesregie-
rung, den Ausbau des UN-Standorts Bonn in enger 
Kooperation mit der Bundesregierung sowie mit der 
Bundesstadt Bonn und der Region durch eine enga-
gierte Unterstützung von Ansiedlungen weiterer UN-
Einrichtungen oder internationaler Organisationen 
sowie durch die Anwerbung und die Durchführung in-
ternationaler Kongresse und Konferenzen voranzu-
treiben.  

Lassen Sie mich zum Schluss noch einen in diesen 
Zeiten wichtigen Aspekt beleuchten. Als Ort der Un-
terzeichnung des Grundgesetzes und jahrzehntelan-
ges politisches Zentrum der Bundesrepublik 
Deutschland kommt Bonn eine besondere Bedeu-
tung in der Geschichte der Demokratie in Deutsch-
land nach 1945 zu. Dass auch die Stärkung der Bun-
desstadt Bonn als ein Ort der Demokratievermittlung 
Eingang in die Eckpunkte der Zusatzvereinbarung 
zum Berlin/Bonn-Gesetz gefunden hat, ist in Zeiten, 
in denen Demokratiefeinde unsere Werte von innen 
wie auch von außen angreifen, ein sehr starkes poli-
tisches Zeichen.  

Jetzt gilt es, die Verhandlung über eine Zusatzverein-
barung zum Berlin/Bonn-Gesetz weiterhin konstruk-
tiv und im engen Dialog mit der Bundesstadt Bonn 
und der Region zu begleiten. Wir werden gespannt 
immer wieder darauf schauen, wie diese Gespräche 
geführt werden, und wir wünschen der Stadt Bonn 
und der Region dabei sehr viel Erfolg. – Vielen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU – Ver-
einzelt Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Aymaz. – Für die Fraktion der FDP 
spricht jetzt Herr Dr. Pfeil. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Kol-
legen und Kolleginnen! Ich freue mich sehr über den 
vorliegenden Antrag, den wir als FDP-Fraktion aus-
drücklich unterstützen. Denn mit dem Antrag wird ein 
klares Zeichen zur nachhaltigen Stärkung des inter-
nationalen und UN-Standorts Bonn gesetzt.  

Der internationale und UN-Standort Bonn ist weit 
mehr als nur ein regionales oder nationales Projekt. 
Er ist ein Schlüsselstandort für die globale Zusam-
menarbeit. In einer Welt, die zunehmend von geopo-
litischen Spannungen, Klimawandel und globalen 
Krisen geprägt ist, wird mit dem vorliegenden Antrag 
ein wichtiges Zeichen gesetzt.  
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Bonn hat sich in den vergangenen Jahren zu einem 
Zentrum für globale Herausforderungen entwickelt. 
Mit 26 UN-Organisationen und zahlreichen weiteren 
internationalen Institutionen, die sich in den Berei-
chen „nachhaltige Entwicklung“, „Klima- und Umwelt-
schutz“, „Gesundheit“ sowie „Katastrophenschutz“ 
engagieren, hat Bonn eine internationale Rolle ein-
genommen, die weit über Nordrhein-Westfalen und 
Deutschland hinausgeht.  

Besonders hervorzuheben ist die enge Zusammen-
arbeit zwischen der Universität der Vereinten Natio-
nen und der Universität Bonn, wodurch Forschung 
und Bildung auf höchstem Niveau vereint werden.  

Die Bedeutung Bonns als UN-Standort ist enorm. 
Durch die Ansiedlung internationaler Organisationen 
und die Fokussierung auf Innovationen und nachhal-
tige Entwicklung hat sich Bonn als globales Kompe-
tenzzentrum etabliert. Die wachsende internationale 
Sichtbarkeit der Stadt Bonn wirkt sich sehr positiv auf 
die gesamte Bundesrepublik und auf NRW aus. 

Ich möchte daher auch auf das Eckpunktepapier zu 
sprechen kommen, über das Minister Liminski am 7. 
Juni 2024 im Ausschuss für Europa und Internatio-
nales berichtet hat. 

Herr Minister, Sie haben das Eckpunktepapier als 
sehr positiven Zwischenschritt beschrieben. Das 
sieht unsere Fraktion genauso. Die Eckpunkte, die 
am 12. April 2024 in Bonn vorgestellt wurden, sind 
ein wichtiger Zwischenschritt und müssen zeitnah 
miteinander konkretisiert werden. 

Die Anerkennung Bonns als zweites bundespoliti-
sches Zentrum zeigt, dass auch die Bundesregie-
rung den Standort langfristig fördern will. Das ist ge-
nau der richtige Weg. 

Ein aus meiner Sicht zentraler Punkt ist die globale 
Stärkung Bonns als Cybersicherheitsstandort. Die 
Region Bonn hat in diesem Bereich bereits einzigar-
tige Kompetenzen entwickelt. Im nationalen und in-
ternationalen Vergleich ragt sie heraus. Der Vor-
schlag eines Cybercampus wird nicht nur die Sicher-
heit Deutschlands stärken, sondern auch zur interna-
tionalen Resilienz beitragen. In einer Welt, die zuneh-
mend durch Cyberbedrohung geprägt ist, ist das eine 
wichtige und zukunftsweisende Entscheidung. 

Einen Vorschlag von uns rege ich hier nochmals an: 
Überlegen Sie, den Flughafen Köln-Bonn ebenfalls 
als Standort für einen zentralen internationalen Kata-
strophenschutzstandort auszubauen, denn das brau-
chen wir immer dringlicher. 

(Beifall von der FDP) 

Bonn kann und muss eine führende Rolle überneh-
men, um globale Lösungen für globale Probleme zu 
finden. Dieser Antrag ist ein richtiger und weiterer 
Schritt dazu. Besonders wichtig ist die Intensivierung 
der Kooperation zwischen den UN-Einrichtungen und 

den Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen. 

Durch die Vernetzung von internationaler Politik und 
wissenschaftlicher Exzellenz entstehen nicht nur 
neue Forschungsansätze, sondern auch innovative 
Lösungen, die weltweit Anwendung finden können. 
Dies müssen wir auch für den Katastrophenschutz in 
Nordrhein-Westfalen nutzbar machen. 

Wir danken der Landesregierung für ihr Engagement 
und werden diesen Weg weiterhin unterstützen. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Pfeil. – Für die Fraktion der SPD 
spricht jetzt der Abgeordnete Yüksel. 

Serdar Yüksel*) (SPD): Herr Präsident! Meine lieben 
Kolleginnen und Kollegen! In einer Welt, in der Kon-
flikte, Kriege, Menschenrechtsverletzungen, Armut 
und Klimawandel an Intensität zunehmen, bedarf es 
mehr denn je einer gestärkten internationalen Zusam-
menarbeit und Verständigung zwischen den Völkern. 

In diesem Kontext nehmen insbesondere die Verein-
ten Nationen eine Schlüsselrolle ein. Sie sind das 
Fundament für Diplomatie, Frieden und globale Lö-
sungen. 

Der UN-Standort Bonn hat sich in den letzten Jahr-
zehnten zu Deutschlands wichtigstem Zentrum für in-
ternationale Zusammenarbeit entwickelt. Die Stadt 
Bonn ist Deutschlands Kompetenzzentrum, in dem 
26 UN-Organisationen daran arbeiten, die drängen-
den Fragen unserer Zeit – von Klimaschutz bis zu 
nachhaltiger Entwicklung – zu bewältigen. 

Wir als SPD-Landtagsfraktion begrüßen daher aus-
drücklich alle ernst gemeinten Maßnahmen, die den 
UN-Standort Bonn stärken und weiter ausbauen sol-
len. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, so ein bisschen 
Wasser in den Wein muss ich aber doch gießen. So 
löblich Ihre Absichtserklärungen im vorgelegten An-
trag auf den ersten Blick erscheinen mögen, bleiben 
auf den zweiten Blick doch einige Fragen, die aufge-
worfen werden. 

Ein Blick in Ihren Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 
offenbart nämlich leider eine große Diskrepanz zwi-
schen dem, was Sie hier versprechen, und dem, was 
Sie tatsächlich umsetzen wollen. Durch die massiven 
Kürzungen im Bereich der internationalen Angele-
genheiten lassen Sie langjährig gewachsene Struk-
turen der internationalen Zusammenarbeit in Bonn 
durch Kürzung von Geldern schrumpfen und gar aus-
laufen. 



Landtag   10.10.2024 

Nordrhein-Westfalen 74 Plenarprotokoll 18/77 

 

Es war unter anderem dieser besorgniserregende 
Umstand, der uns als SPD-Arbeitskreis des Aus-
schusses für Europa und Internationales dazu veran-
lasst hat, im vergangenen Monat nach Bonn zu fah-
ren und uns direkt mit den Playern und Vertreterin-
nen und Vertretern des UN-Campus auszutauschen. 
In diesen Gesprächen wurde uns klar vor Augen ge-
führt, welche Defizite der vorgesehene Haushalt für 
die Arbeit der internationalen Organisation in Bonn 
aufweist. 

Die geäußerten Sorgen sind mehr als berechtigt. Sie 
betreffen nicht nur den Standort Bonn, sondern auch 
Deutschlands internationales Ansehen als verlässli-
cher Partner der Vereinten Nationen. 

Während Sie also auf der öffentlichen Bühne den 
Wert und die Bedeutung der internationalen Organi-
sation in Bonn preisen, kürzen Sie im gleichen Atem-
zug die Programme und Förderungen, die diese 
wichtige Arbeit vor Ort erst ermöglichen. Lieber Mi-
nister, das passt so wirklich nicht zusammen. 

(Beifall von der SPD) 

Wir haben es gerade gehört: Bonn ist eine Stadt, die 
für mehr steht als nur für Forschung und Diplomatie. 
Sie ist das Symbol der Menschlichkeit. Bereits 1951 
eröffnete das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR ein 
Außenbüro. Seitdem spielt die UNO-Flüchtlingshilfe 
eine herausragende Rolle dabei, Millionen von Men-
schen, die vor Krieg, Verfolgung und Elend fliehen 
müssen, Schutz und Hoffnung zu geben. Die Arbeit, 
die in Bonn geleistet wird, rettet Leben und schenkt 
Zukunftsperspektiven. In Bonn wird nicht nur über 
Nachhaltigkeit gesprochen, sondern auch aktiv daran 
gearbeitet, den Schwächsten dieser Welt zu helfen. 

Die Präsenz des UNHCR und zahlreicher anderer 
großer humanitärer Organisationen macht Bonn zu 
weit mehr als einem Standort. Bonn ist auch ein Ort 
des Mitgefühls, der Solidarität und der Hoffnung. 
Diese Rolle Bonns als Zentrum der Menschlichkeit 
zu bewahren und auszubauen, ist unsere gemein-
same Verantwortung. Daher müssen wir sicherstel-
len, dass Bonn nicht nur seine internationale Strahl-
kraft behält, sondern sich als Symbol für globale Zu-
sammenarbeit und Mitmenschlichkeit weiter festigt. 

Herr Minister, deshalb unterstützen wir diesen An-
trag, weil die Bedeutung Bonns für Deutschland und 
die internationale Gemeinschaft unterstrichen wird. 
Das ist gute Kultur hier im Haus. Wir werden uns in 
den kommenden Haushaltsberatungen allerdings 
auch dafür einsetzen, dass die positive Entwicklung 
der letzten Jahrzehnte in Bonn fortgesetzt werden 
kann und dies mit Fördergeldern auch berücksichtigt 
wird. Bonn verdient es, als UN-Standort weiter ge-
stärkt zu werden. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der SPD und der FDP – Vereinzelt 
Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Kollege Yüksel. – Jetzt spricht für die AfD-Frak-
tion der Abgeordnete Tritschler. 

Sven Werner Tritschler*) (AfD): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! CDU, 
Grüne und FDP wollen mehr UN in Bonn. Lassen Sie 
mich das mal in zwei Aspekte aufteilen: die UN und 
die UN in Bonn. 

Die Vereinten Nationen sind fraglos eine honorige 
Idee: Bringen wir die Länder und Völker der Welt in 
einer Organisation zusammen, ohne Rücksicht da-
rauf, wie sie organisiert sind und welcher Ideologie 
sie anhängen. Selbst Staaten, die miteinander im 
Krieg sind, finden sich unter dem gemeinsamen 
Dach der Vereinten Nationen wieder. Gegenüber 
dem gescheiterten Völkerbund der Zwischenkriegs-
zeit sind die UN zweifellos erfolgreicher.  

Die Frage ist allerdings, ob das deren eigenes Ver-
dienst ist oder eher an geänderten Rahmenbedin-
gungen liegt. Ganz so blumig wie die Antragsteller 
würde ich den UN-Apparat jedenfalls nicht beschrei-
ben. Ich zitiere aus dem Antrag: 

„Die UN sind heute mehr denn je unverzichtbar, 
denn den großen globalen Herausforderungen 
unserer Zeit – der Bewahrung des Weltfriedens, 
dem fortschreitenden Klimawandel, […] nachhal-
tige Entwicklung und Menschenrechte – kann die 
Gemeinschaft der Völker nur gemeinsam effektiv 
begegnen.“ 

Dazu könnte man jetzt viel sagen, aber nicht in fünf 
Minuten. Deshalb beschränke ich mich auf drei 
Punkte. 

Erstens. Nicht die UN in ihrer aktuellen Form sind un-
verzichtbar, sondern ein Forum für die Staaten der 
Welt. Ob das wirklich so organisiert sein muss, wie es 
jetzt ist, ist fraglich. Tatsächlich spiegeln die Vereinten 
Nationen die globalen Machtverhältnisse zum Ende 
des Zweiten Weltkriegs. Die Siegermächte Frankreich 
und Großbritannien haben zum Beispiel ein Veto-
recht, die Besiegten Deutschland und Japan sind da-
gegen Mitglieder zweiter Klasse, obwohl sie dritt- und 
viertgrößter Beitragszahler nach China und den USA 
sind. Alle Reformbemühungen scheitern allerdings 
am großen Beharrungsvermögen des Apparats. 

Zweitens. Sie sprechen davon, dass die UN den Welt-
frieden bewahren sollen. Das ist gleich aus mehreren 
Gründen absurd. Um etwas zu bewahren, muss es 
erst mal da sein. Davon kann aber weder zum jetzigen 
Zeitpunkt noch seit Bestehen der Vereinten Nationen 
die Rede sein. Vor allem aber haben die Vereinten 
Nationen wirklich eine katastrophale Bilanz vorzuwei-
sen. Nur ein Beispiel: Ein besonders trauriger Tief-
punkt in der an Tiefpunkten wirklich nicht armen UN-
Geschichte war sicherlich das Totalversagen wäh-
rend des Bosnien-Krieges einschließlich der passiven 
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Massenmordbeobachtung durch UN-Blauhelme in 
Srebrenica. 

Drittens. Sie sprechen von globalen Herausforderun-
gen, denen angeblich nur ein solcher Apparat begeg-
nen könne. Da schimmert er wieder ein bisschen 
durch, der alte linke Traum von der Weltregierung di-
rekt aus dem Drehbuch von George Orwell. Wir se-
hen das Ihrer Europapolitik. Sie wollen die National-
staaten am liebsten abschaffen. Auf dem Weg dahin 
ist die Europäische Union offenbar auch nur ein Etap-
penziel. 

Schon heute wird unter dem Dach der Vereinten Nati-
onen unter Ausschluss der Öffentlichkeit vieles ausge-
mauschelt, was am Ende ganz handfeste Auswirkun-
gen auf die nationale Politik hat. Ich will drei Beispiele 
nennen: die UN-Behindertenrechtskonvention, die 
ohne Rücksicht auf nationale Besonderheiten das 
sehr erfolgreiche deutsche Förderschulwesen zer-
stört hat; der Migrationspakt, der die Souveränität der 
Nationalstaaten in Zuwanderungsangelegenheiten 
infrage stellt; und schließlich ist den meisten Bürgern 
die, sagen wir mal, unglückliche Rolle der WHO wäh-
rend der Coronazeit bekannt. Ausgerechnet sie soll 
jetzt mittels eines Pandemieabkommens noch wei-
tere Machtbefugnisse bekommen. 

Die Richtung ist immer dieselbe: Ideologiegetriebene 
Projekte, die auf nationaler Ebene nie durchzusetzen 
wären, werden durch die Hintertür mittels völker-
rechtlicher Verträge aufoktroyiert. So werden die na-
tionalen Parlamente und damit letztlich auch die De-
mokratie ausgehebelt. Man kann den Eindruck ge-
winnen, dass das dem einen oder anderen auch 
ganz recht ist. 

Kommen wir nun zu Bonn. Ich habe es ausgeführt: 
Die Vereinten Nationen sind nun einmal da, und wir 
zahlen an diesen kritikwürdigen Klub die vierthöchs-
ten Mitgliedsbeiträge. Man muss davon ausgehen, 
dass dieser Klub nicht besser oder schlechter davon 
wird, wenn er außerhalb Deutschlands angesiedelt 
wird. Also kann man auch dafür sein, dass ein Teil 
seines Apparats in Bonn sitzt. Dann kommt wenigs-
tens ein Teil dieses Steuergelds wieder zurück nach 
Deutschland. Deswegen werden wir auch nicht ge-
gen den Antrag stimmen. 

Zum Schluss noch ein kleiner Faktencheck für Frau 
Aymaz und Herrn Yüksel: Die weltweite Armut sinkt 
seit dem Zweiten Weltkrieg fast kontinuierlich, zuletzt 
mit einer kurzen Unterbrechung durch die Coronapo-
litik, und das übrigens durch wirtschaftlichen Fort-
schritt und nicht durch Grüne und Sozialdemokraten. 
Das nur noch einmal zu Ihren Reden. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Christof Rasche: Für die Landesre-
gierung hat nun Minister Nathanael Liminski das 
Wort. Bitte sehr. 

Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten, Internationales sowie Medien im 
Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren Abgeordnete! 30 
Jahre nach Verkündung des Berlin/Bonn-Gesetzes 
hat der Name der Stadt Bonn national und internati-
onal nicht an Klang verloren. Ganz im Gegenteil: Er 
hat an Klang gewonnen. 

Auch die Situation vor Ort ist eine gute. Bonn ist heute 
eine prosperierende Wirtschaftsregion und eine gut 
aufgestellte Wissenschafts- und Forschungsregion. 
Wer zu den Themen „Nachhaltigkeit“, „Klimaschutz“, 
„Katastrophenvorsorge“ oder „Entwicklungszusam-
menarbeit“ ernsthaft Forschung betreiben will, 
kommt an Bonn nicht vorbei. 

So kann man sagen: Vom internationalen UN-Stand-
ort Bonn geht das wichtige Signal aus, dass die mul-
tilaterale Zusammenarbeit in Fragen globaler Bedeu-
tung trotz der Herausforderungen von Nationalismus 
und Protektionismus vital und zukunftsfähig ist. 

Das hat ganz wesentlich damit zu tun, wie die Region 
mit diesem Wandel umgegangen ist. Das ist ja alles 
andere als selbstverständlich. In den vergangenen 
drei Jahrzehnten hat die Region sich dem Wandel 
mutig gestellt und ihn auch erfolgreich gemeistert. 
Das ist eine beeindruckende Entwicklung, die auch 
eine gemeinsame Leistung von Bundesregierung, 
Landesregierung und der Region darstellt. 

Diese Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat ge-
nauso wie die letzte den Ausbau des einzigen deut-
schen UN-Standorts dabei stets aktiv und engagiert 
flankiert, etwa über die Unterstützung der Ansiedlung 
des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wetter-
vorhersage oder auch über die Förderung unserer In-
ternationalen Akademie. 

Ich kann Ihnen sagen, dass das auch bei den betref-
fenden Akteuren ankommt. Ob beim Empfang für die 
Mitarbeiter internationaler Organisationen der Stadt 
Bonn und des Landes Nordrhein-Westfalen im letz-
ten Herbst oder bei meinem Besuch im UN-
Hauptquartier in New York City im vergangenen No-
vember und den dortigen Gesprächen etwa mit der 
Vizegeneralsekretärin: Immer wieder fällt der Name 
der Stadt Bonn, und immer wieder wird betont, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der internationa-
len Organisationen gerne in Bonn sind. Bonn ist eine 
der Lieblingsaußenstationen für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dieser Organisationen. 

Das ist gut. Deswegen sollten wir an der Weiterent-
wicklung der Region arbeiten. Dafür haben wir in den 
letzten Monaten zusammen eine Menge getan. 
Wenn ich „zusammen“ sage, meine ich viele Abge-
ordnete hier im Raum; ich sehe Guido Déus, Julia 
Höller, Franziska Müller-Rech und andere. Ich meine 
damit aber auch die Stadt Bonn, den Rhein-Sieg-
Kreis, die Landkreise Ahrweiler und Neuwied sowie 
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die Bundesregierung, wenn es um die Vereinbarung 
neuer Eckpunkte geht. 

Hier wurde sich über eine Vielzahl substanzieller 
Ideen verständigt, die auch von der Region ausgingen 
und die auch ganz wichtig für den UN-Standort sind.  

Erstens soll das Ganze jetzt in einer Gesamtstrategie 
tatsächlich voranentwickelt werden. Dabei ist es das 
Ziel, die internationale Sichtbarkeit des Standorts zu 
steigern, Austragungsort für hochrangige internatio-
nale Konferenzen zu sein, Cybercampus zu sein und 
auch ein Geschichts- und Zukunftsort für Demokra-
tievermittlung zu sein. Das alles sind Ideen, die in der 
Region entwickelt worden sind und die nun in das 
Eckpunktepapier der Bundesregierung Eingang ge-
funden haben. 

Das Wichtigste, glaube ich, ist aber, dass die Bun-
desregierung mit diesem Eckpunktepapier erstmals 
schwarz auf weiß den Change Imminent Set nach-
vollzogen hat, den die Region bereits gegangen ist, 
nämlich wegzukommen von der Betrachtung der 
Mängel seit dem Umzug des Parlaments aus Bonn 
nach Berlin hin zur Wertschätzung für den Mehrwert 
der Bundesstadt Bonn für ganz Deutschland. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Insofern sind die Eckpunkte ein echter Meilenstein 
auf dem Weg zur Zusatzvereinbarung. Ich habe erst 
kürzlich noch einmal mit Bundesministerin Geywitz 
darüber gesprochen. Wir erwarten als Landesregie-
rung an der Stelle auch Klarheit seitens der Bundes-
regierung bis zum Beginn des nächsten Jahres. 

Das war alles – ich habe es eben erwähnt – auch nur 
dadurch möglich, dass wir hier fraktionsübergreifend 
gemeinsam an einem Strang gezogen haben. Ich 
hoffe, dass das auch für die Inhalte des vorliegenden 
Antrags gilt, wenn es jetzt darum geht, den UN-
Standort voranzuentwickeln. Bonn ist eine echte 
Stärke dieser Bundesrepublik. Wenn man heute kein 
zweites bundespolitisches Zentrum hätte, müsste 
man es erfinden. Deshalb bin ich mir ganz sicher, 
dass ich nicht nur in meinem Namen, sondern auch 
im Namen aller Bonner Abgeordneten in diesem Saal 
sage: It‘s an honor to be a Bonner! 

(Beifall und zustimmende Zurufe von der 
CDU – Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Es 
liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir sind 
am Schluss der Aussprache. 

Die antragstellenden Fraktionen von CDU, Grünen 
und FDP haben direkte Abstimmung beantragt. Wir 
kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des 
Antrags Drucksache 18/10869 – Neudruck. Wer 
stimmt diesem Antrag zu? – Das sind die Fraktionen 
der CDU, der SPD, der Grünen und der FDP. Wer 
enthält sich? – Die Fraktion der AfD. Lehnt jemand 

ab? – Das ist nicht der Fall. Somit ist dieser Antrag 
beschlossen. 

Wir kommen zu: 

11 Wohlstand mit Anstand – Faire Lieferketten 
und nachhaltige öffentliche Beschaffung auch 
in NRW 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 18/7750 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für 
Europa und Internationales 
Drucksache 18/10783 

Ich eröffne die Aussprache. Für die CDU hat jetzt Kol-
lege Dr. Günther Bergmann das Wort. Bitte schön. 

Dr. Günther Bergmann (CDU): Schönen Dank, Herr 
Präsident. Ich bin froh, dass ich als Niederrheiner 
auch noch in diesem Parlament sprechen darf,  

(Beifall von der CDU) 

nachdem der Minister gerade so „bonnig“ war.  

Meine Damen und Herren! Es gibt Anträge, die über-
holen sich. Das kennen wir aus dem parlamentari-
schen Alltag. Ich glaube, das ist hier der Fall. Der An-
trag ist im Januar gestellt worden, er ist in allen vier 
zuständigen oder beauftragten Ausschüssen abge-
lehnt worden und er hat sich, glaube ich, wirklich auf-
grund der bundespolitischen Entwicklungen überholt. 

Grundsätzlich sind wir natürlich mit Ihnen einer Mei-
nung, dass die Ziele, die dort genannt sind, die bei 
einer Lieferkettengesetzgebung berücksichtigt wer-
den sollen, wichtig sind – da gibt es gar keine Zwei-
fel –, aber Nordrhein-Westfalen gehört zur Bundes-
republik Deutschland und zur Europäischen Union. 
Dort gibt es jeweils Regelungen, die auch für uns gel-
ten können. Wir müssen aus unserer Sicht nicht eine 
NRW-Extrawurst braten, weil das eine unnötige Zu-
satzregulierung wäre, auf die unsere Unternehmen 
mit Sicherheit nicht warten, weil sie weitere Bürokra-
tie auslösen würde. 

Ich bin auch der Meinung, dass wir nicht sonntags 
bei unseren Reden über Bürokratieabbau sprechen 
und dann am Donnerstag im Plenarsaal irgendwel-
che zusätzliche Bürokratie auf den Weg bringen soll-
ten. Das ist aus meiner Sicht nicht richtig. 

(Beifall von der CDU) 

Wir alle wissen doch, dass die Wirtschaft inzwischen 
auch aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation, 
die wir in der Bundesrepublik leider nun einmal ha-
ben, allergisch darauf reagiert, wenn immer und im-
mer wieder neue Regelungen auf sie zukommen. Das 
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gefährdet vielerorts leider sogar inzwischen das 
Überleben. Ein Mehr an Regeln wird ein Mehr an Ab-
wanderung von Unternehmen produzieren, und das 
kann überhaupt nicht in unserem Interesse sein.  

Ich denke, vor diesem Hintergrund ist auch verständ-
lich, dass der Wirtschaftsminister in Berlin das neu-
lich als Problem erkannt hat und wenn vielleicht auch 
etwas drastisch, aber doch plastisch und richtig ge-
sagt hat, man müsste mit der Kettensäge noch ein-
mal an das Bundeslieferkettengesetz herangehen. 
Da kann ich nur sagen: Da sollten wir hier nicht mit 
einer Laubsäge wedeln. 

Die Deindustrialisierung ist als Gefahr zu begreifen, 
die wir hier vor Ort ein Stück weit abmildern können. 
Wohlstand ist in Gefahr. Wenn der nicht mehr da ist, 
dann können wir uns viele Projekte, an die wir als 
Wohlstandsgesellschaft so gewöhnt sind und an de-
nen wir so hängen, irgendwann schlechtweg nicht 
mehr leisten.  

Die Anhörung hat gezeigt, die Unternehmen wissen 
um ihre Verantwortung in den Bereichen Menschen-
rechte, Umweltschutz, soziale Standards. Da brau-
chen sie nicht von Politikern noch weitere Regulie-
rungen. Das ist also für uns kein Grund, ein solches 
Gesetz aufzulegen, zumal in Berlin daran schon her-
umgedoktert wird und gleichzeitig auch noch das 
Vergabetransformationsgesetz diskutiert wird, das in 
diesem Zusammenhang auch eine ganz bedeutende 
Rolle spielt.  

Es wird Sie daher nicht überraschen, dass wir den 
Antrag ablehnen und ich Ihnen trotzdem ganz herz-
lich für die Aufmerksamkeit danke. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der SPD hat nun Kollegin Inge Blask das 
Wort. Bitte sehr. 

Inge Blask (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen 
Fraktionen! Gute und faire Arbeitsbedingungen in 
Produktionsländern des globalen Südens, faire und 
auf Augenhöhe stattfindende Handelsbeziehungen 
mit den Produzenten vor Ort und die Einhaltung von 
Mindeststandards wie das Verbot von Kinderarbeit – 
diese Prämissen für globale Lieferketten sind nicht 
nur ethischer Konsens, sondern sie sorgen auch da-
für, dass Menschen in ihren Herkunftsländern gut le-
ben können und für sich eine Perspektive sehen.  

Wenn man sich dieser Tage politisch umschaut und 
umhört, scheint das doch querbeet oberste Maxime 
zu sein. Migration steuern, Migrationsdruck senken – 
das erreicht man nicht, indem man überall Zäune 
hochzieht, sondern das erreicht man langfristig nur, 
wenn man die Situation in den Herkunftsländern ver-
bessert.  

Neben der Perspektive der globalen Verantwortung 
bieten Regelungen wie das deutsche und das euro-
päische Lieferkettengesetz genau das: Mittels fairer 
und universell geltender Regeln im globalen Handel 
werden die Arbeits- und damit die Lebensbedingun-
gen der Menschen in den Produktionsländern des 
Südens verbessert. Eigentlich ist das ein klassischer 
Fall einer Win-win-Situation.  

Leider fällt die Logik im politischen Geschäft und in 
der Hitze der Auseinandersetzung nur allzu häufig 
hinten runter. So ist es auf der Bundesebene schein-
bar geschehen. Herr Dr. Bergmann hat es soeben 
erwähnt: Der grüne Wirtschaftsminister Robert Ha-
beck greift das LkSG mittlerweile in schöner Regel-
mäßigkeit an und untergräbt es. Erst letzte Woche 
ließ sich der Vizekanzler zu der Aussage hinreißen, 
man müsse – Zitat – „die Kettensäge anwerfen und 
das ganze Ding wegbolzen“. Das klingt tatsächlich 
eher nach dem argentinischen Marktradikalen Milei 
als nach dem kommenden Kanzlerkandidaten einer 
Partei, bei der das Streben nach globaler Verantwor-
tung und Ausgleich quasi zum Gründungsmythos ge-
hört. Schade.  

Aber da hört es leider nicht auf. Die üblichen Beißre-
flexe – die Rede von „Wirtschaftsfeindlichkeit“ und 
„Bürokratiemonster“ – haben auch uns infolge unse-
res Antrags erreicht. Wie kämen wir denn darauf, den 
Unternehmern in Zeiten der Krise noch mehr Büro-
kratie und Verantwortung aufzubürden? Nun, darauf 
kann ich nur entgegnen: Wer lesen und zuhören 
kann, ist klar im Vorteil. Wir haben in unserem Antrag 
klar formuliert, dass es nicht darum geht, für die öf-
fentliche Vergabe neue und weitere Berichtspflichten 
einzuführen, sondern bestehende Standards und 
Kriterien zu nutzen und bei der Vergabe von öffentli-
chen Aufträgen zu berücksichtigen.  

Nordrhein-Westfalen war schon weiter. Wir hatten 
hier unter Rot-Grün einen Tariftreue- und Vergabe-
gesetz, das damals bundesweit seinesgleichen 
suchte. Wir hatten eine Kompetenzstelle für nachhal-
tige und faire Beschaffung, die von Dr. Lale Akgün 
kompetent geleitet wurde und von Kommunen sowie 
Unternehmen angenommen und geschätzt wurde. 
Das war auch der überwiegende Tenor der Sachver-
ständigen unserer Anhörung. Viele Kommunen ma-
chen sich auf eigene Faust auf, nachhaltig einzukau-
fen und auszuschreiben und wünschen sich dabei 
mehr Unterstützung und klare Vorgaben.  

Auch die Unternehmerseite steht nicht grundsätzlich 
gegen Nachhaltigkeitskriterien. Das haben zum Bei-
spiel die Stellungnahme und die Aussagen der IHK 
NRW klargemacht, in denen empfohlen wurde, nach-
haltige Kriterien auch in Leistungsbeschreibungen 
oder Ausführungsbedingungen zu verankern und 
auch Nebenangebote zu berücksichtigen. Die Sach-
verständigenanhörung hat also ein sehr differenzier-
tes und konstruktives Fazit zum Antrag geliefert. Das 
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plumpe Nein in der Beschlussempfehlung gibt das 
nicht wieder.  

Ich will noch kurz darauf eingehen, was der Staats-
sekretär und die Grünen im Ausschuss gesagt ha-
ben, nämlich, dass unser Antrag gar nicht mehr nötig 
sei, da man sich in der schwarz-grünen Weiterent-
wicklung der NRW-Nachhaltigkeitsstrategie darauf 
geeinigt habe, Nachhaltigkeitsaspekte in der Be-
schaffungspraxis der Landesverwaltung wieder stär-
ker zu berücksichtigen.  

Ja, das mag sein, aber diesem hehren Ziel geht es 
wie allen anderen Aspekten der Nachhaltigkeitsstra-
tegie Nordrhein-Westfalen: Außer Spesen nichts ge-
wesen. Die Politik der Ankündigung und der Eck-
punktepapiere dieser Landesregierung setzt sich 
auch im Bereich „Nachhaltigkeit“ nahtlos fort.  

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wenn Sie es mit der Nachhaltigkeit und der 
fairen Beschaffung ernst meinen, sollten Sie unse-
rem Antrag zustimmen oder ihn meinetwegen auch 
abschreiben und einen eigenen daraus machen. 
Hauptsache, es passiert was. – Vielen Dank.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der Grünen hat nun der Kollege Stefan 
Engstfeld das Wort. Bitte sehr. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokra-
tischen Fraktionen! Menschenrechtsverletzungen 
und Umweltzerstörung entlang globaler Lieferketten 
sind bittere Realität. Deshalb ist die Lieferkettenge-
setzgebung auf europäischer Ebene und auf Bun-
desebene ein Meilenstein. Wir brauchen den Wandel 
zu einer Wirtschaftsweise, die ohne Ausbeutung von 
Mensch und Natur auskommt und nachhaltig ist.  

Damit Unternehmen, die global tätig sind, auch glo-
bal Verantwortung übernehmen und gegen Men-
schenrechtsverletzungen und Umweltschäden vor-
gehen, braucht es eine entsprechende Gesetzge-
bung. Genau da setzt die Lieferkettengesetzgebung 
richtigerweise an. Der Staat – die öffentliche Hand – 
kann seinen Teil dazu beitragen, dass mehr fair und 
nachhaltig produziert wird, indem er nachhaltig und 
fair produzierte Produkte nachfragt. Die öffentliche 
Beschaffung ist ein effektiver Hebel, um weltweit auf 
faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung sozialer 
und ökologischer Standards hinzuwirken.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD-
Fraktion, liebe Kollegin Blask, diese Erkenntnis ist 
nicht neu, schon gar nicht für uns Grüne und auch 
nicht für diese Landesregierung. Kurz und gut: Wir 
teilen die Ziele Ihres Antrags. Ihre Forderungen ge-
hen in die richtige Richtung. Wir beraten und be-
schließen Ihren Antrag heute im Plenum jedoch im 

umgekehrten Verfahren. Alle Fachausschüsse, die 
den Antrag beraten haben, haben also bereits für die 
heutige Befassung im Plenum votiert. Die Voten des 
federführenden Ausschusses für Europa und Inter-
nationales und der mitberatenden Ausschüsse, näm-
lich des Ausschusses für Heimat und Kommunales, 
des Ausschusses für Wirtschaft, Industrie, Klima-
schutz und Energie sowie des Ausschusses für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz 
sowie ländliche Räume, sind identisch. 

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 

Alle Ausschüsse empfehlen, den Antrag abzulehnen, 
und zwar mit dem folgenden Abstimmungsergebnis 
in allen Ausschüssen: Die SPD sagt Ja, alle anderen 
Fraktionen sind dagegen. Da sollte man sich schon 
einmal fragen, warum das denn so ist.  

(Alexander Vogt [SPD]: Warum Sie dagegen 
stimmen, fragen wir uns allerdings auch!) 

Ich nenne Ihnen drei wichtige Gründe:  

Erstens. Sie müssen niemanden mit Ihrem Antrag 
treiben, denn unsere Koalition arbeitet bereits an vie-
len Stellen an dem Thema „faire und nachhaltige öf-
fentliche Beschaffung“. Ich bin mir sicher, die Minis-
terin wird dazu gleich noch einige Punkte darstellen.  

Zweitens. Sie stellen in Ihrem Antrag die Forderung 
auf, bei der öffentlichen Auftragsvergabe in Nord-
rhein-Westfalen bestimmte Standards – Zitat – „ohne 
zusätzlichen bürokratischen Aufwand“ verpflichtend 
einzuführen. Das ist völlig unrealistisch. Eine bessere 
Nachverfolgbarkeit der Lieferketten und die Ausrich-
tung an Standards erzeugt zwangsläufig einen büro-
kratischen Aufwand. Den Gegensatz zwischen an-
spruchsvollen Vergabeanforderungen in Bezug auf 
Menschenrechte und Ökologie sowie geringem bü-
rokratischen Aufwand lösen Sie in Ihrem Antrag nicht 
auf. Das ist schlicht zu einfach und nicht richtig durch-
dacht.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Drittens. Auf der Bundesebene wird an einem Ta-
riftreuegesetz und an dem Vergabetransformations-
paket gearbeitet. Inzwischen liegt ein Referentenent-
wurf für ein Tariftreuegesetz und ein Referentenent-
wurf für eine allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Berücksichtigung sozialer und umweltbezogener Kri-
terien bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
vor. Das muss bei Maßnahmen auf der Landes-
ebene berücksichtigt werden.  

Die Ergebnisse der Prozesse auf Bundesebene 
müssen erst einmal abgewartet werden, bevor da-
rauf wir aufbauend hier auf der Landesebene weitere 
Schritte ergreifen können. 

Kurz und gut: Aus den genannten Gründen und noch 
einigen anderen Punkten lehnen wir Ihren Antrag ab – 
bei aller Verbundenheit zu dem richtigen Anliegen 
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einer fairen und nachhaltigen Beschaffung. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. Für 
die Fraktion der FDP hat nun Dr. Werner Pfeil das 
Wort. Bitte sehr. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren Kolle-
gen und Kolleginnen! Der vorliegende Antrag der 
SPD-Fraktion behandelt ein wichtiges Thema. Faire 
Lieferketten und nachhaltige öffentliche Beschaf-
fung, Menschenrechte, Arbeitsrechte und Nachhal-
tigkeit sind Grundsätze, die wir alle teilen. Diese 
Werte sind nicht verhandelbar und müssen weltweit 
geachtet werden. 

Aber die Frage ist: Wie gestalten wir das so, dass es 
die Unternehmen nicht überfordert und dass wir hier 
in Deutschland keiner Inländerdiskriminierung aus-
gesetzt sind. Besonders der Mittelstand und kleine 
Betriebe dürfen nicht durch zu viele Vorgaben in ihrer 
Handlungsfähigkeit eingeschränkt werden. Schon 
jetzt sehen wir das stille Sterben des Mittelstands. 
Generationsübergaben scheitern, Unternehmens-
nachwuchs fehlt. 

Vor diesem Hintergrund, in dem Deutschland im Ver-
gleich zu anderen Industrienationen wirtschaftlich zu-
rückliegt und Nordrhein-Westfalen nicht den Bundes-
durchschnitt erreicht, müssen wir uns ernsthaft fra-
gen: Leiden wir nicht längst unter einer Überregulie-
rung? Müssen diese Sonderregelungen in Nord-
rhein-Westfalen, auf die Herr Engstfeld eben hinge-
wiesen hat, sein? Deshalb – das möchte ich beto-
nen – lehnen wir den Antrag ab. Denn wir haben es 
mit einer Form der Inländerdiskriminierung zu tun. 

Das Thema der Nachhaltigkeit und der Lieferketten 
ist bereits seit Jahren Teil der politischen Debatte. Er-
innern wir uns an das deutsche Lieferkettengesetz, 
das 2021 beschlossen wurde, und im Sommer an 
das europäische Lieferkettengesetz, das seit Kurzem 
in Kraft getreten ist. Es wird die Sorgfaltspflichten auf 
europäischer Ebene ausbauen. Deshalb unterstützen 
wir auch die Forderung des Bundeswirtschaftsminis-
ters, das deutsche Lieferkettengesetz für zwei Jahre 
auszusetzen, bis die europäische Regelung greift. 

Unserer Auffassung nach benötigt es – das bestätig-
ten auch die Sachverständigen der Anhörung – kei-
ner weiteren Regulierung. Die bestehenden Gesetze 
auf Bundesebene und europäischer Ebene führen 
bereits jetzt zu mehr Bürokratie in den Unternehmen. 
Alles, was mit Sonderwegen zu tun hat – darauf hat 
Herr Engstfeld eben hingewiesen –, führt zu weiterer 
Bürokratie. 

Ich möchte hier Herrn Dr. Paffenholz von der IHK 
Nordrhein-Westfalen mit Erlaubnis des Präsidenten 

zitieren, der in der Anhörung im Juni Folgendes ge-
sagt hat: 

„Es ist mit ein Problem, dass es hier Anforderun-
gen auf verschiedenen Ebenen gibt. Wir sind da 
als Bundesrepublik mit dem Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz vorgeprescht. Jetzt gibt es eine 
EU-Regelung, die kommt, die sogar dazu geführt 
hat, dass der Vorschlag im Raum steht, das Bun-
desgesetz auszusetzen und auf der dritten 
Ebene, wenn auch nur im Rahmen der Vergabe, 
weitere Vorschriften einzuführen. Das belastet die 
Unternehmen, weil das noch nicht mal die einzi-
gen Vorgaben sind.“ 

Und weiter: 

„Wenn denn die 27 Mitgliedsstaaten – und in 
Deutschland die Bundesländer – darauf verzich-
ten würden, noch mal national, in den Ländern 
und in den Kommunen draufzusatteln. Dann ist 
das eigentlich eine richtige Aussage. Und so 
sollte man mit Regulierung umgehen, zu sagen: 
1:1-Umsetzung und nicht noch weitere Anforde-
rungen draufsatteln.“ 

Auch die Experten von Unternehmen in NRW äußer-
ten sich zum vorliegenden Antrag mit Bedenken, es 
würde ein deutlicher Mehraufwand für die Unterneh-
men entstehen und damit auch das öffentliche Auf-
tragsrecht weniger attraktiv werden. 

Weitere Skepsis wurde auch von der Handwerks-
kammer Nordrhein-Westfalen in der Anhörung geäu-
ßert. Dort hieß es: 

„Verursachen wir möglicherweise eine Gefahr der 
Destabilisierung von Lieferketten, wenn wir an ei-
nigen Stellen Regulatorik überziehen?“ 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im vorlie-
genden Antrag wird ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass kein zusätzlicher bürokratischer Aufwand 
entstehen soll. Herr Engstfeld hat eben auch darauf 
hingewiesen. Doch die Experten in der Anhörung se-
hen das alle anders. 

Besonders in den Kommunen wird die Umsetzung zu 
einer weiteren Belastung führen, wo die Arbeitsbe-
lastung ohnehin bereits hoch ist. Ich will nochmals 
sagen: Mit den Zielen gehen wir vollständig konform, 
mit einer Inländerdiskriminierung jedoch nicht. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Jetzt 
hat Herr Tritschler das Wort für die Fraktion der AfD. 

Sven Werner Tritschler*) (AfD): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach einer 
aktuellen Forsa-Umfrage halten 64 % der Deutschen 
unseren Wirtschaftsminister Robert Habeck für inkom-
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petent. Da fragt man sich natürlich zuerst: Was ha-
ben die anderen 36 % im letzten Jahr gemacht? 

Woran auch immer es liegen mag – sogar dieser 
grüne Wirtschaftsminister hat inzwischen erkannt, 
dass das deutsche Lieferkettengesetz, welches übri-
gens eine Erblast der Regierung Merkel ist, liebe 
CDU, eine schlechte Idee war und ist. Man sei – so 
sagt er, Zitat – „bei guter Intention völlig falsch abge-
bogen.“ Der Weg seien nicht einzelne Verbesserun-
gen, sondern – Zitat – „die Kettensäge anzuwerfen 
und das ganze Ding wegzubolzen“. 

Wenn das inzwischen ein grüner Wirtschaftsminister 
verlauten lässt, dann muss man sich schon ein wenig 
fragen, wo eigentlich die SPD hier im Landtag hän-
gengeblieben ist, wenn man so einen Antrag ein-
bringt. Sie feiern sich in ihrem Antrag noch für dieses 
Bürokratiemonster, mit dem ja Deutschland wieder 
mal unbedingt vorangehen musste. Das kennen wir 
auch aus anderen Bereichen, insbesondere aus un-
serer völlig irren Energiepolitik. 

Die Rechnung dafür ist längst im Briefkasten. Wir 
sind in einer Rezession angekommen. Ihre Traum-
welten von Wasserstoff-Stahl in Duisburg und ande-
rem Kokolores erweisen sich als milliardenteure Luft-
schlösser. 

Trotzdem kommt die SPD jetzt mit diesem Antrag, 
der offensichtlich völlig aus der Zeit gefallen ist. Mit 
dem sogenannten Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz 
zwingen Sie schon jetzt deutsche Unternehmen, um 
die halbe Welt ihren Lieferanten nachzuschnüffeln, 
ob sie gewissen Standards entsprechen. 

Ja, wir kennen alle die Bilder aus Fernost und den 
Zuständen in manchen der dortigen Produktionsstät-
ten. Wir möchten auch niemandem zumuten, unter 
solchen Bedingungen zu arbeiten. 

Aber blicken wir einmal in die eigene Geschichte. Ar-
beitsbedingungen, wie wir sie heute aus Bangla-
desch kennen, gab es auch hier in Deutschland. 
1836 beschränkte das preußische Regulativ erst-
mals die tägliche Höchstarbeitszeit für Kinder von 
neun bis 16 Jahren auf täglich zehn Stunden. 1904 
wurde es im Deutschen Reich verboten, Kinder unter 
zwölf Jahren in Gewerbebetrieben zu beschäftigen, 
und faktisch erst seit der Nachkriegszeit gilt ein Min-
destalter von 14 Jahren.  

Warum ist das hier so, und warum ist das anderswo 
nicht so? Es ist nicht so, dass alle schlechten Eltern 
der Welt in Bangladesch wohnen würden. Umge-
kehrt hat Deutschland seine hohen Sozialstandards 
nicht deshalb errungen, weil irgendwo anders auf der 
Welt ein Sozialdemokrat gesagt hat: Wir machen 
jetzt ein Lieferkettengesetz.  

Nein, es ist die Folge steigender Produktivität und ei-
nes steigenden Wohlstandniveaus. Denn dadurch 
erst können es sich Eltern überhaupt leisten, ihre Kin-
der in die Schule, statt in eine Fabrik zu schicken. Erst 

dadurch können es sich Unternehmer nicht mehr 
leisten, ihre Arbeitnehmer unter menschenunwürdi-
gen Bedingungen zu beschäftigen, die suchen sich 
dann nämlich etwas anderes.  

Was Sie dagegen fordern, meine Damen und Herren 
von der SPD, schafft sicher gute und gutbezahlte Ar-
beitsplätze, aber nicht da, wo sie hinsollen, sondern 
bei Behörden, bei Ihren Freunden von irgendwelchen 
NGOs und Beratungsagenturen, aber vielleicht kann 
man da ja noch den einen oder anderen Parteifreund 
versorgen.  

Den Menschen jedenfalls, denen Sie hier vorgeblich 
helfen wollen, bringt diese moralische Selbstverge-
wisserung am allerwenigsten. Das hat übrigens auch 
die Expertenanhörung ergeben, denn Unternehmen 
lassen sich zur Vermeidung von Haftungsrisiken im-
mer weniger aus diesen Staaten beliefern, wo solche 
Risiken sind. Die Exportwirtschaft bricht dort weg, wo 
sie am dringendsten gebraucht wird.  

Gleichzeitig richten Sie damit wieder einmal enormen 
Schaden in der deutschen Wirtschaft an. Sie haben 
uns in eine Rezession geführt, Sie zerstören die in-
dustrielle Basis unseres Wohlstands. Machen Sie 
nur so weiter, und wir befinden uns irgendwann am 
anderen Ende der Lieferkette. Mit Medikamenten 
müssen wir uns neuerdings schon aus Kamerun aus-
helfen lassen.  

Verstehen Sie doch bitte endlich eins: Die Welt wird 
nicht gerechter und nicht besser davon, dass Sie un-
ser Land herabwirtschaften. Deswegen lehnen wir 
Ihren Antrag selbstverständlich ab.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Christof Rasche: Für die Landesre-
gierung hat nun Ministerin Mona Neubaur das Wort. 
Bitte sehr.  

Mona Neubaur*), Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie: Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im vorliegen-
den Antrag werden verschiedene Themen verknüpft, 
auf die wir als Landesregierung unseren Blick bereits 
richten. In unserem Arbeitsprogramm sind dazu 
Maßnahmen hinterlegt, beispielsweise die Stärkung 
der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung und die 
Tarifbindung. Die Beratung des Antrags inklusive der 
Sachverständigenanhörung hat gezeigt, dass es ei-
nen breiten Konsens hinsichtlich der herausragen-
den Bedeutung der sozialen und umweltbezogenen 
Nachhaltigkeitskriterien auch im Vergabeverfahren 
gibt.  

Festzuhalten ist, dass Nordrhein-Westfalen mit ver-
schiedenen Aktivitäten und Maßnahmen bereits gut 
aufgestellt ist, um die Ziele, die auch im Antrag der 
SPD-Fraktion benannt werden, ohne Neuregulierung 
zu verwirklichen. NRW ist Kooperationspartner in 
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einem OZG-Digitalisierungsprojekt, mit dem die Digi-
talisierung und Standardisierung in öffentlichen Ein-
kaufsprozessen weiter vorangebracht und damit die 
Möglichkeit geschaffen wird, datengestützt steuern 
zu können.  

Nordrhein-Westfalen hat den Beschluss der Wirt-
schaftsministerkonferenz im Juni dieses Jahres initi-
iert, der eine möglichst weitgehende, bundesweite 
Vereinheitlichung in der Frage des Einkaufs und der 
Vergaberegelungen anstrebt. Um die Tariftreue im 
Einkauf Nordrhein-Westfalens zu stärken, wird ein 
entsprechender Gesetzentwurf aktuell im MAGS er-
arbeitet. NRW ist Gründungsland der Bund-Länder-
Fortbildungsinitiative „Nachhaltige Beschaffung“.  

Die Zielstellung dieser Initiative ist es, Beschaffungs-
stellen zu schulen und sie zu befähigen, nachhaltige 
Beschaffung im Arbeitsalltag auch umzusetzen, was 
wir bereits leisten. Wir meinen, die sind besser ge-
eignet, die benannten und geteilten Ziele zu realisie-
ren, als es die im vorliegenden Antrag erhobenen 
Forderungen tun, was zudem den Aufbau von weite-
rer Bürokratie bedeuten würde.  

Im Rahmen der Anhörung ist außerdem deutlich ge-
worden, dass es mit Blick auf die gleichen politischen 
Zielsetzungen sachgemäß ist, die Gesetzgebungs-
vorhaben zum Vergabetransformationspaket abzu-
warten. Hierzu sind in der vergangenen Woche vom 
BMWK die Ressortbefassung eingeleitet worden. 
Wir begleiten das sehr, sehr eng. Ich meine, damit 
sind wir auf einem guten Weg.  

Der Antrag der SPD thematisiert auch die Lieferket-
tenregulierung. Mit der Verabschiedung der Europä-
ischen Lieferkettenrichtlinie sind die Weichen auf 
EU-Ebene bereits gestellt, dass sich Unternehmen 
für die Einhaltung zentraler Umwelt- und Menschen-
rechtstandards in ihren Liefer- und Wertschöpfungs-
ketten einzusetzen haben und nachweisen sollen, 
dass das entsprechend gilt. Das ist ein richtiger und 
wichtiger Schritt, damit grundlegende Menschen-
rechtsstandards wie das Verbot von Kinderarbeit 
oder Zwangsarbeit und zentrale Umweltstandards in 
globalen Lieferketten stärker betrachtet werden.  

Wir sind immer noch einig im Ziel. Die europäischen 
Vorgaben sollen noch in der aktuellen Legislaturperi-
ode auf Bundesebene durch Anpassung des deut-
schen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes eins zu 
eins umgesetzt werden. Für uns ist ganz entschei-
dend dabei, dass die Umsetzung für Unternehmen 
anwenderfreundlich und praxisnah ist. Es geht nicht 
darum, die Ziele zu bestreiten, es geht darum, ge-
rade die kleinen und mittelständischen Unternehmen 
dabei zu unterstützen, die Ziele auch umgesetzt zu 
bekommen. Doppelte oder gleichgelagerte Berichts-
pflichten sind dabei zu vermeiden, indem zum Bei-
spiel der Nachhaltigkeitsbericht nach CSRD den Lie-
ferkettensorgfaltspflichtengesetzbericht ersetzt, da-
mit Unternehmen keine unnötigen bürokratischen 

Verpflichtungen treffen oder diese doppelt belegen 
müssen.  

Ich möchte festhalten: Wir sind in NRW wirklich gut 
aufgestellt, ohne dass wir neue legislative Anforde-
rungen als erforderlich sehen. Mit der Lieferkettenre-
gulierung sind wichtige Aspekte angesprochen, die 
derzeit auf EU- und Bundesebene vorangetrieben 
werden. – Vielen Dank.  

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. Wir 
sind am Schluss der Aussprache und kommen zur 
Abstimmung.  

Der Ausschuss für Europa und Internationales emp-
fiehlt in der Drucksache 18/10783, den Antrag Druck-
sache 18/7750 abzulehnen. Wir kommen somit zur 
Abstimmung über den Antrag Drucksache 18/7750 
selbst und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer 
stimmt dem Antrag zu? – Das ist die Fraktion der 
SPD. Wer lehnt den Antrag ab? – Das sind die Frak-
tionen von Grünen, CDU, FDP und AfD. Gibt es eine 
Enthaltung? – Das ist nicht der Fall. Somit ist dieser 
Antrag abgelehnt.  

Wir kommen zu:  

12 Erfolgsmodell „Fachoberschule Polizei“ ins 
Schulgesetz überführen und weiter ausbauen 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/10877 

Ich eröffne die Aussprache. Die Kollegin Franziska 
Müller-Rech steht schon am Rednerpult. Auf geht’s.  

Franziska Müller-Rech (FDP): Vielen Dank. – Sehr 
geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Wir haben gestern und heute schon viel dar-
über diskutiert, was in Nordrhein-Westfalen noch 
nicht so gut läuft und funktioniert und wo dringend 
gehandelt werden muss.  

Ich habe mir gedacht, nutzen wir doch die Gelegen-
heit und sprechen einmal über ein Erfolgsmodell, das 
in Nordrhein-Westfalen funktioniert und auf das wir 
sehr stolz sein können, nämlich die Fachoberschule 
Polizei. Wir Freie Demokraten haben sie zusammen 
mit der CDU 2021 auf den Weg gebracht. Man muss 
aber dazusagen, das geschah gegen die Skepsis 
von Innenminister Reul. 

Unser Ziel war es, jungen Menschen mit mittlerem 
Schulabschluss neue Chancen zu eröffnen und 
gleichzeitig die Polizei mit hervorragenden Nach-
wuchskräften zu stärken. Es steht fest: Das hat sich 
gelohnt. 
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(Beifall von der FDP) 

Seit der Einführung 2021 haben über 290 Schülerin-
nen und Schüler diesen Bildungsgang bereits erfolg-
reich absolviert. Der Erfolg spricht für sich. 88 % der 
Absolventinnen und Absolventen dieses Bildungs-
gangs empfinden die Ausbildung als eine sehr gute 
Vorbereitung auf ihre Berufstätigkeit, und 89 % wür-
den sie weiterempfehlen. Zusammen mit dem dama-
ligen Schulfach Wirtschaft ist das einer der erfolg-
reichsten Schulversuche, die dieses Land jemals ge-
sehen hat.  

Die Fachoberschule Polizei verbindet praxisorientier-
ten Unterricht mit realen Erfahrungen im Polizei-
dienst. Das ist eine supertolle Kombination, die junge 
Talente optimal auf ihre zukünftige Aufgabe vorberei-
tet. Das zeigt uns klar: Wir haben hier ein Bildungs-
angebot, das den realen Bedürfnissen der jungen 
Menschen und unserer Polizei entspricht und haar-
genau darauf ausgerichtet ist.  

Weil diese Einführung so erfolgreich war und ist, 
stehe ich hier heute mit ein paar Vorschlägen. Wir 
setzen uns dafür ein, dass dieser Schulversuch nicht 
weitergeführt wird. Lassen Sie uns diesen Schulver-
such wegen des zu großen Erfolgs beenden. Wir 
wollen im Rahmen der anstehenden Schulgesetzän-
derung, aber auch anderer anstehender Änderungen 
diesen Schulversuch aus dem Versuchsstatus her-
ausholen und ihn direkt fest in unserer Schulland-
schaft verankern; denn was sich in der Praxis be-
währt hat, gehört fest in unser System. 

(Beifall von der FDP) 

Diese Verankerung ist für die FOS Polizei wichtig, 
weil sie den Absolventinnen und Absolventen lang-
fristige Sicherheit gibt und ihre Perspektiven noch 
einmal stärkt. Sie sendet auch das starke Signal an 
alle jungen Menschen, die einen mittleren Schulab-
schluss anstreben: Ihr habt hervorragende Karrier-
echancen, unter anderem bei unserer Polizei. 

(Beifall von der FDP) 

Wir haben 2021 den Schritt in die richtige Richtung 
getan, und nun liegt es an Schwarz-Grün, diesen Er-
folg fortzusetzen. Der große Zuspruch und das Inte-
resse zeigen uns doch, dass noch mehr junge Men-
schen von diesem Angebot profitieren wollen. 

Das Angebot ist mehrfach überzeichnet. Gerade 
deswegen müssen wir jetzt nicht nur die FOS Polizei 
verankern, sondern sie auch noch dringend weiter 
ausbauen. Der Bildungsgang muss an weiteren 
Standorten etabliert werden, um den Bedarf zu de-
cken und den vielen interessierten jungen Menschen 
mit mittlerem Schulabschluss die Möglichkeit zu ge-
ben, diesen Weg weiterzugehen. Auch der Polizei-
nachwuchs in NRW wird damit nachhaltig gesichert. 

Ich fasse zusammen: Die Schülerinnen und Schüler 
sind mit diesem Versuch hochzufrieden, die Schulen 

sind hochzufrieden, die Polizei ist hochzufrieden. 
Dieser Versuch stärkt die mittleren Schulabschlüsse 
ganz maßgeblich. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und Grü-
nen, auch sehr geehrte Landesregierung – Frau Go-
rißen in Vertretung –, worauf wollen Sie denn noch 
warten? Machen Sie es doch einfach. Zeigen Sie 
jetzt den nötigen Mut und führen Sie ein Erfolgsmo-
dell fest in unsere Schullandschaft ein. 

(Beifall von der FDP) 

Lassen Sie uns gemeinsam dieses Erfolgsmodell si-
chern. Stimmen Sie einfach unserem Antrag zu, das 
tut nicht weh. Ich würde mich sehr freuen. Das wäre 
ein tolles Signal gerade für unsere jungen Menschen 
und für die Polizei im Land. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der CDU hat nun der Kollege Martin 
Sträßer das Wort. Bitte sehr. 

Martin Sträßer (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Schulversuch 
Fachoberschule Polizei war ein wichtiges – und jetzt 
die erste Korrektur, liebe Kollegin Franziska Müller-
Rech – gemeinsames Vorhaben von CDU und FDP 
in der vergangenen Wahlperiode. Seitdem können 
Absolventinnen und Absolventen mit einem mittleren 
Schulabschluss über den Bildungsgang bei der Poli-
zei in Nordrhein-Westfalen einsteigen. 

Grundvoraussetzung waren vorher das Abitur oder 
die volle Fachhochschulreife. Durch die Einführung 
der Fachoberschule Polizei haben wir den Zugang 
zur Polizeiausbildung wieder durchlässiger gemacht, 
und das war gut so. Nicht allein das Abitur soll den 
Zugang zur Polizeiausbildung ermöglichen, auch 
Haupt-, Real- und Gesamtschüler mit mittlerem Bil-
dungsabschluss können gute Polizeikräfte sein. 

Zwei Jahre nachdem dies wieder möglich wurde, 
schlossen diesen Sommer mehr als 290 Absolven-
tinnen und Absolventen des ersten Jahrgangs den 
neuen Bildungsgang erfolgreich ab. Wir bewerten 
den bisherigen Verlauf des Schulversuchs genau wie 
die heutige Landesregierung und offensichtlich auch 
die FDP-Fraktion, wie wir eben gehört haben, als gro-
ßen Erfolg.  

Die bisherige Auswertung zeigt – es ist schon gesagt 
worden – eine hohe Zufriedenheit der Schülerinnen 
und Schüler, der Lehrkräfte und der Polizei mit den 
Inhalten und mit den Anforderungen des Bildungs-
gangs. Auch die relativ geringe Abbrecherquote von 
nur 6 % im ersten Jahrgang zeigt, dass wir so zusätz-
lich motivierte und qualifizierte Nachwuchskräfte für 
unsere Polizei gewinnen können. 
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Zudem haben 274 junge Absolventinnen und Absol-
venten im unmittelbaren Anschluss an ihre Schullauf-
bahn bei der FOS Polizei von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, in die Laufbahn im gehobenen Po-
lizeivollzugsdienst zu starten. In der Überzeugung, 
dass der Schulversuch bisher ein großer Erfolg ist, 
stimmen wir deshalb durchaus mit der FDP überein. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Dann könnt ihr 
ja zustimmen! – Marc Lürbke [FDP]: Zustim-
men!) 

Weiter noch: Die neue Landesregierung aus CDU 
und Grünen hat deshalb bereits an diese Erfolge an-
geknüpft und weitergemacht. Zu den elf bestehen-
den Berufsschulen sind vier weitere hinzugekom-
men. Dies geschieht vor allem im ländlichen Raum. 
Auch das unterstützen wir ausdrücklich.  

Die FDP-Forderung nach einer kontinuierlichen Eva-
luation wird bereits erfüllt. Mit einem sechsstufigen 
Auswertungsverfahren werden die Erfolge und Her-
ausforderungen des Schulversuchs genau ermittelt. 
So soll ein guter Übergang der Absolventen und Ab-
solventinnen an die Hochschule für Polizei und öf-
fentliche Verwaltung ermöglicht werden.  

Aber wenn die FDP jetzt schon fordert, den Schulver-
such vorzeitig ins Schulgesetz zu überführen und die 
Versuchs- und Evaluationsphase früher zu beenden, 
ist das aus unserer Sicht definitiv zu früh. Ganz offen 
angesprochen: Wir haben bisher nur einen Ab-
schlussjahrgang, und den wiederum nur an den ers-
ten elf Berufsschulen. Folglich möchten wir auch die 
weiteren Schulen erst einmal einbeziehen.  

Darüber hinaus sind der Erfolg an den weiteren 
Schulen und der Studienerfolg bei der Hochschule 
für Polizei und Verwaltung ein wichtiges Erfolgskrite-
rium. Die Evaluationsphase sieht deshalb vor, dass 
mit dem laufenden Studienjahr 2024/2025 hierzu 
erstmals Daten erfasst werden. 

Der Evaluationszeitraum bis zum Schuljahr 2027/2028 
wurde damals mit Zustimmung der FDP beschlos-
sen. Wir sind durchaus der Meinung, dass wir uns 
diese Zeit im Sinne einer guten Ausbildung für un-
sere Schülerinnen und Schüler nehmen sollten. 

Vizepräsident Christof Rasche: Es gibt den 
Wunsch nach einer Zwischenfrage von der Kollegin 
Müller-Rech. 

Martin Sträßer (CDU): Bitte. 

Vizepräsident Christof Rasche: Bitte sehr. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Vielen Dank, Herr 
Kollege Sträßer, dass Sie die Zwischenfrage zulas-
sen. – Bezogen auf die Evaluation und den Grund, 

den Sie angegeben haben, warum Sie heute nicht 
zustimmen können, möchte ich Sie fragen: Rechnen 
Sie damit, dass die Zustimmung zur FOS Polizei, die 
ich eben zitiert habe, in den nächsten Jahren abneh-
men könnte und, wenn ja, warum? 

Vizepräsident Christof Rasche: Bitte sehr. 

Martin Sträßer (CDU): Liebe Kollegin, damit rechne 
ich nicht. Ich hoffe, dass die Evaluation diese Ergeb-
nisse auch bestätigt. Man braucht aber keine Evalu-
ation durchzuführen, wenn man von vornherein nur 
Erfolge bestätigt. Mit einem einzigen Jahrgang zu ar-
beiten, halte ich deshalb für zu wenig, und es schadet 
nicht, die Evaluation erst weiter fortzusetzen, weil 
Schülerinnen und Schüler dieses erfolgreiche Projekt 
weiterhin nutzen können. 

Ich komme zum Schluss. Das Projekt startete erfolg-
reich, und wir sind zuversichtlich, dass es dabei bleibt. 
Inhaltlich teilen wir viele Punkte des Antrags der FDP. 

(Christian Dahm [SPD]: Aber?) 

Einer frühzeitigen Überführung des Schulversuchs in 
das Schulgesetz können wir aus den genannten 
Gründen jedoch nicht zustimmen. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Ich habe die 
Gründe nicht verstanden!) 

Daher müssen wir den Antrag ablehnen. – Danke 
schön. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der SPD hat nun die Kollegin Dilek Engin 
das Wort. Bitte sehr. 

Dilek Engin (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht kann mich 
Herr Sträßer im Nachgang aufklären. Ich habe kein 
Argument gehört, das gegen den Antrag spricht, aber 
das können wir gleich bilateral besprechen. 

(Beifall von der SPD und der FDP) 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ha-
ben vor 25 Jahren die Berufskollegs in NRW einge-
führt. Es freut uns, dass diese Schulform immer wie-
der neue Ideen und Bildungswege eröffnet, so auch 
mit dem Schulversuch Fachoberschule Polizei, den 
die vorherige Landesregierung im Jahr 2021 gestar-
tet hat. 

Was macht dieses Modell so erfolgreich? Nach der 
10. Klasse können Jugendliche mit der Mittleren 
Reife ein dreitägiges Auswahlverfahren durchlaufen 
und sich damit für den Bildungsgang qualifizieren. 
Die Schülerinnen und Schüler haben Schulfächer 
wie Wirtschaft, Verwaltung oder Staatslehre. Außer-
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dem absolvieren sie zahlreiche Praktika bei der Poli-
zei. Dadurch kann Wissen direkt in die Praxis umge-
setzt werden. Diese Art von Lernen halten wir für be-
sonders wertvoll. 

Am Ende des Bildungsgangs haben die Absolventin-
nen und Absolventen ein normales Fachabitur „Wirt-
schaft und Verwaltung mit dem Schwerpunkt Polizei-
vollzugsdienst“ in der Tasche. Nach dem Bildungs-
gang eröffnen sich ihnen viele Perspektiven. Mache 
ich direkt bei der Polizei weiter? Beginne ich ein du-
ales Studium und werde Polizeikommissarin? Oder 
mache ich mit dem Fachabi etwas ganz anderes und 
studiere zum Beispiel etwas in Richtung Finanzver-
waltung? 

Selbst wenn sich die Absolventinnen und Absolven-
ten nicht für die Polizei entscheiden, haben sie einen 
guten Abschluss in der Hand. Hier kann die öffentli-
che Verwaltung an anderer Stelle gute Fachkräfte 
gewinnen. 

Natürlich profitiert aber auch die Polizei von denjeni-
gen, die nach dem Bildungsgang genau dort weiter-
machen. Deshalb unterstützt die GdP das Vorhaben 
ausdrücklich. 

Unter dem Strich wurde mit dem Schulversuch ein 
vielfältiges Angebot für unsere Jugendlichen ge-
schaffen, das niemandem etwas wegnimmt. Im Ge-
genteil, es eröffnet neue Möglichkeiten und Bildungs-
wege. Dabei nimmt es auf individuelle Bedürfnisse 
und Stärken Rücksicht. 

Wir als SPD-Fraktion positionieren uns eindeutig: Wir 
fördern Modelle, die Chancenvielfalt und individuelle 
Stärken fördern. 

(Beifall von der SPD) 

Deshalb können wir uns den Feststellungen der 
FDP-Fraktion anschließen. Der Schulversuch hat 
sich bereits jetzt als Erfolg erwiesen. Er löst eine 
hohe Zufriedenheit aus, und er erweitert die Bil-
dungschancen junger Menschen. 

Wir würden dazu gerne noch anmerken, dass der 
Schulversuch die große Bedeutung des Berufskol-
legs für die Bildung unserer Kinder unterstreicht. Das 
alles bestätigt auch der erste Bericht des Schulminis-
teriums. Deshalb begrüßen wir das Engagement der 
FDP, die Fachoberschule Polizei im Schulgesetz zu 
verankern. 

Wir fragen uns nur, weshalb die FDP die endgültige 
Evaluation nicht abwarten möchte, denn dann wüss-
ten wir, wie zum Beispiel die Abbruchquote aussieht. 
Insgesamt hätten wir dadurch eine breite Datenba-
sis, mit der eine Verankerung im Schulgesetz treffsi-
cherer, umfassender und nachhaltiger wäre. Aber 
gut: Auch ein Gesetz lässt sich nachjustieren. Deshalb 
wollen wir uns an diesem Punkt nicht aufhängen. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Danke!) 

Für uns steht fest, dass die Fachoberschule Polizei 
für die teilnehmenden Berufskollegs, für die interes-
sierten Schülerinnen und Schüler und für die Polizei 
ein großer Gewinn ist. Wir werden dem Antrag des-
halb zustimmen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der Grünen hat jetzt Dr. Julia Höller das 
Wort. Bitte sehr. 

Dr. Julia Höller*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen 
Fraktionen! Dieser Antrag dient vielleicht genau dem 
einen Zweck, den Spot noch einmal kurz auf die 
enormen Verdienste der FDP in der letzten Legislatur 
zu richten. 

(Beifall von Franziska Müller-Rech [FDP] und 
Marc Lürbke [FDP] – Marc Lürbke [FDP]: Oh!) 

Der eine oder andere denkt jetzt vielleicht an Mes-
singgedenktafeln vor gewissen Schulen mit Namen 
darauf. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Oh, wann 
kommt das?) 

All das könnte jetzt in Ihren Köpfen sein. 

(Zurufe) 

Ich kann durchaus gönnen. Dennoch würde ich den 
Spot gerne von den Kolleginnen und Kollegen weg-
nehmen und ihn auf die Sache richten. 

Die Fachoberschulen Polizei NRW haben sich in der 
Tat etabliert. Wir ermöglichen – die Kolleginnen und 
Kollegen haben es gesagt – den Menschen den Zu-
gang zur Polizei, die schon früh wissen, dass sie die-
sen herausfordernden Beruf für unsere Gesellschaft 
wählen wollen, die dies als Möglichkeit sehen. Sie 
machen ihr Fachabitur genau mit dem Ziel und wer-
den früh an die Polizeifamilie herangeführt. 

Weil das Modell so gut funktioniert hat und weil es 
sich etabliert hat, führen wir den Schulversuch fort. 
Allerdings sehen wir, wie auch die Kollegin der SPD, 
keinen Grund, diesen Versuch frühzeitig abzubre-
chen. Im Gegenteil, es ist doch klug, dass wir so lange 
wie möglich lernen, um noch besser zu werden und 
die Sachen dann passgenau einbringen zu können. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP])  

Mit der Auswertung wird nicht erst jetzt angefangen, 
sondern diese erfolgt schon während des Versuchs. 
Parallel schauen wir auf die Menschen, Schülerinnen 
und Schüler und späteren Kommissaranwärterinnen 
und -anwärter, um ihnen die beste Ausbildung zu er-
möglichen. Dabei lernen wir und werden immer besser.  
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Mir erschließt sich nicht, warum wir die Chance des 
ständigen Lernens und Besserwerdens nicht nutzen 
sollten. Ja, wir machen, aber das Gras wächst nicht 
schneller, wenn man daran zieht, und es wird auch 
nicht grüner. Den Antrag lehnen wir deshalb ab.  

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Für 
die Fraktion der AfD hat nun Professor Dr. Zerbin das 
Wort. Bitte. 

Prof. Dr. Daniel Zerbin*) (AfD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! „Erfolgsmodell ‚Fach-
oberschule Polizei‘ ins Schulgesetz überführen und 
weiter ausbauen“ – so lautet der Titel des vorliegen-
den Antrages der FDP. Das hört sich erst einmal gut 
an. Die FDP möchte ein bisheriges Versuchsmodell, 
das sich anscheinend in der Praxis bewährt hat, vor-
zeitig im Schulgesetz verankern und damit weiter 
ausbauen.  

Was ist positiv an dem Modell „Fachoberschule Poli-
zei“? NRW bekommt mehr Polizisten. Das ist drin-
gend notwendig, weil die aktuelle Gesamtkriminalität 
durch die schwarz-grüne Landesregierung leider 
nicht eingedämmt und zurückgefahren werden kann, 
weil eine besondere Herausforderung gerade für 
NRW die zunehmende Gewaltkriminalität der nach-
wachsenden Generation ist, weil durch die Organi-
sierte Kriminalität, die sich unter anderem aus den 
Niederlanden immer weiter in NRW ausbreitet, ein 
weiteres Problem auf unsere Bürger zukommt – 
Stichwort „Mocro-Mafia“ – und weil die Liberalisie-
rung von Cannabis dieses Phänomen weiter befeu-
ern wird.  

Was ist aber negativ an dem Modell „Fachoberschule 
Polizei“? Mit dem Antrag folgt man unserer Meinung 
nach einem falschen Paradigma in Nordrhein-West-
falen: Polizisten müssen studierte Sozialarbeiter in 
Uniform sein. – Das glauben wir nicht. Man schafft 
damit eine Fabrik der Kommissare, die letztlich nur 
Häuptlinge und keine Indianer produziert. Um den 
Verkehr an der Kreuzung zu regeln oder in der Pos-
tenkette in einer Demo zu stehen, braucht es keinen 
studierten Kommissar, keine studierte Kommissarin.  

In Wirklichkeit ist wieder der Schutzmann gefragt, der 
in der Lage ist, die anvertrauten Bürgerinnen und 
Bürger vor Kriminalität, Gewalt und vor allem vor se-
xuellen Übergriffen zu schützen. Diese Negativent-
wicklung in unserer Gesellschaft haben Sie alle hier 
mitzuverantworten.  

Was ist noch kritikwürdig an dem Antrag? Die einsei-
tige Bevorzugung der Polizei. Wann bekommt der 
Zoll oder die Bundeswehr die eigene Fachober-
schule? Auch wird die Privatwirtschaft indirekt einsei-
tig benachteiligt im Wettbewerb um Nachwuchs-
kräfte. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die FDP 
mehr an Unternehmen denkt, das ist ja immer ihre 
Klientel gewesen.  

Anstatt Fehler und Ursachen einzugestehen, näm-
lich die hemdsärmelige Abschaffung des mittleren 
Dienstes der Polizei in NRW, doktern Sie an den 
Symptomen herum und betreiben ein „Weiter so, 
jetzt aber mit Schwung!“. Bayern, Hamburg und der 
Bund haben immer noch den mittleren Dienst in der 
Polizei, und das ist auch gut so. 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich fasse zusam-
men: Mit dem vorliegenden Antrag geht man ein 
wichtiges Problem an. In der Post-Merkel-Zeit 
braucht es mehr Polizisten auf den Straßen in NRW, 
um wieder für echte Sicherheit zu sorgen. Die Förde-
rung des Polizeinachwuchses in NRW in Form einer 
gesetzmäßigen Schaffung von Fachoberschulen für 
die Polizei ist gut gewollt, aber schlecht gemacht im 
Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes. Der Polizei 
wird ein einseitiger Vorteil in der Nachwuchsgewin-
nung geschaffen zum Nachteil anderer und des Ge-
samtsystems. 

Wir lehnen daher Ihren Antrag ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Christof Rasche: Für die Landesre-
gierung hat nun Ministerin Silke Gorißen das Wort. 
Bitte sehr. 

Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Die Fachoberschule für 
Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Polizeivoll-
zugsdienst – kurz: FOS Polizei –, stellt sich bislang 
als großer Erfolg dar. Dieser zusätzliche Bildungs-
gang am Berufskolleg, der sich speziell an junge 
Menschen mit mittlerem Schulabschluss richtet, be-
reitet passgenau auf den gehobenen Polizeivollzugs-
dienst vor und fördert die Vielfalt und Stärke der Po-
lizei in Nordrhein-Westfalen.  

Es ist gut, dass dieses Vorhaben der Landesregie-
rung, das einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesi-
cherung im Land darstellt, auch im parlamentari-
schen Raum breite Unterstützung genießt.  

Die ersten Evaluationsergebnisse zeigen, dass die 
Berufskollegs das neue Angebot mit neu entwickel-
ten spezifischen Profilfächern inhaltlich gut bewälti-
gen können. Wir verzeichnen eine hohe Zufrieden-
heit bei gleichzeitig hoher Abschlussquote unter den 
Schülerinnen und Schülern. Daher freuen wir uns 
über die aus dem Antrag sprechende Zustimmung.  

Gleichzeitig weise ich darauf hin, dass die FOS Poli-
zei ganz bewusst als mehrjähriger Schulversuch auf-
gesetzt wurde, denn in diesem Kooperationsvorha-
ben von Schule und Polizei steckt viel Pionierarbeit. 
Die Laufzeit bis 2027/2028 wurde dabei bewusst ge-
wählt. Sie ist Grundlage der Absprachen mit allen 
Akteuren, und sie ist auch Grundlage der Genehmi-
gungen. Die Zeitleiste gibt nicht nur allen Beteiligten 
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Planungssicherheit, sondern hat auch fachliche 
Gründe.  

Über die Erfolgskriterien, die Dauer und die Evaluation 
des Schulversuchs FOS Polizei haben sich das Minis-
terium für Schule und Bildung und das Ministerium des 
Innern im Vorfeld eng verständigt. Aus dem Konzept 
stehen noch wichtige Bausteine der Evaluation aus. 
Diese sind aber relevant, weil alle Daten und Informa-
tionen Auswirkungen auf ein späteres Regelangebot 
haben werden. Dazu müssen mehrere Einschulungs- 
und Abschlussjahrgänge betrachtet werden.  

Zum einen wollen wir vor einer Entscheidung über 
ein zukünftiges Regelangebot natürlich wissen, ob 
das Interesse der jungen Menschen an diesem An-
gebot auch weiterhin so hoch bleibt, wie es erfreuli-
cherweise bisher der Fall ist. Die Entwicklung der 
Nachfrage wird eine wichtige Rolle dabei spielen, 
wenn wir über die erforderliche Anzahl an dauerhaf-
ten Standorten sprechen.  

Darüber hinaus ist der Studienerfolg an der Hoch-
schule für Polizei und Verwaltung als ein Ziel des 
Schulversuchs ein zentrales Kriterium. Erst jetzt star-
tet die erste Kohorte von Studierenden an der Hoch-
schule für Polizei und Verwaltung, die aus der FOS 
Polizei kommt. Deren Entwicklung wird in einem ei-
genen Modul erfasst, das mit dem laufenden Studi-
enjahr startet.  

Darüber hinaus haben wir vier Schulstandorte im 
Schulversuch, die wir ganz bewusst in einer zweiten 
Tranche aufgenommen haben, um den ländlichen 
Raum noch besser zu berücksichtigen. Von denen 
gibt es noch keine Absolventinnen und Absolventen. 
Auch deren Entwicklung sollten wir auf jeden Fall ein-
beziehen. 

Wir lassen im Schulversuch bewusst Raum, damit 
sich die schon jetzt hervorragenden Kooperationen 
zwischen Schul- und Polizeibereich kontinuierlich 
weiterentwickeln, zum Beispiel durch die regelmäßi-
gen landesweiten Netzwerktagungen mit allen Be-
rufskollegs und den polizeilichen Ausbildungsbehör-
den. Darum ist eine Verkürzung des Schulversuchs, 
wie sie im Antrag gefordert wird, aktuell seitens der 
Landesregierung nicht geplant. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Christof Rasche: Vielen Dank. – Wir 
sind am Schluss der Aussprache.  

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der FDP hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt 
des Antrages Drucksache 18/10877. Wer stimmt 
zu? – Die Fraktionen von FDP und SPD. Wer lehnt 
den Antrag ab? – Die Fraktionen von AfD, CDU und 
Grünen. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. 

Wir kommen zu: 

13 Zahnmedizinische Versorgung in Nordrhein-
Westfalen sicherstellen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 18/10891 

Ich eröffne die Aussprache. Für die AfD-Fraktion hat 
der Fraktionsvorsitzende Dr. Vincentz das Wort. Bitte 
sehr. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank. – Sehr ge-
ehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Es ist schon erstaunlich, dass wir im Jahr 2024 
immer noch über grundlegende Dinge wie die zahn-
medizinische Versorgung in Nordrhein-Westfalen 
debattieren müssen. Dabei wird doch stets betont, 
wie weit entwickelt unser Gesundheitssystem ist. 
Doch diesen Zahn muss ich Ihnen leider ziehen. 

Ein Blick auf die Realität zeigt mittlerweile ein gänz-
lich anderes Bild. Überlastete Zahnärzte, unterver-
sorgte ländliche Regionen und eine Abwanderung 
junger Absolventen – das ist die traurige Realität. 
Das System hat so viele Löcher, da hilft kein 
Bleaching. Hier brauchen wir eine Wurzelbehand-
lung. 

Rund 9.000 Vertragsärzte versorgen die 18 Millionen 
Menschen in Nordrhein-Westfalen. Das klingt erst 
einmal abstrakt, aber wenn wir genau hinschauen 
und nachrechnen, stellen wir fest: Die Quote liegt in 
vielen Gebieten deutlich über dem empfohlenen Ver-
hältnis von 1.280 bzw. 1.680 Einwohnern pro Zahn-
arzt. Die Folge: Sagenhafte 74,4 % der Zahnärzte 
fühlen sich laut einer Umfrage der Kassenzahnärztli-
chen Bundesvereinigung ausgebrannt. 

Das ist nicht nur eine persönliche Tragödie für jeden 
Einzelnen, sondern hat massive Auswirkungen auf 
die Qualität und natürlich auch auf die Quantität der 
Versorgung, insbesondere in den ländlichen Regio-
nen. Nun mag sich manch einer von Ihnen denken: 
Das liegt doch in der Natur der Sache. – Aber ist es 
wirklich hinnehmbar, dass wir hier einfach zusehen, 
wie sich die Versorgungslücke immer weiter vergrö-
ßert?  

Die Altersstruktur der Zahnärzte tut ihr Übriges. Der 
Zahn der Zeit – so könnte man sagen – nagt zusätz-
lich an der Versorgung. Bis 2030 wird voraussichtlich 
jeder zweite Zahnarzt in den Ruhestand gehen. 
Schon jetzt wandern viele junge Absolventen außer-
dem lieber ins Ausland ab, weil die Bedingungen in 
anderen Regionen schlichtweg attraktiver sind. Und 
was tut die Landesregierung? Nichts als Flickschus-
terei, Provisorien statt tatsächlicher Füllungen. 

Unsere Lösung ist klar und pragmatisch: ein Land-
zahnarzt-Stipendium ab dem fünften Semester, um 
Zahnmedizinstudenten gezielt zu fördern und an die 
Region zu binden. Mit 800 Euro monatlich schaffen 
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wir einen echten Anreiz, den Beruf in unterversorgten 
und von Unterversorgung bedrohten Regionen aus-
zuüben.  

Das ist keine Fantasterei, sondern eine konkrete 
Maßnahme, die funktioniert, wenn man sie ernsthaft 
umsetzt. Das zeigt nicht zuletzt analog das Hausärz-
teprogramm, das hier von der Landesregierung ge-
fördert wird. Genau so könnte man es auch bei den 
Zahnärzten anwenden. 

Damit nicht genug: Bürokratische Hürden müssen 
abgebaut werden. Was bringt es, wenn wir Men-
schen für den Beruf des Zahnarztes motivieren, sie 
aber dann im Praxisalltag mit einem bürokratischen 
Monster allein lassen? Im übertragenen Sinne hilft 
auch keine Zahnreinigung mehr, wenn der Bürokra-
tiedschungel erst einmal tief genug im Zahnzwi-
schenraum sitzt. 

Die Landesregierung ist hier in der Pflicht, eine Stra-
tegie zu entwickeln, um die überbordenden Anforde-
rungen auf das notwendige Maß zu reduzieren. Auch 
das würde dringend benötigte Zeit in der direkten Pa-
tientenversorgung verschaffen. 

Nicht zuletzt müssen wir endlich dafür sorgen, dass 
die Digitalisierung – oder wie es hier im politischen 
Jargon so gerne heißt: die Telematikinfrastruktur – 
keine Belastung, sondern endlich eine Hilfe für die 
Praxen darstellt. Ein Ausfall nach dem anderen, un-
ausgereifte Anwendungen und immense Kosten: 
Das ist im Moment die bittere Realität, der sich viele 
Zahnärzte im Alltag ausgesetzt sehen. 

Deshalb fordere ich Sie alle auf – Sie wollen auch 
morgen noch kräftig zubeißen –: Stimmen Sie unse-
rem Antrag zu. Die zahnmedizinische Versorgung in 
Nordrhein-Westfalen ist kein Thema, das man auf die 
lange Bank schieben kann. Es ist eine Frage der Da-
seinsvorsorge. Die Menschen vor Ort brauchen uns, 
und wir haben eine direkte Verantwortung, zu han-
deln. 

Lassen Sie uns nicht weiter zusehen, wie die Zahn-
arztpraxen auf dem Land ausbluten. Lassen Sie uns 
endlich die nötigen Maßnahmen ergreifen.  

Aber vermutlich wird auch dieser Vorschlag wieder 
zerredet. Wer braucht schon einen Zahnarzt, wenn 
der Schmerz noch nicht stark genug ist? Man handelt 
erst dann, wenn man es nicht mehr aushalten kann. 
Au Backe! – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Danke, Herr Dr. Vincentz. – 
Für die CDU spricht ihr Abgeordneter Herr Görtz. 

Guido Görtz (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Neulich beim Zahn-
arzt: Unterkiefer links, 3-8-f, 3-7-k, 3-6-b, 3-5-k, 3-4-e 

usw. In der Zahnmedizin beschreibt man mit dieser 
Aufzählung den Zustand eines Teils des Gebisses – 
eines sehr lückenhaften Gebisses. Und als sehr lü-
ckenhaft beschreibe ich auch den Antrag der AfD-
Fraktion zur zahnmedizinischen Versorgung in Nord-
rhein-Westfalen. 

(Beifall von der CDU, der SPD und den 
GRÜNEN) 

Gegen den Titel mag man ja nichts haben, inhaltlich 
ist dieser Antrag allerdings mehr als kariös. Da ist zu-
nächst die fehlende Zuständigkeit. Der gesetzliche 
Sicherstellungsauftrag für die ambulante vertrags-
ärztliche Versorgung obliegt den Kassenzahnärztli-
chen Vereinigungen in NRW. Und denen stehen hier-
für verschiedene Instrumente zur Verfügung.  

So können die KZVs auf Grundlage des § 105 SGB 
V einen Strukturfonds einrichten, um in Regionen, in 
denen Versorgungsengpässe bereits feststellbar 
oder zu erwarten sind, zu unterstützen. Die beiden 
KZVs sehen bisher aber keine Notwendigkeit, dies-
bezüglich einen Strukturfonds einzurichten und ent-
sprechende Stabilisierungsmaßnahmen einzuleiten. 
Schließlich obliegt den KZVs die objektive Beurtei-
lung der zahnärztlichen Versorgung, nicht dem Ver-
band der Ersatzkassen, dessen Zahlen Sie hier wie-
dergeben. 

Demnach ist die Versorgungsdichte in NRW ausge-
sprochen gut. Sie liegt in Nordrhein bei 97,6 % und 
in Westfalen-Lippe sogar bei 99,73 %. Im Zusam-
menhang mit den von Ihnen genannten Zahlen er-
wähnen Sie lediglich die Vertragszahnärzte, also die 
niedergelassenen Zahnärzte. Völlig außen vor las-
sen Sie die vielen angestellten Zahnärzte und Kiefer-
orthopäden, die einen wesentlichen Beitrag zur Ver-
sorgung leisten. 

Laut der Prognose der KZV Nordrhein ist, anders als 
Sie es schildern, auch keine Abwanderung zu erwar-
ten. Im Gegenteil: In NRW befinden sich vergleichs-
weise viele zahnmedizinische Fakultäten – mit dem 
nachweisbaren Effekt, dass die Absolventen in der 
Umgebung ihres Studienortes verbleiben und dort ar-
beiten. 

Die NRW-Landesregierung unterstützt ergänzend zu 
den Aktivitäten der KVs bzw. KZVs sowie in Fachge-
bieten, in denen der höchste Bedarf gesehen wird. 
Das ist gegenwärtig die hausärztliche Versorgung. 
Dem begegnen wir mit gezielten Maßnahmen wie 
der Landarztquote, und zwar sehr erfolgreich. Es gilt 
also, die richtigen Prioritäten zu setzen und auch fi-
nanzpolitisch seriös und solide zu arbeiten. 

Daher sehen wir das von Ihnen geforderte Land-
zahnarzt-Stipendium sehr kritisch, da dafür erstens 
über punktuelle Engpässe hinaus keine Notwendig-
keit aufgrund einer langfristigen Unterversorgung 
oder drohenden Unterversorgung besteht. 
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Zweitens halten wir Grundrechtseingriffe zwecks ei-
nes verpflichtenden Einsatzes in einer vorgeschrie-
benen Region verfassungsrechtlich für bedenklich. 

Drittens spricht die Anzahl der Angebote und Stu-
dienplätze in Nordrhein-Westfalen dagegen. Mit 299 
Studienplätzen im Wintersemester 2023/2024 ver-
fügt Nordrhein-Westfalen im Ländervergleich über 
die meisten Studienplätze in Deutschland. 

Das Interesse ist größer als das Angebot. Durch-
schnittlich kommen in NRW auf einen Zahnmedizin-
studienplatz 207 Bewerberinnen und Bewerber. Das 
zeigt, dass die Nachfrage nach zahnmedizinischer 
Ausbildung enorm und das Interesse an einer Karri-
ere als Zahnarzt weiterhin ungebrochen ist. Ein Sti-
pendium ist in diesem Bereich schlicht und ergrei-
fend nicht notwendig. 

Ich komme nun zum Bürokratieabbau sowie zur Te-
lematikinfrastruktur. Auch hierfür sind im Wesentli-
chen andere Akteure verantwortlich: die Bundesre-
gierung, die Krankenkassen und die Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigungen. Natürlich wird sich unsere 
Landesregierung gegenüber der Bundesebene wei-
ter für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen 
der ambulanten Versorgung stark machen. 

Zur Telematik: Seit 2019 müssen alle Zahnarztpra-
xen an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sein. 
Die Gesundheitsversorgung hat sich durch diese 
Entwicklung deutlich verbessert. 

Ich komme noch einmal zum Beginn meiner Rede 
zurück. Ich sprach von einem sehr lückenhaften An-
trag der AfD. Ich korrigiere mich: Bei dem AfD-Antrag 
handelt es sich um einen zahnlosen Tiger.  

(Lachen von Dr. Martin Vincentz [AfD]) 

Die CDU-Fraktion lehnt Ihren Antrag daher ab. – 
Danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU) 

Präsident André Kuper: Danke, Herr Kollege Görtz. – 
Für die SPD spricht ihr Abgeordneter Herr Neumann. 

Josef Neumann (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn Sie im 
Gesundheitswesen vor die zahnärztlichen Praxen 
oder die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen tre-
ten und sagen würden: „Bitte alle Menschen heraus-
treten, die keine Bio-Deutschen sind“, dann würden 
Sie feststellen, dass die Zahnarztpraxen, Arztpraxen 
und die Krankenhäuser ziemlich leer werden. 

Wenn eine Berufsgruppe in Arztpraxen herausra-
gend gesucht wird, dann sind es vor allem die zahn-
medizinischen Fachassistentinnen und -assistenten, 
die überwiegend einen Migrationshintergrund haben. 
Es handelt sich um eine der aktuell am meisten ge-
suchten Berufsgruppen. 

Da in dem Antrag der AfD steht, dass eine Abwande-
rung zu verzeichnen sei, muss ich Sie belehren: 
Nein, wir verzeichnen in Nordrhein-Westfalen ein-
schließlich der Zugänge der Ärzte bzw. Zahnärzte 
aus dem Ausland sogar einen Nettozugewinn. 

Wollen wir, dass dies so bleibt, dann ist es entschei-
dend, dass wir für diese Fachkräfte aus dem Ausland 
eine Willkommenskultur pflegen, die es ihnen ermög-
licht, in diesem Land anzukommen und anerkannt zu 
werden. 

(Beifall von der SPD und Astrid Vogelheim 
[GRÜNE]) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, das 
größte Problem in den ostdeutschen Ländern, wo-
rüber man mir aktuell berichtet, ist, dass sich Zahn-
ärzte mit Migrationshintergrund die Frage stellen, ob 
sie in ein Land ziehen sollen, in dem sie nicht willkom-
men geheißen, sondern teils sogar beschimpft werden. 

Wenn Sie in Ihrem Antrag kein Wort über die Frage 
der Zuwanderung von Menschen in unser Gesund-
heitswesen und auch kein einziges Wort darüber ver-
lieren, wie man beispielsweise zahnmedizinisches 
Fachpersonal mit Migrationshintergrund halten kann, 
dann ist das, was Sie hier beschreiben, nicht nur die 
halbe Wahrheit, sondern es ist der Versuch, eine Le-
gende über eine schlechte Versorgung aufzubauen, 
die nicht stimmt. 

(Beifall von der SPD) 

Sie schreiben in Ihrem Antrag schreiben, dass ein 
Zahnarzt in Nordrhein-Westfalen für etwa 2.000 Ein-
wohner zuständig sei. Die konkreten Daten, die ich 
mir herausgesucht habe, sprechen eine völlig andere 
Sprache: Aktuell entfallen 1.562 Einwohner und da-
mit etwa 500 Menschen weniger auf einen Zahnarzt, 
als Sie behaupten. 

Was die Frage der Versorgungssicherheit betrifft: In 
Westfalen-Lippe besteht aktuell ein Versorgungs-
grad von 99,73 %. In Nordrhein liegt er bei 97,6 %. 
Diese Zahlen können sich sehen lassen. 

Wissen Sie: Manchmal habe ich Angst, zum Zahn-
arzt zu gehen – je nachdem, was er bei mir so ma-
chen muss. Wenn es aber um die zahnärztliche Ver-
sorgung geht, dann habe ich am meisten Angst da-
vor, dass Sie mit Ihrer Anti-Migrationskampagne da-
für sorgen, dass die Menschen, die wir in der Zahn-
medizin als Fachkräfte brauchen, nicht in dieses 
Land kommen wollen und dann vielleicht die Unter-
versorgung eintritt, von der Sie heute sprechen. Des-
halb lehnen wir Ihren Antrag ab. 

(Beifall von der SPD und Wibke Brems 
[GRÜNE]) 

Präsident André Kuper: Danke, Herr Kollege Neu-
mann. – Für Bündnis 90/Die Grünen spricht die Ab-
geordnete Frau Thoms. 
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Meral Thoms (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Die AfD beantragt hier Maß-
nahmen, die auf den ersten Blick wie Lösungsan-
sätze wirken. Doch bei genauem Hinsehen zeigt 
sich, dass diese Ansätze völlig an der Realität vor-
beigehen und echte Lösungen aus ideologischen 
Motiven verschwiegen werden.  

Gibt es diese dramatische Überlastung der Zahn-
ärzte tatsächlich? Existiert ein Mangel in der zahn-
ärztlichen Versorgung? Die Antwort lautet: nein.  

Mit Blick auf die aktuellen Berechnungen der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigungen zeigt sich, dass 
das Verhältnis von Einwohnerinnen und Einwohnern 
pro Zahnarzt oder Zahnärztin in NRW bei 1.500 liegt 
und nicht bei 2.000, wie die AfD behauptet. Wichtiger 
noch ist, dass aktuell in keiner Region in NRW eine 
Unterversorgung besteht.  

Zum Durchschnittsalter führt die AfD an, dass dieses 
bei 48 Jahren liege, was zu einer Versorgungslücke 
führe. Auch diese Darstellung ist irreführend. Das 
Durchschnittsalter ist völlig normal, wenn man be-
rücksichtigt, dass eine zahnärztliche Tätigkeit erst ab 
einem Alter von 35 Jahren beginnt.  

Kommen wir zu einem Thema, das in dem Antrag 
nicht angesprochen wird: der wichtige Beitrag von 
Fachkräften mit Migrationshintergrund zur Sicherung 
der Versorgung. Hierbei entlarvt sich die Ideologie 
der AfD am deutlichsten. In dem Antrag wird in keiner 
Weise auf den wichtigen Lösungsaspekt der Fach-
kräftezuwanderung eingegangen.  

Schon heute hat mehr als ein Viertel der Human- und 
Zahnmedizinerinnen in Deutschland einen soge-
nannten Migrationshintergrund. Wo wären wir, wenn 
diese Menschen nicht in unserem System wären?  

In NRW hat jede bzw. jeder dritte Auszubildende im 
Bereich der zahnmedizinischen Fachangestellten 
eine ausländische Staatsbürgerschaft. Der Anteil der 
Auszubildenden mit Migrationshintergrund ist noch 
deutlich höher.  

Auch die Fluchtzuwanderung ist relevant. Zum Bei-
spiel hat sich die Zahl der syrischen Ärztinnen und 
Ärzte von 2013 bis 2020 von etwa 1.200 auf 5.000 
vervierfacht.  

Internationale Fachkräfte halten unser Gesundheits-
system am Laufen, doch die AfD verschweigt gerade 
diese Lösung. Warum? Vielleicht, weil es nicht zur 
nationalistischen Agenda passt, dass wir Migration 
zur Sicherung der Gesundheitsversorgung brauchen.  

Kommen wir zu Ihren unpraktischen Lösungsansät-
zen. Ein Landzahnarzt-Stipendium für Studierende 
greift viel zu kurz. Damit wird außerdem nicht berück-
sichtigt, dass eben keine Unterversorgung besteht.  

Unser vielfältiges NRW ist ein attraktiver Standort für 
Zahnärztinnen und Zahnärzte. Sie kommen gerne zu 
uns; es gibt eine Nettozuwanderung in Nordrhein-

Westfalen. NRW ist deutlich besser aufgestellt als ei-
nige Regionen in Ostdeutschland, die in diesem Be-
reich unter einer starken Abwanderung leiden. Wir 
können uns fragen, warum.  

Die AfD versucht wieder einmal, durch Dramatisie-
rung Ängste zu schüren. Dass sie den positiven Ef-
fekt von Zuwanderung auf die zahnmedizinische Ver-
sorgung schlichtweg ignoriert, spiegelt einmal mehr 
die ausgrenzende Grundhaltung der Partei wider. 
Wir lehnen diesen Antrag natürlich ab. – Vielen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN, Guido Görtz [CDU] 
und Josef Neumann [SPD]) 

Präsident André Kuper: Danke, Frau Kollegin 
Thoms. – Für die FDP spricht die Abgeordnete Frau 
Schneider.  

Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Auch der vorliegende 
Antrag passt in die Reihe der pseudokonstruktiv-
fachlichen Initiativen der AfD.  

Es gibt unzweifelhaft Versorgungsengpässe in der 
Zahnmedizin, wie es sie auch in der hausärztlichen 
Versorgung, in der fachärztlichen Versorgung und in 
der stationären Versorgung gibt. Schaut man sich 
den Antrag jedoch genauer an, wird schnell deutlich, 
dass sich die AfD teilweise unkonkret an der Oberflä-
che bewegt, die falschen Maßnahmen vorschlägt 
und vor allem mit den falschen Zahlen arbeitet.  

Die Kolleginnen und Kollegen der AfD haben es sich 
einfach gemacht und auf die Seite des Verbands der 
Ersatzkassen geguckt, der Zahlen zur zahnärztlichen 
Versorgung veröffentlicht hat. Bei allem Respekt vor 
der Arbeit des vdek: Die auf seiner Seite genannten 
Zahlen zu Zahnärzten umfassen nur die sogenann-
ten Vertragszahnärzte. Die angestellten Zahnärzte, 
die einen sehr großen Anteil der zahnmedizinischen 
Versorgung leisten, bleiben außen vor.  

Es gibt also deutlich mehr Zahnärzte, wie die Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen – so heißen sie näm-
lich – uns mitgeteilt haben. Laut den aktuellen Bedarf-
splänen sind Allgemeinzahnärzte im Umfang von ins-
gesamt 11.704 Vollzeitstellen tätig. Ebenfalls zu be-
rücksichtigen sind 1.135 Kieferorthopäden, für die al-
lerdings eine eigene Versorgungsdichte mit Bezug auf 
die Bevölkerung unter 18 Jahren berechnet wird. 

Die Versorgung ist nicht ganz optimal. Da vor allem 
der Kollege der SPD schon auf die Zahlen eingegan-
gen ist, erspare ich es Ihnen, sie jetzt ein zweites Mal 
zu nennen.  

Auch sonst bietet der Antrag keine wirklichen Lösun-
gen. Die Anreize eines Landarzt-Stipendiums halte 
ich für überschaubar. Stattdessen würde ich eher 
über eine Quote nachdenken, wie wir sie gemeinsam 
mit der CDU in der letzten Wahlperiode im Bereich 
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der Hausärzte eingeführt haben. Hierdurch konnten 
unterversorgte Gebiete recht erfolgreich besser ab-
gedeckt werden.  

Die Forderung im Antrag zum Bürokratieabbau bleibt 
ziemlich unkonkret. Allein eine Strategie bringt noch 
längst keine tatsächliche Vereinfachung bestehen-
der Regelungen. Vielmehr brauchen wir nach dem 
Bürokratieentlastungsgesetz von Bundesjustizminis-
ter Marco Buschmann ein eigenes Bürokratieentlas-
tungsgesetz für den Gesundheitsbereich, das Bun-
desgesundheitsminister Karl Lauterbach auf Druck 
der FDP nun endlich angekündigt hat. 

Wenn wir die Attraktivität des Zahnarztberufs wieder 
steigern möchten, dann brauchen wir zudem völlig 
andere Maßnahmen. So ist eine Novelle der Gebüh-
renordnung längst überfällig. Die letzte Anpassung 
erfolgte unter Bundesgesundheitsminister Daniel 
Bahr, und das ist tatsächlich schon lange her.  

Wir brauchen weiterhin eine Regelung für Investo-
ren-MVZs, mit der die Selbstverwaltung der Zahnärz-
teschaft gestärkt wird. Über die Berufsordnung muss 
sichergestellt werden, dass das Vertrauensverhältnis 
zwischen Zahnarzt und Patient frei von Einflüssen 
bleibt. Das Vertrauen der Patientinnen und Patienten 
in eine qualitativ hochwertige Versorgung sowie die 
Diagnose- und Therapiefreiheit dürfen nicht beein-
trächtigt werden. Die Führung von Praxen und MVZs 
durch eine juristische Person des Privatrechts soll 
zwar möglich sein, muss aber an sehr konkrete Vo-
raussetzungen geknüpft werden.  

Auch die Gründung von Eigeneinrichtungen durch 
Kassenzahnärztliche Vereinigungen kann den Ein-
stieg für junge Zahnärzte und Zahnärztinnen erleich-
tern. Geregelte Arbeitszeiten, weniger administrative 
Aufgaben und ein festes Gehalt sind für viele Zahn-
ärzte attraktiv, die keine Niederlassung in einer wirt-
schaftlich selbstständigen Praxis anstreben.  

Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Heraus-
nahme der Parodontoseleistungen aus der Budgetie-
rung, damit nicht ausgerechnet die Prävention unter 
dem Kostendruck der GKV leidet.  

Wir brauchen außerdem mehr Anstrengungen zur Ge-
winnung ausländischer Zahnärzte und Zahnärztinnen 
und bei der Anerkennung ihrer Berufsabschlüsse.  

Unsere Zahnärzte brauchen außerdem weniger Neid 
und ein bisschen mehr Respekt. Ich erinnere mich 
daran, dass ein Landesminister hier mal unterstellt 
hat, unsere Zahnärzte seien alle Steuerhinterzieher, 
man könne ihnen mal den Porsche wegnehmen, das 
entlastete die JVAs. Auch so etwas gab es schon in 
diesem Hause. 

Von mir haben unsere Zahnärzteschaft und auch all 
die Menschen, die in Zahnarztpraxen arbeiten und 
sich tagtäglich um unser aller Mundgesundheit küm-
mern, den größten Respekt. Auf diesem Wege einen 
ganz herzlichen Dank in die Zahnarztpraxen! 

(Beifall von der FDP und Josef Neumann 
[SPD]) 

Was unsere Zahnärzte brauchen, ist eine Anpas-
sung ihres Honorars. Was unsere Zahnärzte brau-
chen, ist deutlich weniger Bürokratie. Was unsere 
Zahnärzteschaft gar nicht braucht, ist der vorlie-
gende Antrag. – Ich danke Ihnen ganz herzlich. 

(Beifall von der FDP) 

Präsident André Kuper: Danke, Frau Kollegin 
Schneider. – Für die Landesregierung hat Herr Mi-
nister Laumann das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Gerade wurde wieder sehr viel 
Krankenkassengeld verteilt. Das alles kann man ma-
chen, man muss nur sagen, wo es herkommt. 

Der erste Punkt. Sämtliche Anzeichen, die wir aus den 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen haben, weisen 
darauf hin, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen kein 
Versorgungsproblem haben. Die Kassenzahnärztli-
chen Vereinigungen sind für die Sicherstellung der 
Versorgung zuständig. Sie könnten Strukturförderun-
gen machen, wenn sie wollten. Wenn sie aber selber 
sagen: „Wir haben kein Strukturproblem“, sehe ich 
nicht ein, warum es in diesen Haushaltszeiten ein 
staatlich gefördertes Stipendienprogramm geben sollte. 

Der zweite Gedanke. Die Idee hinter der Landquote 
bei Ärzten – egal, ob es Allgemeinärzte oder Zahn-
ärzte sind – ist ja nicht, dass wir Menschen über ein 
Stipendium Geld bezahlen wollen, um sie anschlie-
ßend zu zwingen, irgendwo tätig zu werden, wo sie 
vielleicht gar nicht hinwollen. 

Mein Grundgedanke hinter der Landarztquote – zu-
mindest in der Allgemeinmedizin – war ja vielmehr, 
dass ich erreichen wollte, dass Menschen, die sich 
die Versorgung im ländlichen Raum vorstellen kön-
nen, weil sie das gerne machen wollen, einen Stu-
dienplatz bekommen. Wir fördern ja nicht die Stu-
dienplätze, sondern geben durch ein besonderes 
Auswahlverfahren 7,8 % unserer Studienplätze an 
Menschen, von denen wir denken: Das sind Men-
schen, die gerne später Landarzt sein wollen. 

Ich habe mit der Landarztquote nie gewollt, dass wir 
Menschen zwingen, auf dem Land zu sein. Ich 
wohne ja auf dem Land und möchte nicht irgend-
wann von einem Arzt behandelt werden, den der 
Staat gezwungen hat, in Riesenbeck Doktor zu sein. 

Ich möchte, dass junge Menschen, die sich vorstel-
len können, in einer ländlichen Gemeinde Arzt zu 
sein, in diesem Land einen Studienplatz bekommen. 

(Susanne Schneider [FDP]: Wir wollen das 
auch!) 
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Bei Zahnärzten und bei anderen Ärzten ist es so, 
dass wir viel mehr junge Leute, die diesen Beruf er-
lernen möchten, als Studienplätze haben. An einer 
normalen Universität spielt da natürlich der Numerus 
clausus eine große Rolle. Die Idee bei einer Land-
arztquote kann eigentlich nur sein, den Numerus 
clausus ein bisschen hintenanzustellen und mehr auf 
andere Gesichtspunkte zu gucken, um Menschen zu 
bekommen, die sich vorstellen können, in die ländli-
che Versorgung zu gehen. Deswegen finde ich die 
Idee eines Stipendiums, wenn man es machen 
wollte, falsch. 

Der dritte Punkt. Mein Ministerium arbeitet zurzeit 
sehr stark an Folgendem. Bei uns im Haus haben wir 
das intern mal so genannt: Lasst uns Ideen dazu 
nennen, wie eine Arztpraxis der Zukunft eigentlich 
aussieht. – Da sind Digitalisierung und sektorenüber-
greifende Versorgungsmodelle natürlich ziemlich 
wichtig. Was muss ein Arzt machen, was kann nicht-
ärztliches Personal machen? Digitalisierung und Ent-
bürokratisierung spielen da eine große Rolle. 

Was die Zahnärzte angeht, will ich mal sagen: Seit 
Anfang 2023 haben wir die Situation, dass die Heil- 
und Kostenpläne digital gemacht werden können. 
Mittlerweile machen das 90 % der Zahnarztpraxen. 
In einem ganz wichtigen Bereich der Zahnarztpraxen 
hat die Digitalisierung also erhebliche Effekte hervor-
gerufen. Da müssen wir weitermachen. 

Zum Schluss will ich sagen, dass mir – auf die Zahn-
ärzte bezogen – die Entwicklung hin zu immer mehr 
investitionsgesteuerten zahnärztlichen MVZs nicht 
gefällt. Frau Schneider hat das angesprochen. Ich 
habe nichts gegen MVZs, möchte aber, dass sie 
nicht von Investoren, sondern ärztlich geführt werden. 

Deswegen haben wir in Nordrhein-Westfalen auch 
das Heilberufsgesetz. Auf Wunsch der Berufsver-
bände der Zahnärzte haben wir unser Heilberufsge-
setz so geändert, dass die Führung einer Praxis an 
eine Ärztin, einen Arzt gebunden ist. 

Ich denke, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis wich-
tig ist. Deswegen möchte ich, dass in Arztpraxen auf 
jeden Fall ärztlich ausgebildetes Personal das Sagen 
hat und es nicht bei Investorenmodellen liegt, die im 
zahnärztlichen Bereich leider sehr stark um sich grei-
fen. 

Wir finden im Deutschen Bundestag keine Mehrheit, 
das zu ändern. Jens Spahn hat das nicht gewollt. Des-
wegen ist da nichts passiert. Zurzeit sorgt ein Koaliti-
onspartner der Ampel dafür, dass da nichts passiert. 

Das bleibt aber auf jeden Fall auf meiner Agenda. Ich 
finde nämlich, dass das besondere Verhältnis von 
Arzt und Patienten – das gilt auch für Zahnarztpra-
xen – an eine ärztlich geführte Praxis gekoppelt sein 
sollte. Wenn wir diese Modelle machen, werden wir 
in dem Bereich aus meiner Sicht attraktiv bleiben und 

die Versorgungssicherheit gewährleisten können. – 
Danke schön. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister 
Laumann. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldun-
gen vor. Daher schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt 
des Antrags Drucksache 18/10891. Wer stimmt dem 
Antrag zu? – Das ist die AfD. Wer stimmt dagegen? – 
Das sind CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. 
Damit ist der Antrag Drucksache 18/10891, wie ge-
rade festgestellt, abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

14 Gedenkstätte Stalag 326 (VI K) Senne ermögli-
chen, Hindernisse ausräumen 

Antrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/10872 

Ich eröffne die Aussprache. Für die CDU spricht als 
Erstes ihr Abgeordneter Herr Hagemeier.  

Daniel Hagemeier (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wenn es 
grundsätzlich nur eine persönliche, individuelle 
Schuld gibt, so gibt es doch eine kollektive Verant-
wortung zur Erinnerung. 

Heute ist ein wichtiger Tag für die Pflege der Erinne-
rungskultur unseres Landes. CDU, SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und FDP haben zu Beginn des ver-
gangenen Jahres hierfür den gemeinsamen parla-
mentarischen Grundstein gelegt. Dafür bin ich allen 
Kolleginnen und Kollegen ausdrücklich dankbar. In 
meinen Dank schließe ich alle relevanten Akteure 
unserer aktiven Bürgergesellschaften ein, die zu die-
sem Erfolg beigetragen haben. Wir sind zu einem gu-
ten, langfristig tragfähigen und würdigen Ergebnis 
gelangt. Die Details sind dem vorliegenden Antrag zu 
entnehmen. 

Mehr als 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene 
wurden, wie viele andere, Opfer der nationalsozialis-
tischen Gewaltherrschaft. Ihr Schicksal und das ihrer 
Angehörigen war von unvorstellbarer Grausamkeit. 
Dennoch – das ist der Ausgangspunkt unserer ge-
meinsamen Initiative – spiegelt sich die Dimension 
dieses Verbrechens bislang in der deutschen Erinne-
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rungskultur noch nicht ausreichend und angemessen 
wider. 

Wer, wie es heute vor allem in rechtsextremistischen 
Kreisen geschieht, die Geschichte leugnet und 
schönredet, handelt unverantwortlich und schadet 
nachhaltig unserem Ansehen in der Welt. 

So war der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung, der für 
uns im klaren Bekenntnis des „Nie wieder!“ ein Ver-
mächtnis in Verantwortung für Frieden und Freiheit 
gegen Krieg und Gewalt, Diskriminierung, Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit sein muss – auch 80 
Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das 
sind wir allen Opfern der verbrecherischen Nazidik-
tatur schuldig. 

Wer die Geschichte nicht kennt, der begreift die Ge-
genwart nicht und kann die Zukunft nicht gestalten. 

„Das Vergessenwollen verlängert das Exil, und 
das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung.“ 

Diese eindringliche Mahnung hat uns Altbundesprä-
sident Richard von Weizsäcker hinterlassen und mit 
auf den Weg gegeben. 

Wir leben in einer Zeit, in der wir gut daran tun, uns 
die Schrecken des Krieges und dessen Begleiter-
scheinungen des Grauens zu vergegenwärtigen. 

Mit der Errichtung der Gedenkstätte wollen wir aber 
auch für die Angehörigen und Nachkommen der Op-
fer einen würdigen Ort des Erinnerns schaffen. Die-
ser soll – so formuliert es unser gemeinsamer An-
trag – zugleich ein Ort der Wissenschaft, Forschung 
und Bildung für Land, Bund und Kommunen sein. 

Ich habe es bereits eingangs hervorgehoben: Es war 
vor dem Hintergrund all der genannten Erwägungen 
wichtig, dass es den Akteuren des Bundes und des 
Landes, dem Landschaftsverband sowie den Krei-
sen und Kommunen aus dem Regierungsbezirk Det-
mold nunmehr gelungen ist, eine Einigung zu erzie-
len. Diese Einigung ist die belastbare Grundlage da-
für, dass der Ausbau des Gedenkorts für sowjetische 
Kriegsgefangene in Schloß Holte-Stukenbrock gelin-
gen und Stalag 326 zu einer nationalen Gedenkstätte 
werden kann. 

Für das Land NRW ist die Gedenkstätte von nationa-
ler Bedeutung. Für die Menschen wird es ein Ort der 
Einkehr, der Erinnerung und der Mahnung für die Zu-
kunft. 

Allen Beteiligten danke ich herzlich für die kollegiale 
Zusammenarbeit, die uns stets geleitet hat. 

Ich werbe bei Ihnen allen um Zustimmung für den 
vorliegenden Antrag. Das sind wir den Opfern des 
Nationalsozialismus und auch uns selbst schuldig. – 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU, der SPD, den GRÜNEN 
und der FDP) 

Präsident André Kuper: Danke, Herr Hagemeier. – 
Für die SPD spricht ihre Abgeordnete Frau Müller-
Witt. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Frak-
tionen! Die Gedenkstätte für das Kriegsgefangenen-
Mannschafts-Stammlager – kurz: Stalag 326 – in der 
Senne ist in ihrer heutigen Form nicht länger tragbar, 
ist es doch der Ort, an dem wir an mehr als 300.000 
sowjetische Kriegsgefangene und zahlreiche aus an-
deren Staaten erinnern. Allein auf dem Ehrenfriedhof 
liegen Tausende von ihnen begraben. 

Nach dem Tod des letzten überlebenden Zeitzeugen 
im Jahre 2022 sind die letzten verbliebenen bauli-
chen Zeugnisse auf dem Gelände der Polizeischule 
NRW der interessierten Öffentlichkeit und vor allem 
den Nachfahren der Getöteten nur sehr einge-
schränkt zugänglich. 

Dabei steckt hinter diesem und anderen Lagern das 
Schicksal der 5,3 bis 5,7 Millionen sowjetischen 
Kriegsgefangenen in deutscher Kriegsgefangen-
schaft. 2,3 bis vermutlich 3 Millionen überlebten 
diese nicht. Sie starben an Mangelernährung, 
schlechten hygienischen Verhältnissen und Ausbeu-
tung der Arbeitskraft. Gleiches widerfuhr einer kleine-
ren Gruppe von belgischen, französischen, italieni-
schen, serbischen und polnischen Gefangenen. 

Stalag 326 steht nun stellvertretend für zahlreiche 
Orte, an denen mit Kriegsgefangenen unmenschlich 
und, wie das Genfer Abkommen 1949 festgestellt 
hat, völkerrechtswidrig umgegangen wurde. Aus die-
sem Grunde zitiere ich noch einmal das Völkerrecht: 

„Die Kriegsgefangenen sind jederzeit mit 
Menschlichkeit zu behandeln. Jede unerlaubte 
Handlung oder Unterlassung seitens des Ge-
wahrsamsstaates, die den Tod oder eine schwere 
Gefährdung der Gesundheit eines in ihrem Ge-
wahrsam befindlichen Kriegsgefangenen zur 
Folge hat, ist verboten und als schwere Verlet-
zung des vorliegenden Abkommens zu betrach-
ten.“ 

Gerade deshalb ist es so viele Jahre nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs wichtig, dass ein öffentlich zu-
gänglicher Ort an das Schicksal der Kriegsgefange-
nen des Zweiten Weltkriegs erinnert und es für nach-
folgende Generationen dokumentiert. Dazu gehört 
auch die weitere umfängliche wissenschaftliche Auf-
arbeitung. Momentan kann davon noch nicht die 
Rede sein. 

Zu einer umfassenden Aufarbeitung der NS-Zeit ge-
hört die Konfrontation mit den Kriegsverbrechen, die 
Deutsche verübt haben. So ist die Gedenkstätte Sta-
lag 326 neben den anderen Gedenkorten insbeson-
dere zum Holocaust ein weiterer Baustein unserer 
Befassung mit dem geschehenen Unrecht. 
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Aufgabe der Mahn- und Gedenkstätten ist aber nicht 
allein, wie es ihr Name sagt, zu mahnen und zu ge-
denken. Vielmehr dienen diese Orte als Lernorte für 
die Zukunft. Oder um es mit August Bebel zu sagen: 

„Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Ge-
genwart verstehen und die Zukunft gestalten.“ 

In diesem Sinne sind Mahn- und Gedenkstätten 
heute mehr denn je unverzichtbar. 

Aber sie erfüllen noch eine andere wichtige Funktion: 
Sie sind Orte des Erinnerns für die Angehörigen, 
Nachfahren und Freunde derjenigen, die hier zu 
Tode kamen oder schwerste Traumata erlitten. Für 
sie, die Nachkommen, ist es der Ort, an dem sie ver-
suchen, zu verstehen und zu verarbeiten, an dem sie 
gegebenenfalls das lange gesuchte Grab finden und 
sich mit dem Geschehenen auseinandersetzen kön-
nen, wo dies möglich ist. Dies geschieht oder ge-
schah bis zum Angriff auf die Ukraine bereits in der 
Vergangenheit. Mit einer erweiterten Ausstellung und 
einem professionellen Informationszentrum wäre 
aber auch ihren Anliegen besser Genüge getan.  

Daher ist es heute zu begrüßen, dass wir nach lan-
gen Beratungen für eine dauerhafte Finanzierung 
eine Lösung gefunden haben, die sowohl vom Bund, 
als auch vom Land, vom Landschaftsverband und 
den Kreisen getragen wird.  

Deshalb stimmen wir heute dem Antrag aus voller 
Überzeugung zu und danken den demokratischen 
Fraktionen für die konstruktive Zusammenarbeit. Ins-
besondere aber danke ich jenen engagierten Bürge-
rinnen und Bürgern vor Ort, die nicht nachließen, sich 
für das Projekt einzusetzen. Stellvertretend für sie 
alle danke ich Herrn Landtagspräsident Kuper.  

(Beifall von der SPD, der CDU, den GRÜNEN 
und der FDP) 

Präsident André Kuper: Danke, Frau Müller-Witt. – 
Für Bündnis 90/Die Grünen spricht die Fraktionsvor-
sitzende, Frau Schäffer. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren der demokratischen 
Fraktionen! Wie viele andere von Ihnen war ich in 
den letzten Jahren immer wieder einmal auf dem Ge-
lände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers Sta-
lag 326. Insbesondere im Winter, draußen in der 
Kälte, auch wenn man einen noch so dicken Winter-
mantel anhat, aber man trotzdem friert, oder wenn 
man in dem Gebäude der damaligen Entlausungs-
station steht – Sie kennen vielleicht die Fotos mit der 
riesigen Laus außendran –, dann bekommt man so 
etwas wie den Hauch einer Ahnung davon, wie grau-
sam und menschenunwürdig mit den Kriegsgefange-
nen umgegangen wurde.  

In den Augen der Nationalsozialisten waren die 
Kriegsgefangenen, insbesondere die sowjetischen 
Kriegsgefangenen, minderwertig. Sie wurden wie 
Tiere behandelt.  

Ich habe in einem Onlinebericht des WDR aus dem 
Jahr 2015 nachlesen können, wie das „Westfälische 
Volksblatt“ über das Eintreffen der ersten Gefange-
nen damals am 10. Juli 1941 berichtete. In dem Arti-
kel über – Zitat – „bolschewistisches Untermen-
schentum in deutscher Gefangenschaft“ werden die 
Gefangenen – Zitat – als „das Primitivste und Nied-
rigste, das zur weißen Rasse zählt“ bezeichnet. Ich 
glaube, dass das schon sehr eindrücklich zeigt, wie 
das Menschenbild der Nationalsozialisten war, wie 
menschenverachtend, wie hasserfüllt diesen Perso-
nen gegenüber.  

In den Anfangsjahren mussten die Kriegsgefange-
nen auf freier Fläche ohne jeglichen Schutz leben. 
Sie hatten wirklich nur die Sachen, die sie noch am 
Körper trugen. Sie haben sich Löcher in die Erde ge-
graben, um angesichts der eisigen Kälte irgendwie 
Schutz zu bekommen. Das war nicht ungefährlich, 
weil der Sandboden so instabil war, dass die Löcher 
einstürzten. Nicht wenige sind unter der Erde begra-
ben worden und erstickt. 

Viele der Gefangenen sind verhungert, erfroren, an 
Krankheiten gestorben, an Schwäche gestorben, 
und die Nationalsozialisten haben das billigend in 
Kauf genommen.  

Was mich besonders vor Ort, in den Berichten, in den 
Gesprächen mit den Ehrenamtlichen, die sich vor Ort 
engagieren, erschüttert hat, was bei mir besonders 
hängen geblieben ist, das waren vor allem die Be-
richte darüber – mich hat sehr viel erschüttert, eigent-
lich alles an diesem Ort –, dass Menschen aus der 
Region, Anwohnerinnen und Anwohner, tatsächlich 
so etwas – man will eigentlich das Wort gar nicht sa-
gen – wie Sonntagsausflüge gemacht haben, um 
sich diese Kriegsgefangenen anzuschauen.  

Die schlimme Situation, in der sich die Gefangenen 
befanden, dass sie in Mulden schliefen, dass sie das 
Wenige aßen, das sie auf dem Feld fanden, Baum-
rinden zum Beispiel, mehrte in der Bevölkerung noch 
die Erzählung von angeblich minderwertigen Men-
schen, die sich so verhielten, weil ihnen in dieser 
Landschaft gar nichts anderes übrig blieb, weil sie 
überhaupt nichts hatten, nicht genügend zu essen 
bekommen haben, nichts zum Anziehen hatten und 
sich diese Löcher graben mussten.  

Was ich daran wichtig finde, ist, dass das Lager in 
der Region bekannt war. Es war bekannt, es war in 
den Anfangsjahren einsehbar, und die Gefangenen 
wurden zur Zwangsarbeit in der Region eingesetzt, 
in der Landwirtschaft, in handwerklichen Betrieben, 
in der Forstverwaltung.  
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Vom Stalag 326 wurden die Kriegsgefangenen wei-
ter verteilt im Gebiet des heutigen Landes Nordrhein-
Westfalen. Sie wurden unter anderem im Ruhrgebiet 
im Bergbau eingesetzt. Nur wenige überlebten diese 
sehr, sehr harte Arbeit unter den unmenschlichen 
Bedingungen.  

Seit Jahren engagieren sich Ehrenamtliche vor Ort in 
Schloß Holte-Stukenbrock, um das Gedenken an die 
Opfer des NS-Regimes aufrechtzuerhalten. Ich will 
ihnen meine größte Hochachtung und meinen Dank 
dafür aussprechen, dass sie in all diesen Jahren ge-
nau diese Arbeit geleistet haben, eine so wertvolle 
Arbeit für die Erinnerungskultur. 

(Beifall von den GRÜNEN, der CDU, der SPD 
und der FDP) 

Ich finde, das zeigt auch – ich glaube, dass wir das 
alle in der Erinnerungsarbeit unserer Städte vor Ort 
erleben –, dass wir in diesem Themenfeld, in der Er-
innerung an die Zwangsarbeit in der NS-Zeit, noch 
sehr viel Arbeit vor uns haben, dass diese Erinne-
rungsarbeit weiterentwickelt und das Wissen über 
das menschenverachtende System der Zwangsar-
beit und die Situation der Kriegsgefangenen in der 
NS-Zeit vermittelt werden muss.  

Mir geht es hier vor allem um zwei Sachen: Ich finde, 
es geht in allererster Linie darum, ein würdiges Erin-
nern und Gedenken an die Opfer der Zwangsarbeit 
im Nationalsozialismus zu schaffen und diese Erin-
nerung zum Teil unseres kollektiven Erinnerns zu 
machen.  

Das zweite wichtige Ziel ist, dass durch die Weiter-
entwicklung der Gedenkstätte wichtige Bildungsar-
beit und auch die Auseinandersetzung mit der NS-
Gewaltherrschaft geleistet werden kann. Es ist so 
wichtig, sich mit dieser Geschichte auseinanderzu-
setzen. Deshalb bin ich froh, dass es jetzt die Eini-
gung über den Ausbau und die Finanzierung der Ge-
denkstätte gibt; denn die Erinnerung an die Opfer 
und die Auseinandersetzung mit dem NS-
Terrorregime ist Teil unserer Verantwortung. Wir leis-
ten heute einen Beitrag dazu. Deshalb finde ich, ist 
das ein sehr, sehr wichtiger Antrag, über den wir 
heute gemeinsam abstimmen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN, der CDU, der SPD 
und der FDP) 

Präsident André Kuper: Danke, Frau Schäffer. – 
Für die FDP spricht der Abgeordnete Herr Wedel.  

Dirk Wedel (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit dem vorliegenden Antrag gehen wir 
einen entscheidenden Schritt zur Errichtung der Ge-
denkstätte Stalag 326 Senne. Das von 1941 bis 1945 
bestehende Stalag 326 war das größte der zwölf so-
genannten Russenlager der Wehrmacht. In diesem 
Zeitraum gerieten im Zuge des Vernichtungskriegs 

des NS-Regimes Schätzungen zufolge etwa 5,3 Mil-
lionen bis 5,7 Millionen Menschen aus der Sowjet-
union in Kriegsgefangenschaft. 300.000 Menschen 
bzw. etwa ein Drittel der sowjetischen Kriegsgefan-
genen, die ins Deutsche Reich verschleppt wurden, 
kamen in das Lager im heutigen Schloß Holte-Stu-
kenbrock. Die Gefangenen lebten unter menschen-
unwürdigen Bedingungen in dem Lager und mussten 
Zwangsarbeit im Bergbau, in Fabriken sowie in der 
Landwirtschaft verrichten. 65.000 der im Lager inhaf-
tierten Menschen starben.  

Wie menschenverachtend die Bedingungen in dem 
Lager waren, zeigen unter anderem Fotografien, die 
in einem Artikel der Frankfurter Rundschau vom 22. 
August 2024 beschrieben wurden. Dort ist zu sehen, 
wie Gefangene aus Angst davor, bestohlen zu wer-
den, auf ihren Essschüsseln schliefen. Es waren die 
einzigen Habseligkeiten der Gefangenen, die über-
dies unter Hunger und Krankheiten litten. Zutreffend 
stellt der Geschäftsführer der Gedenkstätte Oliver Ni-
ckel in demselben Artikel fest, dass das Massenster-
ben der im Lager inhaftierten Menschen von Anfang 
an einkalkuliert war.  

Das schiere Ausmaß der begangenen Gräueltaten 
zeigt auf, wieso es so wichtig ist, eine dementspre-
chende Gedenkstätte zu errichten. Ich danke den 
Fraktionen von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen, dass wir mit diesem Antrag erneut gemeinsam 
der Überzeugung Ausdruck verleihen, dass auch fast 
80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
die Aufarbeitung des dunkelsten Kapitels der deut-
schen Geschichte wichtiger denn je ist. Umso erfreu-
licher ist es, dass es nun gelungen ist, die Differen-
zen zwischen den an der Planung des Projekts be-
teiligten Körperschaften beizulegen, sodass wir nun 
die Weichen für eine Fertigstellung der Gedenkstätte 
stellen können. Planmäßig wäre das im Jahr 2029 
der Fall.  

Für seine intensiven Bemühungen auf diesem Weg 
danke ich Herrn Landtagspräsidenten Kuper. Auch 
dem LWL danke ich für die Bereitschaft, sein Enga-
gement aufzustocken. Den Kommunen in der Region 
schulden wir ebenfalls Dank für die Bereitschaft, nam-
hafte Beiträge in diesen in Bezug auf die Kommunalfi-
nanzen nicht gerade einfachen Zeiten zu leisten.  

Inhalt des Kompromisses zwischen den Kommunen 
der Region, dem Landschaftsverband Westfalen-
Lippe sowie dem Land NRW sind einerseits bauliche 
Aspekte. So soll sowohl das Gelände insgesamt als 
auch das Empfangsgebäude kleiner als ursprünglich 
geplant ausfallen. Neben den Baukosten sinken in-
folgedessen auch die jährlichen Betriebskosten. An-
dererseits sieht die erzielte Einigung vor, dass das 
Land nun 23 % der auf 4,2 Millionen Euro verringer-
ten Betriebskosten der Gedenkstätte trägt. Die wei-
teren Mittel sollen dann dauerhaft vom Landschafts-
verband sowie den Kommunen im Regierungsbezirk 
Detmold getragen werden. 
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Insgesamt schmälern die vorgenommenen Maßnah-
men dennoch nicht die Tragweite des Projekts, des-
sen Gesamtkosten sich auf rund 64 Millionen Euro 
belaufen. So ist es erklärtes Ziel aller beteiligten Ak-
teure, mit der Gedenkstätte Stalag 326 eine Einrich-
tung von nationaler Bedeutung zu schaffen. Darüber 
hinaus sieht der Antrag weitere organisatorische 
Maßnahmen vor. Unter anderem soll die Landesre-
gierung die Gründung eines Rechtsträgers für die 
Gedenkstätte begleiten und deren Trennung vom 
LAFP unterstützen, damit Hürden für den Besuch der 
Gedenkstätte abgebaut werden.  

Vor wenigen Wochen haben wir ein Novum in der 
deutschen Nachkriegsgeschichte erlebt. Erstmals er-
hielt eine gesichert rechtsextreme Partei in einem 
deutschen Bundesland das beste Ergebnis aller an 
der Wahl teilnehmenden Parteien. Völkische Positio-
nen bahnen sich zunehmend den Weg in den allge-
meinen politischen Diskurs. Ohne die Beschäftigung 
mit der Vergangenheit unserer Nation kann es nicht 
gelingen, dieser mehr als nur besorgniserregenden 
Entwicklung Einhalt zu gebieten. Ich bin überzeugt, 
dass die Gedenkstätte Stalag 326 hierzu einen wich-
tigen Beitrag leisten wird. – Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der FDP, der CDU, der SPD und 
den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Danke, Herr Wedel. – Für 
die AfD spricht ihr Abgeordneter Herr Keith. 

Andreas Keith*) (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die NATO 
bereitet sich auf den groß angelegten Transport ver-
wunderter Truppen im Falle eines Krieges mit Russ-
land vor. Diese angsteinflößende Nachricht meldete 
die Nachrichtenagentur Reuters am 25. September 
2024.  

Dem deutschen NATO-Generalleutnant Alexander 
Sollfrank zufolge hätten es die Bündnispartner an der 
Ostfront mit einem viel größeren Kriegsgebiet und ei-
ner höheren Anzahl an Verletzten als in Afghanistan 
zu tun. Weil der Westen zumindest zu Beginn der 
Kämpfe keine Lufthoheit besäße, kämen für deren 
Abtransport – ich zitiere –, Krankenhauszüge in Be-
tracht, so wie im Zweiten Weltkrieg.  

Wenn wir heute darüber sprechen, das frühere Lager 
für sowjetische Kriegsgefangene Stalag 326 in eine 
Gedenkstätte von nationaler Bedeutung umzuwan-
deln, dürfen wir die reale Gefahr eines weiteren Krie-
ges zwischen Deutschen und Russen nicht ver-
schweigen. Es entbehrt nicht einer hässlichen Ironie, 
dass Ihre Parteien den Krieg zwar immer weiter mit 
anheizen,  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Unfassbar!) 

Sie sich mit Ihrem fraktionsübergreifenden Antrag 
aber für eine Erinnerungskultur stark machen, die – 
ich zitiere – „eine wichtige Grundlage für unser de-
mokratisches Europa, die Freiheit und den Frieden in 
Europa ist“.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das ist ja unglaublich!) 

Aber wie passt das mit Ihrer Politik im EU-Parlament 
zusammen, wo Sie dazu aufrufen, mit westlichen 
Marschflugkörpern Ziele im russischen Hinterland zu 
beschießen, am besten mit deutschen Taurus-Rake-
ten, wie es die CDU-Politiker Röttgen und Kiesewet-
ter,  

(Sven Wolf [SPD]: Die Rede hat Ihnen aber 
Putin geschrieben!) 

der von der Bundeswehr ausgemusterte Anton Hof-
reiter von den Grünen oder die Kriegstreiberin Agnes 
Strack-Zimmermann von der FDP fordern?  

(Henning Höne [FDP]: Der Kreml hat die Rede 
geschrieben!) 

Russland hat als Reaktion darauf bereits seine Nuk-
leardoktrin verschärft.  

(Henning Höne [FDP]: Na sdorowje, Herr Kol-
lege! – Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD] – Wei-
tere Zurufe – Glocke) 

Sie wollen Demokratie, Freiheit und Frieden in Eu-
ropa bewahren? Dann pfeifen Sie endlich Ihre 
Kriegstreiber zurück.  

(Henning Höne [FDP]: Ich bin Ihnen ja dank-
bar, dass Sie Ihre Rede auf Deutsch und nicht 
auf Russisch halten!) 

Wir wollen nicht in einen Krieg mit Russland gezogen 
werden. Wir wollen, dass Deutsche und Russen sich 
nie wieder bekämpfen.  

(Henning Höne [FDP]: Dann müssen die Rus-
sen aus der Ukraine raus!) 

Gerade in Anbetracht der hier geschilderten Gräuel-
taten im Zweiten Weltkrieg … 

(Henning Höne [FDP]: Dann müssen die Rus-
sen aus der Ukraine raus! Was ist denn das 
für eine Geschichtsklitterung? – Weitere Zu-
rufe) 

Gerade wegen der Gräueltaten im Zweiten Welt-
krieg, die hier geschildert worden sind, ist es wichtig, 
jetzt auf Diplomatie und nicht auf Kriegsgetöse zu 
setzen, so wie Sie es teilweise tun. 

(Henning Höne [FDP]: Ekelhaft! Eine ekelhafte 
Rede! – Sven Wolf [SPD]: Bodenlos!)  

Für genau diesen Gedanken, den ich eben zum 
Schluss geschildert habe, sollte diese Gedenkstätte 
Stalag 326 stehen. Aber das tut sie nicht. Allein die 
Tatsache, dass Sie sich in Ihrem Antrag als die – 
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Zitat – vier demokratischen Fraktionen auszeichnen, 
spricht dafür, dass es Ihnen mehr um Ihre Selbstdar-
stellung und die eigene Imagepflege geht als um das 
eigentliche Gedenken. 

Schon heute wird die Gedenkstätte von linksradika-
len AfD-Gegnern als Versammlungsort missbraucht. 
Auch Sie können sich dort bald als Antifaschisten in-
szenieren 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

und den ganzen Tag über Deportationsmärchen und 
Lügen schwadronieren. Eine ehrliche Erinnerungs-
kultur ist mit Ihnen gar nicht möglich. 

(Marcel Hafke [FDP]: Jetzt kommt das wahre 
Gesicht! – Sven Wolf [SPD]: So wie Herr 
Gauland die gefordert hat?) 

Sonst würden Sie sich nicht nur an die Opfer der Hit-
ler-Diktatur erinnern, sondern auch an das Schicksal 
deutscher Kriegsgefangener sowohl im fernen Sibi-
rien als auch bei uns in den Rheinwiesenlagern. 

(Sven Wolf [SPD]: Unglaublich! Und Sie schä-
men sich ja nicht mal! Unglaublich!) 

Deutsche und Russen haben unter Hitler und Stalin 
unbeschreibliches Leid übereinander gebracht. Ge-
rade Deutschland sollte daher ein Ende des Ukraine-
Kriegs herbeiführen, nicht seine Eskalation. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Diesen Gedanken sollte die Gedenkstätte transpor-
tieren. 

(Henning Höne [FDP]: Russland könnte sofort 
ein Ende des Krieges erreichen!) 

Solange Sie an der Macht sind, wird das aber nicht 
geschehen. 

Damals sagte ich: Die Dokumentationsstätte Stalag 
326 soll der Menschheit als Mahnmal gegen Diktatur 
und Willkürherrschaft dienen. Sie sollte ein Ort sein, 
der den nachfolgenden Generationen aufzeigt, dass 
Frieden, wie wir ihn in den letzten Jahrzehnten in 
Deutschland erleben durften, eben keine Selbstver-
ständlichkeit ist. 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Was Sie wollen, ist 
das Ende der Ukraine!) 

Dazu stehe ich heute. Dazu steht die AfD-Fraktion 
auch. – Vielen Dank. 

(Sven Wolf [SPD]: Warum verbreiten Sie jetzt 
Hetze und Hass?) 

Präsident André Kuper: Für die Landesregierung 
spricht nun Frau Ministerin Brandes. 

Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft: 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Ich gehöre zu den Leuten, die 
dem Präsidenten ausdrücklich immer dankbar dafür 
sind, dass er den Landtag für die Menschen in unse-
rem Land so sehr geöffnet hat, dass so viele Besu-
chergruppen hier sind und die Gelegenheit haben, 
uns bei unserer Arbeit zuzuschauen. 

Aber ich bin wirklich froh, dass wir während dieses 
unfassbaren Unsinns, der gerade geredet worden ist, 
wenigstens die Besuchertribüne leer war, sodass 
das keiner mitanhören musste. 

(Beifall von der CDU, der SPD, den GRÜNEN 
und der FDP) 

Im Übrigen können Sie nur einmal Ihren Freund Putin 
anrufen und ihn bitten, dass er einfach abzieht.  

(Beifall von der CDU, der SPD, den GRÜNEN 
und der FDP) 

So schwierig ist es doch aus Ihrer Perspektive wirk-
lich nicht. 

Jetzt zurück zu Stalag 326. Ich hätte mir gewünscht, 
dass wir dieses – wie ich finde – sehr wichtige Thema 
grundsätzlich mit mehr Würde und auch dem ange-
messenen Respekt vor den Opfern beraten können, 
als es eben möglich gewesen ist. Aber ich hoffe, dass 
wir dahin jetzt zurückkehren können. 

(Beifall von Christina Schulze Föcking [CDU]) 

Ich finde, dass von allen – bis auf den letzten – Vor-
rednern sehr wichtige und sehr richtige Dinge zur Be-
deutung dieser Gedenkstätte gesagt worden sind. 
Ich will das aus Sicht der Landesregierung ausdrück-
lich unterstreichen. Wir als Land Nordrhein-Westfa-
len werden mit diesem wichtigen Erinnerungsort der 
Verantwortung gerecht, die wir eben nun mal gegen-
über den Opfern von Nazi-Deutschland haben. 

Was mich besonders freut, ist, dass dieses Projekt 
ein echtes Gemeinschaftsprojekt ist. Ich möchte des-
wegen diese Gelegenheit auch nutzen, um mich zu 
bedanken: bei den Kommunen, die beteiligt sind, 
beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe, beim 
Bund natürlich für die großzügige finanzielle Unter-
stützung und bei allen demokratischen Fraktionen 
dieses Hauses für die große inhaltliche Unterstüt-
zung, die das Projekt die ganze Zeit von Ihnen allen 
gehabt hat. 

Ich will auch bei dieser Gelegenheit, genauso wie 
das eben schon von meinen Vorrednern geschehen 
ist, noch mal die Gelegenheit nutzen, mich herzlich 
beim Landtagspräsidenten zu bedanken. 

André Kuper hat, glaube ich, 

(Beifall von der CDU, der SPD, den GRÜNEN 
und der FDP) 

mehr als wir alle hier etwas dazu beigetragen, dass 
wir heute hier stehen und uns über das Gelingen die-
ses Projekts freuen können. Ich möchte ihn auch 
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herzlich bitten, diesen Dank noch mal in die Region 
mitzunehmen. Wir wissen, dass es sehr viele vor al-
len Dingen auch ehrenamtlich Engagierte dort gibt, 
die sich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dafür ein-
gesetzt haben, dass dieser Erinnerungsort entstehen 
kann, die viele Konzepte geschrieben haben, die viel 
Arbeit vor Ort gemacht haben, Werbung, aber auch 
inhaltliche Arbeit gemacht haben. 

Ihnen allen gebührt natürlich unser Dank. Wir als 
Landesregierung werden sehr gern den Auftrag um-
setzen, den uns dieser Antrag gibt. Das gilt sowohl 
für das große finanzielle Engagement, zu dem wir 
uns gern bekannt haben, als auch für die weitere in-
haltliche Arbeit an diesem wichtigen Ort. 

Ich möchte mich bei Ihnen allen von den demokrati-
schen Fraktionen sehr bedanken, dass wir diese Ver-
antwortung gemeinsam übernehmen. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der CDU, der SPD, den GRÜNEN 
und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin Brandes. – Mir liegt keine weitere Wortmeldung 
mehr vor. Daher schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellenden 
Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und FDP haben direkte Abstimmung beantragt. Wir 
kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des 
Antrags Drucksache 18/10872. Wer stimmt dem An-
trag zu? – Das sind CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen und FDP. Wer stimmt dagegen? – Das ist die 
AfD. Wer enthält sich? – Niemand. Damit ist der An-
trag Drucksache 18/10872, wie gerade festgestellt 
angenommen. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich 
dafür. 

Ich rufe auf: 

15 Fünftes Gesetz zur Änderung des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/10884 

erste Lesung 

Ich eröffne die Aussprache, und für die SPD spricht 
als Erstes ihr Abgeordneter Herr Stinka. 

André Stinka*) (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mir mal die 
Mühe gemacht und die Protokolle zu den Lesungen 
des Viertes Gesetzes zur Änderung des Landespla-
nungsgesetzes durchgearbeitet. Lange ist es nicht 

her, dass wir uns mit dieser Materie beschäftigt ha-
ben. Wir erinnern uns an Mai dieses Jahres. 

Ich möchte auf die Protokolle zurückkommen und 
Ihnen in diesem Zusammenhang ein Zitat nicht vor-
enthalten, dass ich bei meiner Recherche gefunden 
habe. Mit Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich Dr. Jan 
Heinisch: 

„Wenn wir auf dem Rennrad fahren, besteht zwi-
schen Ihnen und uns der Unterschied, dass wir 
dabei den Lenker festhalten, weil wir ein klares 
Ziel vor Augen haben, weil wir wissen, wo wir hin-
wollen und weil wir nicht im Straßengraben lan-
den möchten.“ 

Lieber Kollege Heinisch bzw. liebe CDU-Fraktion: ein 
großartiges Zitat! Die CDU Nordrhein-Westfalen 
weiß, wohin sie möchte. Die CDU weiß, was sie mit 
diesem Gesetz machen möchte. – Ich bezweifle das 
sehr stark.  

(Beifall von der SPD und der FDP) 

Obwohl wir Ihnen bereits bei den Beratungen zum 
Landesplanungsgesetz Wege aus der Sackgasse 
angeboten haben, weil allen klar war, dass dieses 
Gesetz zum Scheitern verurteilt ist, sind Sie mit voller 
Geschwindigkeit vor die Wand gefahren. Vom Tret-
roller sozusagen auf das Rennrad wollte Schwarz-
Grün beim Ausbau der Windenergie umsteigen. Ein 
großer Witz, wenn man sich das Ergebnis anschaut. 
Wenn es nicht so traurig wäre, Kolleginnen und Kol-
legen, könnte man darüber lachen. Dazu ist uns aber 
nicht zumute.  

Sie sind nicht nur in den Straßengraben und vor die 
Wand gefahren, Sie sind untergegangen. Zweimal 
sind Sie im engeren Sinne in ein und derselben Sa-
che vor dem OVG Münster gescheitert: im Februar 
mit dem LEP-Ziel 10.2-13 und jetzt mit § 36 Abs. 3 
Landesplanungsgesetz. Jetzt könnte man denken, 
dass spätestens beim zweiten Mal die Einsicht folgt, 
dass man in seiner politischen und rechtlichen Ein-
schätzung nicht so richtig auf der Spur ist. Aber weit 
gefehlt. Nein, Schwarz-Grün hat nicht einmal Cou-
rage, einen eigenen Fehler einzusehen und entspre-
chend in ihrem Kompetenzbereich zu korrigieren. 
Jetzt wollen Sie über eine Bundesratsinitiative die 
Aufgabe an den Bund abschieben. Kolleginnen und 
Kollegen, wir lassen Sie dabei nicht aus Ihrer Verant-
wortung. 

(Beifall von der SPD und der FDP) 

Das ist unglaublich auch gegenüber allen Betroffe-
nen, die ja aufgrund der Ambitioniertheit Ihrer Pläne 
mitgenommen werden sollten. Für die Betroffenen ist 
es eine Unverschämtheit. Sie können eben nicht 
sauber und rechtsgültig regieren. Das müssen wir 
heute hier feststellen.  

Sie beschädigen mit Ihrem Vorgang, weil Sie wuss-
ten, was passiert, auch das Parlament und das Ver-
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trauen in den Rechtsstaat. Wozu hat dieses desas-
tröse Verhalten eigentlich seit September 2024 ei-
gentlich geführt? Rückstellung von rund 90 Anlagen, 
18 davon im Eilverfahren am OVG anhängig, Verlust 
einer Leistung von mehreren Hundert Megawatt ent-
sprechend des Vorjahreszubaus von früheren Jahren.  

Eins ist klar, was zu tun ist: § 36 Abs. 3 Landespla-
nungsgesetz ist ersatzlos zu streichen. Darüber müs-
sen wir eigentlich nicht diskutieren. Nach Meinung 
der Sozialdemokrat*innen und der Kolleginnen und 
Kollegen der FDP und auch nach Einschätzungen 
von Experten hätte es nach dieser Anhörung erst gar 
nicht diese Regelung geben dürfen. Es war von vorn-
herein davon auszugehen, dass § 36 Abs. 3 gegen 
§ 73 Bundes-Immissionsschutzgesetz und damit ge-
gen das Prinzip „Bundesrecht bricht Landesrecht“ 
verstößt. Das hat Ihnen Herr Dr. Wies in der Anhö-
rung deutlich gesagt. Fast wortgleich zitiert das OVG 
Münster seine Aussagen. Von daher können wir fest-
stellen: Sie haben mit Ansage ein falsches Gesetz 
hier verabschiedet.  

(Beifall von der SPD und der FDP) 

Ich weiß, liebe Kolleg*innen der CDU, es fällt Ihnen 
sichtlich schwer, aber Sie sind zum Glück nicht Teil 
der Bundesregierung und können Bundesrecht auch 
nicht so lange biegen, bis es bricht. Wir werden wahr-
scheinlich gleich wieder hören, dass sich Olaf Scholz 
wahrscheinlich selbst noch wieder einschalten muss, 
um diese schlechte Arbeit der Landesregierung hier 
in Nordrhein-Westfalen zu korrigieren. Das werden 
wir Ihnen ganz sicherlich nicht durchgehen lassen.  

Ich will noch eins sagen – auch der Kollege Heinisch 
hat das damals deutlich gesagt –: Ihr Ziel, gerade das 
der CDU-Fraktion, ist es eben nicht, den erleichterten 
Ausbau von Windkraft in den Regionen zu ermögli-
chen.  

Die SPD-Landtagsfraktion kann die Gedanken der 
Grünen bei diesem Gesetz nicht wirklich nachvollzie-
hen. Kollege Korte sprach davon, dass dieses Lan-
desplanungsgesetz ein parlamentarisches Juwel sei. 
Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Aber, Ro-
bin, da möchte ich kein Geschenk von dir haben, 
wenn das ein Juwel ist.  

Ich will nur deutlich machen: Der Steuerungsmecha-
nismus, der in der CDU kursiert, mit irgendwelchen 
angenommenen Übergangszeiträumen und irgend-
einem Hirngespinst wird niemals rechtlich sicher 
sein. Sagen Sie klar: Windkraft muss ausgebaut wer-
den. Schaffen Sie Planungs- und Rechtssicherheit! 
Dann können wir darüber reden. Wir reichen dazu die 
Hand. Sie haben die Möglichkeit zum Austausch. Wir 
werden das sehen und diskutieren. – Vielen Dank.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Für die Fraktion der FDP hat nun Abgeordnetenkol-
lege Herr Brockes das Wort.  

Dietmar Brockes*) (FDP): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Als langjähriges Mitglied dieses 
Hohen Hauses habe ich sicherlich schon viele Ge-
setze hier mitdiskutiert und beschlossen. Dass aber 
ein Gesetz so schnell wieder aufgerufen werden 
muss, weil es, so Zitat des OVGs, „offensichtlich 
rechtswidrig“ ist, ist auch in meiner parlamentari-
schen Laufbahn einmalig.  

(Beifall von der FDP) 

Sie haben hier ein Gesetz vorgelegt, was von vorn-
herein nicht rechtens war. Wir haben Ihnen das 
mehrfach gesagt, aber Sie meinten in Ihrer Ihnen ei-
genen Arroganz der Macht, sich darüber hinwegset-
zen zu können. Damit sind Sie hier deutlich geschei-
tert. Das OVG Münster hat Ihnen hier eine richtige 
Watschn erteilt.  

Meine Damen und Herren, damit wird wenige Wo-
chen nach dem Inkrafttreten die Neuregelung der 
Landesregierung bereits wieder kassiert. Weitere Eil-
verfahren sind anhängig und betreffen rund 50 Wind-
kraftanlagen. Nach dem Urteil vom 26. September ist 
gestern auch wieder eins mit demselben Ergebnis er-
gangen. Daher muss man davon ausgehen, dass dies 
auch bei allen anderen Verfahren der Fall sein wird.  

Das neue Planungsgesetz ist erst seit Juni dieses 
Jahres in Kraft, aber aktuell sind in vielen Planungs-
regionen Aussetzungsbescheide für die Genehmi-
gungen von Windkraftanlagen bereits erfolgt. Nach 
bislang vorliegenden Informationen sind deutlich 
über 80 Windkraftanlagen mit einer geschätzten Leis-
tung von 480 MW von den Rückstellungen betroffen. 
Beim OVG sind allein noch weitere 17 Eilverfahren zu 
rund 50 Windkraftanlagen anhängig. Da kann man 
mal raten, wie diese Urteile ausgehen werden.  

Wir haben aktuell eine große Rechtsunsicherheit bei 
den Genehmigungsbehörden. Nein, meine Damen 
und Herren, wir müssen sagen: Sie haben hier für 
Planungschaos gesorgt.  

(Beifall von der FDP) 

Der Zeitplan der Landesregierung für die LEP-
Umsetzung ist damit auch völlig aus den Fugen ge-
raten, denn das OVG-Urteil verursacht Anpassungen 
der Regionalpläne. Genehmigungsanträge für Wind-
energieanlagen können jetzt nicht mehr einfach mit 
Hinweis auf laufende Regionalplanverfahren ausge-
setzt werden. Nein, Regionalplaner müssen jetzt 
zahlreiche Windenergieanlagen in der Genehmigung 
neu in den Regionalplänen berücksichtigen. Die Auf-
stellung der Regionalpläne wird sich daher deutlich 
verzögern.  
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Es ist zu befürchten, dass die Aufstellung der Regio-
nalpläne für erneuerbare Energien somit mitten im 
Kommunalwahlkampf noch nicht abgeschlossen 
sein wird, was wiederum für zusätzliche Verzögerun-
gen und Rechtsunsicherheit sorgt – und das alles, 
obwohl wir das im Vorfeld deutlich angemahnt haben 
und Sie mehrfach darauf aufmerksam gemacht ha-
ben. Aber es war ja egal, welche Kritik die Opposition 
geäußert hat. Die Kollegen Dr. Heinisch, Röls-Leit-
mann und Dr. Korte sind alle darüber hinweggegan-
gen und waren sicher, dass sie mit ihrer Rechtsauffas-
sung richtig liegen. Was haben wir davon? Wir haben 
eine Klagewelle der Projektierer. Das ist Ihre Schuld, 
das ist Ihr Versagen, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der FDP) 

Da muss ich Sie, Herr Dr. Korte, noch mal zitieren. 
Sie haben gesagt, die Bürger könnten sich darauf 
verlassen, dass Rückstellungen überall dort, wo 
kommunale Flächennutzungspläne vorhanden sind 
oder wo ein kommunales Einvernehmen mit der Pla-
nung für die Anlagen besteht, nur in absoluten Aus-
nahmefällen erfolgen. – Ihr Zitat aus dem Plenum. 

Herr Röls-Leitmann sagte im Wirtschaftsausschuss: 
Keine genehmigungsfähige und kommunal ge-
wünschte Anlage wird in Nordrhein-Westfalen zu-
rückgestellt werden, um das in aller Deutlichkeit zu 
sagen. – So seine Worte.  

Wir sind jetzt über 80 pauschale Genehmigungsaus-
setzungen – ohne Einzelfallbetrachtung – und mehr 
als 50 Anlagen, bei denen eine Bauerlaubnis aktuell 
eingeklagt wird, weiter. Da kann man feststellen, auf 
Ihr Wort ist leider kein Verlass. Wer sich darauf ver-
lässt, ist verlassen. 

Für das Land drohen jetzt Schadenersatzforderun-
gen in Millionenhöhe. Wer soll das alles, Ihr Fehlver-
halten, jetzt lindern? Jetzt schieben Sie – und das 
wird gleich in Ihren Reden wieder kommen – alles in 
Richtung Bund. Dabei sind Sie es, die hier versagt 
haben. 

(Vizepräsidentin Berivan Aymaz zeigt das 
Ende der Redezeit an.) 

– Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. – Des-
halb ist es wichtig, dass wir hier schnell zu Rechtssi-
cherheit kommen. Deshalb haben FDP und SPD 
heute diesen Gesetzentwurf vorgelegt. Wir wollen, 
dass die Menschen wieder Rechtssicherheit haben.  

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Ihre Redezeit, 
Herr Abgeordneter. 

Dietmar Brockes*) (FDP): Wir übernehmen die Ver-
antwortung, zu der Sie leider nicht in der Lage sind. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Für die Fraktion der CDU hat nun der Abgeordneten-
kollege Dr. Untrieser das Wort. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das waren rheto-
risch jetzt einige interessante Sachen. Da haben Sie 
rhetorisch tief in die Trickkiste gegriffen. Aber Sie ha-
ben erstens nichts zur Lösung beigetragen 

(Zuruf von der SPD: Machen Sie das doch 
auch mal! – Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

– dazu komme ich gleich –, und Sie haben zweitens 
vieles auch falsch dargestellt.  

Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Anders als 
hier dargestellt worden ist, hat das OVG in Münster 
nicht gesagt, dass eine Verfassungswidrigkeit des 
Gesetzes gegeben ist. Ich sage Ihnen auch, warum. 
Das kann das OVG Münster gar nicht, weil das OVG 
Münster das Bundesverfassungsgericht darüber ent-
scheiden lassen müsste. Schauen Sie einmal in 
Art. 100 des Grundgesetzes:  

„Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit 
es bei der Entscheidung ankommt, für verfas-
sungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen 
und, wenn es sich um die Verletzung […] dieses 
Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.“ 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

Insofern muss, wenn überhaupt, das Bundesverfas-
sungsgericht darüber entscheiden.  

Zweiter Punkt. Hier wurde von dem Kollegen Stinka 
und dem Kollegen Brockes gesagt, das wäre alles 
schon klar gewesen, sie hätten das immer schon ge-
sagt und in der Anhörung wäre das auch so gewe-
sen. Falsch! Deswegen ein Zitat aus der Anhörung. 
Die Rechtsexperten haben uns erst mal Respekt ge-
zollt und gesagt: Das ist eine komplizierte juristische 
Materie – Respekt, dass Sie sich damit befassen. 

(Lachen von Dietmar Brockes [FDP]) 

– Ja, lesen Sie es nach! – Dann hat ausdrücklich Pro-
fessor Grigoleit gesagt, dass es sehr kompliziert ist 
und er deswegen selbst nicht weiß, wie das OVG 
entscheiden würde. Ich zitiere ihn hier:  

„Das ändert alles nichts daran, dass nach wie vor 
ein wesentliches Risiko besteht, weil die Situation 
so vertrackt ist, dass keiner von uns“  

– also den Sachverständigen –  

„ein Problem damit hätte, das eine oder das Ge-
genteil zu vertreten. Wir alle wissen, dass die Ma-
terien sehr miteinander verschränkt sind. Wie das 
OVG Münster entscheiden wird, bleibt abzuwar-
ten.“ 
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Also: ein höchst komplizierter Sachverhalt, und wir ha-
ben uns entschieden, einen mutigen Schritt zu gehen. 

Der dritte Punkt ist: Was ist eigentlich Ihre Lösung? – 
Ich habe es nicht verstanden. Ich will gar nicht sagen, 
dass Olaf Scholz das jetzt regeln muss. Aber viel-
leicht Ihre Kolleginnen und Kollegen im Bundestag; 
denn wir haben doch jetzt eine Situation, die absolut 
unbefriedigend ist. Wir haben gesagt, wir wollen ei-
nen starken Windenergieausbau. Wir haben auch 
Bombenzahlen. Es ist doch Wahnsinn, was in Nord-
rhein-Westfalen gerade an Genehmigungen usw. 
getan wird. Aber wir haben immer gesagt: Wir wollen 
Akzeptanz, und wir wollen Maß dabei haben.  

Jetzt haben wir die Situation, dass in den zukünftigen 
Windenergiegebieten Windanlagen gebaut werden, 
aber grundsätzlich dort, wo kein Windenergiegebiet 
ausgewiesen ist, eben nicht. Jetzt haben wir aber 
diesen Übergangszeitraum, und wir sehen doch alle, 
liebe Kolleginnen und Kollegen – davor können Sie 
doch die Augen nicht verschließen –, dass viele ge-
rade in die Gebiete kommen, die eigentlich auch 
demnächst keine Windenergiegebiete werden sol-
len, und sagen: Da baue ich jetzt aber eine Anlage 
und noch eine Anlage und noch eine Anlage hin. – 
Das führt dazu, dass die Menschen vor Ort fragen: 
Plant ihr überhaupt noch was? Steuert ihr überhaupt 
noch was? 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

Wir haben versucht, auf Landesebene ein Instrument 
einzuführen. Es ist nicht ganz gelungen. Aber dann 
müssen Sie doch bitte dafür sorgen, dass jetzt der 
Bundesgesetzgeber ein solches Planungsinstrument 
im Übergangszeitraum schafft. 

(Beifall von der CDU) 

Dazu hat die Landesregierung über den Bundesrat 
aufgefordert. Es ist jetzt Ihre Aufgabe, im Bundestag 
dafür zu sorgen. Wenn das nicht gelingt, dann müs-
sen Sie den Menschen vor Ort erklären, warum trotz 
Planung, dass Windenergiegebiete hierhin kommen 
und Windenergie dorthin kommt dorthin, viele andere 
Anlagen entstehen, die gerade nicht in diese Gebiete 
kommen. Wenn das jetzt für Verunsicherung und für 
fehlende Akzeptanz vor Ort sorgt, dann sind Sie ganz 
allein dafür verantwortlich. 

Ein letztes Wort, weil es so eine vertrackte Situation 
ist. Vielleicht einfach mal ein Gedanke an die Bran-
che: Wir wissen, überall, wo Industrieanlagen sind, 
wo Wirtschaft ist, muss man immer auch schauen, 
dass man die Menschen vor Ort mitnimmt. Vielleicht 
macht es Sinn, an der einen oder anderen Stelle zu 
sagen: Ich hätte zwar die rechtlichen Möglichkeiten 
und die finanziellen Kapazitäten, hier noch einen 
Windpark mit zehn Anlagen zu bauen. Aber vielleicht 
kann ich mal auf zwei, drei Anlagen verzichten, wenn 
die Menschen vor Ort das nicht wollen. Das ist viel-
leicht ein Gedanke, 

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Dann stellt den 
Kühlschrank schon mal ab!) 

der im Sinne der Akzeptanz und des Klimaschutzes, 
den wir alle wollen, keine schlechte Idee wäre. Ich 
würde zumindest herzlich dazu einladen, dass sich 
auch die Branche dieser Herausforderung stellt und 
schaut, ob die Menschen vor Ort fein damit sind, was 
wir machen. Haben wir sie ausreichend und vielleicht 
sogar manchmal darüber hinaus, was wir als Gesetz-
geber vorschreiben oder geregelt haben, finanziell 
beteiligt? – Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU – Elisabeth Müller-Witt 
[SPD]: Wie in Metzkausen!) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Für Bündnis 90/Die Grünen spricht nun der Abgeord-
netenkollege Dr. Korte. 

Dr. Robin Korte (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Der 
vorliegende Entwurf zur Änderung des Landespla-
nungsgesetzes ist am Ende vor allem eines, nämlich 
eine überstürzte und vorschnelle Reaktion von zwei 
Oppositionsfraktionen auf das Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts vom 26.09.2024, die uns in der Sache 
nicht weiterbringt. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Dieses Urteil ist für die Genehmigungspraxis von 
Windenergieanlagen von grundsätzlicher Bedeu-
tung, 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

und dieses Urteil wird auch Konsequenzen haben, 
Herr Brockes. 

Wir als Fraktion und die Landesregierung nehmen 
die Entscheidung des OVG selbstverständlich sehr 
ernst. Aber ob dieses eilige Getöse, das Sie an die-
ser Stelle mit diesem Gesetzentwurf veranstalten, ir-
gendjemand oder in der Sache weiterhilft, daran 
muss man zumindest deutliche Zweifel haben. 

Statt dieses Schnellschusses, den Sie vorschlagen, 
nämlich eine gesetzliche Regelung wieder abzuschaf-
fen, die wir gerade erst eingeführt haben, nachdem 
insbesondere die Kommunen dringend darum gebe-
ten hatten, gehen wir gemeinsam mit der Landesre-
gierung besonnen vor und ordnen zunächst die Lage.  

Für mich sind nach diesem Urteil zwei Dinge klar: 
Erstens. Es braucht in Nordrhein-Westfalen aber 
auch darüber hinaus ein Steuerungsinstrument für 
die Windenergie im Übergangszeitraum. Zweitens. 
Das OVG-Urteil zeigt auf eine irritierende und über-
raschende Weise, dass das Bundesrecht derzeit 
eine landesgesetzliche Steuerung möglicherweise 
gar nicht zulässt. 
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Ich bezweifle, dass das vom Bundesgesetzgeber tat-
sächlich so beabsichtigt war. Deshalb schieben wir 
hier auch nichts auf den Bund. Wir schieben auch die 
Schuld nicht auf den Bund, sondern wir ergreifen die 
Initiative in Richtung des Bundes – genau so, wie es 
Mona Neubaur als stellvertretende Ministerpräsiden-
tin gemacht hat. Sie hat ein richtiges und starkes Sig-
nal gesendet, indem unsere Landesregierung sofort 
nach dem Urteil die Initiative im Bundesrat ergriffen 
und zusammen mit einer Mehrheit der Länder den 
Bundestag und die Bundesregierung aufgefordert 
hat, jetzt eine Rechtsgrundlage für die planerische 
Steuerung der Windenergie zu schaffen. 

Ich kann an der Stelle sicherlich auch sagen: An den 
Grünen wird eine solche bundespolitische Steuerung 
in der Ampel gewiss nicht scheitern, weil wir wissen, 
dass Ambition und Akzeptanz nur zusammen gehen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Für Sie, liebe SPD und liebe FDP, wäre es also in der 
Sache – ich gestehe zu, dass es Ihnen hier, wie sonst 
auch, vor allem erst einmal um die Sache geht – er-
heblich zielführender, wenn Sie mit Ihren Parteifreun-
den in Berlin reden würden, wie wir das tun, statt im 
Landtag den im Grundsatz gut durchdachten, aber 
jetzt durch Bundesrecht infrage stehenden § 36 
Abs. 3 Landesplanungsgesetz direkt wieder zu be-
kämpfen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Das bringt mich direkt noch einmal zu einem Blick 
darauf, was es eigentlich für eine interessante Allianz 
ist, die sich für diesen Gesetzentwurf zusammenge-
tan hat. 

Zum einen ist da die SPD, der ich das Bekenntnis zur 
Windenergie zwar durchaus abnehmen kann und 
will, deren Regionalratsfraktionen aber sicherlich 
nicht daran interessiert sind, die planerische Steue-
rung des Übergangszeitraums völlig aufzugeben und 
aus dem Gesetz zu streichen.  

Zum anderen ist da die FDP, die die Windenergie 
noch immer torpedieren will. Jetzt machen Sie das 
aber durch die Hintertür, indem Sie alten und untaug-
lichen Regeln wie Mindestabständen von 1.000 m 
hinterhertrauern und noch immer nicht in einer Welt 
zunehmend erneuerbarer Energien angekommen 
sind. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Das war eine Re-
cheneinheit! Jetzt haben Sie gar nichts mehr!) 

– Herr Brockes, wer wie Sie in der Kommentierung 
des Urteils rügt, dass die Koalition – an dieser Stelle 
zitiere ich Sie jetzt gerne – die Mindestabstände von 
Windenergieanlagen zur Wohnbebauung gegen den 
Widerstand der Kommunen abgeschafft habe und 
die Folge jetzt ein ungesteuerter Zubau der Wind-
energieanlagen in den Regionen – Ihre Worte – sei, 

(Dietmar Brockes [FDP]: Sehr gut!) 

dem geht es am Ende nicht wirklich um die Steue-
rung von Windenergie, sondern es geht um die Ver-
hinderung von Windenergie. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU – Zu-
ruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

– Nein, Herr Brockes, ein pauschaler Mindestab-
stand ist sicherlich kein Instrument zur Steuerung 
des Windenergieausbaus auf kommunal gewünsch-
ten Flächen. 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

– Herr Brockes, Ihr Instrument ist völlig blind für die 
Flächenkulisse und die Frage, ob ein Projekt vor Ort 
in der Kommune gewollt ist. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Sie haben gar kein 
Instrument!) 

In weiten Teilen des Landes ist es auch völlig wir-
kungslos; es dient lediglich dazu, möglichst viele Flä-
chen auszuschließen. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Ihre Instrumente sind 
alle gescheitert! – Elisabeth Müller-Witt [SPD]: 
Lassen Sie ihn doch mal ausreden!) 

Ihr Instrument ist kein Instrument zur positiven Len-
kung. Es dient allein zur Verhinderung. Das ist das, 
was Sie eigentlich wollen: verhindern! 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU – 
Dietmar Brockes [FDP]: Nein!) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Lieber geschätz-
ter Kollege Brockes, Zwischenrufe und Auseinander-
setzungen können auch einmal in dieser Form span-
nend sein. Man sollte aber bitte darauf achten, dass 
der Kollege am Redepult seine Rede fortsetzen kann. 

Dr. Robin Korte (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Gemeinsam haben Sie beide – Herr Bro-
ckes und die SPD mit Herrn Stinka –, dass Sie an der 
Stelle keine gangbare Alternative und keine Strategie 
für den Windkraftausbau anzubieten haben. Demge-
genüber hat diese Landesregierung eine Strategie. 
Das zeigen die Genehmigungszahlen und die Aus-
schreibungsergebnisse. Das zeigt zunehmend auch 
der tatsächliche Zubau von Windenergieanlagen in 
diesem Land. 

Nordrhein-Westfalen ist damit auf einem guten Kurs 
für das angestrebte Ziel von 1.000 neuen Windener-
gieanlagen bis zum Ende der Wahlperiode. Damit es 
gelingt, dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir ständig 
an den politischen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen weiter. Das machen wir in Ruhe und Ord-
nung, im Rahmen unseres landesrechtlichen Kom-
petenzbereichs und, wo es nötig ist, auch mit ent-
sprechenden Initiativen nach Berlin. 
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Genauso werden wir es auch im Hinblick auf die 
Steuerung des Übergangszeitraums machen. Über 
das Stöckchen, das Sie uns als Opposition mit die-
sem Gesetzentwurf hinhalten, brauchen wir dafür je-
denfalls nicht zu springen. Ich bin auf die weitere Dis-
kussion im Ausschuss gespannt. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Der Transparenz wegen der Hinweis, dass wir bei 
meinem Eingreifen die Uhrzeit nicht gestoppt hatten. 
Deshalb hatten Sie jetzt zwanzig Sekunden gut, die 
Sie auch genutzt haben. – Jetzt hat für die Fraktion 
der AfD der Abgeordnete Herr Loose das Wort. 

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Jetzt wird es wie-
der laut!) 

Christian Loose*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

„Wir erleben jetzt hautnah, wie Klimapolitik die 
Basis unseres Wohlstands bedroht.“ 

So urteilte der Umweltökonom Joachim Weimann 
vor ein paar Tagen in einem WELT-Interview. Die 
Politik habe zwei Kardinalfehler begangen, sagt der 
Ökonom.  

Erstens. Die Regierung ignoriert, dass das CO2, wel-
ches in Deutschland eingespart wird, einfach woan-
ders in der EU emittiert wird. Der Effekt ist also: null.  

Zweitens. Die Regierung hat die Kosten der Klimapo-
litik konsequent ignoriert. Allein der Ausstieg aus der 
Kernkraft hat 600 Milliarden Euro gekostet. Da man 
Geld nur einmal ausgeben kann, muss man die Op-
portunität, also die Alternative, betrachten.  

600 Milliarden Euro! 600 Milliarden Euro bedeuten so 
viel wie 3.500 A-45-Brücken, wie die Rahmedetalbrü-
cke, die vielleicht Herr Ministerpräsident Wüst in sei-
ner Amtszeit besser hätte reparieren lassen. Massiv 
marode sind in NRW 1.400 Brücken. Das Geld würde 
also reichen.  

600 Milliarden Euro bedeuten so viel wie 30.000 
neue Schulen. So viele Neubauten brauchen wir zum 
Glück nicht, aber man bräuchte immerhin 10 Milliar-
den Euro, denn so hoch ist der Investitionsstau an 
den 5.400 Schulen in NRW.  

600 Milliarden Euro bedeuten so viel wie 10.000 
neue Krankenhäuser. Aber auch hier braucht man 
nicht so viele Neubauten. Man bräuchte aber immer-
hin 17 Milliarden Euro, denn so hoch ist der Investiti-
onsstau hier in NRW bei den 350 Krankenhäusern.  

Sie sehen, man hätte das Geld sinnvoll einsetzen 
können. Aber anstatt in die Infrastruktur zu investie-
ren, in Brücken, Schulen, Straßen, Krankenhäuser, 

wollen SPD, FDP, Grüne und CDU lieber Geld für 
Windindustrieanlagen ausgeben.  

Doch CDU und Grüne scheiterten nun dabei. Frau 
Neubaur und Herr Wüst sind ins Stolpern geraten, 
nein, sie sind vielmehr voll auf die Nase gefallen. 
Denn das OVG in Münster hat die rechtswidrige Um-
setzung des Ausbaus der Windindustrieanlagen ge-
stoppt. Dabei wollten CDU und Grüne 61.000 ha, 
umgerechnet 90.000 Fußballfelder, für die Windin-
dustrieanlagen in NRW opfern.  

SPD und FDP geht diese Kultur der Zerstörung aber 
nun nicht schnell genug. Diese wollen nun jegliche 
Hürden, die in dem Landesplanungsgesetz beste-
hen, abschaffen – sehr zur Freude von Projektierern, 
die pro Windindustrieanlage gut 1,5 Millionen Euro 
verdienen, sehr zur Freude von Landwirten und 
Waldbauern, die mit Pachtentgelten zu Millionären 
werden. Statt sich um den Wald zu kümmern oder 
sich auf dem Feld abzuplagen, ziehen diese mit dem 
Geld lieber nach Mallorca.  

Doch des einen Freud ist des anderen Leid. Denn 
bezahlen müssen dies die Stromkunden in Deutsch-
land mit den weltweit höchsten Strompreisen aller In-
dustrieländer. 300.000 Menschen bleiben dabei auf 
der Strecke. Denen wurde nämlich im letzten Jahr 
der Strom abgestellt. Bezahlen müssen dies auch die 
Malocher, die ihren Arbeitsplatz verlieren, weil die 
Strompreise für die Industrie zu hoch sind. Das trifft 
dann beispielsweise die Mitarbeiter des Aluminium-
herstellers Speira in Neuss, der geschlossen hat, 
bald die Mitarbeiter bei thyssenkrupp, bald die bei 
VW, bei Ford und bei anderen energieintensiven Un-
ternehmen.  

Am Ende trifft es die Kleinen, die Geringverdiener. 
Damit ist die Energiewende eine massive Umvertei-
lung von unten nach oben, unsozial, und das auf 
Dauer. Denn mit einer Garantie von 20 Jahren wer-
den die hohen Strompreise zementiert. Betreiber von 
neuen Windindustrieanlagen erhalten in NRW mehr 
als 9 Cent pro Kilowattstunde – garantiert. Der Bör-
senpreis lag im letzten Jahrzehnt – nur mal zur Infor-
mation – bei 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde.  

Da braucht man als Industrie nicht lange zu rechnen. 
Für die Industrie heißt der Ausbau der Windindustrie 
entweder dauerhafte Subvention – Brückenstrom-
preis heißt es dann bei Frau Neubaur – und damit 
faktisch am Ende vielleicht sogar ein Staatsbetrieb 
wie in der DDR oder schlichtweg Abwanderung.  

Hinzu kommen aber auch die massiven Schäden an 
unserer Kulturlandschaft, die Schäden an der Ge-
sundheit der Anwohner, die Wertverluste für die Im-
mobilien der Anwohner, immerhin mehr als 20 % 
Verlust im ländlichen Bereich.  

Doch die Industriearbeiter und auch die Anwohner, 
schlicht die Menschen, kommen in Ihrem Antrag gar 
nicht mehr vor. Nein, SPD und FDP biedern sich nur 
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der Windlobby an. Wer weiß, vielleicht wartet schon 
die nächste Parteispende.  

Ich möchte mit einem Zitat enden, diesmal von Hel-
mut Schmidt: 

„Die Dummheit von Regierungen sollte niemals 
unterschätzt werden.“ 

Wir lehnen Ihre Gesetzesänderung ab und verblei-
ben mit dem Wunsch nach Freiheit, Wohlstand und 
Vernunft. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, für die Landesregierung hat nun Minis-
terin Neubaur das Wort. 

Mona Neubaur*), Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im vorlie-
genden Gesetzentwurf wird die Abschaffung von 
§ 36 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes vorge-
schlagen. Ich nehme vorweg: Die Landesregierung 
lehnt den vorliegenden Gesetzentwurf ab, weil die 
grundlegenden Zusammenhänge verkannt werden.  

Für unsere Wettbewerbsfähigkeit als Wirtschafts-
standort und für die klimaneutrale Transformation 
müssen wir schnell neue Stromerzeugungskapazitä-
ten aufbauen. Der Ausbau der Windenergie und der 
erneuerbaren Energien insgesamt ist daher wirklich 
eine drängende Aufgabe. Die Verantwortung, die wir 
für diese Aufgabe tragen, gebietet es, dass wir allen 
viel abverlangen, denn die Energiewende fordert uns 
alle und ja, sie braucht uns auch alle.  

Doch genauso, wie wir entschlossen Maßnahmen 
ergreifen müssen, ist es unsere Pflicht, Mechanis-
men zu schaffen, die den Menschen vor Ort die Mög-
lichkeit geben, sich einzubringen. So ein tiefgreifen-
der Wandel wie die Energiewende darf nicht von 
oben herab diktiert werden. Es ist ein Prozess in 
Nordrhein-Westfalen, bei dem Menschen gehört 
werden und bei dem sie auch auf eine Planung ver-
trauen dürfen. Denn nur so kann die notwendige Ak-
zeptanz gesichert werden, um den Ausbau der Er-
neuerbaren langfristig erfolgreich zu gestalten.  

Auf diesem Weg von Ambition und Akzeptanz sind 
wir bereits ein wirklich gutes Stück vorangekommen. 
In Nordrhein-Westfalen sind insgesamt etwa 3.800 
Windenergieanlagen in Betrieb, 7,5 GW. In dieser 
Legislatur sind 4,5 GW davon zu verantworten. Wir 
haben alleine in diesem Jahr 2 GW Windenergiean-
lagenleistung genehmigt. Seit Beginn dieser Legisla-
turperiode haben wir nach letztem Stand aus Sep-
tember 296 neue Windenergieanlagen ans Netz ge-
bracht. Weitere rund 800 Anlagen sind bis Septem-
ber genehmigt.  

Diese Zahlen machen deutlich: Wir treiben den Aus-
bau der Windenergie schneller und effizienter voran 
als viele andere Bundesländer.  

Unser Ziel bleibt klar: Wir wollen diese Dynamik, die 
entfacht ist, und die rechtssichere Aufstellung von Re-
gionalplänen für die Flächen der Windenergie weiter 
in Ambition und Akzeptanz voranbringen. Dabei sind 
1.000 neue Windenergieanlagen ein wichtiger Schritt, 
um sicherzustellen, dass unsere Energieversorgung 
fortan ohne fossile Rohstoffe auskommen kann.  

Wir sind auf einem guten Kurs, dieses Ziel zu errei-
chen. Aber wir wissen, wir müssen fokussiert blei-
ben. Der Weg ist lang. Wir werden unsere Arbeit wei-
terhin mit der bekannten Ernsthaftigkeit und Weit-
sicht fortsetzen. 

Genau mit diesem Erfolg, diese große Zubau- und 
vor allem Genehmigungsleistung über die politischen 
Ebenen hinweg im engen Schulterschluss zu be-
werkstelligen, geht auch Verantwortung einher. Ein 
schneller und umfassender Ausbau braucht planeri-
sche Steuerung. 

Das Oberverwaltungsgericht hat in seinem Beschluss 
vom 26. September deutlich gemacht, dass es die Vo-
raussetzungen für eine Aussetzungsentscheidung 
sehr viel restriktiver sieht, als dies zuvor vom Land an-
genommen wurde. Diese wichtige Einschätzung wer-
den wir als Land natürlich nicht ignorieren. Aber – das 
ist entscheidend – das OVG hat die Einschätzung in 
einem Eilverfahren geäußert, in welchem lediglich 
über die Frage entschieden wurde, ob ein Entscheid 
sofort vollzogen werden darf oder nicht. 

Die Entscheidung, ob landesrechtliche Regelungen 
bundesgesetzkonform sind, obliegt allein dem Bun-
desverfassungsgericht in Karlsruhe. So schreibt es 
übrigens auch das OVG. Wir haben direkt die Be-
zirksregierungen angewiesen, alle betroffenen Rück-
stellungen im Lichte der OVG-Entscheidung zu über-
prüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

Und wir sind in Richtung Bundesrat aktiv geworden. 
Wir haben die rechtlichen Unklarheiten, die es gibt, 
die von dem OVG aufgezeigt wurden, jetzt in einer 
Bundesratsinitiative, für die wir eine Mehrheit finden 
konnten, an die Bundesebene adressiert. 

Lieber Abgeordneter Stinka, lieber André, Olaf 
Scholz muss gar nicht irgendwann reinkommen; 
denn vielleicht ist er schon da. Das meine ich, weil es 
eine Rückäußerung der Bundesregierung gibt, in der 
die Bundesregierung zu unserer Bundesratsinitiative 
sagt: Steuerung ist Landesangelegenheit, Komma, 
aber …  

Der Fall Nordrhein-Westfalen mit der Urteilsbegrün-
dung des OVG in dieser Eilentscheidung ist Anlass, 
zu prüfen, ob es Steuerungsnotwendigkeiten auch 
von der Bundesebene braucht. Wenn man also so 
arbeitet, wie wir das machen, im Sinne des Gelin-
gens und des Handreichens mit der Bundesebene, 
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dann kann man in kürzester Zeit einen Prozess be-
schreiten, der genau das bestimmt, was unser Han-
deln im Interesse der Projektierer, im Interesse der 
vielen Energiegenossenschaften, im Interesse der 
Kommunen, der Bürgerinnen und Bürger sicherstel-
len soll. 

Gerade weil wir in NRW so erfolgreich sind, brau-
chen wir gezielte Steuerung. Das ist keine Schwä-
che, sondern es ist unsere Stärke. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Wir sind am Schluss der Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Druck-
sache 18/10884 an den Ausschuss für Wirtschaft, In-
dustrie, Klimaschutz und Energie. Wer stimmt der 
Überweisungsempfehlung zu? – Das sind die Frakti-
onen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
und AfD. Wer stimmt dagegen? – Keine Gegenstim-
men. Wer enthält sich? – Keine Enthaltungen. Somit 
ist diese Überweisungsempfehlung angenommen.  

Wir kommen zu: 

16 Mehr Straußwirtschaften in NRW ermögli-
chen – regionale Direktvermarktung stärken – 
neue Einkommensmöglichkeiten für Land-
wirte schaffen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 18/10885 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion, der AfD, dem Abgeordneten 
Herrn Schalley das Wort. 

Zacharias Schalley (AfD): Frau Präsidentin! Werte 
Damen und Herren! „Alsdann fahr’n ma jung und 
fesch zum Heurigen hinaus“, dichtete der österreichi-
sche Komponist Robert Stolz in seiner Operette 
„Reise um die Erde in 80 Minuten“ aus dem Jahre 
1937. Diese Textzeile zeigt die Beliebtheit der Heuri-
gen, Buschenschenken, Besen- oder Straußwirt-
schaften und auch, welchen beinahe institutionellen 
Status sie in einigen Ländern besitzen. 

Hier bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es diese 
Tradition nur in einigen Landstrichen an der Grenze 
zu Rheinland-Pfalz und Hessen. Erst seit 2012 be-
steht, übrigens auf private Initiative einiger Obst-
baumwiesenbewirtschafter, in Nordrhein-Westfalen 
die rechtliche Möglichkeit zum Betrieb einer Strauß-
wirtschaft für Wein- und Obstbauern. 

Die Anbaufläche für Wein in NRW ist mit etwa 40 ha 
sehr klein. Auch Obstanbaubetriebe kommen nur auf 

eine Gesamtfläche von 2.700 ha. Zum Vergleich: 
Freilandgemüse wird in NRW auf fast 29.000 ha an-
gebaut, davon 4.000 ha allein für Spargel. 

Es zeigt sich, dass die ungenutzten Potenziale für 
Straußwirtschaften vor allem bei landwirtschaftlichen 
Betrieben liegen, die weder Most noch Wein produzie-
ren. Auch wenn immer viel von Hofläden und Direkt-
vermarktung gesprochen wird, muss man einmal fest-
halten, dass es nur wenige landwirtschaftliche Erzeug-
nisse gibt, die ohne größere Verarbeitungsschritte dort 
verkauft werden können, zum Beispiel Eier, Gemüse, 
Obst und in gewisser Weise auch Milch. 

Bauern, die hauptsächlich Getreide anbauen oder 
Vieh mästen, haben also keine Möglichkeit, einen at-
traktiven und rentablen Hofladen zu eröffnen, weil 
kein Direktverbraucher ein Ferkel oder einen Schef-
fel Weizen kauft. Wenn der Schweinemäster jedoch 
saisonal die Erlaubnis erhält, eine Kurzzeitgastrono-
mie wie eine Straußwirtschaft zu eröffnen, und dort 
Schweinebraten anbietet, wenn der Gemüsebauer 
sein eigenes Gemüse im Rahmen eines richtigen Me-
nüs anbieten darf, dann birgt dies ungeahnte Potenzi-
ale und hat schon etwas von Erlebnisgastronomie. 

Die Verbraucher haben direkten Einblick in die Be-
wirtschaftung des Hofes und die Produktion ihrer Le-
bensmittel. Morgens ist der Bauer noch auf dem Feld 
oder im Stall, und am Abend serviert er Speisen und 
Getränke. Einen direkteren Austausch zwischen Ver-
braucher und Produzent kann man sich schwerlich 
vorstellen. Insbesondere durch die saisonale und re-
gionale Natur dieser Vertriebsform ist eine hohe Um-
weltverträglichkeit gesichert, wodurch zusätzlich die 
bäuerliche Kultur erhalten und gefördert wird. 

Dass die heimische Landwirtschaft dringend geför-
dert werden muss, ist angesichts des bestehenden 
Strukturwandels und des nach wie vor anhaltenden 
Höfesterbens dringend geboten. Mit der Erweiterung 
des Rechts auf Betreiben einer Straußwirtschaft kön-
nen alle Landwirte neue Einkommensmöglichkeiten 
erschließen und sich so ein zusätzliches Standbein 
aufbauen.  

Diese Form der Direktvermarktung ist nicht nur für 
Wein- und Mostbauern interessant, sondern kann je-
dem Landwirt die Möglichkeit geben, seine Erzeug-
nisse direkt zu verkaufen. Eine temporäre Gaststätte 
auf einem landwirtschaftlichen Betrieb kann als zu-
sätzliches Standbein dessen langfristiges Bestehen 
sichern. 

Dabei ist es gleichgültig, ob der Betrieb nach ökolo-
gischen oder konventionellen Grundsätzen geführt 
wird. Hier gibt es keine Landwirtschaft zweiter 
Klasse. Entscheidend sind die Saisonalität und die 
Regionalität. 

Auch ortsansässige Verarbeitungs- und Veredelungs-
betriebe wie Metzgereien, Bäckereien und Käse-
reien, welche die vor Ort produzierten Produkte nach 



Landtag   10.10.2024 

Nordrhein-Westfalen 105 Plenarprotokoll 18/77 

 

der regionalen Tradition und mit kurzen Lieferketten 
weiterverarbeiten, werden stark profitieren.  

Vielen Verbrauchern wurde angesichts der 
Coronakrise klar, wie wichtig die Stärkung regionaler 
Anbieter ist, um auch in Krisenzeiten die Verfügbar-
keit bestimmter Lebensmittel sicherzustellen. Denn 
der während Corona oder durch die Blockade des 
Suezkanals gestörte internationale Warenverkehr 
hat die Verwundbarkeit globaler Lieferketten gezeigt 
und den Menschen ins Gedächtnis gerufen, wie 
wichtig ein hoher Selbstversorgungsgrad ist.  

Die Verbraucher haben erkannt, dass kleinräumige 
und damit auch umweltverträgliche Wirtschaftskreis-
läufe systemrelevant sind, und wollen diese bewusst 
stärken. Dieser Trend ist nicht neu. Bereits seit meh-
reren Jahren steigt die Tendenz der Verbraucher, be-
wusst Lebensmittel aus regionaler Produktion zu 
kaufen. Ja, sie bevorzugen sogar die regional produ-
zierten gegenüber Bioprodukten. Es scheint, als 
habe die Globalisierung der Märkte gegenteilige Ef-
fekte zur Folge. Die ständige Verfügbarkeit exotischer 
Produkte aus der Ferne hat den Reiz des Neuen ver-
loren. Beständigkeit und Übersicht treten nach vorn. 

Eine urige Straußwirtschaft auf einem alteingesesse-
nen Bauernhof weckt die alte Sehnsucht nach Hei-
mat, die in dem am Anfang erwähnten Lied von Ro-
bert Stolz mitschwingt. 

Lassen Sie uns der Landwirtschaft zu einem zusätz-
lichen Standbein verhelfen und ungenutzte Potenzi-
ale entfesseln. Wir freuen uns auf die Diskussion im 
Ausschuss. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Für die Fraktion 
der CDU spricht nun der Abgeordnetenkollege Herr 
Hansen. 

Klaus Hansen*) (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende 
Antrag geht an den wirklichen Wünschen der Land-
wirte in Nordrhein-Westfalen vorbei. Diejenigen, die 
eine Straußwirtschaft betreiben, machen dies, weil 
sie gerade den Wesenskern der Straußwirtschaft 
charmant finden, nämlich die Ursprünglichkeit der 
Produkte, die Einfachheit der Speisen, den Fokus auf 
die selbst erzeugten Naturprodukte und auf das Er-
lebnis, die entspannte, ungezwungene Atmosphäre 
des Hofes zu genießen. Sie profitieren von den nied-
rigen Auflagen im Vergleich zur lokalen Gastrono-
mie. Sie wollen gerade nicht in Konkurrenz zu der 
heimischen Gastronomie treten. Es geht hierbei um 
eine Ergänzung des Angebotes durch einfache regi-
onale und saisonale Heimatprodukte. 

Die Straußwirtschaft ist bereits seit der Zeit Karls des 
Großen bekannt und beliebt, also in der uns bekann-
ten Form seit über 1.200 Jahren erprobt. Diese urige 

Bewirtschaftungsform wird traditionell eher der Wein-
kultur zugeschrieben. Bei uns in Nordrhein-Westfa-
len ist die Straußwirtschaft aber bereits seit vielen 
Jahren auf vielen Höfen eine gelebte und sehr be-
liebte Tradition. 

In beiden Fällen geht es darum, die eigenen landwirt-
schaftlichen Produkte in der Atmosphäre des eige-
nen Hofes anzubieten und regional zu vermarkten. 
Dies soll ohne zusätzliches Personal, mit den eige-
nen Mitteln und ohne viel Aufwand, also nieder-
schwellig, geschehen. 

Diese Definition der Straußwirtschaft steht im direk-
ten Gegensatz zu dem vorliegenden Antrag, im Rah-
men der Straußwirtschaft „komplexere Speisen“, wie 
Sie es sagen, anbieten zu können. Das wäre jedoch 
nur möglich, wenn man den schönen und traditionell 
bewährten Charakter der Straußwirtschaft verraten 
würde. 

Im Übrigen wurde die Verordnungsermächtigung für 
die Errichtung einer Straußwirtschaft im eigenen 
Landwirtschaftsbetrieb auf die örtlichen Ordnungsbe-
hörden übertragen. Das ist vernünftig so, weil wir ge-
rade damit die örtlichen Besonderheiten der Gegend 
und des Hofes sowie die Besonderheiten desjenigen 
berücksichtigen, der die Straußwirtschaft betreiben 
möchte. 

Diese Ausgestaltung hat einen guten Grund: Der 
Wein- und Obstanbau in Nordrhein-Westfalen kon-
zentriert sich nur auf bestimmte Regionen und spielt, 
bezogen auf die Gesamtfläche Nordrhein-Westfa-
lens, keine prägende Rolle. Daher ist eine einheitli-
che Landesverordnung für die Straußwirtschaft in 
Nordrhein-Westfalen nicht zielführend. 

Abschließend möchte ich betonen, dass in Nord-
rhein-Westfalen bereits jetzt eine gute und gelebte 
Tradition der Straußwirtschaft besteht, die sich auf 
wenige Voraussetzungen stützt und auf einfache 
Speisen aus dem eigenen Betrieb konzentriert. 

Gerne können wir Ihnen im Landwirtschaftsaus-
schuss diesbezüglich noch einmal gelebte Traditio-
nen erläutern, stimmen daher die Überweisung an 
den Ausschuss zu, werden den Antrag aber mit Si-
cherheit ablehnen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Für die Fraktion der SPD spricht nun Abgeordneten-
kollegin Frau Blask. 

Inge Blask (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren der AfD-Fraktion, Sie ha-
ben hier einen, ich nenne es mal, interessanten An-
trag zum Thema „Straußwirtschaft“ eingebracht. Für 
alle, die sich wundern: Es geht hier nicht um den Vo-
gel Strauß, sondern um saisonale Gastwirtschaften, 
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die vor allem in Weinregionen existieren und auch als 
Besenwirtschaften bekannt sind. So weit, so gut. 

Nun geht es mit der Verwunderung aber weiter, denn 
eigentlich hat die rot-grüne Landesregierung das 
Thema 2012 damit abgeräumt, dass sie Winzern und 
insbesondere auch den Obstbauern in Nordrhein-
Westfalen den Betrieb ebendieser Schrankwirtschaf-
ten erlaubt und die Verordnung hierzu in Nordrhein-
Westfalen umgesetzt hat, 

(Beifall von Gordan Dudas [SPD] und Julia 
Kahle-Hausmann [SPD]) 

und zwar als Reaktion auf eine damalige Petition der 
Obstbauern genauso, wie es dieses Modell traditio-
nell vorsieht: saisonal, einfach und unkompliziert. 

(Beifall von der SPD) 

Das ist übrigens gelebte und funktionierende Demo-
kratie, aber damit haben Sie es ja nicht so. 

Nun fordert die AfD in ihrem Antrag satte zwölf Jahre 
später, das Angebot in diesen Besen- oder Strauß-
wirtschaften auf – Zitat – „komplexere Speisen“ aus-
zudehnen und die geltende Landesverordnung auf 
alle möglichen Betriebe anzuwenden. Dabei machen 
Sie direkt das ganz große Fass der Regionalver-
marktung, der Pflege bäuerlicher Kultur und der Stär-
kung der heimischen Landwirtschaft im Zuge der 
Globalisierung auf. 

(Gordan Dudas [SPD]: Kartoffeln verkaufen!) 

Ich kann mir das nur so erklären: Jemand von der 
AfD war im Süden Nordrhein-Westfalens in einem 
Weinbaugebiet unterwegs, hat dort etwas bei einem 
Winzer verkostet und großen Hunger bekommen. 
Die ansässige Straußwirtschaft konnte ihm aber, wie 
es das Konzept dieses Betriebes nun mal vorsieht, 
statt der gewünschten Schweinshaxe nur eine kalte 
Platte und eine Stulle anbieten. Die Enttäuschung 
war so groß, dass Sie das Ganze nun in einem An-
trag verarbeitet haben. 

Mal ganz im Ernst, meine Dame und Herren von der 
AfD: Was Sie da fordern, ist entweder ein Hofcafé in 
einem Hofladen oder schlicht und einfach ein Res-
taurant. Wenn Sie sich mal auf Höfen und landwirt-
schaftlichen Betrieben in unserer Region umschauen 
würden, dann hätten Sie dort gesehen, dass viele 
Bäuerinnen und Bauern genau mit solchen Hofcafés 
und Läden Direktvermarktung betreiben und ihre 
Produkte direkt vor Ort an die Konsumenten bringen. 

(Beifall von der SPD) 

Ihr Antrag ergibt leider keinen Sinn. Deswegen leh-
nen wir ihn selbstverständlich ab, aber wir werden 
der Überweisung natürlich zustimmen. Ich wünsche 
Ihnen und Ihrem Kollegen bei der nächsten Weintour 
mehr Glück bei der Auswahl der Gastronomie. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD – Heiterkeit von Christian 
Dahm [SPD]) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen spricht nun 
Abgeordnetenkollege Norwich Rüße. 

Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wo ist 
denn Herr Schalley? 

(Zacharias Schalley [AfD] winkt von seinem 
Sitzplatz aus.) 

– Ah, dahinten. Sie haben einen Antrag eingebracht. 
Ich habe etwas anderes mitgebracht, nämlich die 
Antwort auf eine Kleine Anfrage, die Sie gestellt ha-
ben. Sie haben so getan, als ob Ihnen die Landwirt-
schaft unglaublich wichtig wäre.  

Sie richten im Jahr 2022 eine Kleine Anfrage zu 
Straußwirtschaften an das Ministerium und stellen 
jetzt im Oktober 2024 einen Antrag im Plenum. Falls 
Sie tatsächlich etwas bewegen wollten, hätten Sie 
also schon zwei Sommer vertan. Ich glaube aber, 
dass es Ihnen darum überhaupt nicht geht.  

Die Anfrage damals war schon reichlich wirr, und mir 
tut der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin im Ministe-
rium heute noch leid. Was da beantwortet werden 
musste, hatte nur sehr begrenzt etwas mit Strauß-
wirtschaften zu tun.  

Sie haben damals eine sehr deutliche Antwort auf 
Ihre erste Frage erhalten. Ihnen ist klar begründet 
worden, dass für die entsprechenden Betriebe, für 
die das gelten kann, nämlich für Weinbaubetriebe – 
davon gibt es in NRW drei Stück, soweit ich weiß – 
und für Obstbaubetriebe, die auch nur sehr begrenzt 
in gewissen Regionen vorhanden sind, eine Regulie-
rung auf der Landesebene überhaupt keinen Sinn 
macht. Das hat auch der Kollege Hansen eben schon 
gesagt.  

Es ist richtig, das örtlich zu regeln. Dafür wurde diese 
Kompetenz an die örtliche Ebene abgegeben, die 
dort auch gut aufgehoben ist.  

Eines finde ich ärgerlich. Bei einer Straußwirtschaft, 
die im gewissen Sinne ein Markenprodukt ist, erwar-
ten die Menschen etwas ganz Bestimmtes, nämlich 
einen Zusammenhang mit Wein oder Obst. Irgend-
wie so soll es sein. Was die Menschen aber in dem 
Moment nicht erwarten, sind Schweinshaxen.  

(Heiterkeit von Mehrdad Mostofizadeh 
[GRÜNE] und Elisabeth Müller-Witt [SPD]) 

Sie würden das Produkt Straußwirtschaft, von dem 
Sie sagen, es solle für alle möglich sein, damit total 
verwässern. Deshalb finde ich Ihre Forderung wider-
sinnig.  
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Das, was Sie eben vorgetragen haben, was man al-
les machen könne, hatte etwas von blühender Fan-
tasie. Unterhalten Sie sich einmal mit Betrieben, die 
eine Direktvermarktung betreiben oder eine Hofgast-
ronomie anbieten, zum Beispiel mit denjenigen, die 
Spargel anbauen und das mit einer Hofgastronomie 
verbinden, darüber, was für ein Investitionsbedarf 
dahintersteckt. Das so kleinteilig zu machen, ist mitt-
lerweile sehr schwierig. Sie können das nicht auf alle 
möglichen Zweige erweitern, sonst machen Sie die-
ses kleine Segment am Ende nur kaputt. Das finde 
ich völlig falsch.  

Der Antrag macht, ehrlich gesagt, wenig Sinn. Er 
zeigt, dass Sie wenig Ahnung von der Realität der 
Landwirtschaft, aber viel Fantasie haben.  

Wir können das gerne weiter im Ausschuss beraten, 
aber viel Hoffnung kann ich für den Antrag nicht er-
kennen. – Vielen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU – Ver-
einzelt Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Für die Fraktion der FDP spricht nun der Abgeordne-
tenkollege Herr Brockes.  

Dietmar Brockes*) (FDP): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Deutlich wird der krampfhafte 
Versuch der AfD, einmal ein positives Thema in die-
sem Hause zu setzen. Schon durch die Ausführun-
gen der Vorredner ist aber deutlich geworden, dass 
ihr das nicht gelungen ist.  

Auch wenn die AfD meint, mit der Straußwirtschaft 
die Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen retten zu 
können – so suggeriert sie es hier –, sind die Erwar-
tungen der Landwirtschaft an uns, an das Parlament, 
weitaus größer, als flächendeckend Straußwirtschaf-
ten zuzulassen. Auch das wurde schon von den Vor-
rednern deutlich gemacht. 

Wir Freie Demokraten lieben es ebenfalls, in der 
Straußwirtschaft einfache, unkomplizierte saisonale 
Gerichte zu verspeisen. Das sind schöne Angebote, 
und es macht Spaß, sich dort aufzuhalten. Die 
Straußwirtschaften unterscheiden sich mit ihrem ein-
fachen Angebot von anderen gastronomischen An-
geboten. Die Idee – es wurde eben schon angespro-
chen –, jetzt auch komplexere Speisen anzubieten, 
steht dem ursprünglichen Gedanken völlig entgegen.  

Sie tun in Ihrem Antrag so, als wären die Landwirte 
eingeschränkt, falls wir ihm nicht zustimmen würden. 
Das ist mitnichten so. Bereits heute gibt es Hofcafés 
und Hofgastronomie. Herr Kollege Rüße hat den 
Spargel angesprochen, der insbesondere bei mir am 
Niederrhein sehr gut vertreten ist. Dort gibt es Be-
triebe, in denen man gastronomisch vollumfänglich 
etwas verzehren kann. Dieser Weg steht also jedem 
offen, dafür braucht man die von Ihnen vorgeschla-

genen Veränderungen nicht. Vielmehr würde man 
dadurch einiges kaputt machen.  

Insbesondere wäre es dann nicht mehr zu rechtferti-
gen, warum in gastronomischen Betrieben viel hö-
here Ansprüche zum Beispiel bei den Hygienevorga-
ben bestehen. Wir erleben es in anderen Bundeslän-
dern: Dort, wo die Angebote der Straußwirtschaft zu 
weit gehen, leidet die Gastronomie vor Ort.  

Deshalb sage ich für die FDP-Fraktion ganz klar: Wir 
brauchen keine Besserstellung für einen einzelnen 
Bereich, sondern wir müssen die Gastronomie in 
Gänze von bürokratischen Lasten und überborden-
den Vorschriften befreien, 

(Beifall von der FDP) 

damit alle, ob sie aus der Landwirtschaft kommen 
oder ein klassischer Betrieb sind, sich wieder mehr 
um ihre Kunden und um gute regionale, heimische 
Produkte kümmern können, sodass wir alle uns auch 
weiterhin gerne dort aufhalten.  

Wir stimmen den weiteren Beratungen zu. Ihr Antrag 
wird aber nicht unsere Unterstützung erhalten. – Vie-
len Dank.  

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Für die Landesregierung spricht nun Ministerin Gori-
ßen. 

Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Dass der 
Landesregierung die Stärkung unserer heimischen 
Landwirtschaft sehr am Herzen liegt, haben wir im-
mer betont. Dazu setzen wir unterschiedliche Instru-
mente ein und kümmern uns sehr darum, dass regi-
onale Produkte an den Mann und an die Frau ge-
bracht werden, dass Wertschöpfung im ländlichen 
Raum betrieben wird und dass dadurch Arbeitsplätze 
gesichert werden können. 

Dafür gibt es sehr viele Konzepte, die wir hier immer 
wieder vorgetragen haben. Wir unterstützen bei-
spielsweise über die Landwirtschaftskammer und 
durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen die direkt 
vermarktenden Landwirtschaftsbetriebe auch in die-
sem Wirtschaftszweig und stellen sie über das Ver-
braucherportal www.landservice.de vor. Wir unter-
nehmen sehr viele verschiedene Dinge.  

Was Sie aber heute mit dem Antrag, den Sie stellen, 
vortragen, nämlich dass wir damit einem Bedürfnis 
der Landwirte nachkommen, dass also der Schwei-
nemäster abends den Schweinebraten fertig macht 
und dann Menschen in einem urigen Bauernhof es-
sen können und da ein Stück Heimat finden, ist so 
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jenseits der Realität, dass man manchmal gar nicht 
mehr weiß, wo man anfangen soll. 

(Beifall von der CDU, der SPD, den GRÜNEN 
und der FDP) 

Ich persönlich bin wirklich viel unterwegs, habe aber 
noch niemanden getroffen, der mir gesagt hat: Ich 
würde ganz gern nach meinem harten Arbeitsalltag 
und wenn ich zusätzlich die bürokratischen Erforder-
nisse erfüllt habe, gegen 2 Uhr nachts noch Leute 
bekochen und die Voraussetzungen dafür erfüllen. 

(Heiterkeit von Matthias Kerkhoff [CDU] und 
Christian Dahm [SPD]) 

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Antrag in diese 
Richtung kommt, der mit der Realität einfach gar 
nichts mehr zu tun hat, sondern versucht, etwas zu 
konstruieren, was es nicht gibt und wofür auch gar 
kein Bedarf besteht. 

(Julia Kahle-Hausmann [SPD]: Das ist AfD-im-
manent!) 

– Ja. 

Wenn wir aber darauf schauen, wo Straußwirtschaft 
tatsächlich betrieben wird, stellen wir fest, dass das 
bei uns in Nordrhein-Westfalen flächenbezogen nicht 
so stark vom Wein- und Obstanbau geprägt ist wie in 
manchen anderen Bundesländern. Daher wurde im 
Jahr 2012 die Ermächtigung, Straußwirtschaften 
durch Verordnung zuzulassen und damit auch den 
Ausschank selbsterzeugten Weins oder Apfelweins 
beispielsweise innerhalb eines bestimmten zeitlichen 
Rahmens von einer Erlaubnispflicht zu befreien, auf 
die örtlichen Ordnungsbehörden übertragen. Hier-
durch wurden ganz einfach Möglichkeiten geschaf-
fen, um einem vorhandenen Bedarf und regionalen 
Besonderheiten Rechnung tragen zu können. 

Das ermöglicht im Übrigen, wiederum losgelöst von 
einer landesweiten Zulassung, dass Straußwirt-
schaften speziell in den Regionen zugelassen wer-
den, die in besonderer Weise durch Obstanbau oder 
Weinerzeugung geprägt sind. In Nordrhein-Westfa-
len haben interessierte regionale Erzeuger somit 
grundsätzlich die Möglichkeit, eine Straußwirtschaft 
zu führen, wenn die zuständige Ordnungsbehörde 
dies durch Verordnung zugelassen hat. 

Weder seitens der landwirtschaftlichen Betriebe noch 
seitens der Tourismusbranche wurde an die Landes-
regierung herangetragen, dass vorhandene Potenzi-
ale in diesem Bereich nicht genutzt werden können 
oder noch Bedarf an einer Regelung besteht. Ihren 
Antrag haben wir allein aus dem Grund mit Erstau-
nen zur Kenntnis genommen. Wir hatten gedacht, 
dass die Ausführungen vor rund zwei Jahren – Nor-
wich Rüße hat gerade schon darauf hingewiesen – 
zur Erhellung beigetragen hätten. Das scheint aber 
nicht der Fall gewesen zu sein.  

Für die Landesregierung steht jedenfalls fest, dass in 
diesem Feld kein Handlungsbedarf besteht, die be-
stehende Landesverordnung nicht weiter angepasst 
werden muss und die vor Jahren bereits ergriffenen 
Schritte aktuell völlig ausreichend sind. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN – Ver-
einzelt Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Vielen Dank. – 
Wir sind somit am Schluss der Aussprache. 

Wir gehen zur Abstimmung über. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Antrages Drucksa-
che 18/10885 an den Ausschuss für Umwelt, Natur- 
und Verbraucherschutz, Landwirtschaft, Forsten und 
ländliche Räume. Die abschließende Beratung und 
Abstimmung sollen dort in öffentlicher Sitzung erfol-
gen. Wir stimmen also über die Überweisungsemp-
fehlung ab. Ich frage: Gibt es Gegenstimmen? – Gibt 
es nicht. Gibt es Enthaltungen? – Auch nicht. Damit 
ist diese Überweisungsempfehlung angenommen. 

Wir kommen zu: 

17 Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versor-
gungsbezüge in den Jahren 2024 und 2025 so-
wie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher 
Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 18/9514 – Neudruck 
Beschlussdrucksache 18/10987 

dritte Lesung 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/10994 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der CDU dem Abgeordnetenkollegen Herrn Blö-
ming das Wort. 

Jörg Blöming (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Den vorliegen-
den Gesetzentwurf haben wir gestern bereits ausgie-
big hier im Plenum beraten. Zusätzlich fand gestern 
eine Fragestunde dazu statt. Herr Minister Dr. Opten-
drenk hat ausführlich auf alle Fragen geantwortet. 
Damit sollte alles gesagt sein. 

Im Übrigen hat der Minister auch zum Gegenstand 
des vorliegenden Entschließungsantrags ausführlich 
Stellung genommen. Entsprechend werden wir den 
Entschließungsantrag ablehnen. 
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Lassen Sie mich das Thema aber noch einmal kurz 
zusammenfassen: 

Erstens. Die Eins-zu-eins-Übertragung des Tarifer-
gebnisses auf die Beamtinnen und Beamten ist rich-
tig und ein Ausdruck der Wertschätzung. Dazu gibt 
es einen Konsens zwischen allen Beteiligten. 

Zweitens. Der vieldiskutierte Punkt war das fiktive 
Partnereinkommen. Dazu möchte ich noch einmal 
deutlich sagen: Wir gehen in Nordrhein-Westfalen 
keinen Sonderweg, ganz im Gegenteil. Nahezu alle 
Bundesländer und auch der Bund haben das Part-
nereinkommen bereits eingeführt oder planen die 
Einführung. Das gilt übrigens auch dort, wo andere 
Parteien als bei uns in Nordrhein-Westfalen in der 
Regierungsverantwortung stehen. 

Das hat einen Grund. Das Bundesverfassungsge-
richt hat in seinem Urteil ausgeführt, dass es möglich 
ist – ich zitiere –, „stärker als bisher die Besoldung 
von den tatsächlichen Lebensverhältnissen abhän-
gig zu machen“. 

Genau das macht der vorliegende Gesetzentwurf. 
Das tradierte Modell des Alleinverdieners ist ver-
staubt und entspricht in den meisten Fällen nicht 
mehr der Realität. Vielmehr ist die Mehrverdienerfa-
milie inzwischen der Regelfall. Entsprechend sollte 
diese Modernisierung des Rollenverständnisses 
auch bei der Beamtenbesoldung aufgenommen wer-
den. 

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, 
dass die Anrechnung des Partnereinkommens in 
Nordrhein-Westfalen nur moderat erfolgt. 

Außerdem führen wir noch einen Ergänzungszu-
schlag ein. Damit decken wir auch die Fälle ab, in de-
nen das tradierte Familienbild gelebt wird. 

Wir werden dem Gesetzentwurf daher zustimmen. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Berivan Aymaz: Für die Fraktion 
der SPD spricht nun Abgeordnetenkollege Herr 
Dahm. 

Christian Dahm (SPD): Vielen Dank. – Frau Präsi-
dentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! In der drit-
ten Lesung gibt es noch mal Gelegenheit, auf den ei-
nen oder anderen Punkt einzugehen. 

Kollege Blöming hat es gesagt. Bei der Übertragung 
des Tarifergebnisses sind wir uns, glaube ich, alle ei-
nig. Das ist unstreitig. Das begrüßen wir ausdrück-
lich. Es gibt einen Konsens im gesamten Haus. Das 
war uns besonders wichtig.  

Bedauerlicherweise hat die Mehrheit dieses Hohen 
Hauses gestern unserem Antrag nicht zugestimmt, 
den § 71b zu streichen – schade eigentlich; dann 

hätten wir heute nämlich nicht darüber reden müs-
sen. Jetzt tun wir es trotzdem. Es geht um die An-
rechnung des fiktiven Partnereinkommens.  

Gleichwohl gibt es nach unserer Auffassung erhebli-
che verfassungsrechtliche Bedenken. Es führt zu 
Mehraufwand – das haben wir gestern auch schon 
ausgeführt – in den Personalstellen nicht nur des 
Landesamtes für Besoldung und Versorgung, son-
dern auch der Kreishäuser und Rathäuser. Es führt 
zu einer Belastung der Gerichtsbarkeit und zu mehr 
Bürokratie – auch bei den einzelnen Betroffenen. 

Der dritte Aspekt – Sie haben es kurz angesprochen, 
Herr Kollege Blöming; ich bin sicher, dass uns das 
hier noch mal beschäftigen wird – ist die Gerichtsbar-
keit in Nordrhein-Westfalen. Sie verweisen auf an-
dere Bundesländer. Ich will die Gelegenheit nutzen, 
mal auf Rheinland-Pfalz zu schauen. Dort hat näm-
lich das OVG die verfassungsmäßige Besoldung in 
A8 dem Bundesverfassungsgericht zur Entschei-
dung vorgelegt. 

(Sven Wolf [SPD]: Aha! Aha!) 

Interessant ist dabei der folgende Satz: 

„Ausgangspunkt zur Bestimmung des hierbei 
maßgeblichen Nettoalimentationsniveaus sei 
weiterhin die aus der bisherigen Besoldungspra-
xis abgeleitete Bezugsgröße der Alleinverdiener-
familie mit zwei minderjährigen Kindern und 
nicht – wie vom beklagten Land argumentiert – 
eine Hinzuverdienerfamilie, bei der zu den Besol-
dungsbezügen noch ein Partnereinkommen im 
Umfang einer geringfügigen Beschäftigung hinzu-
gerechnet werde.“  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Hört, hört!) 

Hier erwarten wir sicherlich einen Grundsatzbe-
schluss des Verfassungsgerichts, der dann auch für 
uns in Nordrhein-Westfalen leitend sein wird. 

Das gibt mir Gelegenheit, noch auf zwei weitere 
Punkte einzugehen. Sie wollen die Familienzu-
schläge für das dritte Kind und weitere Kinder kürzen 
und auf Strecke ein wenig absenken. Ich darf fest-
stellen: Diese Regierung hat kein Herz für kinderrei-
che Beamtenfamilien. 

(Beifall von der SPD und der FDP) 

Ich komme zum Antrag der Regierungskoalition zum 
Jobrad-Leasing. Das begrüßen wir durchaus. Dem 
haben wir gestern auch zugestimmt und es beschlos-
sen. Auch die Gewerkschaften begrüßen das. Wir 
halten aber die Entgeltumwandlung für durchaus kri-
tisch und sehen darin nicht unbedingt den Königs-
weg. Gleichwohl sind wir der Auffassung, dass das 
durchaus zur Attraktivierung des öffentlichen Diens-
tes beiträgt. Insofern ist es gut und richtig und findet, 
wie gesagt, unsere Zustimmung. 
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Wir haben Ihnen heute gemeinsam mit der FDP ei-
nen Entschließungsantrag vorgelegt, der all das 
noch einmal komprimiert zusammenfasst, und wer-
ben hier für Zustimmung. 

Beim Gesetzentwurf werden wir uns heute genau wie 
gestern enthalten. Es hätte ein gutes Gesetz werden 
können. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und Marcel Hafke [FDP]) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dahm. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht jetzt der Abgeordnete Rock. 

Simon Rock (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir reden 
heute in dritter Lesung über das Beamtenbesol-
dungsgesetz. Darüber haben wir uns ja schon mehr-
fach ausgetauscht. Es gibt einige Punkte, die offen-
sichtlich von allen Mitgliedern dieses Hauses geteilt 
werden, und dann gibt es Kritik an einzelnen Punk-
ten.  

Kern der Kritik ist in der Tat das Partnereinkommen. 
Dahinter steht aus meiner Sicht auch die Frage des 
Familienbildes. Mittlerweile sind es 70 % aller Ehen, 
die sich dafür entschieden haben, dass sie mit dem 
Doppelverdienermodell leben wollen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Und was ist mit den an-
deren 30 %?) 

Dann ist es aus meiner Sicht auch vollkommen fol-
gerichtig, dass wir das 21. Jahrhundert als Maßstab 
der Beamtenbesoldung nehmen und nicht die 
1950er-Jahre. Im Prinzip geht es hier um die Frage: 
Wollen wir eine Beamtenbesoldung für die Gegen-
wart, oder wollen wir eine Beamtenversorgung für die 
Jahre von Konrad Adenauer? 

SPD und FDP haben in vielen Bundesländern und in 
der Bundesregierung entschieden: Wir wollen im 21. 
Jahrhundert ankommen. – Nancy Faeser hat ent-
schieden: Wir wollen im 21. Jahrhundert ankom-
men. – Christian Lindner ist im 21. Jahrhundert an-
gekommen. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Der ist bestimmt 
schon im 22.!) 

Die gesamte Ampelkoalition ist im 21. Jahrhundert 
angekommen. Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfa-
len kommt im 21. Jahrhundert an. Lieber Herr Kol-
lege Witzel, kommen Sie doch auch im 21. Jahrhun-
dert an! 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Weil die Frage der Verfassungsmäßigkeit angespro-
chen wurde, möchte ich gerne noch einmal auf Herrn 
Professor Huber aus der Anhörung Bezug nehmen. 

Er war meines Wissens der einzige Verfassungsrich-
ter, der in der Anhörung präsent war. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Und der hat natürlich 
mehr Ahnung als ein Oberverwaltungsge-
richt!) 

Dort hat er ausgeführt – ich zitiere –: 

„Ich finde, dass der Gesetzentwurf in geradezu 
schulmäßiger Weise die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts anwendet und in sei-
ner Begründung auch kaum zu wünschen übrig-
lässt. Es wäre schön, das darf ich sagen, nachdem 
ich zwölf Jahre mit diesen Fragen befasst war, 
wenn andere Länder das auch so vorbildlich ma-
chen würden wie das Land Nordrhein-Westfalen.“  

Dem will ich an dieser Stelle nichts hinzufügen. Wir 
werden dem Gesetzentwurf in der vorliegenden 
Form so zustimmen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Rock. – Für die FDP-Fraktion 
spricht jetzt der Abgeordnete Witzel. 

Ralf Witzel*) (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Landesregierung, CDU 
und Grüne vergeben heute eine große Chance. Wir 
könnten hier und heute fraktionsübergreifend ein 
starkes Signal für den öffentlichen Dienst senden, 
wenn wir gemeinsam auch in konjunkturell schwieri-
geren Zeiten den Tarifabschluss für den Beamtenbe-
reich eins zu eins übernehmen würden. 

Durch die Verbindung mit dem fiktiven Partnerein-
kommen machen Sie uns dies leider nicht möglich, 
wie wir Ihnen im Vorfeld erläutert haben. Wir fragen 
uns: Warum bestehen Sie darauf, dass beides heute 
hier verbunden wird und ein Konsens dann nicht zu-
stande kommt? 

(Beifall von der FDP) 

Die einzig plausible Erklärung für dieses an sich un-
plausible Verhalten ist: Tarifergebnis und Besol-
dungsstrukturreform werden miteinander verbunden, 
weil allein bei Übertragung des Tarifergebnisses auf 
die Beamten ohne die neue Unterstellung eines fikti-
ven Partnereinkommens die Alimentation wegen 
Verstoßes gegen das Abstandsgebot zum Bürger-
geldempfänger in verfassungswidriger Weise zu 
niedrig ist. 

Wir haben Sie, Herr Finanzminister, gestern zweimal 
ausdrücklich darauf angesprochen und für uns keine 
verbindliche Aussage zu dieser Thematik erhalten. 

Was Sie uns aber absolut klar dargelegt haben, ist 
Folgendes: Sie haben beide Aspekte – Tarifanpas-
sung und Versorgungsstrukturreform – so zu einem 
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Gesamtpaket inklusive Begründungsteil verbunden, 
dass wir selbst mit einer Vielzahl von Änderungsan-
trägen heute nicht alleine ausgekoppelt über die Ta-
riffrage entscheiden können, ohne Ihr neues Berech-
nungsmodell als Bezugsrahmen im Gesamtpaket mit 
einzukaufen. 

Deshalb frage ich Sie heute noch einmal anders: Wie 
fallen die finanziellen Mehrkosten aus, wenn der 
Landtag nur den Tarifabschluss ohne Anrechnung 
fiktiver Partnereinkommen beschließen würde? 

Dargelegt haben Sie die gravierenden Abweichun-
gen vom Alimentationsprinzip der letzten Jahrzehnte 
von Ihrer Seite aus proaktiv zu keinem Zeitpunkt. Wir 
haben es selbst thematisiert – und die Verbände in 
Nordrhein-Westfalen.  

Bei Ihnen liegen 141.000 Besoldungswidersprüche. 
Die Zweifel an der heute amtsangemessenen Ali-
mentation sind offenbar der wahre Grund für diese 
Neudefinition. In Nordrhein-Westfalen explodiert die 
Anzahl der Besoldungswidersprüche von Beamten 
gegen das Land, ihren Dienstherrn. Gab es vor ei-
nem Jahr noch knapp 85.000 Rechtsbehelfe für eine 
amtsangemessene Alimentation, liegt diese Zahl im 
Juli 2024 bei beachtlichen fast 141.000 Eingaben, 
die auf eine Entscheidung warten. Der Berg unerle-
digter Vorgänge wächst kontinuierlich weiter an. 

(Beifall von der FDP) 

Herr Finanzminister, werte Koalitionsfraktionen, des-
halb möchte ich gerne in Erinnerung rufen, wie Ihre 
Politik bei den Betroffen aufgenommen wird. 

Anja Weber, Landesvorsitzende des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes sagte im Wortlautzitat – alles aus 
der Anhörung –:  

„Überschattet wird dieser gute Teil des Gesetz-
entwurfs durch die Verbindung mit einer sehr 
grundlegenden Änderung des Besoldungsrech-
tes in der Tarnkappe eines neuen Familienbildes. 
Darunter liegt ein Rechentrick, indem ein fiktives 
Partnereinkommen hinzugerechnet wird […].“ 

Der Landesvorsitzende des Deutschen Beamten-
bundes, Roland Staude, sagte – Wortlautzitat –:  

„Leider ist hier wieder eine Chance vertan wor-
den, um einen echten Beitrag zur Attraktivierung 
des öffentlichen Dienstes zu leisten […].“ –  

Und: 

„Das hat auch etwas mit der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu tun. Denken Sie an die Teil-
zeitkräfte. Wollen wir, dass die Familien jetzt an-
fangen zu rechnen, ob sich die Erwerbstätigkeit 
für den Ehepartner überhaupt noch lohnt? Ge-
rade wenn wir über den Fachkräftemangel und 
über Wissenstransfer sprechen […].“ 

Oder nehmen Sie Professor Gerd Hamme vom Deut-
schen Richterbund – Wortlautzitat –:  

„Hier findet ein Stück weit eine Teilprivatisierung 
der staatlichen Alimentationspflicht statt. Das, da 
bin ich mir sicher, wird das Bundesverfassungs-
gericht nicht ohne Weiteres akzeptieren und 
durchwinken. Auch zu Art. 6 Grundgesetz, dem 
besonderen Schutz von Ehe und Familie, bin ich 
mir alles andere als sicher, ob Eheleute nicht 
doch gezielt benachteiligt werden.“ 

Und Manfred Lehmann, Deutsche Steuer-Gewerk-
schaft – Wortlautzitat zum Punkt „kleine Einkom-
men“:  

„Denen muten wir zu, dass sie mehr oder weniger 
jeden Monat aufs Neue überprüfen, ob sie an-
tragsberechtigt sind, weil sich eine Fülle von Ein-
flussfaktoren ergibt.“  

Wir als FDP-Landtagsfraktion sagen Ihnen: Es ist 
Aufgabe des Dienstherrn, für eine amtsangemes-
sene Alimentation zu sorgen. Die verfassungsrecht-
liche Überprüfung haben die Verbände in der Sach-
verständigenanhörung bereits angekündigt. Wir for-
dern Sie auf: Gewähren Sie eine amtsangemessene 
Alimentation nicht nur auf Antrag. Dafür sind Sie als 
Dienstherr verantwortlich. – Ich danke Ihnen.  

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Kollege Witzel. – Für die Fraktion der AfD 
spricht jetzt Abgeordneter Dr. Beucker.  

Dr. Hartmut Beucker (AfD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Verehrte Damen, geehrte Herren! In der gest-
rigen Lesung haben wir den Entwurf abgelehnt, ob-
wohl wir die Übertragung des Tarifergebnisses 
durchaus begrüßen. Aber die Einbeziehung des 
Partnerschaftseinkommens begeistert uns genauso 
wenig wie SPD und FDP, deren Antrag wir zustim-
men würden. 

Abgelehnt haben wir auch, weil die Verurteilung we-
gen § 130 StGB durch den Entwurf nun schon von 
vornherein zum Verlust der Altersbezüge führen soll. 
Wir sahen einen deutlichen Unterschied zu den übri-
gen Tatbeständen, bei denen dieselben Folgen fest-
gelegt sind. Systematisch und wegen der Verhältnis-
mäßigkeit lehnten wir ab. 

Nach den Bemerkungen des Herrn Finanzministers 
gestern bin ich noch einmal in mich gegangen. In der 
Frage, dass unsere Demokratie durch diejenigen ge-
schützt werden muss, die in einem Amtseid ge-
schworen haben, sich lebenslang für diese Demokra-
tie und diesen Rechtsstaat einzusetzen – so formu-
lierte Herr Minister –, sind wir nicht anderer Meinung. 
Dazu, was verhältnismäßig ist, wenn man das aktiv 
nicht tut – wieder die Formulierung des Ministers –, 
schon.  
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Dass nicht nur das Unrecht der Tat im strafrechtli-
chen Sinn zu beurteilen ist, sondern die Frage, ob es 
ein fundamentaler Verstoß gegen den Amtseid ist, 
den man geleistet hat und der auch fortgilt – auch das 
sagte der Minister so –, ist wieder unstrittig. Nur 
wurde das laut Gesetz bisher genauso gesehen wie 
wir. Sind etwa die Delikte von Volksverhetzung unter 
den Pensionären in einem Maße gestiegen, dass das 
eine Gesetzesänderung erfordert, oder möchte die 
Regierung nur angesichts der Wahlerfolge gewisser 
Parteien das Drohpotenzial für Pensionäre erhöhen, 
sich in diese Richtung politisch zu äußern? Der Ent-
wurf bleibt die Antwort darauf schuldig, was gesche-
hen ist, um die Änderung zu rechtfertigen.  

Das sind aber nur politische Erwägungen. Halten 
denn unsere Bedenken einer Prüfung stand? Gibt es 
einen Unterschied zwischen § 130 StGB und den 
Tatbeständen von Friedensverrat, Hochverrat, Lan-
desverrat, Gefährdung des demokratischen Rechts-
staats oder der Gefährdung der äußeren Sicherheit?  

Ja, den gibt es. Denn bei der Volksverhetzung han-
delt es sich, je nach Variante, um Äußerungs- oder 
Verbreitungsdelikte. Das ist ganz anders bei den an-
deren Delikten. Die schützen auch den Staat und 
nicht, je nach Ansicht, die Menschenwürde oder po-
tenzielle Diskriminierungsopfer – wie bei der Volks-
verhetzung.  

Bedenklich ist zudem, dass es Varianten der Volks-
verhetzung gibt, bei denen noch nicht einmal Vorsatz 
vorliegen muss. Nein, wir begrüßen die Begehung 
von Volksverhetzung nicht – ganz, ganz im Gegen-
teil. Aber das war in dem bisherigen Gesetz, in dem 
das so drinsteht, wie wir es gerne hätten, auch nicht 
der Fall.  

Noch bedenklicher wird die Änderung, wenn man be-
trachtet, dass Volksverhetzung auch schon bisher 
zum Verlust der Ruhestandsbezüge geführt hat. Die 
Verurteilung muss nur auf mindestens zwei Jahre 
lauten. Diese Grenze wird nun eventuell auf nur 
sechs Monate gesenkt. Da ist man nicht einmal vor-
bestraft. Wir halten das für sehr, sehr unverhältnis-
mäßig.  

Man könnte das natürlich mit der Bemerkung abtun, 
ich hätte keine Ahnung. Ich bin da völlig uneitel. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

– Ich wusste, dass Sie das erheitern würde. Sie sind 
etwas berechenbar. 

(Zurufe von der CDU) 

Der hier vertretenen Meinung ist allerdings auch der 
Gutachter Professor Dr. Huber, der hier eben so über 
den grünen Klee gelobt worden ist. Der war immerhin 
Verfassungsrichter und wurde danach als Ordinarius 
an eine der renommiertesten Fakultäten Deutsch-
lands berufen. Sein Ansehen ist so, dass die Landes-

regierung ihn als Gutachter zum genannten Entwurf 
benannt hat.  

Der Gutachter soll gutachten. Das hat er getan – 
ohne Widerspruch anderer Gutachter. Dann, denke 
ich, kann man dem auch folgen. Sie sollten das tun; 
wir tun es. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Danke sehr, 
Herr Dr. Beucker. – Für die Landesregierung spricht 
jetzt Minister Dr. Optendrenk. 

Dr. Marcus Optendrenk, Minister der Finanzen: 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wir befinden uns heute in der dritten und 
abschließenden Lesung eines Gesetzes, das nun im 
Verlauf des parlamentarischen Verfahrens mit allen 
Fragerechten und mit allen Beantwortungen wohl 
auch ausreichend abgewogen wurde. Es ist gestern 
noch einmal die Frage aufgekommen – der Kollege 
Witzel hat das heute auch noch einmal angespro-
chen –, ob es eine rechtliche Frage im Zusammen-
hang mit dem Schutz von Ehe und Familie geben 
könnte. Ich würde Ihnen zu dem Punkt gerne noch 
etwas vortragen.  

Das Alimentationsprinzip gemäß Art. 33 Abs. 5 
Grundgesetz verpflichtet den Dienstherren, die Be-
amtinnen und Beamten und ihre Familien amtsange-
messen zu alimentieren. Zur Familie im Sinne des 
Gesetzes zählt lediglich der Ehegatte oder die Ehe-
gattin, nicht aber ein nicht eingetragener Partner. Die 
Alimentation eines Ehegatten, also eines Eheteils – 
Dame oder Herr –, erfolgt über das Grundgehalt und 
ergänzend über den ehegattenbezogenen Anteil am 
Familienzuschlag. Das ist an der Stelle der Familien-
zuschlag Stufe 1. 

Aufgrund der Einbeziehung dieses Ehegatten in die 
Alimentationsverpflichtung des Dienstherrn kann 
also lediglich dieser und nicht ein Partner über ein 
Ehegatteneinkommen an der Familienalimentation 
beteiligt werden, so wie sie besteht und weiter beste-
hen wird. Es gibt deshalb keine Benachteiligung von 
Ehe und Familie, sondern ausdrücklich eine Begüns-
tigung über diesen Familienzuschlagsteil. Diese re-
sultiert aus dem Alimentationsprinzip und nicht aus 
dem Schutz von Ehe und Familie im Kern, sondern 
aus der Spezialnorm des Art. 33 Abs. 5.  

Dazu kommt dann, dass auch bei Beamten, die über 
keinen Ehegatten verfügen, aber Anspruch auf Fami-
lienzuschlag für Kinder haben, kein Ehegattenein-
kommen angerechnet wird.  

Es gibt also eine Spezialregelung des Art. 33 Abs.5, 
die uns bei der Beurteilung weiterhilft, ob abstrakt ir-
gendeine Benachteiligung vorliegen könnte. Am 
Ende ist es die Lebensentscheidung jedes einzelnen 
Menschen, ob er sich in eine Ehe begibt oder nicht. 
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Umgekehrt ist es deshalb auch so, dass Sie eine An-
rechnung vornehmen könnten.  

Von daher ist es ein systematisch kohärentes Vorge-
hen, wenn das Parlament so entscheidet. Ich wün-
sche abschließend weiterhin gute Beratungen und 
Entscheidungen bei diesem Gesetzentwurf. – Herzli-
chen Dank.  

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Weitere Wortmeldungen liegen mir 
nicht vor. Somit sind wir am Schluss der Aussprache 
angelangt.  

Wir kommen zu den Abstimmungen. Erstens stim-
men wir über den Gesetzentwurf der Landesregie-
rung Drucksache 18/9514 – Neudruck – ab. Wir ha-
ben am Mittwoch in der zweiten Lesung den Gesetz-
entwurf Drucksache 18/9514 – Neudruck – sowie 
den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und 
Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 18/10970 ange-
nommen. Ich verweise diesbezüglich auf die Be-
schlussdrucksache Drucksache 18/10987.  

Wir kommen daher zur Abstimmung über den Ge-
setzentwurf in der Fassung der Beschlussdrucksa-
che nach zweiter Lesung. Hierbei handelt es sich um 
die Schlussabstimmung gemäß § 78 Abs. 3 unserer 
Geschäftsordnung. Wer stimmt dem Gesetzentwurf 
zu? – Das sind die Fraktionen von Bündnis 90/Die 
Grünen und CDU. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
die Fraktionen von FDP und AfD. Wer enthält sich? – 
Das ist die Fraktion der SPD. Damit ist der Gesetz-
entwurf Drucksache 18/9514 – Neudruck – ange-
nommen und verabschiedet.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Wir stimmen zweitens über den Entschließungsan-
trag der Fraktionen von SPD und FDP Drucksache 
18/10994 ab. Wer stimmt dem Entschließungsantrag 
zu? – Das sind die Fraktionen von SPD, FDP und 
AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind die Fraktionen 
von Bündnis 90/Die Grünen und CDU. Wer enthält 
sich? – Niemand. Damit ist der Entschließungsan-
trag Drucksache 18/10994 abgelehnt.  

Wir kommen zu: 

18 Sprachliche Bildung in frühkindlichen Bil-
dungseinrichtungen stärken und Fachkräfte 
entlasten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 18/10870 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die CDU-
Fraktion dem Kollegen Kamieth das Wort.  

Jens Kamieth*) (CDU): Vielen Dank. – Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die-
ser wunderbare Antrag als Höhepunkt dieses Ple-
nums vor gut gefüllten Reihen – das freut mich und 
macht deutlich, welchen Rang die frühkindliche Bil-
dung in diesem Hause hat. Das ist wirklich schön. 
Gerade für die Zukunftskoalition aus CDU und Grü-
nen ist klar: Sprache ist eine Schlüsselkompetenz. 
Denn Sprache ist entscheidend für … 

(Unruhe) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Herr Kollege, 
entschuldigen Sie, dass ich Sie an dieser Stelle un-
terbreche. Dieses wohlgefüllte Haus hat zurzeit die 
Angewohnheit, nicht nur wohlgefüllt, sondern auch in 
intensiven Gesprächen vertieft zu sein. Ich bitte da-
rum, diese etwas herunterzufahren, damit der Red-
ner die Möglichkeit hat, seine Rede, wie er es her-
ausgestellt hat, zum Höhepunkt des heutigen Plen-
artages fortzusetzen.  

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Jens Kamieth*) (CDU): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Sprache ist entscheidend für eine aktive Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben und Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Bildungsbiografie. Deshalb 
ist klar: Die gezielte Förderung sprachlicher Bildung 
unserer Kinder ist eine zentrale Bildungsaufgabe.  

Das gilt besonders für Kinder, die noch ganz am An-
fang ihrer Sprachentwicklung stehen, und auch für 
Kinder, die mehrsprachig aufwachsen bzw. deren 
Muttersprache nicht Deutsch ist. Für sie alle ist die 
Bildung und Unterstützung sprachlicher Kompeten-
zen von ganz besonderer Bedeutung.  

Sichere Kenntnisse in der deutschen Sprache und 
gute Sprachfähigkeiten sind für Kinder grundlegende 
Voraussetzungen für den späteren Erfolg in der 
Schule und im Beruf und damit für ein selbstbe-
stimmtes Leben. Wissenschaftliche Erkenntnisse 
und Rückmeldungen aus der Praxis zeigen dabei die 
Notwendigkeit auf, die bestehenden Maßnahmen zur 
Feststellung und Förderung kindlicher Sprachkom-
petenzen weiterzuentwickeln.  

Alltagsintegrierte Sprachförderung ist dabei das 
zentrale Element. Denn alltagsintegrierte Sprachbil-
dung berücksichtigt die individuelle Sprachentwick-
lung von Anfang an. Aus den Beobachtungsergeb-
nissen leitet sich eine Förderstrategie für jedes ein-
zelne Kind ab. Kinder, die eine verstärkte Unterstüt-
zung benötigen, werden im Ergebnis häufiger gezielt 
durch pädagogische Maßnahmen gefördert. 

Aufgrund der besonderen Bedeutung von Sprachför-
derung war es seitens des Bundes deshalb ganz si-
cher nicht hilfreich, die Förderung der viel gelobten 
Sprach-Kitas aufzugeben. Nordrhein-Westfalen ist 
für den Bund eingesprungen und stellt 38 Millionen 
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Euro pro Jahr für die Fortführung des Programms zur 
Verfügung. Wir liefern für unsere Kinder da, wo an-
dere es nicht tun. 

Auch hier gilt: Nordrhein-Westfalen setzt sich auch in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten für das Setzen der 
richtigen Schwerpunkte ein – und die sind Familien, 
Kinder und Bildung. 

(Beifall von der CDU) 

Mit dem aktuellen Haushaltsplanentwurf bleiben Kin-
der und Jugendliche im Fokus der Politik der Zu-
kunftskoalition und der Landesregierung. Wir stärken 
die außerschulischen Bildungsorte mit einem Re-
kordaufwuchs im Kinder- und Jugendförderplan. Wir 
setzen das Kita-Helferprogramm fort. Die Mittel aus 
dem KiBiz übersteigen die Summe von 5 Milliarden 
Euro. Und ja: Wir setzen die finanzielle Förderung 
der Sprach-Kitas fort. 

Das sind nur einige von vielen Beispielen, die klar-
machen, dass sich Familien und Kinder auf diese Zu-
kunftskoalition aus CDU und Grünen und auf diese 
Landesregierung verlassen können. 

Mit dem vorliegenden Antrag geben wir zusätzliche 
wichtige Impulse, um die Arbeit für ein Mehr an ge-
zielter, passgenauer Sprachförderung in der Praxis 
weiter zu verbessern. Wir wollen Beobachtung und 
Dokumentation in Kindertageseinrichtungen profes-
sionalisieren und verschlanken. Wir wollen Beobach-
tungsverfahren vereinheitlichen und damit die Ver-
gleichbarkeit erhöhen. Wir wollen den Expertenaus-
tausch zur alltagsintegrierten Sprachbildung in den 
Fokus nehmen und durch mehr Vernetzung stärken. 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Herr Kollege 
Kamieth, entschuldigen Sie, dass ich an dieser Stelle 
etwas will. Ich will Sie darauf aufmerksam machen, 
dass die Kollegin Gosewinkel den Wunsch zu einer 
Zwischenfrage hat. Würden Sie diese zulassen? 

Jens Kamieth*) (CDU): Ich möchte noch die letzten 
Absätze vortragen und das das dann am Ende ma-
chen. 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Das machen wir 
so. 

Jens Kamieth*) (CDU): Danke schön. 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Bitte schön. 

Jens Kamieth*) (CDU): Wir wollen endlich die Schnitt-
stelle zwischen Kindertagesbetreuung und Grund-
schule optimieren und mehr Austausch zwischen 
diesen Ebenen befördern. Und wir wollen Sprachför-
derung im Integrationskontext weiter voranbringen, 

damit alle Kinder Bildungschancen haben. Davon 
profitieren im Ergebnis alle Kinder und insgesamt wir 
als Gesellschaft.  

In diesem Sinn werbe ich für Ihre Zustimmung zu un-
serem Antrag, bedanke mich für die Aufmerksamkeit 
und freue mich auf eine Zwischenfrage. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Wir freuen uns 
alle. – Die Kollegin Gosewinkel hat jetzt die Möglich-
keit zur Zwischenfrage. Bitte schön. 

Silvia Gosewinkel (SPD): Herzlichen Dank, Herr 
Präsident. – Herr Kamieth, Sie haben zurecht festge-
stellt: Um eine individuelle Förderung möglich zu ma-
chen, ist es wichtig, den Sprachstand festzustellen. 
Sie fordern nun ein neues Beobachtungsinventar. 
Nehmen Sie zur Kenntnis, dass über Beobachtung 
der Wortschatz und die Grammatikfähigkeiten gar 
nicht im Detail analysierbar sind, und können Sie 
Stellung dazu beziehen, was dieses neue Instrument 
Positives mit sich bringt? 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Herr Kamieth, 
bitte schön. 

Jens Kamieth*) (CDU): Danke schön, Herr Präsident. – 
Alltagsintegrierte Sprachförderung und Sprachfest-
stellung sind das Gebot der Stunde. Wir haben Er-
fahrungen gemacht, dass eine Prüfungssituation 
dem Kind, der Situation und auch der Bedeutung der 
Feststellung nicht gerecht wird. Deswegen muss 
man alltagsintegriert schauen, welche Fähigkeiten 
die Kinder haben und welche nicht; wo also Defizite 
bestehen. 

Wir haben gut ausgebildete Kräfte in den Kitas. Die 
Erzieherinnen verfügen über die nötigen Kompeten-
zen – gerade in Sprach-Kitas, aber auch in anderen 
Kitas –, um sich einen Überblick darüber zu verschaf-
fen, was die Kinder tatsächlich können und wo Be-
darf besteht. 

Ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt an dem Begriff des 
Beobachtens festgehalten haben. Durch Beobach-
ten, also eine visuelle Feststellung, wird man nicht 
weiterkommen. Es muss natürlich auch etwas Akus-
tisches stattfinden. Das wird in den Kitas mit Bravour 
gemacht. Deswegen sind wir da auf einem guten 
Weg und werden noch besser werden. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kamieth. Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht jetzt die Abgeordnete Woestmann. 
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Eileen Woestmann*) (GRÜNE): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen der 
demokratischen Fraktionen!  

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die 
Grenzen meiner Welt.“ 

Mit diesem Zitat von Ludwig Wittgenstein beginnt un-
ser Antrag, und ich finde ihn wirklich zentral.  

Warum? Sprache bedeutet, sich ausdrücken zu kön-
nen, sich mitzuteilen, in Interaktion zu treten und Be-
ziehung zu gestalten. Kinder lernen in ihren ersten 
Lebensjahren, zu sprechen, und sie dabei begleiten 
zu dürfen, ist spannend, teilweise herausfordernd, 
manchmal ein bisschen lustig und immer wieder aufs 
Neue beeindruckend. Denn Kinder lernen – anders 
als wir Erwachsene, wenn wir eine neue Sprache ler-
nen – nebenbei im Alltag, durch Nachahmung und 
Interaktion. Dabei ist klar festzuhalten: Mehrsprachig 
aufzuwachsen, ist für Kinder ein großes Plus. 

In NRW haben wir in den Kitas eine alltagsintegrierte 
Sprachförderung, und das ist ein wichtiger Baustein 
der frühkindlichen Bildung. Durch Vorlesen, Singen, 
Spielen und beim Unterhalten wird die Sprache in 
den Kitas gefördert. 

Aber in den Kitas geht es eben nicht nur um die För-
derung, sondern leider auch sehr viel um Dokumen-
tation. Da läuft in Nordrhein-Westfalen einiges paral-
lel. Die BeDo-Studie hat ergeben, dass in einer Kita 
teilweise vier Verfahren zur Bildungs- und Entwick-
lungsdokumentation gleichzeitig laufen. Es gibt allein 
in Nordrhein-Westfalen 44 verschiedene Dokumen-
tationsverfahren, und dabei wird Bildungs- und Ent-
wicklungsdokumentation munter durcheinanderge-
bracht. Es hört sich sehr ähnlich an und wird gern sy-
nonym verwendet, es ist aber nicht synonym.  

Bei der Bildungsdokumentation geht es zum Beispiel 
um eine Portfolioarbeit. Es werden die Werke der 
Kinder in einer Mappe zusammengestellt. Es werden 
Fotos festgehalten. Das Ziel soll sein, dass die Kin-
der mitgestalten und deutlich wird: Das hast du schon 
geschafft, das hast du hier erlebt. – Es geht um einen 
ressourcenorientierten Blick auf das Kind.  

Bei der Entwicklungsdokumentation ist es anders. 
Da sprechen wir von einer hochstandardisierten 
Form der Beobachtung. Es geht um Basic-Bögen 
beispielsweise. Das ist ein fester Katalog mit 25 Sei-
ten mit Fragen zum Ankreuzen: Spricht das Kind voll-
ständige Sätze? Ja oder nein?  

Fakt ist, dass diese sehr unterschiedlichen Verfahren 
dazu führen, dass es bei den Fachkräften Verunsi-
cherung gibt, weil nicht klar ist, mit welchem Blick ge-
rade auf das Kind geschaut wird. Geht es darum, 
welche Stärken ein Kind mitbringt, oder wird ein Kön-
nen oder ein Nichtkönnen diagnostiziert?  

Diese Dokumentation frisst viel Zeit. Dabei stellt sich 
auch die Frage, wofür denn eigentlich dokumentiert 

wird. Diese Verunsicherung führt dazu, dass tenden-
ziell zu viel erhoben wird und unklar ist, welche In-
strumente für was geeignet sind.  

Ist es sinnvoll, für alle Kinder die gleiche Entwick-
lungsdokumentation anzusetzen oder wäre es nicht 
eigentlich sinnvoller, bei den Kindern genauer hinzu-
schauen, bei denen Fachkräfte einen besonderen 
Bedarf, feststellen? 

Es lief die BeDo-Studie von 2018 bis 2020, und dann 
ist sie leider in der Versenkung verschwunden. Es ist 
gut, wenn diese Punkte, die da herausgearbeitet 
wurden, jetzt umgesetzt werden. Das Ziel muss sein, 
dass sich der Dokumentationsaufwand in den Kitas 
reduziert, dass Verfahren vereinfacht werden, dass 
Erzieherinnen und Erzieher mehr Zeit am Kind ver-
bringen können und nicht bei der Dokumentation.  

Ja, auch der Übergang von Kita zur Schule braucht 
Optimierung, damit die bestehende Dokumentation 
nicht einfach unter den Tisch fällt, sondern in Schule 
weiter damit gearbeitet werden kann. Dennoch 
braucht es auch für den Erwerb von Sprache weitere 
Netzwerke, denn allein die Kita soll und kann es nicht 
auffangen.  

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Frau Kollegin, 
entschuldigen Sie, wenn ich Sie an dieser Stelle un-
terbreche. Es besteht mittlerweile schon der Wunsch 
nach zwei Zwischenfragen. Als Erstes hat sich Herr 
Kollege Dr. Maelzer eingedrückt. Würden Sie die 
Frage zulassen?  

Eileen Woestmann*) (GRÜNE): Ja.  

Dr. Dennis Maelzer*) (SPD): Vielen Dank, Frau Kol-
legin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie ha-
ben sehr intensiv auf die BeDo-Studie abgehoben. 
Das ist auch die Grundlage Ihres Antrages. Vielleicht 
könnten Sie uns erklären, in welchem Zusammen-
hang die BeDo-Studie eine Komplettabschaffung 
von Dokumentationen für bestimmte Kinder fordert?  

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Bitte schön, 
Frau Kollegin.  

Eileen Woestmann*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Vielen Dank, Herr Maelzer, für die 
Frage. Es geht nicht darum, eine Komplettabschaf-
fung von Dokumentationen für einige Kinder zu for-
dern oder umzusetzen, sondern es geht darum, zu 
überlegen, für welche Kinder welche Dokumentation 
Sinn macht.  

Ich persönlich würde sagen, dass die Portfolioarbeit 
für alle Kinder total wichtig ist. Denn da geht es da-
rum zu gucken: Was hast du in der Kita schon erlebt, 
was hast du schon gelernt?  
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Ich finde nicht, dass es notwendig ist, dass man für 
jedes Kind sämtliche Basic-Bögen ausfüllt, bei denen 
man weiß, dass das Kind altersgemäß entwickelt ist. 
Da geht Zeit verloren, die die Erzieherinnen und Er-
zieher besser am Kind mit Förderung, Vorlesen, Sin-
gen und Spielen verbringen können, anstatt sich da-
rin verzetteln zu müssen. Die Erzieherinnen und Er-
zieher machen das nicht, weil sie es lustig finden, 
sondern weil sie dazu aufgefordert werden. Sie wür-
den die Zeit lieber mit den Kindern verbringen, statt 
am Schreibtisch Akten ausfüllen zu müssen.  

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Frau Kollegin, 
ich hatte es angedeutet: Es besteht der Wunsch 
nach einer weiteren Zwischenfrage von Frau Kollegin 
Gosewinkel. Lassen Sie die auch zu?  

Eileen Woestmann*) (GRÜNE): Klar.  

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Bitte schön. 

Silvia Gosewinkel (SPD): Herzlichen Dank, Herr 
Präsident. Sehr geehrte Frau Woestmann, Sie hatten 
angesprochen, dass die Dokumentation auch eine 
Relevanz in der Schule haben soll. Jetzt frage ich 
mich, vielleicht können Sie mir das erklären: Warum 
soll in der frühkindlichen Bildung das Beobachtungs-
verfahren BeDo eingesetzt werden, und parallel – so 
steht es in Ihrem Antrag – wird aber im Schulministe-
rium ein Sprachscreening, also ein offensichtlich an-
deres Verfahren, eingeführt, was auch schon für den 
Vorschulbereich gelten könnte? Erklären Sie mir 
bitte, warum Sie in einer Landesregierung zwei ver-
schiedene Verfahren einführen. 

Eileen Woestmann*) (GRÜNE): Bei der BeDo-Stu-
die … 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Bitte schön, 
Frau Kollegin.  

Eileen Woestmann*) (GRÜNE): Entschuldigen Sie 
bitte.  

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Immer gerne.  

Eileen Woestmann*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Vielen Dank, Frau Gosewinkel, für die 
Frage. Es geht bei der BeDo-Studie nicht darum, zu 
sagen, das Verfahren nach BeDo werde eingeführt, 
sondern die BeDo-Studie hat untersucht, welche Do-
kumentationen es in Nordrhein-Westfalen gibt und 
wie diese eingesetzt werden. 

Das Ziel unseres Antrages ist, dass die Erkennt-
nisse, die aus der BeDo-Studie gewonnen werden, 
in die Fläche getragen werden und dass anhand von 
Fachtagungen, Fachkonferenzen – wie immer man 
das nennen möchte – gemeinsam weiter mit den 
Praktikerinnen und Praktikern und den Menschen, 
die die Studie gemacht haben, geguckt wird, welche 
Verfahren gut sind, welche man in der Fläche weiter 
einsetzen möchte und welche vereinfacht werden 
könnten.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Der Erwerb von Sprache braucht neben Kita natür-
lich noch weitere Netzwerke. Die Kita allein kann das 
nicht auffangen. Deswegen ist es wichtig, dass die 
kommunalen Integrationszentren stärker mit einge-
bunden werden und die Sprachbildungsnetzwerke 
enger gespannt werden.  

Ich würde mich sehr freuen, wenn unser Antrag 
große Zustimmung erfahren würde. – Danke für die 
Aufmerksamkeit.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Woestmann. – Für die Fraktion der 
SPD spricht jetzt der Abgeordnete Müller.  

Frank Müller (SPD): Guten Abend. – Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei den Reden mei-
ner Vorrednerin wurde mir ganz warm ums Herz. Sie 
haben so schön gesprochen, es hat aber nichts mit 
Ihrem Antrag zu tun. Phasenweise hatte ich sogar 
den Eindruck, dass Sie selbst Ihren Antrag gar nicht 
gelesen haben.  

(Beifall von der SPD) 

Auch meine Freude über den Zeitpunkt und über die 
volle Besetzung des Plenarsaals möchte ich zum 
Ausdruck bringen, dass irgendein kluger Mensch mal 
gesagt hat: Alles, was wir nach 17 Uhr beraten, ist 
unter höchster Geheimhaltung. – Da weiß ich gar 
nicht, warum Sie einen so wunderbaren Antrag so 
spät in der Tagesordnung verstecken und ihn dann 
noch direkt abstimmen wollen, damit wir bloß keine 
inhaltliche Debatte im Ausschuss führen können. 
Das kommt mir irgendwie seltsam vor, wenn ich 
diese wunderbare Antragsperle vor mir habe.  

Sie scheuen schlichtweg die Debatte, Sie wollen das 
hinter sich bringen, weil sie wissen, dass dieser Antrag 
unfassbar schlecht und weg von allen Realitäten ist.  

(Zuruf Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Ich habe bei fünf Fachberatungen in den letzten Ta-
gen nachgefragt, was sie von diesem Antrag halten. 
Ich will Ihnen sagen: Der ist bei allen fünf Fachbera-
tungen durchgefallen.  



Landtag   10.10.2024 

Nordrhein-Westfalen 117 Plenarprotokoll 18/77 

 

(Beifall von der SPD) 

Wissen Sie, was wirklich schlimm ist, liebe Kollegin-
nen und Kollegen? Wenn so ein Antrag zur direkten 
Abstimmung ohne inhaltliche Beratung vorliegt, dann 
ahnen wir: Im Ministerium ist etwas im Busch. Das ist 
bestellt, da wird was kommen. Ich habe nur Angst, 
was da kommt. Wenn ich den Antrag lese und ahne, 
was da unterwegs ist, dann weiß ich, dass das nur 
neuer Mumpitz aus dem Familienministerium, aus 
dem Hause Paul sein kann. Aber schauen wir doch 
einfach mal. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das ist 
jetzt komplett unter der Gürtellinie! Kein Fach-
argument! Kein einziges!) 

Spracherwerb ist wichtig für Entwicklung und Bil-
dungserfolg. So weit ist das richtig. Wasser ist nass. 
Es ist ein Rätsel, wie Sie dann im Fortgang zu den 
Vorschlägen kommen.  

Ich will auf ein paar Punkte eingehen und mit der 
Feststellung beginnen, dass sich die grünen Kolle-
ginnen und Kollegen von dem Ziel der Chancen-
gleichheit verabschiedet haben – das stellen wir 
schon seit einigen Plenarsitzungen fest – und auch 
eher auf das meritokratische Prinzip setzen. Wer sich 
anstrengt, begabt ist und gute Leistungen erbringt, 
wird mit Bildungserfolg belohnt. Dieser Gedanke wird 
ja gemeinhin mit Chancengerechtigkeit gleichge-
setzt. Das wurde heute mehrfach gesagt, auch von 
Frau Ministerin Paul. 

Aber diese Chancengerechtigkeit bedeutet, dass 
nicht berücksichtigt wird, dass Eigenschaften wie Be-
gabung und Leistungsbereitschaft nicht nur individu-
elle Eigenschaften sind, sondern je nach Position im 
sozialen Raum ungleich verteilt sind. Wer in Bezug 
auf unser Bildungssystem von Chancengerechtigkeit 
spricht, legitimiert somit, dass Lernende aus einem 
privilegierten Umfeld bessere Startchancen und da-
mit bessere Bildungschancen haben. Liebe Kollegin-
nen und Kollegen von den Grünen, nehmen Sie das 
einfach mal mit in die Herbstferien und lassen das 
mal sacken. 

(Beifall von der SPD) 

Dann hatten wir noch das mit den Sprach-Kitas vom 
Bund. Der Bund hat immer gesagt, er werde diese 
nur begrenzt fördern. Es ist schlichtweg erwartbar 
gewesen, was dort passiert ist. Das ist bedauerlich, 
aber es ist so gekommen, wie man es gesagt hat. Ich 
gestehe zu, dass das Handling von Ministerin Lisa 
Paus offensichtlich mit Tempo und Zeitpunkt nicht so 
ganz optimal war. Aber auch das klären Sie bitte un-
tereinander. 

Jetzt, wo Sie die Chance haben, das in Eigenregie zu 
machen, fragen wir uns, warum eigentlich die unter-
schiedlichen Stränge der Sprachförderung bis heute 
überhaupt noch nicht zusammengefasst worden sind. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, da haben Sie 
schlichtweg eine Chance verpasst.  

Aber was mich dann wirklich um den Verstand bringt, 
ist, dass Sie hier reinschreiben, das solle alles aus 
bestehenden Mitteln passieren. Das ist das große 
Zauberwort. Das ist kein Zaubertrick; das ist schlicht-
weg ein Hütchentrick, den Sie hier vorführen; denn 
alles das, was Sie vorschlagen, wird am Ende Geld 
kosten. Es wird Geld kosten, Verfahren zu vereinheit-
lichen. Wenn Sie das wollen, müssen Sie nämlich 
Vorgaben machen. Dann müssen Sie Digitalisierung 
fördern. Sie haben zu Recht gerade die BaSiK-Doku-
mentationen angesprochen, die sehr komplex sind 
und die im Übergang zum System Schule auch we-
nig nutzbar sind. Es wäre klug, das zu vereinheitli-
chen und dort klare Vorgaben zu machen. Aber dann 
werden Sie das den Trägern bezahlen müssen. Das 
ist in den Kindpauschalen so nicht enthalten, und das 
wird aus bestehenden Mitteln nicht passieren. Das 
wissen Sie ganz genau. Sagen Sie den Menschen 
nicht die Unwahrheit. 

Die Instrumente, die Sie anführen, gibt es alle. Die 
gibt es alle. Es muss nichts entwickelt werden. Sie 
müssen sie klug zusammenbinden. Sie können das 
gerne in einen Erlass schreiben; Sie können das 
aber auch gerne in die KiBiz-Revision schreiben, die 
uns hoffentlich sehr, sehr bald erwartet. All das ist 
absehbar. Wie gesagt, darauf freuen wir uns sehr. 
Aber dann bitte keine Modellprojekte – Kollege Ma-
elzer ist gerade noch mal auf BeDo-NRW eingegan-
gen. All das hätten wir Ihnen auch ohne diese Studie 
sagen können. Also regeln Sie das mit der Imple-
mentierung. 

Aber was mich wirklich um den Verstand gebracht 
hat und wo ich mich gefragt habe: „Wer hat Ihnen das 
aufgeschrieben?“, das ist die Abschaffung der Doku-
mentation für Kinder ohne besonderen Förderbedarf. 
Das ist wirklich absurd, und so steht es in Ihrem An-
trag. Wie wollen Sie überhaupt feststellen, ob Kinder 
Förderbedarfe haben, wenn Sie nicht ordentlich do-
kumentieren? Wie wollen Sie das gerade im Kita-All-
tag, wo schon mal ein Personalwechsel vorkommt, 
wo Sie durchgängig Kinder beobachten müssen, wo 
Sie möglicherweise im Verlauf auch Anträge schrei-
ben müssen, ohne Bildungsdokumentation hinbe-
kommen? Das funktioniert so nicht. – Herr Präsident, 
ich komme zum Schluss. 

Wenn Sie das wirklich wollen und es ernst damit mei-
nen, Erzieherinnen und Erzieher zu entlasten, dann 
geben Sie ihnen mehr Zeit, dann schaffen Sie end-
lich den Eigenanteil ab, dann entlasten Sie die Ein-
richtungen vielleicht auch mal beim Thema „Verwen-
dungsnachweise“. All das würde mehr Zeit für Arbeit 
am Kind und in der Dokumentation bringen. Sie spre-
chen immer so gerne von: „Sprint und kein Mara-
thon“. Herr Maelzer hat Ihnen mal gesagt, Sie seien 
noch gar nicht losgelaufen. 
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Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Herr Kollege, 
definieren Sie: Ich komme zum Schluss. 

Frank Müller (SPD): Ich komme sofort zum Schluss.  

Sie sind offensichtlich falsch abgebogen. Deswegen 
werden wir diesem Antrag heute so nicht zustimmen 
können. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Herzlichen 
Dank, Herr Kollege Müller. – Für die Fraktion der 
FDP spricht jetzt der Abgeordnete Hafke. 

Marcel Hafke (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 
Spracherwerb ist für den Bildungserfolg von Kindern 
vor allem in den frühen Jahren zentral. Wir alle wis-
sen, dass Sprache die Grundlage für gesellschaftli-
che Teilhabe ist, besonders für Kinder aus bildungs-
fernen Familien oder für Kinder mit Sprachentwick-
lungsstörungen. Doch anstatt mutige und konkrete 
Maßnahmen zu liefern, bleibt dieser Antrag bei va-
gen Absichtserklärungen stehen. Es fehlen die drin-
gend benötigten umsetzbaren Lösungen – ob aus 
Mutlosigkeit oder Tatenlosigkeit, das wissen nur die 
antragstellenden Fraktionen. 

Es verwundert daher nicht, dass Sie, liebe Kollegin-
nen und Kollegen von CDU und Grünen, einige un-
serer guten Ideen übernehmen. Bereits im letzten 
Jahr haben wir festgestellt, dass ein großes Problem 
in den Kitas der hohe Dokumentationsaufwand ist. 
Die Fachkräfte sind überlastet und haben immer we-
niger Zeit für die pädagogische Arbeit mit den Kin-
dern. Der vorliegende Antrag benennt dieses Prob-
lem zwar, aber die vorgeschlagene Lösung, nämlich 
ein Forschungsprojekt zur Optimierung der Doku-
mentation, eine Prüfung der Beobachtungsverfah-
ren, ist bestenfalls ein kleiner Schritt. Die Kitas brau-
chen jetzt konkrete Entlastung und nicht noch mehr 
Prüfaufträge.  

Wir als FDP-Fraktion haben schon lange gefordert, 
die Dokumentationspflichten drastisch zu reduzieren, 
und das nicht nur im Bereich der Sprachförderung, 
sondern im gesamten Kita-Betrieb. Alles, was nicht 
dem Kinderschutz oder der Pädagogik dient, gehört 
auf den Prüfstand. Die Erzieherinnen und Erzieher 
müssen endlich wieder mehr Zeit für die Kinder ha-
ben und weniger Zeit mit Bürokratie verbringen. 

Was den Antrag besonders enttäuschend macht, ist, 
dass CDU und Grüne selbst bei so einem zentralen 
Thema keine konkreten Lösungen anbieten können. 
Es scheint, als hätte man sich in der Koalition auf 
nichts Verbindliches einigen können. Übrig bleiben 
oberflächliche Formulierungen und Prüfaufträge, die 
niemandem wirklich helfen.  

Besonders auffällig ist, dass der Antrag zwar die 
kommunalen Integrationszentren erwähnt, die eine 
wichtige Rolle bei der Sprachförderung spielen, aber 
die Familienzentren völlig ignoriert werden. Dabei 
sind gerade diese Einrichtungen essenziell für sozial 
benachteiligte Familien, um den Spracherwerb auch 
zu Hause zu unterstützen. Sprachförderung darf 
nicht an der Kita-Tür enden. Sie muss in die Familien 
hineinwirken. 

(Beifall von der FDP) 

– Da darf man auch applaudieren. 

Der Ausbau von Familienzentren oder eine stärkere 
Verknüpfung von Kita und Sozialer Arbeit wären hier 
ein entscheidender Schritt. Doch auch dieser bleibt 
aus. 

Ein weiterer Punkt im Antrag ist die Optimierung der 
Schnittstelle zwischen Kindertagesbetreuung und 
Grundschule. Aber was bedeutet das konkret? Wie 
soll die datenschutzkonforme Weitergabe der Bil-
dungsdokumentation organisiert werden? Was pas-
siert, wenn im Sprachscreening Defizite festgestellt 
werden? Zu all diesen Fragen, meine Damen und 
Herren, bleibt der Antrag Antworten schuldig.  

Im Gegensatz zu diesem schwachen Antrag haben 
wir als FDP bereits heute konkrete Vorschläge ge-
macht. Wir fordern die Einführung verbindlicher Bil-
dungsstandards für Kitas, damit Kinder beim Schul-
eintritt über die notwendigen sprachlichen und kogni-
tiven Fähigkeiten verfügen. 

Außerdem fordern wir, die bestehenden Screening-
verfahren deutlich auszubauen und dabei früher an-
zusetzen. Die derzeitigen Verfahren, die meist kurz 
vor dem Schuleintritt durchgeführt werden sollen, 
kommen viel zu spät, um Sprachdefizite rechtzeitig 
zu erkennen und zu beheben. Zudem sind sie nicht 
verpflichtend genug, was dazu führt, dass viele Kin-
der durch das Raster fallen. Es fehlt die entspre-
chende Konsequenz. 

Eine flächendeckende und verpflichtende Überprü-
fung der Sprachentwicklung ab dem dritten oder dem 
vierten Lebensjahr ist entscheidend, um sicherzu-
stellen, dass alle Kinder die bestmögliche Förderung 
erhalten und für die Schule sprachlich fit sind. Dazu 
gehört auch die vollständige Digitalisierung der Do-
kumentation in den Kitas, um die Arbeit der Erziehe-
rinnen und Erzieher zu erleichtern und eine schnelle 
und einfache Übergabe der Informationen an den 
Grundschulen zu ermöglichen. 

Auch die Verankerung der Sprach-Kitas im Kinderbil-
dungsgesetz mit einer langfristigen Finanzierung ist 
ein Punkt, den wir seit Langem fordern. Darüber hin-
aus muss Deutsch als verpflichtende Sprache in al-
len Kitas fest im Kinderbildungsgesetz verankert wer-
den, damit Kinder frühzeitig die Bildungssprache er-
lernen und so bessere Chancen für ihren weiteren 
Bildungsweg haben. 
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Frau Ministerin Paul, es ist Ihre Aufgabe, endlich kon-
krete Lösungen zu präsentieren, statt sich hinter all-
gemeinen Prüfaufträgen zu verstecken. Die Familien 
in Nordrhein-Westfalen erwarten das von Ihnen. 

Sie haben mehrfach betont, wie wichtig die frühkind-
liche Bildung ist, aber in der Praxis sehen wir wenig 
Fortschritt. Dieser Antrag zeigt deutlich, dass die so-
genannte Zukunftskoalition aus CDU und Grünen 
keine greifbaren Lösungen für die Herausforderun-
gen in der frühkindlichen Bildung bietet. Es braucht 
nun endlich mutige Entscheidungen und konkrete 
Maßnahmen. Diesen Antrag werden wir daher ableh-
nen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Kollege Hafke. – Für die Fraktion der AfD spricht 
jetzt der Abgeordnete Schalley. 

Zacharias Schalley (AfD): Herr Präsident! Werte 
Damen und Herren! Um es auf den Punkt zu bringen: 

„Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, 
hat an einer Grundschule noch nichts verloren.“ 

Welcher hetzerische Rechtspopulist hat diesen men-
schenverachtenden Satz wohl ausgespien? Wer 
hätte es gewusst? Diese Feststellung stammt von 
der CDU, genauer von deren Generalsekretär und 
Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemann. 

(Christian Loose [AfD]: Aha!) 

Wundersamerweise hat die CDU auch mal recht. 
Wenig Deutschkenntnisse bei der Einschulung füh-
ren zu erheblichen Schwierigkeiten beim Lernen und 
in der sozialen Interaktion. Kinder können den Unter-
richt schwerer verstehen, sie haben Probleme beim 
Lesen und Schreiben und entwickeln Leistungsrück-
stände. Dies führt zu Frustration, einem geringeren 
Selbstwertgefühl und einer eingeschränkten Teil-
nahme am Unterricht. Auch die soziale Integration 
leidet, da die Kommunikation mit Mitschülern er-
schwert ist. 

Besonders bedenklich ist: Das Problem wird immer 
größer. Allein im Jahr 2022 wurde bei 13,6 % der Kin-
der eine Sprachentwicklungsstörung diagnostiziert. 
Dennoch bleibt der große Wurf aus, den die CDU mit 
diesem Antrag anstrebt. Also doch wieder: typisch 
CDU. 

Während viele der hier formulierten Zielsetzungen 
unterstützenswert sind, lässt der Antrag eine Schlüs-
selinformation schmerzlich missen. Warum sprechen 
immer mehr Kinder kaum bis gar kein Deutsch, und 
warum brauchen immer mehr Kinder eine sprachli-
che Förderung? Die Antwort darauf traut sich nur die 
AfD auszusprechen, während die CDU um den rosa 
Elefanten im Raum herumtanzt. 

So suggeriert der Antrag, dass der pädagogische All-
tag und die sogenannte alltagsintegrierte Sprachbil-
dung die einzigen Instrumente seien, um Kindern die 
notwendigen Sprachkompetenzen zu vermitteln. Das 
ist aber nicht der Kern des Problems. 

Was in der Theorie gut klingt, stößt in der Praxis auf 
Grenzen. Fachkräfte in Kitas sind bereits stark über-
lastet. Eine gelungene sprachliche Förderung kann 
kaum mehr zusätzlich stattfinden; insbesondere 
dann, wenn Kinder in Einrichtungen geschickt wer-
den, ohne ein Wort Deutsch sprechen zu können und 
ihre Eltern auch zu Hause kein Deutsch sprechen. 

Die Lage ist besonders in NRW dramatisch. Das 
müssten die Abgeordneten aus dem Ruhrgebiet ei-
gentlich wissen. Dort gibt es Gebiete, in denen der 
Anteil von Kindern mit ausländischen Elternteilen bei 
deutlich über 70 % liegt. Wir reden hier nicht von Kin-
dern hoch gebildeter Einwanderer wie die Japaner in 
Düsseldorf, sondern wir reden von schon nach ihren 
heimatlichen Standards gering Qualifizierten, meist 
noch aus Kulturkreisen, die eine westliche Bildung 
oder gar eine Integration in das Gastgeberland aus 
religiösen Gründen ablehnen. 

Auch in diesem Kontext ist Folgendes zu sehen: Auf-
grund der Einführung der sogenannten Sprach-Kitas 
im Jahr 2016 sollte man annehmen, dass die Zahl 
der Kinder mit sprachlichen Defiziten bei der Ein-
schulung signifikant gesunken sei. Tatsächlich ist 
aber das Gegenteil der Fall. Die Einschulung von 
Kindern mit einem zusätzlichen sprachlichen Förder-
bedarf ist von 2015 bis 2022 um mehr als 50 % ge-
stiegen, und 2015 war doch was, von dem die CDU 
meinte: Wir schaffen das. 

Ihre hochgelobten Sprach-Kitas verdeutlichen nur 
einmal mehr Ihre gescheiterte Integrationspolitik. 
Auch ein neu eingeführtes Verfahren eines landes-
weiten Screenings bei der Schulanmeldung wird die-
ses Problem nicht lösen. 

Zum Zeitpunkt der Schulanmeldung ist jede Förde-
rung bereits zu spät. Zudem bleibt in Ihrem Antrag 
unklar, welche Maßnahmen aus den Ergebnissen 
abgeleitet werden sollen. 

Wenn es Ihnen ernsthaft um die Verbesserung der 
sprachlichen Bildung unserer Kinder geht, möchte 
ich gerne auf den Antrag meines Fraktionskollegen 
aus dem vergangenen Jahr verweisen. 

Wir benötigen ein umfassendes Sprachförderkon-
zept, das auf einheitlichen Sprachstandserhebungen 
im vorschulischen Bereich basiert. Es sind ver-
pflichtende Vorlaufkurse für Vorschulkinder mit ei-
nem Förderbedarf „Deutsch“, die Kitas, Grundschu-
len und Eltern einbeziehen, sowie regelmäßige 
Sprachstandsprüfungen notwendig, und das alles 
vor dem fünften Lebensjahr. Nur so kann eine effek-
tive Sprachförderung gelingen. 
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Wobei: Deutsche Sprachkenntnisse sind heutzutage 
ohnehin überbewertet, denn die Tagesschau gibt es 
jetzt auch in einfacher Sprache, und in manchen 
Vierteln des Ruhrgebiets kommt man mit Arabisch 
oder Türkisch ohnehin weiter als mit Deutsch. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Herr Schalley. – Für die Landesregierung spricht jetzt 
Ministerin Paul. 

Josefine Paul, Ministerin für Kinder, Jugend, Fami-
lie, Gleichstellung, Flucht und Integration: Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben 
heute schon einmal über das wichtige Thema der 
Sprachförderung gesprochen. Eigentlich finde ich es 
ganz gut, dass die Sprachförderung und Ihre Wich-
tigkeit diesen Plenartag quasi einrahmen. Wenn wir 
dann an jeder Stelle in der Debatte schon weiter ge-
kommen wären, wäre das auch gut. 

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 

Nichtsdestotrotz wird uns dieses Thema an vielen 
Stellen weiter beschäftigen, weil Sprache natürlich 
ein ganz entscheidender Baustein für gelingende Bil-
dungsbiografien und für eine gesellschaftliche Teil-
habe ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir bereits 
im System der frühkindlichen Bildung auf eine kon-
sequente Sprachbildung setzen. 

Wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen, 
dass wir in Nordrhein-Westfalen seit mittlerweile 
mehr als 10 Jahren auf ein sehr etabliertes, ein sehr 
gutes und ein fundiertes System der alltagsintegrier-
ten Sprachbildung aufbauen können. Darüber hinaus 
haben wir natürlich weitere bewährte Projekte und 
Förderstränge wie im Bereich der Mehrsprachigkeit 
und der Familienbildung, „Griffbereit“ oder „Rucksack 
KiTa“, weil auch das ein Teil von ganzheitlicher 
Sprachbildung ist.  

Ja – auch darüber haben wir heute Morgen schon 
gesprochen –, die Landesregierung hat weiterhin die 
Sprach-Kitas nicht nur fortgeführt, sondern sie wird 
sie auch dauerhaft fortführen, genau wie auch die 
Plus-Kitas natürlich dauerhaft fortgeführt werden. 

Ja, richtigerweise werden wir auch darüber sprechen 
müssen, in welcher Art und Weise man diese 
Stränge noch besser zusammenführen kann, damit 
die unterschiedlichen Förderinstrumente, die wir im 
Bereich der frühkindlichen Bildung haben, mit Blick auf 
die Sprachbildung noch effizienter eingesetzt werden 
können.  

Bedarfsorientierte Fortbildung sowie die Rolle der 
Fachberatung sind beim Thema „Sprachbildung“ von 
besonderer Wichtigkeit, um die Qualität sicherzustel-
len. In Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Praxis 

setzen wir auf bewährte Konzepte und deren pass-
genaue Weiterentwicklung. Auch darüber haben wir 
bereits heute Morgen intensiv diskutiert. 

Trotzdem will ich noch einmal darauf hinweisen, dass 
wir aus den Erkenntnissen der BeDo-NRW-Studie … 
Ich möchte übrigens noch einmal darauf hinweisen, 
Herr Kollege Hafke, dass das BeDo-NRW-Projekt 
das Projekt Ihrer damaligen Landesregierung gewe-
sen ist. Ein gutes Projekt, nur mit den Ergebnissen 
hat man nichts gemacht. Wir haben also hier nicht 
einen neuerlichen Prüfauftrag, sondern das, was wir 
jetzt machen, ist, uns noch einmal die Ergebnisse der 
Studie anzuschauen und daraus abgeleitet in die 
Weiterentwicklung von Dokumentationspflichten zu 
gehen.  

Wir haben auch schon heute Morgen darüber disku-
tiert, dass es natürlich darum gehen muss, die Bil-
dungs- und Entwicklungsdokumentation weiterzu-
entwickeln, um aus der Vielzahl der heute zur Verfü-
gung stehenden Bildungs- und Entwicklungsdoku-
mentationsmöglichkeiten schlankere Stränge zu bil-
den und diese von Aufwand zu entlasten.  

Aber noch einmal: Hier geht es nicht darum, auf Do-
kumentationen, die für die Entwicklungsstanderhe-
bung, aber auch für die Bildungsstanderhebung 
wichtig sind, zu verzichten, sondern es geht darum, 
sich anzuschauen, an welchen Stellen durch bessere 
Rahmenvorgaben, Rahmenbedingungen, durch eine 
bessere Weiterentwicklung Dokumentationsaufwand 
reduziert werden kann, ohne aber die Qualität der Bil-
dungs- und Entwicklungsdokumentation zu gefähr-
den.  

Bezüglich der Entlastung der pädagogischen Kräfte 
will ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir mit 
dem Kita-Helfer-Programm weiterhin sicherstellen, 
dass noch einmal Entlastung für das pädagogische 
Personal in die Kitas kommt. Auch hier streben wir 
die dauerhafte Verankerung im KiBiz an und haben 
die Einsatzmöglichkeiten mit Blick auf einfache Ver-
waltungstätigkeiten erweitert.  

Auch kommunale Sprachbildungsnetzwerke können 
und werden eine zentrale Rolle spielen. Diese Netz-
werke möchten wir unterstützen und gezielt fördern, 
um eine ressortübergreifende Zusammenarbeit und 
das Verhältnis zwischen den verschiedenen Akteurs-
gruppen gezielt zu gestalten.  

Unser Fokus liegt zum einen auf dem bedarfsorien-
tierten Angebot von Fortbildungsmaßnahmen für das 
fachpädagogische Personal vor Ort, und zum ande-
ren sollen niedrigschwellige, alltagsintegrierte Ange-
bote die Kinder mit Sprachförderbedarf und Familien 
mit Einwanderungsgeschichte frühzeitig an das Bil-
dungssystem heranführen und Benachteiligungen 
abbauen. In diesem Sinne sollen diese Ansätze wei-
terentwickelt werden. Die Rolle der Kommunalen In-
tegrationszentren wird in diesem Prozess von beson-
derer Bedeutung sein.  
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Das heißt nicht, dass die Familienzentren nicht wei-
terhin ihre wichtige Rolle im System der Familienbil-
dung, im System der frühkindlichen Bildung behal-
ten. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass 
wir die Familienzentren noch einmal gezielt qualitativ 
weiterentwickeln werden, um Kinder zu unterstützen, 
um Familien ganz gezielt dort zu unterstützen, wo be-
sondere Bedarfe bestehen.  

Mit diesen Maßnahmen setzt sich die Landesregie-
rung für Chancengerechtigkeit und Teilhabe, für das 
Recht der Kinder auf Bildung und dafür ein, dass je-
des Kind von Beginn an die bestmögliche sprachli-
che Förderung erhält. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der CDU und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Rainer Schmeltzer: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Paul. – Weitere Wortmeldungen lie-
gen mir nicht vor. Somit sind wir am Schluss der Aus-
sprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellenden 
Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen ha-
ben direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen so-
mit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags 
Drucksache 18/10870. Wer stimmt dem Antrag zu? – 
Das sind die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen 
und CDU. Wer stimmt dagegen? – Das sind die Frak-
tionen von SPD und FDP. Wer enthält sich? – Das ist 
die Fraktion der AfD. Damit ist der Antrag Drucksa-
che 18/10870 angenommen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kamieth, es 
steht mir nicht zu, Sie zu korrigieren, aber ich glaube, 
dass wir jetzt einen weiteren Höhepunkt des Parla-
mentstages erreicht haben, indem ich feststelle, dass 
wir am Ende der heutigen Sitzung sind.  

Die Sitzung ist geschlossen.  

Schluss: 19:57 Uhr  

_______________________________________ 

*) Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  
überprüft (§ 102 GeschO) 

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner. 
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